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Vorwor fk.

Ein allgemeines Ge�eß über den öffentlichenUnéterrichtin

Preußen hat noch nicht abgefaßt werden können; da die�er

hochwichtigeZweig der Staats- Verwaltung noch in fort-

�chreitender Entwickelung begriffen i�t. Alles das Große,
das bisher gelei�tet worden, i�t in einzelnen Verordnungen
enthalten, welche — nachdemalle früheren Sammlungen

der�elben, eben durch die�e großen Fort�chritte, unzureichend

geworden �ind, —

zum Gebrauche für Lehrer und Beamte

zu�ammenge�tellt werden mußten.
Das hohe Mini�terium der gei�tlichen und Uncerrichts-

Angelegenheitenhat mich bei der vorliegenden Arbeit mit

der großen Bereitwilligkeit unter�tüst, welche �elb�t aus-

wärtige Beförderer des öffentlihen Unterrichts erfahren

haben.
Die Arc, wie die vorliegendeSammlung der Verord-

nungen für das Elementar-Schulwe�en geordnet wor-

den, mag allerdings großer Verbe��erung bedürfen; aber

der Herausgeber hatte die Ab�icht, hier nicht mehr zu geben,
als für den Elementar - Lehrer �elb�t nothwendigi�t; indem

eine be�ondere Sammlung Alles enthalten �oll, was den

weiteren Unterricht in Gymna�ien und höheren Bür-

ger�chulen betrifft; �o wie eine dritte Sammlung die
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Univer�itäten und andere Central -An�talten für den öôf-

fentlichenUnterrichtumfa��en wird.

Um Raum zu er�paren, i�t die Unterzeichnungdes

Mini�terii der Gei�tlichen, Unterrichts- und Medicinal - An-

gelegenheiten�tets weggela��en worden. Alle Verordnungen
al�o, bei denen nicht eine andere Behörde angegeben i�t,

�ind von die�em für die Volks - Erziehung �o thätigen Mi-

ni�terium ausgegangen.

Der Herausgeber.
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I. Allgemeine organi�che Be�timmungen über die Einrich-
tung des Schulwe�ens in den Preußi�chen Staaten

im Aligemeinen.
No. 1. Principia regulativa, oder General-Schulen: Plan, nach

welchem das Land�chulwe�en im Königreiche Preußen eingerichtet
werden �oll. »

1. Das Schulgebäude errichten und unterhalten die a��ociirten
Gemeinden, auf den Fuß, wie die Prie�ter: und Kú�ter-Häu�er. —

2. Se. Königl. Maje�tät geben das freie Bauholz; Thúren, Fen�ter
und Kachelofen werden von den Collecten : Geldern verfertigt. —

3. Se. Maje�tát geben auh das freie Brennholz, welches die Ge-
meinden anfahren. — 4. Jede Kirche, �owohl in den Städten, als auf
dem Lande, zahlt zum Unterhalt der Schulmei�ter jährlich 4 Thaler.
Dagegen der Pa�tor loci die Schulmei�ter dahin anhält, daß �ie den

Kirchendien�k, als z, E. die Kirchen rein zu machen, mit verrichten

helfen. Die Praccentores nehmen an be�agten 4 Thalern keinen

Theil, �ondern �olche bleiben lediglich zum Unterhait vor die Schul:
mei�ter. — 5. Sollten �o arme Kirchen �ein, daß �ie �othane 4 Thlr.
jährlih aufzubringen niht im Stande, zahlet �olche der Patronus
ecclesíac. — 6. Zur Sub�i�tenz wird dem Schulmei�ter eine Kuh und

ein Kalb, item ein Paar Schweine und etwas Federvieh frei auf der

Weide gehalten und 2 Fuder Heu und 2 Fuder Stroh gereichet. Hier-
näch�t bekommt er — 7. Von Sr. Königl. Maje�tät einen Morgen Land,
(welcher allemal hinter �einem Hau�e anzuwei�en) �olchen aufs Be�te
zu nußen. Die eiíngewidmeten Dorf�chaften bearbeiten �olchen und

halten ihn im Gehege. — 8. Bekommt der Schulmei�ter von den ge:

�ammten Bauern �eines Di�tricts p. Hufe 4 Roggen, 2 Meßen Gerite.

Gehet der Roggen über 7 Win�pel, werden die Portiones der Bauern

fleiner; gehet er drunter, legen �ie zu. — 9. Jedes Schulkind à 5 bis

12 Jahren inel. giebt ihm jährlih, es gehe zur Schule oder nicht,
15 gr. prf. oder 4 ggr.

— 10. J�� der Schulmei�ter ein Handwerker,
fann er �ih �chon ernähren; i� er feiner, wird ihm erlaubt, in der

Erndte 6 Wochen auf Tagelohn zu gehen. — 11. Der Schulmei�ter
i�t frei von Kopf: und Horn-Schoß, imgleichenSchußgeld. — 12. Jm

Fall ein Bauer oder Jn�tmann mehr als zwei Kinder hätte, die zur
Schule gebracht werden könnten, wird der Ueberre�t des Schulgeldes
von den Jntere��en der 50,000 Thlr. bezahlet. — 13. Der zweite Klingel:
beutel i�t vor die Schulmei�ter.

— 14. Wo Cöllmer wohnen,die�elben
geben den Bauern gleich, namlich i Korn und 2 Met Ger�te. Weil

aber �on�t ihre Condition be��er, als der Bauern, bezahlen �ie vor jedes
Kind jährlich 6 ggr. Schulgeld. Aus obigem Fonds der 50,000 Thlr.
wird ihnen nichts zur Hülfe gegeben. — 15, Die Beamte �ind zwar
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frei, �chien �ie aber ihreKinder zur Schule, zahlen �ie vor das Kind

monatlih 2 ggr. Alle übrige Amtsbediente zahlen wie die Cöôllmer

p- Kind 6 ggr. jährlih. For�tbediente wie die Beamten; Warthen
wie die Bauern. Die�e leßtern �ind auch gehalten, ihre Kinder zur

Schule zu �chicken. — 16. Jedes Schulkind, wenn es confirmirt wird,
bezahlet dem Schulmei�ter 6 ggr.

— 17. Aller Orten, wo unumgäng:
liche impedimenta �ein, daß feine hinlängliche Societäten zu�ammen-
gebrachtwerden können, e. g. wo dur< Wa��er oder Wald �tarke
Ab�chnitte �ein, wird der Zu�chub aus dem zweiten Klingelbeutelge:
than, und weil die�er niht weit hinreichen wird, kann vor jede Hoch:
zeit von dem Pastore loci 30 gr. prß. oder $ ggr. zur Sub�i�tenz
der Schulmei�ter gefordert, und zum Zu�chub an �olchen Orten ange-
wandt werden, damit der Königl. Fonds der 50,000 Thir. nicht be:

�chwert werde. — 18. Jedem Schulmei�ter muß ein Plaß zum Küchen-
garten gleih hinter �einem Hau�e angewie�en werden. — 19. Wird

�ich der Adel hiernach zu richten haben und zur gemein�chaftlichenEin-

rihtung der Schulen die Hand bieten, wiewohl ihnen frei �tehet, die

Sache nach ihrem be�ten Gefallen einzurichten, nur, daß der Schul:
mei�ter �eine Sub�i�tenz habe und der von Sr. Königl. Maje�tät in-

tendirte Endzweck erreihet werde. Endlich �o muß jeder Prediger
auf die richtige Ob�ervanz die�er Stiftung vigiliren und die Saum- .

�eligen �ofort bei der Königl. Kriegs: und Domainen-Cammer anzeigen,
welche �odann, wenn der Beamte läng�tens binnen 14 Tagen das

rú>�tändige Schulgeld nicht bei�chaffet, die Beamten dazu anzuhalten,
und das Geld allenfalls von der Lieferung abzuziehen hat.

Königsberg den 30. Juli 1736,

No. 2. Allerhöch�te KöniglicheConfirmation die�es Schulplands.
Se. Königl. Maje�tät in Preußen, Un�er allergnädig�ter Herr,

haben die allerunterthänig�te Vor�tellung Dero Würkl. Geheimten
Etats -Ministres von Göôrne, von Kunheim und von Búlow, vom

30. Julii , neb�t dem Entwurf der Einrichtung des Schulwe�ens in

Preußen erhalten, und gleich wie �ie �olhen völlig approbiren und

deshalb die ab�chriftlih beifommende Ordre an Dero Etats-Ministre
von Cocceji ergehen la��en, al�o befehlen �ie Dero vorgedachten Mi-

nistris allergnädig�t, nunmchro nachdrú>li<h zu arbeiten, daß das

ganze Werk, �o baid möglich, zuer�t in Litthauen, und folglih auch im

deut�chen Departement zum Stande fommen möge.
Königsberg den 1. Augu�t 1736.

Friedrih Wilhelm.
An die Etats-Ministres von Görne, von Kunheim und von Bülow.

No. 3. Cabinets: Ordre vom 1. Augu�t 1736.

Se. Königl. Maje�tät in Preußen , Un�er allergnädig�ter Herr,
remittiren an Dero Würkl, Geheimten Etats-Ministre von Cocceji

andVice-Prä�identen von Reichenbach in Gnaden, den mittel�t copey:

lichbeifommender allerunterthänig�ten Vor�tellung Dero Wirkl. Ge-

heimtenEtats- und Krieges-Ministres von Görne, von Kunheim und

von Bülow einge�andten Plan, wie die Einrichtung des Schulwe�ens
in Litthauen, auh na<gehends mutatis mutandis im Deut�chen De-

partement gefa��et werden �oll, und da Sie �olches vôllig allergnädig�t
approbiren, �o befehlenSie vorgedachtem von Cocceji und von Reichen:
bach in Gnaden, das Nöthige zur Execution die�er Einrichtung de
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concert mit Dero General: Ober:Finanz-Kriegs- und Domainen:Di-

rectorio, weiter zu be�orgen.
Königsberg den 1. Augu�t 1736.

Friedri<h Wilhelm.
Ordre an den von Cocceji und von Reichenbach 2c.

Es ward hierauf unter Berlin, den 12. Augu�t 1736 an die

Preuß. Regierung, und Berlin den 3. September ej. a. an beide
2c. Cammern, mit Sr. Maje�tät eigenhändigenUnter�chrift verordnet,
„daß die�e Sache der Allerhöch�ten Willensmeinunggemäß, zu Stande
fommen und úber die�er Verfa��ung mit allemNachdru> gehalten
werden �olle,“ wornah auch die beiden Commi��arien, der Hofgerichts-
Rath Uhde fúrs Litthaui�che und der Ober-Appellationsrath v. Son-

nentag fúrs Deut�che Departement, jener sub dato In�terburg den

18. Augu�t, die�er s. d. den 30. October 1736 in�truiret, auh von der

Preuß. Negierung nachfolgendes Aus�chreiben an alle Hauptämter
erla��en wurde. “y

No. 4. Re�cript vom 28. April 1738.

Von Gottes Gnaden Friedrih Wilhelm, König 2c. Un�ern 2c. Bet
der ge�chehenen Einrichtung der Dorf�chulen wollen Wir in�onderheit
folgendes genau beobachtet und zur �hleunigen Execution gebracht
wi��en: 1) Muß der Getreidebetrag zum Unterhalt der Schulmei�ter
jährlichdur<h die Schulzen zu�ammengebracht, das Schulgeld aber
bei der Decems:Einnahme bezahlt werden. Der Prediger giebet dem

Schulmei�ter das �einige praenumerando auf % Jahr, und muß bei:
des, Getreide und Schulgeld, bei jeder jährlichen Kirchen : Vi�itation,
von dem Erzprie�ter auf einem be�ondern Bogen berechnet, und von

dem�elben, bis auf weitere Verfügung, unter�chrieben werden. —

2) Mú��cn tüchtige Subjecte zu Schulmei�tern angenommen werden,

und, da �ie vom Erzprie�ter und Prediger zu be�tellen, �o haben fie
auch die Auf�icht Über die�elben , in allen das Lehr- Amt und Leben

angehenden Fällen. Jn übrigen Dingen aber �tehen �ie unter der

Jurisdicliou des Hauptamts. Was aber die adlihen Schulmei�ter
betrifft, exerciret zwar der Patronatus die Jurisdiction úber die�elbe,
jedoch derge�talt, daß mit dem Erzprie�ter und Prediger des Ortes

jedesmal bei Be�tellung eines Schulmei�ters, wegen �einer Ge�chi>k:
lichkeit gehörig conferiret werde. Was aber �eine Capacität, Lehre,
Amt und Aufführung bei der Schule anbelanget, bleibet es, wie vor-
�tehet, dabei, daß der Erzprie�ter und Prediger úber ihn die Auf�icht
haben, und, wenn es daran fehlet, dahin �chen mü��en, daß er abge-
�chaffet werde. — 3. Was diejenigen Gelder betriffe, �o zum Theil
aus dem Kirchenvermögen, zum Theil aus dem Klinge�äcke“,imgleichen
vor Confirmation der Kinder und Trauungen, jährlih zum Behuf
der Schulmei�ter fließen und bezahlt werden �ollen, mü��en �olche von

den Predigern jeden Ortes einge�ammelt, und be�onders a��ervirt
werden. Ünd dam:t auh �othane Gelder bloß zum Unterhalt der

Schulmei�ter angewendet werden, �ind die Prediger dahin zu in�truiren,
�otlzane Gelder gehörigzu berechnen, und bei jeder jährlichen Kirchen:
Vi�itation dem Erzprie�ter vorzuzeigen, wie und wohin, auch wieviel

der�elben verwendet worden, ferner die�e Rechnung den Erzprée�ter
Unter�chreiben zu la��en, und damit bis auf weitere Verfügung zu
contínuiíren. Insbe�ondere hat der Erzprie�ter auf die unter �einer
In�pection �tehende Prediger ein wach�ames Auge. zu haben, daß
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un�erm Befehl, �owohl: was das eingerihtete Schulwe�en überhaupt,
als insbefondere die�en Punkt betri��t, ein vollkommenes Genüge ge:

hehe 2c. Wornah Du Dich denn zu achten, au<h das Nôthige
deshalb weiter zu verfügen ha�t. Daran 2c.

Königsberg den 28. April 1738.
v. Tettau. v, Schlieben. v. Kunheim. wv. Bülow.

Se. Maje�tät der König Friedrich Il, be�tätigten bald nach ihrem
Regierungsantritte be�onders s. d. Ruppin den 13. October 1740. alle
von Jhres in Gott ruhenden Vaters Maj. die�erwegen erla��ene

Befehleund Reglements, daß �elbige in Dero völligen Kraft , Auto-
rität und Verbindlichkeit�ein und bleiben �ollten; und es erfolgte bald
darauf nachfolgendes Re�cript.

No. 5, Re�cript vom 29. October 1741.

Friedrich, König in Preußen 2c. Da Wir mitßfälligvernommen,

daß die Einrichtung des Schulwe�ens in den adelichen Dörfern, nach
den bereits im Jahre 1736 im Lande publicirten Plan bisher �{hle<:
ten Fortgang gehabt und in �ehr wenigen der gedachten adelichen
Dörfer �olche Einrichtung ge�chehen �ei; Wir aber zu dem ge�ammten
Adel das Vertrauen haben, es werde ein jeder von �elb�t geneigt �ein,
die�es �o heil�ame, zu Gottes Ehre gereichendeMittel, mit allem Eifer
und Fleiß zu Stande zu bringen; als befehlen Wir Euch hiermit in

Gnaden, in Un�erm Höch�ten Namen, durch die Hauptämter, den ge-
�ammten von Adel bekannt machen zu la��en, wie Wir gegen �ie �amme
und fonders ín Gnaden erkennen würden, wenn �ie fich die Schul-
ecinrihtung in ihren Dörfern mit Eifer angelegen �ein ließen, mithin
�olche bald möglich�t zu Stande und zur End�chaft bringen würden ;
die Amtshauptleute und Verwe�er haben ihnendabei ferner zu eröff:
nen, wie Un�er allergnädig�ter Wille �ei, daß in Zeit von einem hal-
ben Jahre die nôthigen Schulen in den adelichen Dörfern gebaut
�ein �ollen, nnd dabei den Edelleuten zwar frei �tehen �olle, den Un-

terhalt der Schulmei�ter, nah eignem Gefallen, doch derge�talt zu
reguliren, daß die Schulmei�ter von allen Oneribus frei �ein, und

auf einige Stú>k Vieh die Weidefreiheir zu genießen hätten. Es

múßte auch jedem ein Stú>k Acker, zwölf Scheffel Gctreide und

10 Thlr. Schulgeld, �ammt dem nötrhigenBrennholz und Futter vor

�ein Vieh ausgemacht werden, damit die Schulmei�ter den nöthigen
Unterhalt haben, und im Winter �owohl als im Sommer, wie in den

Aemter�chulen, die Jugend unterrichtet und zur Erkenntniß Gottes
und �eines Wortes gebracht werden fönne, zu“ welchem Ende die

Hauptämter, von einem jeden unter �ie gehörenden von Adel, eine

speci�ique Nachricht, was der Schulmei�ter �eines Ortes, zum jähr-
lichen Unterhalt, neb�t einer eigenen Schulwohnung bekommen �olle,
erfordern, und �olche Nachrichten in Zeit von vier Wochen, an Euch
ein�enden mü��en. Ange�ehen Wir hiernäch�t, welcherge�talt �olches
ge�chehen, nähere Nachricht anhero erwarten wollen. Jm Fall nun

wider Verhoffen ein und andere von Adel es daran ermangeln, und

�ich weder zum Schulbau, noh zur Salarirung des Schulmei�ters
zur ge�eßten Zeit, nicht an�chi>ken wollten: �o habt Jhr �olche �äu-
mige, wofern nämlich der�elben Güter derge�talt �icuiret �ind, daß da-

�elb�t eine Schule unumgänglich nôthig it, ohne die gering�te weitere
Nach�icht dazu mit Ern�t anzuhalten. Wenn aber die adelichen Dór-

fer mit un�ern Amtsdörfern grenzen, mü��et Jhr verfügen, daß die
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Eigenthúmer oder Be�iber der�elben, dem gemein!caftlichenUnterhalt
der Schulen, ohne ferneren Verzug beitreten. Jhr habt al�o überall

darnach das Nôthige unge�äumt zu be�orgen, und dahin zu �chen, daß
Un�ere hierunter führende Willensweinung, unausge�ezt mit Nach:
druck, bewerk�telligt werde. Ge�talt Wir denn auh die Schul: Com-

mi��ion befehligt haben, Euch bei die�er Einrichtung mit gutem Rath
an Hand zu gehen, auch von Zeit zu Zeit von dem Fortgang des

Werks zu berichten, damit nah Befinden der erforderte mehrere Nach-
druc> von Euch gegeben werden könnte. Sind 2e,

Berlin den 29. October 1741.
Auf Se. König!. Maje�tät Allergnädig�ten Special - Befehl,

v. Górne. v. Viere>. v, Boden.
Un die Preuß. Regierung.

Das unter Berlin, den 2. Januar 1743 von Sr. Maje�tät dem

Könige Friedrih 11. Höôch�t�elb�t vollzogene Reglement, wegen Erhal-
tung des auf dem platten Lande in Preußen eingerihtetenSchul:
we�ens, be�agt in An�ehung der vor�tehenden Principia regul. fol-
gendes $. 1, Se. Maje�tät ordnen und befehlen Allerhöch�t hiemit
und Krafft die�es, daß es bei dem einmal fe�tge�esten Schulen :'Plan
und der nach dem�elben gemachten Einrichtung be�tändig �ein Ver-
bleiben haben, und dawider keine Veränderung, unter welcherlei Vor-
wand es auch �ein möchte, vorgenommen oder gemacht werden �oll.

No. 6. Königl. Preuß. General:Land-Schul:Reglement.
_

Wir Friedri< Wilhelm, von Gottes Gnaden , König in, Preußen,
Markgraf zu Brandenburg,des heiligen Römi�chen Reichs Erzkäm-
merer und Churfür�t 1c. Thun fund und fügen hiemit jedermänniglih
zu wi��en: Demnach Wir zu Un�erm höch�ten Mißfallen �elb�t wahr-
genommen, daß das Schulwe�en und die Erziehung der Iugend auf

“dem Lande bisher im äußer�ten Verfall gerathen und in�onderheit
durch die Unerfahrenheit der mehre�ten Kü�ter und Schulmei�ter die

jungen Leute auf den Dörfern in Unwi��enheit und Dummheit auf:
wach�en, �o i�t Un�er �o wohlbedachter als ern�ter Wille, daß das

Schulwe�en auf dem Lande in allen Un�ern Provinzen auf einem

be��ern Fuß als bishero ge�eßet und verfa��et werden �oll. Denn �o
angelegentlih Wir nah wieder herge�tellter Ruhe und allgemeinen
Frieden das wahre Wohl�eyn un�erer Länder in allen Ständen Uns

zum Augenmerk machen, �o nôthig und heil�am erachten Wir es auch
zu �eyn, den guten Grund dazu durch eíne vernünftige �owohl als

chri�tliche Unterwei�ung der Jugend zur wahren Gottesfurcht und

andern núßlihen Dingen in den Schulen legen zu la��en. Die�emnach
befehlen Wir hierdur< und fraft die�es aus höch�t eigener Bewe-

gung, Vor�orge und landesväterlicherGe�innung zum Be�ten Un�erer
ge�ammten Unterthanen, allen Regierungen, Con�i�toriis und übrigen
Collegiis Un�ers Landes, welche dazu ihres Ortes alles mögliche dazu
beitragen �ollen, allergnädig�t und ern�tlich�t, auf nach�tehendes General-

Land�chulreglement fe�te zu halten und alles ins künftige darnach ein-

 Furichten, damit der �o höch�t �chädlichen und dem Chri�tenthum unan-

�tändigen Unwi��enheit vorgebeuget und abgeholfenwerde, um auf die

folgende Zeit in den Schulen ge�chi>tere und be��ere Unterthanen
bilden und erziehen zu können.

.
$. 1, Zuvörder�t wollen Wir, daß alle un�ere Unterthanen, es

mögen �eyn Eltern, Vormünder oder Herr�chaften, denen die Erzie-
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hung der Jugend oblieget, ihre eigene �owohl als ihrer Pfiege an:

vertraute Kinder, Knaben oder Mädchen, wo nicht eher, doh hôch-
�tens vom 5s. Jahre ihres Alters in die Schule �chi>en, auch damit

ordentlich bis ins dreizehnte und vierzehnte Jahr continuiren und �ie
�o lange zur Schuie halten �ollen, bis �ie nicht nur das nöôthig�te vom

Chri�tenthum gefa��et haben und fertig le�en und �chreiben , �ondern
auch von demjenigen Red und Antwort geben können, was ihnen
nach den von Un�ern Con�i�toriis verord:-eten und approbirten Lehr:
büchern beigebracht werden �oll.

$. 2. Selb�t diejenigen Herr�chaften, welchen wegen des Dien�t-
zwanges und des in Preußen �ogenannten Schaarwerfs die Kinder
der Unterthanen auf gewi��e Jahre vorzúglih dienen mü��en ; werden

hiemit alles Ern�tes erinnert, nach ihrer Pflicht dahin Sorge zu tra:

gen, daß �olche Kinder niht eher den Schulen entzogen werden, bevor

�ie im Le�en fertig, im Chri�tenthum einen guten Grund gelegt, auch
im Schreiben einen Anfang gemachet und darüber Zeugniß vom Pre:
diger und Schulmei�ter, denen vistatoribus vorgezeigt haben. Eltern
und Vormünder mü��en �ich no<h mehr, und von �elb�t verpflichtet
halten, ihre Kinder und Pflegekinder in den nöthigen Stücken ge:

nug�am und hinläng!ih unterrichten zu la��en.
: :

$. 3. Sollten einige Kinder entweder durch ihre eigene Fähigkeit
oder durch den angewandten Fleiß des Schulmei�ters vor dem drei-

zehnten oder vierzehnten Jahr es iu den aufgegebenen Stücken beim
Lernen ziemli<h weit gebracht haben, �o �tehet es doch nicht in der

Eltern und Vormünder Willkühr, �e nach eizenen Gefallen aus der

Schule zu nehmen und zu Hau�e zu behalten, �ondern wenn Vuper-
intendens, praeposîtus oder In�pector nah Anzeige des Predigers
und au� das Zeugniß des Schulmei�ters die prolectus eines Kindes

hinlängli<h befindet, �o �oll der�elbe deshalb ein ordentliches dimiss0-

riale, welches auf obgedachte Zeugni��e gegründet �eyn muß, zu geben
befugt �eyn. Cs mü��en aber �olche Kinder der Wiederholungs�tunde
des Sonntags nicht nur bei dem Prediger ia der Kirche, �ondern
auch be dem Schulmei�ter in der Schule fleißig beiwohnen.

$. 4. Weil an vielen Orten die Eltern ihre Kinder des Som-
wers nicht in de Schule �chiken, unter dem Vorrvande, daß �ie das

Vieh húten mú��en, �o haben deshalbun�ere Beamten oder Gerichts-
obrigfeiten an den Orten, wo Dörfer oder Gemein�chaften �ind, ehe
die Kinder dadur< von der Schuleabgehaltenwerden �ollten , dahin
zu �ehen, daß, �oweit es möglich, ein eigener Viehhirte hierzu môge
be�tellet werden. Wo aber, wie in Un�ern we�tphäli�chen Landen , in
dem Wi�cherlande in der alten Mark, und an andern Orten die Häu-
�er weitläuftig auseinander und zer�treut liegen, und daher das Vieh
an einem Orte nicht wohl zu�ammen getrieben und gehütet werden
kann, �oll ein Kind ums andere, wenn deren mehrere in einem Hau�e
und der Nachbar�chaft �ind, täglih wech�eln; oder �on�ten von den
Wirthen und Einwohnern der Dorf�chaften �olcheVeran�taltung ges
machtwerden, daß jedes Kind dreimal wöchentlih zur Schule fomme,
damit es dasjenize, �o es im Winter gelernt, im Sommer nicht
wiederumverge��en möge. An manchen Orten wird die Einrichtung
füglich �olcher Ge�talt ge�chehen können, daß zwei Haufen der Kinder
gemachet werden, davon der eine Haufe die drei er�ten Tage in
der Woche,der anderc Haufe die drei lezten Tage in die Schule
fommen mü��e.
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$. 5, Um aber wegen den Sommer- und Winter�hulen etwas

gewi��es zu be�timmen, �o wollen Wir, daß die Winter�chulen an allen
Wochentagen, Vormittags von $ bis 11 und Nachmittags, den Mitt-

woch und Sonnabend ausgenommen, von 1 bis 4 gehalten werden

�ollen. Die Winter�hule gehet von Michaelis bis O�tern unaus-

ge�eßt fort, die Sommer�chulen aber �ollen nur des Vormittags oder

nah den Um�tänden des Ortes, Nachmittags in drei Stunden alle

Tage der Woche gehalten werden. Um welchen Stunden des Tages
aber der Unterricht �einen Anfang nehmen�oll, �olches werden die

Prediger, nah den Um�tänden ihres Ortes be�tens zu be�timmen und

einzurichten wi��en. Keine Ferien werden ver�tattet, �ondern �elb�t in
der Erndte mú��en die Schulen auf vorgedachteArt gehalten werden,

Doch mit dem Unrer�chied, daß, da im Winter auf jede Lection eine

ganze Stunde, dagegen im Sommer nur eine halbe Stunde darauf
gewendet werden �oll. Und da Uns nicht unbekannt,daß an manchen
Orten die Beamte und adliche Patronen rühmlich�ktdafür ge�orget,daß die Sommer�chulen, �o wie die Winter�chulen, �owohl Vor- als
Nachmittags ordentlich gehalten werden, �o wird durch gegenwartige
Verordnung �olche löbliche Einrichrung weder abge�chafft noch verän:
dert, �ondern es kann und �oll dergleichen chri�tliche Sorgfalt fur
das Be�te der Kinder billig andern zum Exempel der Nachfolge dienen.

$. 6. Des Sonntags �oll außer der Catechi�ations: oder Wieder:

holungs�tundendes Predigers in der Kirche au< vom Schulmei�ter
eine Wiederholungé�tundein der Schule mit den no unverheirathe-
cenPer�onen im Dorf geha!ten werden. Es �ollen �ich die�elbe theils
im Le�en, theils im Schreiben úben. Das Le�en ge�chieht in dem
Neuen Te�tament oder einem andern erbaulichen V.-he, und zur
Uebung im Schreiben können ein paar Sprüche, oder die Epi�tel und
das Evangelium genommen werden. An den Orten, wo der Schul-
mei�ter nicht zugleih Kü�ter i�t und die Filiale mit dem Prediger be:

rei�en darf, �oll der Schulmei�ter Überdem gehalten �eyn, entweder
Vor- oder Nachmittags mit den Kindern in der Kirche zu �ingen, �ie
den Catechismus her�agen zu la��en, und aus dem�elben und der Ord-

nung des Heils, ihnen leihte Fragen zur Beantwortung vorzulegen.
Sollte ein Kü�ter und Schulmei�ter des Catechi�irens noch nicht re<r
erfahren �eyn, �o muß der Prediger ihm dasjenige, was er catechi-
�iren nnd fragen �oll, nach den Lehrbüchernvor�chreiben und aufgeben :

damit auf �olche Wei�e die Alten, welhe mit gegenwärtig�eyn �ollen,

neb�t
den Kindern erbauet und in der Erkenntniß befördert werden

mögen.

4.7. Was das Schulgeld betrifft, �o �oll für jedes Kind , bis es

zum Le�en gebracht wird, im Winter �ehs Pfennige, wenn es aber

zum Le�en gekommen, neun Pfennige, und wenn es �chreibt und

rehnet ein Gro�chen wöchentlichgegeben werden. Jn den Sommer-
monaten dagegen wird nur zweidrittel von die�em ange�ekten Schul-
gelde gerechnet, �o daß diejenigen, welche �ehs Pfennige im Winter

gegeben, nach die�er Proportion vier, welche neun Pfennige gegeben,
�ehs, und welche �on�t einen Gro�chen nunmehro acht Pfennige geben
�ollen. Jt etwa an einen und dem andern Orte ein mehreres an

Schulgeld zum Be�ten der Schulmei�ter eingeführt, �o hat es dabei
auch ins künftige �ein Bewenden.

:

.
8. Wenn aber einige Eltern notorisch �o arm wären, daß �ie

für ihre Kinder das erforderliche und ge�ezte Schulgeld nicht bezahlen
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könnten , oder die Kinder, welche keine Eltern mehr haben, wären
nicht im Stande das Schulgeld zu entrichten, �o mü��en �ie �ih des-

halb bei den Beamten, ‘Patronen, Predigern und Kirchenvor�tehern,
in �o fern die�elben über die Kirchenmittel zu disponiren haben, mel-

den, da denn, wenn fein anderer Weg vorhanden, entweder aus dem

Klingebeutel, oder agus einer Armen - oder Dorfca��e die Zahlung ge-
�chehen �oll, damit den Schulmei�tern an ihrem Unterhalt nichts ab-

gehe, folglich die�elbe auh beides armer und reicher Leute Kinder mit

gleichem Fleiß und Treue unterrichten mögen.
$. 9. Es �oll daher auch zu die�em Zweck jährlih an dem Mi-

chaelié�onntage an jedem Orte auf dem Lande und in den Städten

eine �ogenannte Schuiprediat gehalten werden, da man nach der be�ten
Ein�icht eine Materie, welche die chri�tlihe Erziehung und Erbauung
der Jugend betriffc, nah Anleitung d:s Fe�tevangelii oder eines an-

dern dazu �ich �chi>kenden bibli�chen Textes aus dem alten oder neuen

Te�tament erwählen und der Gemeine faßlih vortragen kann. Nach
die�er gehaltenen Predigt �ollen auf ge�chehene Abkündigung und herz:
liche Ermahnung des Predigers zum Be�ten der Land�chulen und

in�onderheit zum Ankauf der nôthigen Bücher in den Dorf�chulen für
arme Schulkinder in den Becken, oder dur< den Klingebeutel oder

nach eines Orts Gewohnheit auf eine andere Wei�e ein freiwilliger Beitrag
ge�ammelt werden : welcher den mit den ordentlichen Quartal:Collecten:

geldern von den Superintendenten, Tnspectoribus praeposîtis und

Erzprie�tern gewi��enhaft einge�chi>t werden �oll. Die Ein�endung
�eb�t aber ge�chieht an das Con�i�torium einer jeden Provinz, welches
dafúr �orgen wird, daß durch die Jn�pectors und Prediger dergleichen
freie Bücher a-ige�haffc und mitgetheilt werden können.

$. 10. Da nun fúr den nôthigen Unterricht der Kinder be�tens
ge�orget wird, �o �ellen diejenigen Eltern, Vormünder und andere,
denen die Erziehung der Kinder oblieget, welche wider die�e heil�ame
Verordnung ihre Ängehörigen nicht zur Schule �chi>en , denno< fúr
jedes Kind die ge�eßte Zeit über, das gewöhnliche Schulgeld , welches
Vormönder in �olchem Fall ihren Pflegekindern zu berehnen nicht

befugt �ind, den Schulmeiftern entrichten, und wenn �ie durch ern�t:
liche Vermahnung des Predigers dazu nicht zu bringen �eyn , daß �ie
die Kinder ordentlich zur Schule halten, �o �ollen �ie dazu durch eines

jeden Orts-Gerichtsobriakecit, wenn andere Mittel nicht helfen wollen,
mit der Execution ange�trenget werden. Wenn überdem bei der Schul-
vi�itation der Vi�icator in Erfahrung bringen �ollte, daß Eltern ihre
Kinder in dem vergangenen Jahre nicht fleißig zur Schule gehalten,
�o �ollen �ie dahin �ehen, daß deshalb �ehszehn Gro�chen Strafgelder
zur Schulca��e gegeben werden. Wir befehlen demnach hierdurch allen
Un�ern Beamten und Gerichtsobrigfeiten ern�tlich, auf die er�te An-

zeige des Schulmei�ters, die Eltern, Vormünder , oder welchen die
Kinder zugehören und in deren Brod �ie �tehen, �ofort vorzufordern
und zu vernehmen, warum die Kinder vom Schulgehn zurúkgehalten
worden? Sollte �ich nun nicht findeu, daß die�elben durch Krank-
heiten darin behindert worden , �o mü��en �ie dur< gehörige Zwangs-
mittel wie vorhin gedacht, die nôthige Remedur förder�am�t ver�chaffen.

$. 11. Zu �olchem Ende und hierauf de�to genauer zu achten,
�ollen die Schulmei�ter �ich ni<t nur eine Designation von allen
Kindern des Di�tricts oder Dorfes, worinnen �ie den Unterricht be-

�orgen �ollen, von den Predigern aus dem Kirchenrezgi�ter geben la��en,
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damit �ie wi��en, welche Kinder von dem Alter �ind, daß �ie zur
Schule mú��en ge�chi>t werden: �ondern �ie haben auh dahin zu �e-
hen, daß �ie �ih, neb�t dem monatlichen Verzeichniß der vorhandenen
Schulkinder einen ordentlichen Schulcata!ogum halten, darinnen die
Kinder nach folgenden Stúcken eingetragen werden: 1) Nach ihrem
Vor: und Zunamen. 2) Nach ihrem Alter. 3) Nach ihreu Eltern.

YNach ihren Wohnungen. 5) Nach der Zeit, wenn fie in die

Zchuie aufgenommen worden. 6) Nach den Lectionen, worinnen �ie
unterrichtet werden. 7) Nach ihrem Fleiß oder Nachlä��igkeit im
Lerncn. $) Nach dem Vermögen ihres Ver�tandes. 9) Nach den
Sitten und übrigen Verhalten. 10, Nach ihrem Abgang aus der

Schule. — Die�en Catalogum, den fein Kind le�en muß, lä�}�et �ich
nicht nur der Vi�icator vor der jährlichen Schulvi�itation ein�chi>en,
�ondern der Prediger lä��et �ih auch den�elben bei dem wöchentlichen
Be�uch der Schule einhändigen, damit er die unartigen Kind-r be-

merfen, auch eine Erinnerung zur Ve��erung thun uud mit den El-
tern deshalb reden fónne, als wodurch der Leicht�innigkeit und Bos-

heit ge�teuert werden fann. Was aber vorgedahtes monatliches Ver-

zeichniß der Kinder anbetrifft, �o i�t davon eine in Kupfer ge�tochene
und gedruckte Tabelle mir Linien nach allen Tagen des Monats durch:
zogen, wornach �ih die Schulmei�ter dergleichen verfertigen können.
Hierinnen werden blos die Namen der Kinder annotirt, welche der

Schulmei�ter jederzeit zu Ende der Tages!ection ablie�et und diejenigen
anmerfet, welche mit oder ohne Erlaubniß ihrer Vorge�eßten fehlen.
Das dienet den Kindern zum Fleiß und die Eltern, welche ihre Kin-
der unordentlich zur Schule �chicken und doh wohl �agen: un�ere
Kinder �ind �chon �o viele Jahre in die Schule gegangen und haben
nichts gelernt ; können be��er bedeutet werden, wie die Schuld davon

nicht den Schulen und dem Schulniei�ter, �ondern ihnen �elb�t bei-

zume��en �ey.
$. 12. Da es aber bei einer guten Schulverfa��ung vornehmlich

auf einen recht�chaffenen Schulmei�ter ankômmkt, �o i� hienach�t Un�er
�owohl allergnädig�ter als ern�tliher Wille, daß von allen und jeden,
welche Schulmei�ter und Kü�ter zu be�tellen haben, darauf mit allem

Fleiß ge�ehen werde, daß zu den Schulämtern auf dem Lande ins

künftige reht túchtige Leute gelangen mögen. Es muß aber ein Schul-
mei�ter niht nur hinlängliche Ge�chicklichkeit haben, Kinder in den

nöthigen Stücken zu unterrichten; �ondern auh dahin trachten, daß
er in �einem ganzen Verhalten ein Vorbild der Heerde �ey und mit

�einem Wandel nicht wiederum niederrei��e, was er dur �eine Lehre
gebauet hat. Daher �ollen �ich Schulmei�ter mehr als andere der wah-
ren Gott�eligkeit befleißigen und alles dasjenige verhüten, wodurch �ie
den Eltern und Kindern an�tößig werden können. Vor allenDingen
mú��en �ie �ich befkúmmern um die re<hte Erkenntniß Gottes und

Chri�ti: damit, wenn dadurch der Grund zum recht�chaffenenWe�en
und wahren Chri�tenthum geleget worden, �ie ihr Amt vor Gott in
der Nachfolge des Heilandes führen und al�o darinnen dur Fleiß
und gutes Exempel die Kinder niht nur auf das gegenwärtige Leben
glücklich machen, �ondern auch zur ewigen Seligkeit zubereiten mögen.
$. 13. O6 wir nun gleich die adlihe und andere Patronen in

ihren Rechten die Kü�ter und Schulmei�ter zu erwählen und zu be-

�tellen ungefränkt bela��en wollen: �o mü��en doch alle Un�ere Consi-

sforia, durch die Superintendenten , Inspectores , praeposîtos und
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Erzprie�ter dahin �ehen, daß weder unge�chf>kte und untüchtige, noch
auch ruchlo�e und einen bö�en Wandel führende Kü�ter und Schul:
mei�ter ange�ebet, oder wo �ie ange�eßket worden, geduldet werden.

Jn�onderheir i� dahin zu rechnen, wenn �ie dem Trunk oder Dieb:

�tahl ergeben �ind, Zänkerei in der Gemeine anrichten, �ich wider�pen-
�tig und ungehor�am bewei�en oder der Unzucht und Hurerei überfüh:-
ret werden. Wo �i< dergleichen geäußert ehe und bevor einer zum
Schuldien�t angenommen worden , �o wírd er dadur< eo ipso unfä-
hig, das Amteeines Lehrers in Schulen zu bekleiden; und Patroni

mü��en in die�em Fall ein anderes unbe�choltenes Subjectum zum
Examen �chi>éen. Würde aber dergleichen er�t wahrgenommen , wenn

�ie �hon im Amt �tehen, �o �oll nichr nur bei Ein�endung der jähr-
lichen Conduitenli�ten �olches angemerket, �ondern auch �ofort an Un-

�ere Consìistoria berichtet werden, damit das Nörhige deshalb ver:

ordnet und fernerm Aergerniß vorgebeuget werde: weil na<h Befinden
dergleichen an�tößig lebende und ruchlo�e Schulmei�ter �ofort cam ef-
feciu ab officio �uépendiret und hiernach auf gebührenden Prozeß
von den Gerichtsobrigkeiten ca��iret werden mü��en. Es �oll ihnen
auch hiemit Wirth�chaft zu halten, Bier und Brantwein in Gelagen
zu verkaufen, oder �ich mit dergleichen Dingen zu bemengen, dadurch
ihre Schularbeit möchte verhindert oder der Gemeine und der Jugend
zur Ver�ändigung und Auë�hweifung Anlaß gegeben werden, insbe:-

�ondere der Be�uch der Schenken und Krüge, auch andere bei Ga�t:
mahlen und �on�ten mit der Mu�ik zu bedienen, bei hoher willkührs
licher Strafe gänzlich verboten �eyn.

$. 14. Es mú��en aber überhaupt auf dem Lande feine Kü�ter
und Schulmei�ter ins Amt eingewie�en und ange�eßet werden, ehe und

bevor �ie von den Tuspectoribus examinirt, im Examen tüchtig be:

funden und ihnen ein Zeugniß der Tüchtigkeit mitgegeben worden.

És �oll auch fein Prediger befugt �eyn, einen als Kü�ter und Schul:
mei�ter zur Kirchen: und Schularbeit zu admittiren, wenn er nicht
gedachtes Zeugniß des examinis und daß er darinnen wohl be�tanden,
vorher beigebra<ht, Was inzwi�chen Un�ere eigne Land�chulen bei den

Amts�tädten und in den Amtsdörfern anbelanget , �o haben Wir in

Un�erer Churmark �chon hiebevor die Verordnung ergehen la��en, wie-

derholen auch - �olche hierdur< �o gnädig als ern�tlich, daß feine zu

Schulmei�ter und Kü�ter angenomiaen werden �ollen, als welche in

dem Churmärkfi�hen Kü�ter- und Schul�eminario zu Berlin eine Zeit-
lang gewe�en, und dartinnen den Seidenbau �owohl, als die vortheil:
hafte und bei den deut�hen Schulen der Dreifaltigkeitskirhe einge-
führte Methode des Schulhaltens gefa��et haben. Und da Wir den

Obercon�i�torialrath und Prediger He>er be�onders aufgetragen und

allergnädig�t anbefohlen haben, Un�ere Land�chulen in den Königl. Aem-

tern mit guten Subjectis aus dem Seminario angelegentlich zu ver-

�orgen, �o treten �olche, wenn �ie von gedachtem Un�erm Obercon�i�to-
rialrath mit einem Zeugniß der Tüchtigkeit der Königl. Churmärkt-
�chen Krieges:und Domainenkammer zur Erhaltung ihrer ordentlichen
vocation prä�entiret worden , das Amt derge�talt an, daß �ie deshalb
eine Probelection in der Kirche �ingen und hiernäch�t eine Unterrichts:
oder Lehrprobe bei den Kindern in der Schule, entweder in Gegen-
wart des In�pectors oder in Bei�eyn des Predigers und einiger Per-
�onen von der Gemeinemachen mú��en. Sobald demnach ein Kü�ter
oder Schulmei�ter in einem Königl. Churmärki�chen Amtsdorfe ver:
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�tirbet, muß der Prediger �olches mit dem �pecifiquen Ertrag der

Stelle und ob eine Orgel vorhanden, dem Jn�pectori �chriftlich be-

fannt machen. Der Jn�pector berichtet deshalb �ogleich an das Ober:

con�i�torium und erwartet, ob aus dem Churmáärki�chenSchulmei�ter-
�eminario jemand verabfolget werden fônne, oder ob ihm aufgegeben
werde, mit Zuziehung des Predigers, ohne einigen An�tand ein gutes
Subjectum ausfündig zu machen und nah Berlin zur Unter�uchung
und Haltung der Probelectionen hin zu �hi>en. Jm Fall �olcher
Men�ch nicht tüchtig befunden werden �ollte, �o muß der�elbe entweder
das Schulmei�ter�cminarium auf eigeueBekö�tigung �o lange frequens
tiren, bis er das erforderliche Zeugniß der Tüchtigkeit erhalten hat,
oder es muß ein anderes und be��eres Sudbjectum in Vor�chlag ge-
bracht werden.

$. 15. Die�emnach mü��en �i< auf dem Lande �owohl, als in
den Fle>en und Dörfern, als auch in den Amts- und kleinen Land:

�tädten keine Per�onen des Schulhaltens anmaßen, welche niht als

ordentliche Schulmei�ter auf vorgedachte Art den Beruf und die Freir
heit zu informireu erha�ten haben. Daher denn alle Winkel�chulen,
�ie mögen von Manns: oder Weiböper�onen gehalten werden, hiedur<
bei Strafe gänz!ih verboten �eyn �ollen. Unterde��en bleibt es wohl-
habenden Eltern nah wie vor erlaubt, für ihr Haus und Kinder
Privatinformatore zu halten, jedoch �o, daß nicht and:rer Leute Kin-
der, die noch niht in hdhern Wi��en�chafcen unterrichtet werden föôn:
nen, von der ordentlichen Schule zurückgehalten und in dergleichen
Privatunterricht hineingezogenwerden.

$. 16. So wenig einem Schulmei�ter erlaubet i�, unter der
Schule die Schulkinder zu �einer Hauéarbeit zu gebrauchen, �o wenig
�oll er �id auh unter�tehen, in den gewöhnlihen und ange�e6sten
Schul�iunden �einer Handarbeit oder andern Ge�chäften nachzugehen,
oder �eine Frau unterde��en informiren zu la��en, welches jedoch als:
denn ge�chehen kann, wenn er zwar �eine Schul�tunden ordentiich ab-
wartet, aber wcgen Menge der Kinder �ich bei den kleinen durch die-
�elbe oder eine andere Per�on helfen lä��et. Sollte er nun die Schul-
information entweder auf die�e oder andere Wei�e ver�äumen, �o muß
ihm von dem Prediger deshalb nôthige Erinnerung ge�chehen. Würde
er aber dennoch fortfahren, im Unterricht der Jugend nachlä��ig zu
�eyn, �o muß �olches bei der Vi�itation dem Ju�pectori 2c. angezeiget
werden, damit dergleichen Unordnung be�traft werden könne.

$. 17. Was nun demnäch�t die Schuiarbeit �elb�t anbelanget, �o
werden die Kü�ter und Schulmei�ter hiedur< ‘vor allen Dingen ern�t-
lih erinnert, �i< jedesmal zur Jnformation dur herzliches Gebet
fúr �ih vorzubereiten, und von dem Geber aller guten Gaben zu ih:
ren Verr:chtungen und Berufsarbeit göttlichen Segen, Weisheit und
Geduld zu erbitten. Jn�onderheit den Herrn anflehen, daß er ihnen
ein väterlich ge�inntes mit Ern�t und Liebetemperirtes Herz gegen die
anvertrauten Kinder verleihe, damit �ie alles willig und ohne Ver-
druß verrichten, was ihnen als Lehrern zu thun oblieget; eingedenk,
daß �ie ohne den göttlichen Bei�tand des großen Kinderfreundes Je�u
und �eines Gei�tes nichts auszurichten vermögen, auch der Kinder
Herzen nicht gewinnen können. Unter der Jnformation �elb�t haben
�ie niht weniger aus Herzensgrund zu �eufzen, damit �ie nicht allein
�elb�t ein wohlgefaßtes Gemüthe behalten, �ondern auh daß Gott ih-
ren Fleiß �egnen, und zu ihrem Pflanzen und Begießen �ein gnädiges
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Gedeihen von oben geben wolle, wril alles wahre Gute durch die

Gnade Gottes und die Wirkung �eines Gei�tes in den Kindern muß
gewirket werden. Auch haben �ie auf allerhand Mittel zu denken, wie

�ie die Anfänger in�onderheit die da blôde und lang�am �ind, nicht ab:

chre>en, �ondern den�elben vor allen andern die Sache leicht machen.
Zu die�cm Zwe>k mü��en �ie �i<h den dritten Theil des Berlini�chen
Schulbuches mit allem Fleiß vefannt machen, als in welchem den

Schulmei�tern die Lehrart angewie�en wird, worna<h das AB C, das

Buch�tabiren, Le�en, Auswendig!ernen und Catechi�iren bei der Jugend
vortheilhaft zu treiben i�t.

$. 18. Und da an guter Einrichtung der Schullectionen gar vie-
les gelegen i�t, �o �ollen dazu Vormittags drei Stunden und Nach:
mittags gleichfalls drei Stunden derge�talt gewidmet werden, daß er-

�tere von 8 bis 11, lektere aber von 1 bis 4 Uhr zu halten; es wáre

denn, daß nah den be�ondern Um�tänden eines Ortes der Prediger
mit Zuziehung der Kirchenvor�teher �úr bequemer finden möchte, die

Schule Vormittags früher angehen, oder Nachmittags �päter eudigen
zu la��en, Dabei aber einmal fúr allemal �owohl Vor - als Nachmir-
tage, im Winter auf den Unterricht gewendet werden. Jm Sommer

mú��en daher ebenfalls drei ganze Stunden entweder Vor- oder Nach-
mittag zur Information gewidmet �eyn.

$. 19, Es wird demnach auf folgende Wei�e gehalten: Jn der

er�ten Vormittagé�tunde wird L) ein Lied ge�ungen, welches der Schul-
mei�ter lang�am und deutlich vor�aget, und darauf mit den ge�ammten
Kindern nach�inget. Alle Monate aber wird nur ein Lied, welches
von dem Prediger aufgegeben wird, und nicht zu lang oder unbekannt

�eyn muß, erwählet und ge�ungen, damit es Große und Kleine durch
das óôftereSingen auéwendig lernen. Unter dem Singen giebt der

Lehrer genau acht, daß �ie alle mit�ingen. Dabei wird keinem Kinde

erlaubet, bei die�er Arbeit �ein Ge�angbuch vor �i< zu nehmen und

aus dem�elben zu �ingen, weil �olche nicht gehörig aufmerken, das Ge-

�angbuch durchblättern und daher das Lied nicht lernen. Wollen �ie
aus dem Ge�angbuch �ingen, �o kann �olches zu Hau�e ge�chehen. —

2) Nach dem Ge�ang wird gebetet. Das Gebet aber verrichtet der

Schulmei�ter entweder �e!b�, oder lä��et ein Morgengebet, welches
vorge'chrieben werden �oll, und �ih für Schulkinder �hicket, von einem

fertigen Le�ekinde lang�am und deutlich vorle�en: dabei denn alle übrí-

gen Kinder �till �i6en und zuhören mü��en. Darnach beten �ie alle

zugleich, doch andächtig und vor Gott, ihre auswendig gelernte Ge-

betsformeln. Ein Knabe lie�tt lang�am, deutlich und laut ein monat-

lichen P�alm und darauf wird ge�chlo��en mit dem Gebet des Herrn.
Wenn unter dem Geber Kinder zur Schule fommen, �o bleiben �el-
bige an der Thür �o lange �tehen, bis das Gebet verrichtet i�t, weil

�on�t die úbrigen ge�tôret werden. — Z) Nach dem Gebete wird ein
Stü>k aus dem Catechismo, welches in der Ordnung folget, erkläret,
und zwar �o furz, daß alle �echs Wochen der Catechismus zu Ende
gebracht werde. Bei die�er Arbeit wird es �o gehalten: Das Stück,
welches zu erflären, muß von einigen Kindern �o lange herge�aget
werden, bis es den mei�ten wohl bekannt worden. Hernach werden

anfängli<h die Worte und darauf die Sache, welche in den Worten
lieget, fragwei�e erläutert und mit Sprúchen aus der heil. Schrift be:

�tätiget. Endlich wird auch gewie�en, wie die Kinder die angehörte
Wahrheit im Leben anwenden �ollen. Bei den kleinern Kindern wird
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zu die�em Zweekder zergliederteCatehismus, bei den Größernaber der er-

klärte Catechiómus von denPredigern �owohl alsSchulmei�tern gebrauchet.
In der andern Vormittags�tunde wird das Le�en, Buch�tabiren

und das ABC vorgenommen, 1) Jn der er�ten halben Stunde le-

�en die fertigen Le�ekinder cin und ander Capitel aus dem neuen Te:

�tament, oder der Bibel, bald alle zugleich, bald eine gewi��e Anzahl,
bald fähret einer und der andere alleinefort, welchen der Schulmei-
�ter dazu aufforderr, damit �ie in be�tändigerAufmerk�amkeit erhalten
werden. Bald buch�tabiren �ie alle zugleich, bald muß einer und der

andere im Buch�tabiren fortfahren.— 2) In der andern halben
Stunde buch�tabiren die eigentlichen Buch�tabirkinder,bald zu�ammen,
bald einer alleine. Zuleßt wird ein Wort an die Tafel ge�chrieben,
und dabei dasjenige wiederholt, was zum Buch�tabirenund Le�en nd-

thig i�t. Unter die�er Arbeit werden dic Größernim Auf�chlagen�o-
wohl der Sprüche in der Bibel als der Lieder im Ge�angbuchege-
úbet, lernen ihre Wochen�prüche und machen �ich auch zuweilen die

Namen der bibli�chen Bücher , wie �ie aufeinander folgen , bekannt,
damit �ie im Auf�chlagen de�to fertiger werden. — 3) Die AB C-

Schúler �tehen oder �iben in dic�er Stunde mit ihren ABC - Täfel-
chen vor der größern Tafel, lernen täglich etwa zwei Buch�taben und

awar außer der Reihe. Sie werden vom Schulmei�ter zum öftern
unter dem Le�en und Buch�tabiren der Übrigen Kinder aufgefordert,
ihre beiden Buch�taben herzu�agen und auf ihrem Täfelchen zu zeigen.
Sobald �ie die Buch�taben kennen, werden �ie glei<h zum Buch�tabi-
ren angefúhret.

'

In der dritten Vormicttags�tunde wird ge�chrieben und buch�tabiret,
imgleichen werden die Buch�taben gelernet. 1) Die größeren Kinder
�chreiben in der er�ten halben Stunde und in der andern halben
Stunde wird ihnen ihre Arbeit corrigirt. Und damit kein Kind in
der Correctur úbergangen werde, �o hält �ich der Schulmei�ter ein

Verzeichuiß ven den Schreibekindern, welche nah der Ordnung ihre
Schreibbücher aufwei�en, und wo er den ‘vorigen Tag aufgehört, da

fängt er den foigenden Tag wieder an: damit auf �oche Art ein jedes
Kind wöchentlich etlihemal zur Correctur fomme. Wobei noch die�es
be�onders zu bemerken , daß jederzeit die linke Seite des Papiers im
Schreibebuche corrigirt werden muß. Hiergegen muß der Schüler
auf der rechten Seite des Schreibebuhs eben das Pen�um, �o zur
Linken hinge�chrieben war, wieder �chreiben, derge�talt, daß er dasje-
nige, was der Schulmei�ter zur Linken corrigirt hatte, nunmehro, da
er da��elbe abermal �chreibet, auh nah der ge�chehenenCorrectur ver-

be��ere. — 2) Die Buch�tabirer und ABC-Schüler werden in der

Zeit, da die Größern �chreiben, derge�talt vorgenommen , daß jene im

Buch�tabiren exercirt und ihnen die Le�eregein bekannt gemacht wer-

den; die�en aber der Unter�chied der lauten und �tummenBuch�taben
beigebracht wird. Unter dem Corrigirender größern werden ihnen
ein und das anderemal die Wochen�prüche vorge�aget. Gegen das
Endeder dritten Vormittags�tunde werden die Kinder zum Gebet er-

muntert, und wenn der Schulmei�ter �olches verrichtet, au<h nach den
monatlichen P�alm oder etwas aus dem monatlichen Liede vorgele�en,
�o werden die Kinder aus der Schule nach Hau�e dimittiret. Der
Schulmei�ter �lehet ihnen nach, wie �ie �ich auf dem Wege betragen,
damit fie niht dur< Leicht�innigkeitund Bosheit in den Wind �chla-
gen, was ihnen mit vieler Mühe beigebracht worden.
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In der er�ten Nachmittags�tunde ver�ammlen �ich die Kinder unter

Auf�icht des Schulmei�ters und nachdem einige Ver�e ge�ungen und

der monatliche P�alm gele�en, �o wird ihnen der Jnhalt der bibli�chen
Bücher beigebraht und abwech�elnd das Lehrbüchlein zum Unterricht

der Kinder auf dem Lande vorgenommen. Jn der andern Nachmicts
tags�iunde lernen �ie abwech�elnd mit der chri�tlichen Lehre im Zu�am-
menhang nach der Ordnung des Heils in der er�ten halben Stunde
ein Stück aus dem Catechismus, welches in der Ordnung folgetz dieß
kann nah der in dem dritten Theil des Berlini�chen Le�ebuchs ange:
zeigten Methode dur< An�chreibung dee Anfangsbuch�taben ge�chehen,
oder auch auf folgende Art und Wei�e: 1) Der Schulmei�ter lie�et
ihnen ein Stück, welches �ie auswendig lernen �ollen, einigemal nach-
einander lang�am und deuclih vor; dabei die Le�ekinder ihren Cate-
chismum aufge�chlagen haben und �ill nachle�en. Darauf mú��en die

Le�ekinder alle zugleich eben dieß Scúck etlichemal herle�en , dabei die

mittlern und kleinen Kinder �till �igen und jenen zuhören. — 2) Wenn

�olches ge�chehen, �o �agt der Schulmei�ter ein Comma nach dem an-

dern von dem auswendig zu lernenden Stücke, den Kindern vor, lä�:
�et es nach�prehen und wiederholet es �o lange, bis �ie es wi��en.
Alsdann geht er weiter. Auf die�e Wei�e wird es gehalten mit den
verbis biblicis des Catechismi: denn die�e lernen alle Schulkinder
zugleich. Was aber die Auslegung Lutheri im Catechiômo betrifft, �o
wird die�elbe von den größern Kindern alleine dur<h dfteres Herle�en
gelernet; die Mittlern und die Kleinen �iken inzwi�chen �tille und hô-
ren hiebei nur aufmerk�am zu. Haden nun die Großen das Pen�um
et!lichemal zugleich hergele�en, �o rufet der Schulmei�ter bald die�et,
bald jenen auf, läá��et ihn das gele�ene Stück her�agen, und �iehet al�o
zu, ob und wie �ie es gefa��et haben. — 3) Endlich �agt ein jeder
Haufe �einen Wochen�pruh her, näm!ih die Großen einen etwas

weitläuftigen, die Mittiern einen mittelmäßigen und die Kleinern einen

ganz kurzen. Auf die�e Art lernen die Kinder wöchentlich ein Stück
aus dem Catechiëmo und der chri�tlichen Lehre im Zu�ammenhang, im-

gleichen drei Sprüche, auh monatlich �owohl einen P�alm als ein

Lied. Jn der andern haben Stunde le�en die Größern, buch�tabiren
die Mittlern und die Kleinen lernen die Buch�taben, wie oben gezei-
get worden. Jn der dritten und lezten Nachmittags�tundewird theils
ge�chrieben, theils gerehnet: unter welcher Arbeit die Micttlcrn im

Buch�tabiren, und die Kleinen im ABC geubet werden. Auf die�e
Wei�e wird die Arbeit täglich verrichtet.

‘

Am Sonnabend wird Vormittags folgendes vorgenc.nmen: On
der er�ten Stunde wird nicht catechifiret, wie an den übrigenTagen
ge�chiehet, �ondern die Kinder wiederholendie gelernten Sprüche,
P�almen und Lieder, wovon �ich der Schulmei�ter ein Verzeichniß hal:
fen muß. Darnach erzählt er ihnen von Woche zu Wocheabwechs
�e�nd aus dera alten und neuen Te�tament eine bibli�cheHi�torie, zer-
gliedert die�elbe dur< Fragen, und zeiget den Kindernmit wenigen,
wie �olche anzuwenden. Bei den Größern kann er die bibli�che Karte
und deren Erläuterung zu de�to be��erem Ver�tändniß der heil. Schrift
gebrauchen. Darauf fahren die Le�er nicht fort in der Bibel oder im
neuen Te�tament zu le�en, �ondern �ie le�en theils das Evangeliu:n,
theils die Epi�tel , welche den folgenden Sonntag erfkläret wird. Fer-
ner �chreiben �ie etwas an die Tafel, welches ihnen der Schulmei�ter
nach der Orthographie corrigirt. Beim Be�chluß der Schule werden
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die Kinder herzlih ermahnet, den Sonntag wohl anzuwenden, in der

Kirche �ich �till und andächtig zu bewei�en und Gottes Wort zu ihrem
Heil zu hôren und zu behalten. Der Schulmei�ter muß in allen ob:

gedachten Stunden die ganze Zeit über be�tändig bei den Kindern ge:
genwärtig �eyn; niemals aber eine Stunde, ge�chweige einen halben
oder ganzen Tag, aus der Schule bleiben

, vielweniger ohne Vorwi�:
�en des Pa�tors unb der Obern Erlaubniß ausrei�en. Jn welchem
Fall er jedenno< jedesmal zeitig dahin �orgen muß, daß durch einen
andern �eine Schularbeit be�tellet und inde��en an der Jugend nichts
ver�äumet werde. Wenn in den größern Fle>ken oder Königl. Amts-
�tädten mehr als ein Docens vorhanden, �o muß die bisherige Ein-

richtung der Lectionum und ob mehr als eine Schul�tube vorhanden,
an Un�ere provincial Consistoria von den Inspectoribus und Pa-

storibus berihtet werden, da denn nach eines jeden Ortes Um�tänden
die Jnformation reguliret werden �oll. :

6. 20. Da aber das Land bisher mit allerhand Lehrbüchern, in-

�onderheit Erklärungen des Catechismi und �ogenannten Ordnungen
des Heils Úber�hwemmet wordeu, indem ein jeder Prediger nach ei-

genem Wohlgefallen die Unterrichtsbücher  erwählet oder dergleichen
�elb�t gemacht und dru>en la��en; wodurch jedoch die Kinder, be�on-
ders wenn die Eltern den Ort ihrer Wohnung verändert haben, im
Lernen �ehr confundiret worden: �o wollen Wir, daß inskünfcige in
allen Land�chulen �owohl wo Wir �elb�t die Jura Patronatus haben,
als au< wo Adliche oder Magi�trâäte und andere Per�onen Patroni

�ind, keine andereLehrbúcherin den Land�chulen und bei den Catechi-
�ationen, als die von Un�ern Con�i�toriis verordnet und approbiret
worden, �ollen gebraucht werden. Dahin gehören nah Maasgebung
der Um�tände auf dem Lande und in den Amts�tädten das neue Te-

�tament, die Gebetsäbung genannt, darinnen nicht nur die Einthei-
lung eines jeden Buchs befindlich, �ondern auch der Hauptinhalt eines

jeden Capitels in ein Gebet verfa��et i�t, um der Jugend an die Hand
zu geben, wie �ie aus dem Worte Gottes gele�ene Wahrheiten in ein
Gebet fa��en und daruber Gott anrufen �ollen. Hiernäch�t die Halli-
�che oder Berlini�che Bibel, welche in den Parallelen �owohl als Pa-
ginis Úbereinfommen;z ferner der zergliederte �owohl als der erklärte

Catechismus Lutheri; der Jnhalt der bibli�chen Bücher z die chri�tliche
Lehre im Zu�ammenhang; das Berlini�che Buch�tabier- und Le�ebuch;
das Allgemeine von Gott, von der Welt und dem Men�chen, und

das Lehrbúchlein zum Unterricht der Kinder auf dem Lande in aller-

hand nôthigen und nüßklichenDingen.
E :

$. 21. Die�emnach �ollen niht nur einerlei Bücher in der Schule
gebrauchet werden, �ondern die Prediger und Schulmei�termü��en
auch be�onders dahin �chen, daß ein jedes Kind �ein eigenes Buch
habe, �o daß nicht eines bei dem andern ins Buch ein�ehen darf.

enn den armen Kindern aus den Kirchenmitteln oder aus einer an:

dern Gemeinca��e Bücher frei ange�chafftwerden, �o brauchen �ie die:

�elben zwar in der Schule: es wird ihnen aber nicht erlaubet, �olche
mit �ich nah Hau�e zu nehmen, �ondern der Schulmei�ter nimmt �ie
bei dem Schluß der Schul�tunden in �eine Bewahrung und muß dar:

ber ein Jnventarium gehalten werden, �o daß �ie be�tändig bei der

Schule,Verbleiben. 5 lic 6+

22, Die Disciplin muß weislih ge�chehen: �o daß den Kin-
dern die Eigenliebe als die Quelle aller Súaden entde>et, und ihre
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Ab�cheulichkeit gewie�en, der Eigen�inn oder Eigenwille n:it F!::5 ge:
brochen, auch das Lügen, Schimpfen, Ungehor�am, Zank, ‘orn, C Hlä:
gerei 1c. ern�tlich, jedo<h mit Unter�chied und nah vo! crgegangencr
genug�amer Ueberzeugung des ge�chehenen Verbrechenc be�:-afet wer:

den. Wobei die Schulmei�ter in Züchtigung der Jugend �i< aller un:

geziemendenHeftigkeit, �úndlichen Eifers und Scheltens enthalten uad

dagegen �o viel als möglich eine väterliche Be�cheidenheit und Mäßi-
gung derge�talt gebrauchen �ollen, daß die Kinder wegen �chädlicher
Lindigkeit nicht verzärtelt , noh durch die Übermächtige Strenge �cheu
gemachet werden. Wenn aber bei verúbten größern Verbrechenund

Bosheit andern zum Exempel eine größere und nahdrü>lichereBe-

�trafung anzu�tellen �eyn möchte, �ollen �ie �olche für �ich nicht voll-

ziehen, ohne cs vorher dem Prediger anzuzeigen und �eine Belehrung
darúber einzuholen; der denn in �olchen Fällen das Verbrechen der
Kinder gründlich unter�uchen und die Sache unpartheü�ch zu ent�chei
den wi��en wird, da denn die Eltern der Kinder aus unzeitiger Zärt:
lichkeit nicht wider�prechen noh in den Schul�achen �ih mi�chen mü��en.

$. 23. An den Scnn- und Fe�ttagen �ollen die Eltern geha!ten
�eyn, die Kinder des Sonntags vor der Predigt zum Schulmei�ter
zu �chi>ken, damit �ie ordentlich zur Kirche gebra<ht werden und da-

�elb�t unter guter Auf�icht �eyn mögen. Da denn der Schulmei�ter
mit den�elben in Ordnung zur Kirche hinein, und nach völlig geende-
tem Gottesdien�t ordentlich und �till wieder hinaus gehet; auch in der

Kirche bei �einen Schulkindern in cinem be�ondern Stuhl �tehen muß,
damit er nicht nur die Ausbleibenden anmerken, �ondern auch auf die

Anwe�enden wohl Acht haben könne, damit �elbige �ich �itt�am und

wohl betragen, den Ge�ang mit gehöriger Andacht mit�ingen, unter

der Predigt des Plauderns und Muthwillens �ich ent�chlagen, hinge:
gen allezeit aus der Predigt etwas behalten mögen, welches �ie denn
in der näch�ten Schul�tunde des Mcentags darauf anzeigen mü��en.
Nicht weniger hazben auh die Schulmei�ter bei den Leichen auf das

Verhalten der Knaben, mit welchen �ie die Leichen be�ingen, wohl Acht
zu geben und zu verhüten , daß �e!bige niht nah eigenem Wohlgefal:
len durcheinander oder zur Seite auslaufen, �ich �toßen cder muth-
willig bezeigen, �ondern zwei und zwei zu�ammen �tille einhergehen,
und diejenigen, �o fertig le�en können, den Ge�ang mit verrichten hel:
fen, folglich auch dabei alles ordent!ih zugehe; wie �ie denn bei aller
E elegenheit �itt�am, be�cheiden, höflih und freundli<h in Geberden,
Worten und Werken �ih erzeigen mü��en.

6. 24. Und wie die Schulmei�ter �on�t in allen Schul�achen des

Raths und Gutachtens ihrer vorge�e6rten Prediger �ih zu bedienen

haben und an die�elbe fraft die�es General:Land.Schulreglementsver-
wie�en werden; a!�o �ind �ie ihnen auh von allen, �o in ihr Amt
läuft, auf Erfordern Rechen�chaft zu geben und fernere Anwei�ung in
der vorge�chriebenen Lehrmethode und Disciplin von ihnen anzunehs
men �chuldig: Ge�tale Wir denn zu den Predigern das allergnädig�te
Vertrauen haben, ihnen es auch hierdurch auf ihr Gewi��en binden,
�ie werden die an ihren Oertern etwa eingeri��enen Mißbräuche und

Mángel, �o allhier niht angeführet werden können, ab�tellen, ern�tlich
bedacht �eyn und das Schulwe�en je mehr und mehr zu verbe��ern
�uchen. Daferne aber �olches e’n oder der andere von den Schul-
mei�tern verab�äumen und in Wahrnehmung �eines Amtes, nach �ei:
ner Vocation und die�er allgemeinen Land-Schulordnung fahrlä��ig be-
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funden würde, �o hat thn der Pa�tor �einer Schuldigkelt und P�liche
ern�tlich, jedoch be�cheidentlich, ein und das andere mal zu erinnern

und falls er �ich dem ohngeachtet daran nicht kehren wúrde, an Oer:
tern wo Gerichtsobrigkeitenvorhanden, es denen�elben zur Remedur
vorhero anzuzeigen: zugleich aber auch denen re�p. Superintendenten,
Inspectoribus, praecpos1lis oder Erzprie�tern davon �ofort Nachricht
zu geben und wenn auch deren Erinnerung niht verfangen will, �o
haben die�e dem Con�i�torio zu nachdrückliherAhndung na< Befins
den mit der Suspen�ion und Remotion zu berichten.

$. 25. Jn�onderheit aber i�t Un�er allergnädig�teWille, daß die

Prediger auf den Dörfern und in den Amts�tädtendie Schulen ihres
Ortes wöchentlich zweimal, bald Vormittags, bald Nachmittags be�u-
chen, und nicht nur die Juformation des Kü�ters oder Schulmei�ters
anhóren, �ondern auch �elb�t Úber den Catechiéèémumund andere Lehr:
búcher Fragen bei den Kindern an�tellen �ollen. Auchmü��en �ie mo-

natlich in der Pfarrwohnung mit den Schulmei�tern in matre und

den Filialen eine Conferenz halten, und den�elben das Pen�um, wel:

ches �ie im Catechismo und �on�t zu ab�olviren haben, aufgeben;ihnen
auch anzeigen, was fúr ein Lied, P�alm und welche Sprüche den
Monat úber von den Kindern auswendig gelernet werden �oll-n. Er

giebt ihnen hiernäch�t Unterricht, wie �ie �ich die Haupt�tücke aus der

Predigt bemerken, und die Kinder darüber befragen können: imglei-
chen thut er Erinnerung von: den Mängeln, welche er in der Jufor-
mation bemerfket,vou der Methode, von der Disciplin und andern
zur Information gehörigen Sachen, damit die Schulmei�ter ihrer
Pflicht nachkommen. mögen. Welcher Prediger aber wider Vermuthen
in Be�uchungder Schulen, oder Wahrnehmung der in die�em Regle-
ment ihm auferlegten Pflichten �ich �äumig oder nachlä��ig finden und

nicht ern�tlich �ich wird angelegen �eyn la��en, die Kü�ter und Schul-
mei�ter zu der genaue�ten Beobachtung die�es Reglements anzuhalten,
�oll, falls es erweislich, daß er denen ihm �olcherhalbge�chehenen Er-

innerungen, gebührlich nicht nachgekommen, entweder auf eine Zeitlang
cum ef�flectu �uspendiret oder auh wohl gar dem Befinden nach �ci:
nes Amtes ent�eßzet werden: allermaßen díe Für�orge für den Unter-

richt der Jugend und die gehörige Auf�icht darauf, mit den wichtig:
�ten und vornehm�ten Pflichten des Predigtamts nicht allein gehöret,

ndern
Wir auch �elbige auëdrü>li<h als �olche dafür ange�ehen wi�:

en wollen.

$. 26. Den Superintendenten und Anspeetoribus oder au<
Pracpositis und Erzprie�tern jedes Krei�es befehlen Wir endlichhie-
dur auf das allernachdrú>lich�te, die ge�ammten Land�chulenihrer
Ju�pection jährlich �elb�t zu berei�en und mit aller möglichen Atten-
tion den Zu�tand jeder Land�chule genau zu examiniren und zu unter:

�uchen, ob die Eltern und Vorge�eßte ihre Kinder und Untergebene
zur Schu(e gehalten , oder darin nachlä��ig gewe�en? ob die Prediger
im Be�uch der Schulen und BeobachtungobangeregterAnordnungen
zur Auf�icht úber die Schulmei�ter ihrer Pflicht und Schuldigkeit
nachgekommcn? in�onderheit, ob die Schulmei�ter die nôthige Capicität
haben, oder ob �ie untuchtig �ind, und was �on�ten deshalb zu erin:

feud zu verbe��ern �tehe? Wovon detin gedachte Superintenden-
In�pectoren ihre pflihtmäßigen Berichte alljährlih an Un�er

ercon�i�torium zur weitern Ein�icht und Verfügung ein�en-
Und zwar befehlen Wir , daß �olches unausbleiblichge:
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�chehen �olle, niht nur in An�ehung Un�erer Ames�chulen auf dem

Lande und in den Amté�tädten, �ondern auch bei denjenigen Land�chu-
len, von welchenden Edelleuten oder Städten das jus Patronatus

zu�tehec, um die untüchtigen Schulmei�ter dem Obercon�i�torio anzu:

zeigen, damit der Unwi��enheit auf dem Lande abgeholfen und dem

Verderben der Jugend vorgebeuget werde. Zu gleicher Zeit �ollen
dem Vi�itatori bei dem Schuleramen diejenigen Kinder vorge�tellet
werden, welche in den Schulen tüchtig geworden, vom Prediger zum
heiligen Abendmahl näher zubereitet zu werden, damit er �ie wöchent:
lih zur Catechi�ation in �einem Pfarrhau�e admittiren und im Chri:
�tenthum gründlich unterrihten môge. Wie Wir denn hiemit die des:

halb �chon in vorigen Zeiten ergangenen heil�amen Verordnungen hie:
durch erneuert und be�tätiget wi��en wollen, in�onderheit, daß �ich fein

Prediger unter�tehen �oll, Kinder, die niht von �einen Gemeinden

�ind, oder noch nicht le�en fônnen und von den Grundwahrheiten der

Evangeli�chen Religion feinen richtigen und hinlänglichen Begriff er-

langet haben, zur Confirmation und noh weniger zur Lommunion

anzunehmen.
Es ergehet demnach an alle Landesregierungen, Con�i�toria, Patros

nen, Beamten und Gerichtsobrigkeiten �owohl als an alle Übrige,
welche nach die�er Un�erer Verordnung mit den Schulen auf dem

Lande �ich in einem oder dem andern Stú>k zu be�chäftigen haben,
Unfer fo allergnädig�ter als ern�tliher Befehl, nach die�em General:
Land- Schulreglement bei vorkommenden Streitigkeiten und ent�tehen:
den Proce��en oder ange�tellten Unter�uchungen Sententionando �ich
allergehor�am�t zu achten, und alles auf das �chleunig�te und be�te in

Gang zu bringen. Und damit �ih niemand mit der Unwi��enheit ent-

�chuldigen könne, �ondern jedermann wi��e, was Un�er Wille �ey, �o
�oll die�e, für die Land�chulen Un�erer ge�ammten ‘Provinzen, gemachte
Verfa��ung überall gehörig publicirt und bekannt gemacht, auch des:

halb dffentlih von denen Kanzeln verle�en werden, damit der�elben
úberall ein allerunterthänig�tes Genügen ge�chehen möge. Urkundlich
haben Wir die�es zu de�to mehrerer Bekräftigung Höch�teigenhändig
unter�chrieben und mit Un�erm Königl. Jn�iegel bedru>en la��en.
So ge�chehen und gegeben

Beríin, den 12. Augu�t 1763.

Friedrich.

No. 7. Katholi�ches Schul-Reglementfür Schle�ien.
Wir Friderih von Gottes Gnaden, König in Preu��en, Marg:

graf zu Brandenburg 2c. 2c. fügen hiermit zu wi��en, daß, wie Wir
aus LandesväterlicherSorgfalt für das wahre Wohl. Un�erer treuen

Unterthanen bewogen, unterm 12. Augu�ti 1763. zu be��erer Einrich:
tung der bisher äu��er�t �chlecht be�tellt gewe�enenLand - Schulen , ein

general Land : Schulen-Reglement publiciren la��en, Wir auch vor

gut befunden haben, noch be�onders ein dergleichen ua<h den Um�tän-
den Un�erer Römi�ch : Catholi�chen Unterthanen von Schle�ien und der

Graf�chaft Glaß abgefaßtes Reglement zu Einrichtung der Trivial-

Schulen in Städten und auf den Dörfern bekant zu machen. Um
nun die hierdur< ge�uchte Zuziehung be��erer und für den Staat

__
brauchbarerer UnterthanenUn�erm Endzwe> gemäß, au< bey Un�ern
Rômi�ch : Catholi�chen Unterthanen zu erhalten, haben Wir allergnä-
dig�t zu verordnen befunden.
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1. Daß am dem Uebel eínes �{le<ten Unterrichts der Jugend
in der Quelle zu begegnen, fernerhin kein Schulmann, oder wie man

immer die Lehrer in den Schulen in Städten und auf den, Dörfern
zu benennen gewohnt i�t, irgend wo ange�tellet werden �oll, wenn er

niht unten weiter zu erwehnender maßen dargethan hat, daß er neb�t
hinlänglicher Ge�chicklichkeit im Singen und Orgel�pielen, um zugleich
den nêthigen Kirchendien�t hicrinn mit zu ver�ehen , �ich in der Kuri�t,
die Jugend in der deut�hen Sprache zu unterrichten, nach der für
die Catholi�chen Schulen beliebten Lehrart, die erforderliche Ge�chick-
lichkeit erworben hat. ;

2. Umaber jedermann , der zu Schuldien�tenLu�t hat, hinläng:
liche Gelegenheit zu ver�cha��en, daëjenige zu lernen,. was zu einem

tüchtigen Schulmann gehöret , �o haben Wir für nôthfg erachtet, hin
und wieder im Lande gewi��e Schulen zu be�timraen, in denen nicht
allein die Jugend vorzüglich gut unterrichtet, �ondern auh erwach�ene
angeführet merden �ollen, wie �ie �ih beym Unterrichtder Jugend
weißlih verhalten fönnen. Wir haben hierzu folgende Schulenaus-
er�ehen, nemli<h für Nieder: Schle�ien die Schule des Breßlau�chen
Dohm- Capituls ad St. Joannem, die Schule der Zen Cisterclienser
Clô�ter Leubus, Érú��au, und des Augu�tiner Stiffts zu Sagan Für
Ober: Schle�icn die Schule der Stadt Nattibor und des Ciftercien�cr
Clo�ters Rauden ; und fúr die Graf�chafft Glab die Schule der Stadt
Habel�chwerdt.
3. Wir befehlen,daß obgemeldte Schulen, welche als Semina-

rien der fünftigen Schul, Leute dienen �ollen, niht allein be�tändig
mit tüchtigen Lehrern be�cket, �ondern auch eine jede mit einem der
Sache wohl kundigen Directore ver�ehen werde. Die�er muß auf
Erhalt : und Verbe��erung des guten Zu�tandes �einer Schule, und

noch be�onders auh darauf alle Sorgfalc verwenden, daß er von Zeit
zu Zeit tüchtige Leute zuziehe, und die zum Unterricht �ich angebende
derge�talt unterwei�e, damit �ie zu Schul - Dien�ten alle erforderliche
Fähigkeit und routine erlangen. Nach folgenden hat ein Director

�ich zu achten.
4. Er muß trachten, daß in �einer Schule allcs, was man da:

�elb�t lehret (a) grundlih (b) vortheilhaft und (c) �o wie es im ge:
meinen Leben gebraucht und unten näher be�timmet werden wird, ge:

lehret und gelernet werde. Er muß demnach befließen �eyn, daß der

Lehrer �einen Schúlern von allen Dingen Grund angebe, und daß er

fleißig darúber halte, damit au< lernende die angegebenenGründe

ein�ehen und auf Befragen wieder anzugeben im Stande �eyn mögen.
Er muß �ich be�ireben, daß nicht, wie bisher mei�t ge�chehen,blos das

Gedöchtniß der Schüler angefüllet, �ondern deren Ver�tand aufgeklä-
ret und gebet werde.

:

5. Wie Wir nun diejenige Lehrart, nach welcher die dermalen bey
oberwehncenSchulen ange�ebten er�ten Lehrer unterrichtet worden

�ind, von der Be�chaffenheit befinden, daß durch deren Beybehaltung
alles dieß �ehr wohl erhalten werden fann, �o wollen und befehlen
Wir, �olche Überall zu gebrauchen, daswe�entlich�te davon, �o in der

Buch�taben: Methode, dem Tabellarisiren , dur< Frag und Antwort
Und zu�ammen unterrichten be�tehet, durchgängig einzuführen, wie auch
die hierzu verfaßten Bücher und Tabellen überall zu brauchen.

Bez
Die Directores der Schulen mü��en nicht unterla��en, nah

efundauch andeïe mit der beliebten Lehrart combinable Vortheile
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anzumer>en und zu brauchen, die entweder �le �elb�t oder andere künf
tig entde>en möchten. Sie werden demnach nicht allein unter ein:
ander von Zeit zu Zeit correspondiren, �ondern auch die heute zu
Tage in Menge von �ehr Ein�ichtsvollen und ange�ehenen Verfa��ern
herausfommenden Schriften von Schul: und Erziehungs -: An�talten
fleißig zu le�en und zu nußgen �ih angelegen �eyn la��en. Um ihnen
dergleichenSchriften bekandt zu machen, befehlen Wir dem Verleger
der privilegirtenBreßlauer gelehrten Zeitungen da�elb�t vorzüglich
�olche Bücher und Abhandlungen zu recensiren , die über die�en Ge-

gen�tandentweder von neuem herauskommen, oder wieder aufgeleget
werden.

7. In Ab�icht auf diejenigen, welhe um �i< zu Schul: Lehrern
tüchtig zu machen, dergleichen Schulen be�uchen, hat ein Director

nicht allein alles obige, �ondern auh noch be�onders folgendes in Acht
zu nehmen, daß nehmlich die Praeparandi nicht allein in allen zur
Schule gehörigen Dingen, und be�onders im Gebrauch der für die

Schulen verfaßten Búcher und Tabellen ausführlich unterrichtet wer:

den, �ondern er hat auch �elbige anzuhalten, be�tändig gegenwärtig zu
�eyn, wenn die ordentlichen Lehrer der Schule, Kinder unterrichten ;

Sie mü��en angehalten werden, �o bald �ie dazu fähig �ind, �elb�t un:

ter den Augen ihrer Lehrer Unterricht zu ertheilen, damit �elbe, wenn

�ie �ch dabey nicht gebührend verhalten, von den Lehrern der Schule
verbe��ert werden können, und be�onders damit �ie eine Fertigkeit im

Unterrichtenbefommen. Der Director und die Lehrer der Schulen
mü��en beflißen �eyn, ihnen alle Vortheile an die Hand zu geben, die
man hat, um in furzer Zeit und mit weniger Mühe �owohl auf Sei
ten des Lehrenden, als lernenden, jedoch ohne Nachtheil der Gründ:
lihfeit den Kindern das, was die�e lernen �ollen, und zwar auf cine
den lebten angenehme, keinesweges aber �ie vom Lernen ab�chre>ende
Art beyzubringen. Der Director muß �olchen Praeparandis alle

Pflichten ihres künftigen Standes bekannt, und �te geneigt zu machen
�uchen, �olche zu erfüllen, vornemlih muß er ihnen die Wichtigkeit ih-
res Amts, und wiíe viel davon abhánge, dadurch vor�tellen, daß er

ihnen zeige, �ie wären diejenige, welche dur< ihren gut oder übel be:

�chaffenen Unterricht dem Staate entweder gute und brauchbare, oder

wo nicht ganb untaugliche, doh wenig�tens nicht �ehr brauchbare Glie:
der zuzögen. ,

8. Er muß fleißig unter�uchen, in wie weit �othane Praeparanden
von dem erhaltenen Unterricht Nußken ge�chöpfet, in wie weit �ie zu
Ertheilung des Unterrichts �ich fähig gemacht haben. Dergleichen Un-

ter�uchung aber muß er vorzüglichzu der Zeit an�tellen, wenn �ie ab:

gehen wollen, er muß auf ihre Sitten und Aufführung be�tändig ein
wach�ames Auge haben, und �olche zu be��ern �uchen, auh darüber
in dem Attest, was er über deren Verhalten beym Abgehenzu erthei:
len hat, der Wahrheit gemäß, ein �chriftliches Zeugniß ertheilen.

9, Die�es Zeugniß foll eín Candidat zu einem Schuldien�t dem

Breslau�chen Vicariat Amte, im Glaßi�chen dem verordnetenDechant,
in den auswärtigenDioecesen aber den be�tellten Vicariis vorzeigen,
die�e wei�en diejenigen,welche niht in dem Breslau�chen Haupt Se-

minario oder im Glaßi�chen zu Habel�hwerdt praepariret worden
�ind, im er�ten Fall an den Directorem der Dohm�chule, in dem an-

dern verwei�et der Glabi�che Dechant dis Candidaten an den Directo-
rem des Habel�hwerdti�chen Seminarii, um von �olchen geprüft zu
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werden, ob �ke wärklih diejenige Ge�chiEklichkeitbe�tken, die das von

der Schule, wo �ie praepariret worden, erhaltene Attest be�aget; �ie
mú��en, im Fall �ie dem Directori das gehödôrigeGenügen nicht lei�te-
ten, no< in der Dohm- oder Habel�chwerd�hen Schule �ich be��er zu
routiniren angewie�en, und ihnen in �o lange die Expedition des De-
crets zurú> gehalten werden.

:

0. Bey nur erwehntem Breslau�chen Haupt Seminario mü��en
�i< au< alle Candidaten zum Gei�tlihen Stande (da �ie ohnedem in
Breslau �tudiren ) einfinden, und dasjenige �ich bekannt machen, was

Gei�tliche wi��en mü��en, um Schulmei�ter in gehöriger Ob�icht zu
haben, und die�em Reglement gemäß in Ordnungzu erhalten. Der
Director hat ihnen �othanen Unterricht zu ertheilen, und úber ihre
erlangte Kenntniß der Schul - Einrichtung das Attest zu geben, durch
welches Studiosi �i< bey Un�erm in Schle�ien dirigicenden Minister
Über die erlernte Methode legitimirenmü��en, wenn �ie um die Er-

laubniß in gei�tlichen Stand zu treten, oder Gei�tliche um ein Bene-

ficium an�uchen.
11. Jn Ab�icht auf die Schulmei�ter, welche in den Gegenden,

wo die pohlni�he Sprache noh úblich i�t , placiret werden wollen,
mú��en die Directores des Haupt - und der beyden Ober:Schle�i�chen-
Seminarien unter�uchen, ob der Candidat die deut�che Sprache �o weit

in �einer Gewalt habe, daß er �olche Kindern beybringen könne, fehlt
es ihm daran, �o muß er �elbe er�t zu lernen angehalten und nicht
eher, als �olches ge�cheheni�t, zu Antretung eines Schuldien�tes ge:
la��en werden; �ie mú��en aber auh geprüfet werden, ob �ie im Pohl:
ni�chen,welches �ie zugleich treiben mü��en, genug�am gebet �ind, um
die für Ober: Schle�ien gefertigten Pohlni�chen und deut�chen Lehr-
Búcher zu brauchen.

12. Wie wir nun �olcherge�talt hinlänglicheVor�ehung gethan ha-
ben, daß es Schulmei�tern niht an Gelegenheit fehlen fan, �ih zu

gehörigerVerwaltung ihres Amtes ge�chi>t zu machen, �o wollen Wir
auch, daß es denen Orten niht an Schulmei�tern mangle, die bishero
damit nicht ver�ehen gewe�en �ind. Wir nehmen zu einem Grund�aßz
an, daß die Oerter,, welche �elb�t keinen Schulmei�ter haben, auf dem
platten Lande nicht über eine halbe, in Gebúrge aber niht úber eine,

viertel Meile von dem Orte, wo ein Schulmei�ter i�, entfernet �eyn
dúrfen, ma��en es au��erdem unmöglich, oder fa�t impracticable �eyn

wúrde, Winters: Zeit die Kinder aus �olchen Orten in die Schule zu
�enden. Sind al�o Oerter bishero Schulen zuge�hlagen gewe�en, die

weiter als eine halbe oder respective viertel Meile entlegen, 10 befeh:
len Wir Un�erer Kriegs- und Domainen-Cammer,mittel�t des Lands-
Naths des Crey�es, der hierzu auch die Vor�chläge des Erk-Prie�ters
des Crey�es zu vernehmen nicht unterla��en �oll, zu be�timmen, an

welchenOrten Schulmei�ter von neuem anzu�eßen, was ihm von Do-

minus und Gemeinen zur Unterhaltungauszuwerfen, und wie es mit
dem aufzuführenden Schul-Gebäude zu halten �ey.

13. Es i�t bekannt, wie �ehr Kinder am Lernen gehindert und

zer�treut werden, wenn in der Stube, wo ihnen Unterricht gegeben
wird, Weib und Kind, und öfters noh andere Verwandte des Schul:
mei�ters ihre Gewerbe treiben; die�em Uebel zu begegnen �oll fünftig
bey Erbauung aller neuen Schul-Gebäude in Städten und in Döôr-
fern die Schul�tuke des Schulmei�ters abge�ondert, und zum Unter-
richt eine eigne und zwar recht lichte, und nah der Anzahl der dahín
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gehôdrigenKinder proportionirteStube, in Städten aber, wo mehr
Schulleute �ind, die �ich nothwendig �öhren mä�ten, wenn �ie zu�am:
men auf cinmahl an einem Orte unterrichten �olten, für jeden eine

be�ondere zu Ertheilung des Unterrichts erdauet, �olche auch unter kei

nerley Vorwand zu anderm Gebrauch von den Schuileuten angewen:
det werden. Die�e Schulen nd auf Ko�ten der Gemeinen, wenn fle
gan oder gröftentheils Cathoti�ch, au��erdem aber auh mit Concunr-

renz der Herr�chaft, ohne Unter�cheid der Religion , weil Herr�chaften
jeder Neiígion daran gelegen und núslich i�t, brauchbare Unterthanen
durch den Dien�t der Schule zu erhalren, niht nar zu erbauen, �on-
dern auch mit allem nôthigen Schulgeräthe an Ti�chen, Bäncken, Taf:
feln, Dintenfä��ern, Bücher für die Kinder offenbar unvermögender
Eltern, zu ver�ehen.

14. An den Orten, wo der Gehalt des Schulmei�ters �o �chlecht
i�t, daß er davon nicht leben fann, haben Un�ere Kricges- und DBoma-

nien-Cammern dahin zu �orgen, daß von Dominiis und den Catholi-
�hen Unterthanen, ein convenabler Unterhalt be�timmet und ríchtig
gereichet werde. An Orten wo die Anzahl der Carholi�chen Einwoh:
ner �ehr klein, und folg'ih der Gehalt, ohne die Unterthanen zu be-

�chweren, nicht den Bedürfni��en des Schulmei�ters gemäß auszumit-
teln �eyn möchte, wollen Wir zwar ge�chehen la��en, daß der Schul:
mei�ter zu �einer be��ern Subsistenz ein Handwer>, als etwann die

Schneider Profession, das Wúrcken und dergleichen treibe. Es �oll
aber ihm nicht ge�tattet �evn, �olches in der Schul-Stube und zur
Schul - Zeit zu treiben. Unter die dergleichen Schulmei�tern vergön-
neten Handwercfe foll aber feinesweges das Bier: und Brandtwein:

�chen>en, Hande!n oder das Aufwarten în den Kret�chamen mit Alusic

gerehnet werden. Die Erfahrung lehret, wie �ehr dur< ein Ge:
werbe er�terer Art ein Schulmei�ter zer�treuet, be�chäftiget und vor

Schul:Verkichtungen abgezogen, dur< die Music aber und die Schenk:
Wirth�chaft die be�ten Schullcute verdorben, zum Sauffen und Müús

ßiggang verführet werden.

15. Wir verbiethen demnach allen Schulmei�tern als eine ihrem
Amte höch�t nachrheilige Sache, die Schank: Wirth�chafct, das Han:
deln und Aufwarten in den Kret�chamen bey Hochzeiten und andern

Gelegenheiten, und befehlenihnen, �ich �olcher Handtierungen zu be:

fleißigen, die mit dem Schul Amte be�tehen , und �olchem nicht hin-
derlih �eyn können.

x

16 Jn eben der Ab�icht, um nehmlich der Schule nicht durch
Abwe�enheit hinderlich zu werden, dispensicen Wir �ie von dem bis-

hero an den mei�ten Orten úblich gewe�enen Abtragen der Erzprie�ter:
lihen Currenden in die benachtbahrten Pfarretheyen, und befehlen,
daß �olche Be�tellung durch Zechbothenaus der Gemeine, und zwar,
da �olche mei�t Un�ere cigene Verordnungen betreffen,ohne Unter�cheid

rh,henSin de��en, aa dem in gemi�chten Orten die Zeche �tehet, ge-
ehen �ollen.

17. Es i� bereits in einer zu Anfang des Jahres im Breslau-
�chen Departement dur< Un�ere Krieges: und Domainen-Cammer pu-
blicirte gedru>te Tostruction, darna< �i< Schulmei�ter auf den Dör-
fern zu achten �chuldig �eyn follen, die Zeit zum Unrerricht und alles
úbrige be�timmt, was bey Verbe��erung der Schulen auf den Dör:
fern ge�chehen �oll. Wir beziehen Uns hierauf, und verordnen, daß
�othaner Instruction in allen Stücken nachgelebet werde.
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18. Jn An�ehung der Trivial Schulen in den Städten aber, als

worüber zur Zeit noh nichts verordnet worden i�t , befehlen Wir , fol:
gendes unverbrüchlih zu beobachten. Er�tiih zwar hat da�elb�t kein

Unter�cheid zwi�chen der Sommer- und Winters -Zeit in Ab�icht auf
die Schulleute �tatt, ma��en in Städten, wenig�tens bei dem mei�ten
Theil der Einwohner, die Ur�ache hinweg fällt, wegen welcher die

Land-Leute ihre Kinder der Schule entziehen. Es �oll demna< Jahr
aus Jahr ein von $. bis 11. Uhr Vormittags und von 1. bis 3. Uhr
NachmittagsSchule gehalten werden.

19. Da be�onders in grô��ern Städten bey einer Schule 2 auch
3 Lehrer be�tellet �ind, �o verordnen Wir, daß einer (und zwar beym
Anfang der Schul:Einrichtung derjenige, welcherdie be�te Hand �chrei:
bet) die klein�ten Schüler in den Anfangs: Gründen der zu lehrenden
Sachen unterrichte, der andere aber die von dem einen Schulmanne
unterrichteten Schüler weiter fortbringe.

20. Fúr den, der die anfangenden unterrichtet, gehdret Imo das

Buch�taben kennen, das Buch�tabiren, und der Anfang vom Le�en.
Mit dem Buch�tabenkennen muß er jeden Monath fertig werden, und,
da in Städten mei�t alle Monathe Kinder zutreten, die�en Unterricht
alle Monathe wieder anfangen. Das Buch�tabiren der leichte�ten Syl-
ben fänget er auh alle Monathe an, und alle Monathe muß er die
Kinder die �ech�erley im Lehr: Buche befindlichen Gattungen von Syl-
ben dur<buch�tabirenla��en; den dritten Monath läßt er die Kinder

{hon le�en, die im er�ten Monath die Buch�taben zu kennen anfiengen,
die �chweren Wörter aber werden no< immer buch�tabiret, und die

Regeln davon durchgefragt. Jeden Monath muß er auch die zur
Sache, welcheer treibet, gehörigenTabellen abhandeln, �o wie fie fúr
Kinderin den Schul : Búchletn �tehen. 2do Beym Schreiben muß er

ihnen er�tlich die Regeln des Schdn�chreibens nah der dazu gedruc>kc
vorhandenen ausführlichen Anleitung bekannt, und das Schreiben
�elb�t �o weit geläufig machen, bis �ie deut�ch: Current und Lateini�ch
nach den in der Tabelle enthaltenen Regeln richtig zu �chreiben �i
gewöhnet haben. Auch hierbey muß er alle Monathe die Tabelle von

der Calligraphie abhandeln, die er�ten 2 Wochen zwar das allgemeine
davon und was die Current -Buch�taben angehet, die driite aber, was
zur Lateini�chen und Current-Schrift gehöret, die 4te Woche endlich
was beym Schreiben ber Sylben, Wörter und ganzen Säge in Acht
zu nehmen i�t. Beym corrigiren muß er nicht unterla��en, be�tändig
auf die Tabelle zu wei�en, und dabey nah der Vor�chrift verfahren,
die der Tabelle vorgedru>t i�t. Z3tio Beym Rechnen muß er nach den
gleichfalls fúr die Schle�i�chen Schulen eigends verfaßten Tabellen die

9 Species neb�t der Regel de tri in ungenannten Zahlen lehren, und
die Kinder hierinnen zu ziemlicher Fertigkeit bringen. Mit der Ta-

elle von dem allgemeinen der Rechenfun�t und dem Naumericen, mnß
er im er�ten Monath fertig werden, und in �olcherZeit Kinder dahin
bringen, jede gegebene Zahl, die aber nicht über 8 oder 9 Zahlen ha-
ben muß (maßen größere im gemeinen Leben nicht leiht vorkommen)
richtig �owohl auszu�prechen, als auh zu �chreiben. Mit der Addi-
Uon und Maoltiplication �oll er in 2 Monathen fertig werden, die übri-
gen 3 Monathe des halben Jahres bleiben fürs Subtrahicen und Di-

vidiren und Wiederholen der vorigen Species.
A1. Der 2te hat die �olcherge�talt vorbereiteten Kinder weiter zu

führen, er übt �ie und �egt �ie in Stand, richtig und nah Maasge-
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bung der größern Le�e: Tabelle mit An�tand zu le�en, er führet �e an,
alle in deut�chen Blätern noh �ehr oft vorkommende franzö�i�che Wör-
ter gehdrig auszu�prehen. Beym Schreiben giebt er ihnen Anleitung
zur Canzeley und Fractur, die Current: Schrift aber, welche Kinder

bey dem er�ten Lehrer �i< angewöhnet haben, �oll er �le niht bemüßi-
gen, nach der �einigen zu verändern, er hat es niht nöthigihnen vor-

zu�chreiben , er läßt �ie ausge�uhte Stücke aus Büchern oder �on�t
núßliche Sachen ab�chreiben , er �iehet nur darauf, daß alles, was �ie
�chreiben, den in der Tabelle von der Calligraphie enthaltenen Regeln
gemäß �ey, er unterrichtet �ie in der Necht�chreibung, läßt nicht blos

ab�chreiben,�ondern dictiret ihnen zuweilen, dadur< ihnen �owohl eine

Fertigkeit im Schreiben zu wege zu bringen, als auh zu �ehen, in wie

ferne Schúler die erlernten Orlhographi�chen Regeln zu brauchen, ge-
�chi>t �ind, er lehret die ältern, das i�t die erwach�enen Schüler,
�chriftliche Auf�äße aller Art zu verfa��en, be�onders aber Briefe und

hiernäch�t diejenigen Sachen, welche im gemeinen Leben am öfter�ten
vorkommen, er bemer>et die Fehler, welche �ie in eigenen Auf�äken
wieder den Sprach: Gebrauch bey der Abänderung oder Zu�ammen-
fügung: der Worte begehen, und hat �i< dazu des Kerns der Gott:
�chedi�chen Sprach: Kun�t zu bedienen. Beym Rechnen lehret er �ie die

Species in genannten Zahlen, und mit Brüchen, die Regelde tri nah
allen Arten; die dazu Lu�t haben, die wel�che Practic. Er legt ihnen
zuweilen, be�onders denen, welche die Schule verla��en, und von der

Feder Profession machen wollen, allerley Gattungen von wür>lichen
Rechnungen vor, und zeigt ihnen, wie man �olche einzurichten habe,
was bey der Revision der Rechnungen, bey Aus�tellung der Mängel
und deren Beantwortung zu thun �ey.

22. I�t, wie fa�t in allen größern Städten, noch ein dritter Schul-
mann vorhanden, �o tráget die�er die er�ten Anfangsgründe der Fran-
zö�i�chen und Lateini�chen Sprache vor , er ertheilet einigen Unterricht
in der allgemeinen, auh wohl nah den Um�tänden in der be�ondern
Ge�chichte, er lehret eine Land: Carte zu ver�tehen und zu brauchen,
giebt folglich eine Anleitung zur Geographie nah hierzu gleichfalls
verfertigten Tabellen, und lehret alle verlangte Oerter mittel�t der
Lexicorum in Carten zu �uhen. Wir werden au<h um der Jugend
einen Vor�chhma>k von Dingen zu geben, die einen Staat blühend, und

die Unterthanen glú>li<h machen, ein kurzes Lehr:Buch in tabellari-

�cher Form verfa��en la��en, in welchemdas nöthig�te und krauchbahr�te
aus der Physic und einige vorläufige Erkenntniß von den we�entlich:
�ten Dingen enthalten i�, darauf es bey der Land- und Stadt-Wirth-
hat , bey Kün�ten, Gewerben, Manufacturen, und dem Handel an:

fommtz; den Junhalt die�es Büchleins der Jugend bekanntzu machen,
gehöret gleichfalls in größeren Städten für den dritten Lehrer. Es
�ind zwar die Stúcke, welche dem 2ten und Zren Schulmannzu leh:
ren obliegen, im vor�tehendem und noch ausführlicher in der Beylage
sub A. nahmhaft gemacht; doch i�t niht in allen Stücken, wie bey
den Verrichtungen des unter�ten Lehrers wohl ge�chehen i� , be�timmt
worden, wie viel jeder der 2 andern Lehrer davon in ge�eßter Zeit
vollenden �oll. Da �olches �o wohl, als �elb�t das, was jeder lehren
�oll, nach den Um�tänden jeden Orts und der Ge�chiklichkeit der Schul-
Leute fe�tge�eßet werden muß, fo überla��en Wir zwar die�e Be�tim:
mung dem Pfarrer des Orts, und mit Genehmigung �eines Schul-
Inspectoris darüber das nôthige anzuordnen, wie denn auh wegen der

Æ
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Music es ihm anheim ge�tellet wird; zu Erthetlung etnigenUnterrichts,
darinnen denjenigen Schulmann zu wählen, den er dazu am ge�chite-
�ten erachtet, es muß aber in allen Dingen fe�tge�ezet und in Schul-
Catalogis nachgewie�en werden, was und wer diß oder jenes zu jeder
Stunde zu treiben habe, wenn wieder von neuem angefangen werden,
Und das, �o vorgenommen worden i�, geendiget �eyn muß, um da-

durch träge Schul: Leute anzu�pornen , die Jugend weiter zu bringen,
und Kindern, die Unterricht zu nehmen, antreten wollen, Gelegenheit
au geben,alles zu ge�eßter Zeit von Anfang und von Grund aus zu lernen.

23. Damit es aber an Per�onen nicht fehle, welche dergleichen
Sachen zu lehren ge�chit �ind, �o mü��en die Directoresder Semina-
rien �ich befleißen, es nah und nach dahinzu bringen, daß �ie in dies

�en Strú>ken fähige Köpfe zu unterrichten in Stand kommen; �te mü�:
�en bey Veränderung der Lehrer dahin trachten , daß �ie Leute anneh:
men, die �olche Sachen ver�tehen, und zu lehren vermögend�ind.
24. Am Ende haben Wir sub A. eine Tabelle beyfügen la��en,
in welcher die Zeit genau be�timmet wird, wenn jede vorerwehnter
Lectionen zu treiben i, und wie in Städten, wo nur 2 Schul : Leute
�ind, es zu halten �ey, um Kindern etwas mehr denn Le�en, Schrei:
den und Nechuen beyzubringen. Wir haben zugleich aus der bereits
bekannt gemachten Instruction zu Einrichtung der Dorf: Schulen sub
B. die Zeit- Ordnung beyfügen la��en, darnach �i< die Dorf�chulmei�ter
rômi�ch : Catholi�cherReligion in Un�erm Herzogthum Schle�ien und
der Souverainen Graf�haft Glaß aufs genaue�te zu achten verbunden
�eyn �ollen.

25. Alle die�e zum Be�ten Un�erer getreuen Unterthanen abzielende
An�talten undVerordnungenwerden nur �ehr wenig Nuten �chaffen,
wenn, wie bisher ge�chehen i�t, die Schulen leer und der Willkühr
der Eltern úberla��en bliebe , ob �ie ihre Kinder in die Schule �chi>en
wollenoder niht. Wir ‘�eßen daher hierdurh fe�t, daß alle Kinder
der Einwohner der Städte �o wohl, als der Dörfer ohae Unter�cheid,
die Eltern môgen das Schul : Geld zu bezahlen im Stande �eyn oder

nicht, �o bald �ie das 6te Jahr vollendet haben, zur Schule ge�chi>c
werden, und �olche bis zu Ende ihres 13ten Jahres be�uchen �ollen.

26. Eltern und Vormünder, �o die�em Befehl entgegen ihre Kin-
der zu Hau�e behalten, �ollen, wenn �ie nicht nothori�ch unvermögend
find, das doppelte an Schul: Geld an den Schulmei�ter, und Vormüún-
der zwar die Strafe aus eigenem: Vermögen, ohne es ihren Mündeln

anzurechnen, zu bezahlen, dur<h die Magi�träte, die Herr�chaft des
Orts, oder die Gerichten unnachläßig angehalten, Arme aber, �o die�e
Strafe zu bezahlennicht vermögen, für jede Woche des Ausbleibens
ihrer Kinder, zu 2tägiger Arbeit bey der Herr�chaft oder Gemeine,
Und Zwar unentgeldlih angeleget, und �olche zu prâ�tiren bemüßiget
werden; Kinder unter 8 Jahren mü��en die Schule Sommer und
Winter do< Sommers-Zeit nur Vormittags be�uchen.

27, Jn Ab�icht auf die ältern Dorf- Kinder, welche Eltern zum
Húten ihres Viehes und andern Wirth�chaftlichen Ge�chäften brauchen
dnnen, wollen Wir ge�chehen la��en, daß �olche, weilen doh die Ju:

gend nach der eingeführten be��ern Lehr-Art mehr und eindringender,
als �on�t, lernet, von St. Georgii Tag bis zu Martini aus der Schule
bleiben fönnen.

+ Sie �ollen aber gehalten�eyn, vom Sonntage nah Georgii
Tag bis Sonntag nah Michaelis der Chri�tlichen Lehre am Sonn-
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tage Nachmittags ,
und na �olcher in der Schule dur<h 2. Stunden

der Uebung im Le�en und Schreiben beyzuwohnen, welche der Schul-

mei�ter unter der Direction des Pfarrern derge�talt anzuordnen hat,
damit �ie den Schülern reht núßlih werde; hierzu mú��en �ih auch

diejenige, welchedie Schule bereits verla��en, das 20�te Jahr aber

noch niht zurü> geleget haben, einzufinden verbunden �eyn, wenn �ie
gleich auf Herr�chafrichen Höfen oder bey Bauern in Dien�ten �tehen,
und ihre Brodherkren �ind �chuldig, �ie zu die�er Zeit in die Schule
zu �chien, um das ehedem erlernte zu wiederhclen, und dem Ver:

ge��en �o nôthiger Dinge vorzubauen. Der Schulmei�ter muß über

Per�onen, �o zu die�en �ämtlichen Wiederholungs - Stunden gehören,
ein �chriftliches Verzeichniß machen, darinnen die Anwe�enden ver:

rierfen und die Abwe�enden zu gehöriger Verkehrung an den Pfarren
anzeigen, Vorgedachtes Verzeichniß i�t nah dem Formular sub F. zu
machen, der Schulmei�ter muß es mit dem halbjährigen Tabellen:
Extract dem Pfarrer übergeben, und die�er es dem Erkprie�ter, leb:
terer aber dem Schul -Inspectori zu�chi>en, welher Summatim die

Zahl �o wohl derjenigen, �o die Wiederholungs-Stunde be�ucht haben,
als auch derer, die niht dahin gekommen �ind, in der Tabelle aufüh:
ren �oll, die er �einem Berichte unten No. 69. zu erwehnenderma��en
beyzufügen hat,

29. Das be�te Mittel alle zur Schule gehörige Kinder dahin zu
bringen, i�t die Verfa��ung und Haltung eines genauen Regie�ters
Úber �amtliche Kinder. Die Schulmei�ter auf dem Lande �ollen ver:

bunden �eyn, dergleichen aus dem Tauf Buche, nach dem hierzu in
der ehdem publicirten Tastruction vorge�chriebenen Formular zu ver-

fa��en, �ie mú��en hiernäch�t, um die Kinder von andern Dörfern zu-

gezogener Per�onen in die�es Regi�ter zu bringen, �ich genau in dem

Kirch�piel erkundigen. Es kan ihnen nicht {wer �eyn, �olche zu er:

fahren, nnd in be�agtes Regi�ter einzutragen. :

30, Jn Städten könnte es wegen Menge der zuziehenden von

andern Orten gebürtigen Per�onen mehrere Schwúrigkeicten haben.
Die�e zu heben, befehlen Wir, daß jeder Be�iker eines Hau�es halb:
jährig und zwar 14. Tage vor Michaelis und 14. Tage vor Georgii
dem Magi�trat des Orts �chriftlih unter der Benennung der Num.

�eines Hau�es die Zahl, den Nahmen und das Alter der Kinder, mit

dem Nahmen und Gewerbe der Eltern anzeige, die�er aber �othane
�chriftliche Anzeige dem Pfarrer zu Verfertigung des Schul-Regi�ters
zu�ende.

'

' Sn Es bleibet zwar Einwohnern der Städte, die das Vermögen
dazu haben, unbenommen, für ihre Kinder eigene Haus -:Praeceptores
anzunehmen, es �oll die�en aber nicht erlaubt �eyn, zu Verkürßung
der gemeinen Stadt: Schule, und des da�elb�t zu ertheilenden Unter-
richts, andern Kindern, als die zu der Familie des Herrn gehören,
der ihn angenommen hat, Unterricht zu ertheilen, wie denn überhaupt
alle Winckel-Schulen aufgehoben, von Magi�träten durchaus nicht ge:

�tattet, alle Eltern aber die niht Haus :Praeceptores zu ha�ten ver:

môgen , ihre Kinder zur gemeinen Stadt-Schule zu �hi>en, mittel�t
Beytreibung oben be�timmter Strafe, auf die Anzeige des Pfarrers
angehaltenwerden �ollen.

32. Was die Kinder betrift, die �i< dem eigentlihen Studiren

wiedmenund dazu nah Un�ern emanirten Verordnungen qualificiret
�ind, �o i� nicht nôthig, daß �ie ju�t das 13te Jahr erwarten; es �oll
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in die�em Fall ihnen erlaubt �eyn, auch eher in die Schule der Je�uften
UÜberzugehen,wenn �ie nur von dem vi�itirenden Erz Prie�ter oder vor
dem luspectore der Schule des Crey�cs, dahin fle gehören, �t< gezet-
get, und von dem�elben ein �chriftlihes Zeugniß erhalten haben, daß
�ie �hôn nnd richtig, auch einen erträglichen Brief �chreiben, die Spe-
cies der Rechenkun�t neb�t den Brüchen, und den ver�chiedenen An-

wendungen der Regula de iri erlernet haben. Die�er Unter�uchung
mü��en �i< au< �le<terdings die Kinder unterwerfen, welhe von

Haus : Praeceptoren unterwie�en worden, �o wohl, wenn �ie in die

Je�uiter-Schule angenommen werden wollen, als auh wenn die Erz-
Prie�ter oder die verordneten Schul:Inspectores die öffentlichen Schu-
len ihrer Ob�icht revidiren.

;

33. Selb�t Haus Praeceptores �ollen von niemandenangenommen
werden, wenn fle niht entweder dar<h ein Attest eines Seminarten-
Jirectoris erwie�en, daß �ie in der Kun�t die Jugend zu unterrichten,

�ich gebet, oder vor dem Pfarrer und Schullehrern d-s Orts ihre
Fâbigfkeitdargethan, und in lezterm Falle von dem Pfarrer eine Be-
�cheinigung hierüber aufzuwei�en haben. Da es nun an Orten nicht
fehlet, da dergleichen Leute, welche Haus-Praeceptores abzugeben Lu�t
haben, �i< dazu habilitiren fônnen, und dem gemeinen We�en auch
daran gelegen i�t, daß Kinder, wie nur allzu oft ge�chiehet, au< bey
dem privat Unterricht nichr ver�äumet werden, �o befehlen Wir allen,

di privat Lehrer für ihre Kinder halten, �ich hierna<h �<huldig�t zu
achten.

34, Die Dorf: Kinder, welche öfters viel Fähigkeit be�iken, um

vor dem 1I3ten Jahre alles, was in Dorf:Schulen zu lernen be�timmt
i�, erlernet zu haben, fônnen zwar auh vor dem Ende des 13ten

Jahres die Schule verla��en, die Eltern und Vormünder aber mü��en
darüber ein �chriftliches Allest von dem Pfarrer, zu ihrer Legitimation
bey dem Inspectore erhalten, und die�er vor de��en Äus�tellung �olche
Kinder gehörig geprüfet haben.

39. Um die Kinder nicht von der Schule abzuhalten, �ollen Herr-
�chaften an Orten, wo der Dien�tzwang üblich i�t, niht befugt feyn,
junge Unterthanen beyderley Ge�chlechts eher zu- Dien�ten auf ihre
Höfe zu zwingen, bis �olche niht das 13te Jahr zurú> gelegt haben;
doch fônnen �ie �ih derer, welche 8. Jahr vollendet habcn, Sommers-
zeit zum Hüten bedienen, �ie �ind aber �chuldig, �olhe Sonntags in

die Wiederholungs-Stunde zu �chi>en.
36. Wenn Bauern armer Leute Kinder vor dem 13ten Jahre

miethen, �o �ollen �ie �hu!dig �eyn, �olche von Andreäbis Fa�tnacht
jeden Tag einmahl, entweder Vor- oder Nachmittags in die Schule
zu �hi>en, und für �ie die Hälfte des ausge�eßten Schul : Geldesan

den Schulmei�ter zu bezahlen; unterla��en �ie, dergleichen junges Dien�t:
ol> in die Schule zu �enden, �o �ollen �ie zur Strafe zu Bezahlung

des ganßen Schulgeldes, und zwar gedoppeltangehaltenund dey fort:
daurendem Ungehor�am noh mit anderer willkührlichen Leibes:Strafe
von der Herr�chaft ange�ehen werden. Schulmei�ter �ind �chuldig, der-
gleichen Kinder fúr die Hälfte des Schul-Geldes zu unterrichten.

Es hat úbrigens fúr Dorf-Schulen bei dem Au��aße �ein
ewenden, der für Le�en, Schreiben und Rechnen in mehr erwehnter

nstruction befindli<h ij. Inde��en aber �ollen in Städten, wo Kin-
der bishero unentgeldlih unterwie�en worden, | die�elben dergleichen
Vortheil in Ab�icht auf das Le�en, Schreiben und Rechnen, imgleichen
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woo es bräuchlih war, au<h fn An�ehung der Muszic und des Lateint-

�chen noch ferner hin genie��en, und dafür die Schulleute nichts zu
fordern berechtiget �eyn, wenn anders nur die Schulleute das nôthige
Ausfommen haben. Was aber das úbrige betrift, �o in grö��ern
Städten die�em Reglement gemäß von ge�chi>ten Schulleuten zu leh:
ren i�t, �o befehlen Wir den verordneten Schul-Inspectoren, nach den

Um�tänden des Orts und der Sache das Minervat der Lehrer fe�t zu
�ehen. Doch muß es fúr jede zu lernende andere Sache, bey einer

Per�on monathlich 6 ggr. nicht über�teigen. Mit dem andern Schul:
gelde in Städten bleibet es bey dem Herkommen jeden Orts.

38. Den Kindern unvermögender Eltern zum Be�ten, welche we:

der den Unterricht zu bezahlen, noh das nôthige Schul: Geräthe an

Büchern und Papier anzu�chaffen vermügen, befehlen Wir, daß jähr:
lich zweymahl, nemlih am er�ten Sonntag nach drey Könige, und
am 12ten nah Pfing�ten , die Pfarrer ihren Gemeinen in der ge-
wöhnlichen Predigt die Pflicht der guten Kinder-Zucht, und die Noth-
wendigkeit des Unterrichts, �o wie das Mitleiden und Erbarmen ger
gen Bedürftige vor Augen �tellen und zu Gemüthe führen, �te auh
erinnern, zu die�em Behuf für die armen Kinder der Pfarrethey eine
milde Bey�teuer in die ausge�ebten Becken zu legen. Gehören meh:
rere Schulen zu einer Pfarrethey, �o muß fúr jede Schule ein be:

�onderes Becken ge�eßet, und welches für die�e oder jene ge�eßt �ey,
der Gemeine angezeiget werden.

39. Die colligirtcen Gelder hat der Kirchen-Vater in Dörfern an

die Gerichten des Orts zu Úbergeben, wel<he na<h Anleitung dcs

Pfarrers dafür er�tens die nôthigen Bücher und Pappier , denn auch
das Schulgeid an den Schulmei�ter für �othane Armen bezahlen.
Die�e Gelder �ollen in den gewöhnlichen Gemein-Rechnungen in einer

be�ondern Rubrique berechnet, und dasjenige �o etwann zu Berichti
gung obiger Ausgaben no< ermangelt, aus der Gemein- Casse, wenn

die Gemeine ganß Catholi�h i�t, zuge�cho��en, i�t �ie aber gemi�cht,
von den Per�enen die�er Religion nachgetragen werden. Jn den

Städten wird die Disposition mit die�en Geldern dem Pfarrer und

den Kirchen-Vätern gemein�chaftlich úberla��en. Die Ausgabe �owoh!,
als Einnahme, wird in einem be�ondern Capitel der Kirhen-Rechnung
aufgeführet.

40. Der Pfarrer, und in den Stádten die Kir<h-Väter, in Dôr-
fern aber die Gerichten des Orts, welche die be�te Kenntniß der Ge:
meine haben, �ollen beurtheilen, welche Kinder dergleichen beneficien

bedürfen, und die Eltern �ind niht befugt, eher der Pflicht, den

Schulmei�ter zu bezahlen, und den ihrigen das benöôthig�te anzu�chaf-
fen, �ih zu entzichen , bis die�e ihr angeblihes Unvermögen erkannt,
und ihre Kinder auf die Li�te der Armen ge�ekt haben werden. Der-

gleichenLi�te i�t dem Schulmei�ter zu überreichen, damit er wi��en
könne, welche Eltern von Zahlung des Schulgeldes befreyet �ind.

41. Die Bücher welche �olcherge�talt für die Armen ange�chaft
werden, mü��en die Kinder, welche davon Gebrauch machen, niht na<
Hau�e nehmen,�ondern in der Schule la��en; der Schulmei�ter muß
�ie numeriren, �ie nah dem Ende der Schule in einem Schränkel
der Schule verwahrlih aufbehalten , darüber wie Über andere Schul:
geräthe, an Uhren , Taffeln, Bänken 2c. ein ordentliches Tnventarinm
halten, und niht zugeben, daß davon etwas ver�chleppet werde. Da
auch die Sagani�che Schule, welche Wir úber den Verlag der Schul
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Búchev privilegiret, das I0te zum Be�ten der Armuch unendgeldlih
abzureichen verbunden i�t, �o mü��en die Schulmei�ter, wenn Sie die

benöthig�ten Bücher von den be�tellten Factoren kommen la��en, alle:
mahl( 9 zu�ammen nehmen, um das 10te zu �othanen Behuff darinn

zu befommen.
. e

42. Wie übrigens der Schulmei�ter in �einem Amte �i<h gebüh-
rend zu verhalten habe, i�t hier weitläuftigzu be�timmen unnöthig,
da die neuen Schulmei�ter darüber in den für �ie angelegten Semina-
rus unterrichtet, die Alten aber angehaltenwerden, daß we�entlich�te
bey denen �i< bekannt zu machen, die da�elb�t unterwie�en worden
�ind, úber die�es auh ZJhnen hierüber in ofterwehnterInstruction das

nôthig�te zur Nachachtung bekannt worden. Wir befehlen Jhnen
nur noch aufs gemá��en�te, in Führung der Jhnen befohlnenCaialo-
gorum und den hicraus zu machenden halbjährigenExtracten,von

welchen leßtern ein Formular sub C. und wegen eîniger Zu�äbe zu
dem Fleiß : Catalogo eine Erinnerung sub D. zur Nachachtungange-

hangeni�t, den gehörigen Fleiß und die erforderliche accuratesse zu
ezeigen. :

y

43. Es i�t die Pflicht eines Pfarrern, Sorge zu tragen, daß die

Jugend �eines Kirch�piels in der Schule wohl unterrichtet werde.
Wir befehlen demnach �ämtlichen �owohl Stadt: als Dorf- Pfarrern
aufs ernftlih�te und bey der �<hwer�ten Verantwortung, dahin zu
trachten, daß die�em Reglement Überhauptein völliges Genügen ge�chehe.

44. Wir la��en Uns zwar gefallen, daß Pfarrer, dle Alters oder
vieler andern Ge�chäfte halber, mit cinem oder mehrern Caplänen
ver�ehen �ind, einem der�elben die Ob�orge der Schule auftragen, in
�olchen Fall aber muß der Pfarrer wenig�tens dahin forgen, daß der
Caplan die�en Auftrag behöôrigbefolge; es ver�tehet �ich von �elb�t,
daß �o ein Caplan alódenn alles dieß zu beobachten habe was gleich
verordnet werden wird.

45. Wöchentlich wenig�tens einmal �oll der Pfarrer oder de��en
Caplan an dem Orte, wo er wohnet, an zuge�chlagenen Oertern alle
14 Tage während der Schul -Zeit die Schule zu visitiren verbunden,
der Schul Mei�ter aber gehalten �eyn, in �einem Schul - Catalogo den

Tag, da der Pfarrer visitiret hat, dur ein�chreiben eines V. (welches
Visilation bedeutet) zu bemer>en.

y

46. Der Pfarrer muß bey der Visitation beobachten (a) ob die
ín der publicirten Instruction ausge�chriebenen Stunden inne gehal-
ten (b) die be�timmte Methode gebraucht (c) die verordnetenCatalogi
�owohl über die zur Schule gehörigen Kinder, als auh über deren

Fleiß gehörig geführet (d) ob der Schulmei�ter mit Strafen das ge-
hôrige Maaß über�chreite (e) das Schul-Geräthe, die Bücherin Ord-
nung f) die Schule reinli< halte, ob er wenn er eine be�ondere
Wohn

-

Stube hat, die Schule zu �einen Ge�chafften und �eines Ge-
werbes Betrieb mißbrauche. ;

47. Jn Ab�icht au� die Schul:Kinder, muß der Pfarrer Achtung
geben : a) ob alle Per�onen, die laut der Verordnung in die Schule
und an Sonntagen des Sommers in die Wiederholungs:Stunden
gehen �ollen, wür>lih fommen. b) Ob die Schüler �owohl nah
dem Ge�chlecht, als nah den Fähigkeiten in Cla��en getheilet, und
die zu�ammen gehörigen bey�ammen �ißen. c) Ob �ie Vortheil vom

Unterrichthaben, folglich, ob �te in dem was �ie lernen weiter gebracht
werden. 4) 0b der Schul: Mei�ter �ie etwann zu ge�chwind zu den
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folgenden fortführe, ehe �e nemli<h no< das Vorhergehende recht
gefaßt haben. e) ob der Schul: Mei�ter Kinder zu �einen häußlichen
Ge�chäfften während der Schul-Zeit anwende, und dafür �ie etwann

mit Lernen ver�chone.
48. Auch muß der Pfarrer dahin �ehen, ob das Schul: Gebäude

und Geräthe in gehörigem Stande, das Schul - Reglement, Bücher,
Tafeln und was �on�t fúr die Schule erfordcrlih t��, vorhanden �ey;
er muß, wenn es nôthig, dißfalls das Erforderiiche dem Magistrat,
Dominio oder den Gerichten und den Eltern, die ihre Kinder zu
�chien unterla��en, vor�tellen, allen Mängeln und Hinderni��en , �o
viel an ihm liegt, dur< dien�ame Mittel abzuhelfen beflie��en �eyn.
Was er �elb�t abzuändern niht vermag muß er �chriftlih anmerken,
um es zur unten be�timmten Zeit dem Erß:Prie�ter, all. nfalls auh
dem Schul-Inspectori zur Remedur anzeicen. Er muß die monathlic)
vom Schul-Mei�ter zu Übergebenden Fleiß:Tabellen zu�ammen halten,
daraus dur< den Schul: Mei�ter zur Zeit der Visitation und des an

den Erb-Prie�ter zu er�tattenden Berichts, nach angehängtem Formular
C. Extracte machen la��en, um im Stande zu �eyn, �ie dem Erb:
Prie�ter oder Schul: Visitatori vorzulegen.

49. Dem Schulmei�ter muß ex �eine Fehler, doh niht in Ge-

genwart der Kinder, �ondern be�onders verwei�en, ihn zu be��ern, und

in Stüeken, darinnen es ihm etwa fehlet, zu unterrichten �uchen. Er

muß den�elben wärend der Schulzeit zu keinen andern Ge�chäfften,
am wenig�ten* aber zu �einen eigenen Dien�ten brauchen. Fallen ¿ämts:

Verrichtungen vor, oder wird er zu Krancken berufen, �o muß er

dahin nicht den Schul-Mei�ter, �ondern jemand anders, allenfalls auch
einen großen Knaben mitnehmen, nur nicht in dem Fall, wenn er zu
einer in Kindes:Nöthen mit dem Tode ringenden Frau berufen wird.

In den zu Ein�ammlung der Collecten oben be�timmten ‘Predigten,
muß er �ich bemühen, die Schuldigkeit und den Nuken eîner guten

Unterwei�ung recht nachdrü>li<h �einen Zuhörern ans Herze zu legen.
50. Wir �chreiben nichts in Ab�icht auf dagjenige vor, was und

wie Pfarrer �owohl, als die welche deren Stellen vertreten, in der

Chri�tlichen Lehre die Jugend theils �elb�t, theils dur< den Schul:
Mei�ter unterrichten �ollen. Wir verwei�en in die�em Stúcke auf die

Anordnung, welche hierunter der General

-

Vicarius der Breslau�chen
Dioeces befandt machen wird. Inde��en befehlen wir Jhnen Un�ern
erwach�enden Unterthanen neb�t den Pflichten, welche �ie Gott, dem

Näch�ten und �ich �elb�t �chuldig �ind, auch die Pflichten der Treue,
des Gehor�ams, und der unverbrüchlichen Ergebenheit deutlich und

faßlich zu erflären, die �ie Uns als ihren Souverain und Un�ern un-

tergeordneten Obrigkeiten, �chuldig �ind. Wir erinnern �ie es nicht
dabey bewenden zu la��en, der Jugend etroa hicrüber ein paar Säge
ins Gedächtniß zu bringen , �ie �ollen wie in allen andern Dingen
ihren Ver�tand auch hierúber aufklären, ihnen aus der Religion �o-
wohl, a�s aus der Vernunfft die Gründe die�er Pflichten vortragen,
daß �ie �olche ein�ehen, und folglich begreiffen lernen. Sie mü��en �ie
dadurch gleih von Jugend an geneigt zu machen �uchen, �olche zu
�einer Zeit und in den vorkommenden Gelegenheiten zu erfállen.

51. Um die Uns �o �ehr am Herzen liegende Schul-Verbe��erung
�o dauerhaft als möglih zu machen, fönnen wir es dabey nicht be:
wenden la��en, den Pfarrern jedes Orts, die be�ondere Ob�orge der

Schule nahdrücklich�t empfohlen zu haben, Wir finden nech vor nd-
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thig, deshalben zu verfügen, daß un�ere Krieges: und Domainen Cam:
mern, das Bi�chöffliche Vicariat-Amt und die in Un�erm Schle�i�ch
und Glaßi�chen- Landen be�tellten Vicarien auéwärtiger Dioecesen ,

leßtrer zwar durch die Erß-Prie�ter und noch be�onders zu be�tellenden
Schul : Inspectores alle Attention und zwar nach folgender Vor�chrifft
auf die�en fúr den Staat �o wichtigen Gegen�tand verwenden.

52. Wasdie Er6-Pri�ter betri��t, �o befehlenWir daß jeder der-

�elben gegen Fa�t: Nacht alle Schulen �eines Creißes vi�itire. Die�e
Zeit i�t vor andern auf dem Lande deshalb die bequem�te, weil alsdenn

Kinder (die doch nur Winters - Zeit am fleißig�ten und Sommers -Zeit
�ehr wenig die Schule be�uchen) �chon gegen 3 Monathe gelcrnet und

folglich etwas begriffen haben werden, daß �ih bey der Visitation ver-

offenbchren fann. Vi�itirte er er�t nah O�tern oder im Herb�t, �o
würden zu er�t gedachter Zeit viele Kinder bereits die Schule ver-

la��en, in leßterem Fall aber noch nicht alle, die zur Schule gehören,
�ich eingefunden haben, er fönnte �on�t úber den Zu�tand der Schulen
nicht mit Zuverläßigkeit urtheilen. Es muß demnach oben erwähnte
Zeit und feine andere zu den Schul-Be�uchen angewendet werden.

53. Der Vi�itirende Ers : Prie�ter hat zwar alles das bey �einer
Visitation zu beobac<ten, was oben dem Pfarrer für die wöchentlichen
Schul: Be�uche vorge�chrieben worden i�t, er muß aber insbe�ondere
nachfolgendes in Acht nehmen.

54. Sich von dem Pfarrer die monathlichen Schul:Catalogos neb�t
dem daraus gefertigten Extracte Úbergebenla��en, �olche mit dem Ver-
zeichniß aller zur Schule gehörigen Kinder vergleichen, um zu �ehen,
ob alle, die in die Schule gehen �ollen, dahin gekommen �ind. Er
muß die Ur�ache erfor�chen, warum Kinder zurügeblieben, ob der

Pfarrer �ie dahin zu bringen �ih gehörigeMühe gegeben have; kommt
das Au��enbleiben von der Nachläßigkeit der Eltern oder Vormünder
her, muß er leßtere vor �i< kommen la��en, ihnen die wieder die Schul-
Verordnung bezeigte Wider�eßlichkeit verwei�en, die Gerichte des Orts

erinnern, die auf dem Fall des Abhaltens von der Schule, ge�eßte
Strafe beyzutreiben ; i�t die Herr�chafft �elb�t am Orte; �o verlanget
er diß von der Herr�chafft. Der�elben muß er gleichfalls Vor�tellungen
machen, im Fall �ich �olche beykommen la��e, Kinder, die no< in Schul-
Jahren �tehen, zu Dien�ten auf den Hoff zu nehmen.

'

55, Er muß beym Schul: Be�uche per�öhnlich dem Unterrichtdes

Schul-Mei�ters beywohnen, um zu �ehen, und zu hören, ob die�er nah
der vorge�chriebenen Art lehre, er muß dabey die Kinder einzelnprü-

fen, um zu �ehen, ob �ie wür>li<h vom Unterricht Vortheil haben,
Und ob �ie würklih �o weit gekommen �ind, als der Fleiß-Catalogus
be�aget. Die�er Unter�uchung �ollen neb�t dem Pfarrer die Gerichten
oder einige Deputirte aus der Gemeine beywohnen, die hierzu bey

Anktündigungder Visitation, welche per Currendam ge�chehen �oll, zu
verlangen �ind, ;

. Er muß in dem Catalogo �ich er�chen, ob die dem Pfarrer
befohlenenwöchentlichen Schul - Be�uche vorgenommen worden, ob die-
�er mit Eyfer und Nachdru>k �ih der Schule annehme, oder darum

wenig oder gar nicht be�orgt �ey; er muß �h deshalb be�onders beym
Schul-Mei�ter, ja wohl auh bey den Pfarr: Kindern dur �chi>liche
Fragen erkundigen und �i< vor�ehen, damit er niche hierbey durch fal-

è Berichte hintergangen werde.
7.

Muß er die Gerichte auh wohl andere wahrhaffte und auf:
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rihtfge Leute in der Gemeine fragen, ob die be�timmte Schul - Zeit
richtig inne, der Schul-Mei�ter etwa auf allerley Art abgehalten werde,
oder �elb�t die fe�tge�eßte Zeit abkürße.

58, Ueberdaë Bezeigen des Schul-Mei�ters in der Schule gegen
die Kinder, Uber �eine Lebens-Art überhaupt, �o wie inébe�ondere Úber
de��en Aufführung gegen den Pfarrer oder Caplan, wenn er ihm zum
Be�ten der Schule und �on�t Erinnerung macht, muß er �i erkundi:
gen, er muß ihn nöôthigenfallsermahnen, warnigen, zure<t wei�en, ein

gleiches hat er in Ab�icht auf den Pfarrer zu thun, wenn es die

Nothdurft erfordert. Er muß von dem�elben vernehmen, was �einer
Schule, oder vielmehr dem guten Fortgang der�elben hinderlich i�t, und
was die�er zur Verbe��erung angemer>ket hat.

59. Auch hat er nachzu�ehen und nachzufragen, ob das Schu!-
Gebäude im Stande, und mit gehörigem Geräthe ver�ehen �ey, und

ob dem Schul.Mei�ter das ausge�eßte gercichet werde. Er muß alle
die Mängel und Gebrechen zu heben �ich bemühen, welche der Pfarrer
nicht zu heben vermocht hat.

60. Ueber - alles dies muß er eín Protocoll verfa��en, theils um

daraus den Bericht an den Schul: In�pector zu machen, theils auh
um bey der folgenden Vi�itation nachzu�ehen, ob das bey der vorher:
gehenden erinnerte gebe��ert worden.

61. Nach der Vi�itation läng�tens 14 Tage nach O�tern, er�tattet
er nach Anleitung vor�tehender Numern �einen Bericht an den Schul
Jn�pector, legt den Extract aus den Schul-Tabellen bey, und führet
an, in wie weit �eine Erinnerungen befolget worden, insbe�ondere aber,
was er zu be��ern nicht vermocht hat. Dergleichen Bericht muß er

auch gegen die Mitte des Octobris er�tatten, und in �olchem das, was

�eit der Schulvi�itation in �einem Creiße vorgefallen, und ihm von dem

Pfarrer einberichtet worden i�t, anführen.
62. Zu Jn�pectoren der Schuien �ollen Gei�tliche von dem General-

Vicariat Amte und den Vicarien aus8wärtiger Diocoesen be�tellet wer:

den, die eine vorzügliche Erkenntniß vom Schul-We�en und der für
die Schle�i�chen Schulen beliebten Lehr-Art entweder bereits be�iken,
oder �ich in irgend einer wohl eingerichteten Schule zu erwerben ges
neigt �ind, beyneben�t aber mü��en �ie zu Förderung der�elben Lu�t und

Eyfer haben; einem jeden i�t ein gewi��er Vistrict anzuwei�en: Ste

haben �i<h nach folgendemzu achten.
-

'

63. a2) Mú��en �ie �i< aufs genau�te, wo nicht per�öhnlich, doh
durch erla��ene Ciccularia um die Be�chaffenheit der Schulen ihrer
Inspection befümmern.

64. b) Sie mú��en ihre eigene Schul:Leuthe, wenn �ie niht etwa

zu- alt �ind, irgendwo in einer wohleingerichteten Schule in den Vor:
theilen und den we�entlich�ten Stücken der Lehr-Art unterrichten la��en,
oder �ich bemúhen, einen der Sache kundigen Men�chen zu erhalten,
um durch �olchen ihre eigene Schule wohl einzurichten. So bald �ie
damit zu Stande gekommen �ind, müú��en �ie

65. c) Aus jedem Archipresbyteriat ihrer In�pection einen oder
2 der munter�ten und ge�chi>te�ten Schul:Leuthe, der �elb�t eine ziem:
lih �tar>e AnzahlSchul: Kinder hat, zu �ich kommen la��en, um ihn
das we�entlich�te und nothwendig�te, nehmlich die Buch�taben dlethode,
das zu�ammen unterrichten, den Gebrauch der Schul-:-Bücherund Ta-

bellen, das Einrichten und Führen der Catalogorum befkfandt zu machen.
Wenn �ie diß begriffen haben, und wieder nah Hau�e entla��ea wor:
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den, muß er ihnen befehlen,zuer�t ihre Schulen einzurichten,denn aber
muß der Schul :Inspector

66. d) Jedem Erz- Prie�ter aufgeben, daß er nach und nach alle

Schul: Mei�ter �eines Kreißes, be�onders künftigen Sommer zu dem-
Jenigen zu gehen beordert, der nun erwehnter ma��en in der Schule des

Inspectoris das we�entlich�te der beliebten Lehr:Art�ich bekandt gemacht
hat; die�e mú��en von jenen eben �o unterwie�enwerden, wie jener �elb�t
in der Schule des Tospectoris unterwie�en worden i�t,

67. e) Mü��en �ich au< Er6- Prie�tern alles begreiflichzu machen
�uchen, was zur guten Einrichtung der Schulen gehöôret,und die�e aus

gegenwärtigem Reglement, offterwehnterInstruction und aus den
üchern von �elb�t einzu�ehen niht vermögen.

|
'

68. f; Sind �ie gleichfalls verbunden, nachdem die Erh - Prie�ter
mit den Schul-Be�uchen fertig �ind, Visitationes zu halten. Sie vi�iti:
ren die Schulen der ihnen subordiairten Erßz-Prie�ter, und um zu �es
hen, in wieferne die�elben bey ihren visitationen aufmerk�am, und in
den er�tatteten Berichten zuverläßig �ind, au< nah Beliebeneinige
Schulen der dem Er6-Prié�ter subordingirten Pfarren; hierbey nehmen
�ie eben das vor, was bey Visitationen fúr Erß6-Prie�ter oben be�timmt
worden. :

69. œ) Jhre Pflicht i� ferner, fih zu bemühen, alle die Hinder-
ni��e und Mängel zu heben, welche Er6-Prie�ter zu heben nicht vermd-
gen; fönnen �ie es nicht dahin bringen, �o mü��en �ie in ihren Berich:
ten darüber Anzeige thun, Die�e Berichte er�tatten �ie jährlich 2 mahl
Übervor�tehende Puncte an das General Vicariat Amte, oder die dahin
niht, �ondern unter auswärtige Dioecésen gehörige, an die Vicarios
oder Decanos, und zwar läng�tens 4 Wochen nah O�tern und �o viel
Wochen nach Michaelis, �ie fügen, wo es nöôthig, ihr unmaßgebliches
pi

atachtenund endlich auh den Tabellen-Extract nah dem Schemate
ey.

70. h) Siè publiciren und voll�tre>en die das Schul-We�enange-
henden Verändrungen,bey den ihnen unter geordneten Erb-Prie�tern.

TL. Das General Vicariat Amt, und die Vicari oder Decani aug-

wartiger Dioecesen, haben aus den eingegangenen Berichtender Schul-
Inspectoren jáhrli< 2mahl, und zwar mit Ende Maij und ende No-
vembris an Un�ere Krieges und Domainen-Cammern über den Zu�tand
der Schulen Bericht zu er�tatten, und zwar anzuzeigen:

E

72, Imo Wo und welche Contraventiones wider dieß General-
Land: und Schul Reglement, von Magi�träten , Herr�chafcen, Unter-
thanen ge�chehen, die durch Erk - Prie�tern und Taspectoresniht abge:
macht werden fönnen. Ido Hinderni��e allerley Art. Iltio Wenn
entweder Schulgebäude niht repariret, oder Schulbedientendas Jhrige
nicht gereichet werden will. TVto WichtigeAnmerkungenund Ent:
de>ungen, die zu be��erer Einrichtung des Schulwe�ens dienlich �ind.
Vito Pfarrer und Schulmei�ter, welche �ich dur ihren Fleißund Eyfer
um das Schulwe�en vor andern be�onders hervor thun, in der Ab�icht,
die auf �chle<hten Beneficiis lebenden zur Ver�orgung mit be��erer Un-
�erer Collatur zu empfehlen. VIlo Incorrigible Schulmei�ter in Un-
�ern Amts- oder Cammer-Dörfern, um �olche, wenn keine Be��erung zu
hoffeni�t, vom Amte abzu�eßen. :

73. Wir befehlen Un�ern Krieges und Domaninen Cammern, da-
für zu �orgen, daß nicht allein den angezeigten Gebrechen durch dien-
liche Mittel und Verordnungen unge�äumt abgeholfen, denHinderni��en
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ge�teuret, incorrigible Schulmei�ter abge�chaffet, taugliche an deren

Stelle ge�eßet, die �ich ums Schulwe�en eifrig erwei�enden lnspectores,
Directores der Seminarien, Pfarrer und Capláne,bey �ich ereignenden
Vacanizien einträg�liher Beneficien Un�erer Collatur vor andern ver:

�orget, und mithin andere zu gleichemFleiß und Eyfer encouragiret
werden mögen, Dem Bi�chöflichen General Vicariat- Amte, den Vica-

riis und Decanis auswártiger Dioecésen, den Magi�träten, Dominiis
und �ämtlichen Un�ern Unterthanen Gei�t- und Weltlihen Standes,
welche die�e Un�ere Verordnung angehet, be�onders aber den Römi�ch;
Catholi�chen Schul-Inspecioren, Erß-Prie�tern, Seminarien - Directoren,
Pfarrern, Capläáneund Schulmei�tern, befehlen Wir aufs nahdrü>lih�t
und ern�tlich�te, auh bey Androhung Un�erer Ungenade, und nah Be-
finden gebührenderStraffe, úber deren Befolgung nach ihren ganzen
Inhalt ern�tlich und mic aller attention zu halten, und die nah Än-

wei�ung der�elben einem Jeglichen be�onders obliegende ‘Pflicht auf das

exacte�te zu erfüllen, Gegeben Potsdam den 3ten

November1765.
rideri ch.

Nota, An Oertern, wo 2. Lehrer �ind, kan der Lehrer der andern Classo
zugleich dasjenige lehren, was fúr den 3ten Lehrer oben be�timmet iñ.

Der�elbe aber giebt in die�en Stücken nur wöchentlich 2. Stunden Un-

terricht etwann Dien�tags und Freytags. Es ver�tchet �h von �clbi,
daß er �ich kürzer fa��en und �ich niht �o weit ausdehnen muß, als der
Lehrer der ober�ten Classcn an Orten thun kann, wo er �ich nur allein
täglich damit abgiebt. Die Eintheilung der Stunden und Sachen ge-
hôret demnach auch für den 2ten Lehrer an Orten, wo deren nur 2. �ind,
doch nur an ermeldeten zwey oder ein paar andern bequemen Tagen der
Woche, Es ver�tehet �ich von �elb|, daß er an �olchen Tagen das nicht
lehre, was �on�t ihm zu lehren oblieget, und in der mittel�ten Abtheilung
der Tabelle zu �chen i�. Das sub No, 5, ange�ehßte Franzö�i�che und

dic Music muß entweder gar wegþleiben, oder es mü��en dazucigene
Stunden Über die be�timmten ausge�ehct werden, denn, wenn wöchentlich
zu einem oder dem andern die�er Stú>ke nur 2. Stunden genommen
würden, könnte (weil es dabey auf vieleUebung ankommt) kaum o viel

Ruben erhalten werden, daß es der Mühe lohnte, derley Unterricht an-

zuordnen.
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Focrmularien.

Lit, C.

Zu halbjährigenExtracten, welche Schulmei�ter laut No. 42. und

48. des General- Land-Schul:Reglements aus den Monathlichen Fleiß-
Tabellen fúr den Erz:Prie�ter machen �ollen.

Lit, D,

Erinnerung.

Das der publicicten Tnstruction beygefügteSchema, zur Monath-
lichen Fleiß: Tabelle,i�t, wie auf der folgenden Seite �tehet, mit ein

paar Rubriquen und Colonnen zu vermehren, um vermittel�t der�elben
nicht allein die anwe�enden Schüler zu verzeichnen, �ondern auch zu

vermerken, wie weit jedes Kind gebracht �ey, und wenn es was neues

zu lernen angefangen habe. Die�e Nachwei�ung i�t für Pfarrer, visi-

tirende Erßz- rie�ter
und Tospectores be�onders nüklich, um glei zu

�chen, was jedes Kind gelernethabe, worüber es befraget werden könne.
Vor den Fächern, darinn täglih die anwe�enden bemer>t werden, be-

finden �ih diejenigen, in welchen durch ein oder 2 Buch�taben, deren

Bedeutung amEnde des Formulars erklähret i�t , angezeiget wird, was
jedes Kind bis zum Anfange des Monaths erlernet habe. An dem

Tage, da es der Schulmei�ter zu
etwas neuen fortführet, wird durch

Ein�chreibungeines oder einiger Buch�tabendie Sache in das fúr �olchen
Tag gehörigeFach bemer>et, die man dem Schüler beyzubringen an-

fangt. Jeder Schulmann

,

der Kindern was mehreres, als le�en, �chrei:
ben und rechnen beybringet, wird nach die�em Mu�ter leicht neue Zeichen
au erfinden und deren Erklährung der Tabelle beyzufügenwi��en.

Lit. E,

Formularzu den Tabellen, welche die Schul -Tospectores aus den

Berichtenund den Extracten, die �ie von den Erz- Prie�tern erhalten,
für das Vicariat-Amt verfertigen, und laut N, 69. neb�t dem halbjäh:-
rigen Berichte ein�enden �ollen.
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Lit. C. Extract aus den Monathlichen Fleiß« Tabellen der Schule

Tauf-Nahmen der Schul-

NainShae | Deren
__ fähigenKinder |

Deren

der Zunahmen Stand. die in die

|

die aicht în Alter.
°

Schule die Schule
fommen. kommen.

Burmann Hanns Bauer Facoh - -

|

11. Fahr.
Han�el Carl Kut�cher Sy Niclaus 10.

I

Hâusler Friedrich

|

Gärtner Anna =< 12. Jahr.
Franz.

Suruma 2. Summa 2.

Lit. D. Verzeichniß, daraus zu er�chen i�t, wie fleißig in dem Dorfe N, X.

�tnd, Schule gehalten, und worin-

Monaths=Tage. | | | | | 1 2| 314 [5]6{ 7 [89

Anmercungen.| | | | || [Gu] IV] TG.

Nahmen der

|

Was �ie bis Anfang die�es |Schul-Kinder,

|

Monaths erlernethaben,
im

Le�cn. | Schrei:|Rech-|Son-
ben.

|

nen.

|

�ien.
Baeyer Hans

|

B. fk. - - e) «| «|< |B|-| e

Baeyer Paul Y, o 6 o - ch s o cs |- E L

Jende Jacob ge�chr. |
|

. . 5. a. o =| =| s Ad. «(= - |
Scholy George] L. l.

|

g. v. [Mult.

|

«= [Cl -l «| «

|

#|-| Dix] |

h

E1flärung
a) Anfangs-Zeichen der Buch�taben �chreiben: Ad. addiren. B. buch�tabiren.

Cat. Catechismus. Div. dividiren. e, Z. einzelne Zeilen �chreiben. F.
H. Hinderniß. L. l[. Lateini�ch le�en. L. #. Lateini�ch �chreiben. Mui.

genannten Zahlen. S. Sonntag. Sub. subtrahiren, VV. Visitation dS

Lit. E. Auszug gus den von den Erh-Pric�iern der Tuspection N. %.
von Martini bis

- O�tern bis

Nahmen der |Nahmen der Oer- De��en Fleiß} Nahmen
Archipresby-

|

ter jedes Archi“ RahmenoderUnfleiß Sdterate IN Al- |presbyterats in Al- ; cym ulmci-
phabeti�cher

|

phabeti�cher Ord-

|

Pfarrer.

|

Schulwe�en. ters.
Ordnung. nung.

——.



zu N N, des ÁrcbipresbyteráatsN. N. vont Martini bis Georgu 17484,
s Georgi big Martini

_

Wieoft �ie
' '

prenddes Was �ie binnen der Zeit gelernet haben
9

genJahresFähigkeit. im
Schule

:

o lebO, Schreiben. | Le�en. | Rechnen, | Sont.
18. mahl,

|

Geringe.

|

Anfangs-

|

Ge�chriebe-

|

Aagiren,
be�tändig. - Züge der nes.

Buch�taben. SE
9, mahl. |[Mittelmäßlg. Ì-  -

|

Buch�iabiret,
|

dur< den Monath N. N. im Jahr — die Kinder in dle Schule gegangen
nen die Kinder unterichtet worden.

10[11/12/13/14/15/16/17/18] 19 |20/21]22/23/24/25[26|27128/29[30]31
| _1HIS| (V| [Cu] S| | 1B IR] 1E] 15]

REESE
UU [

B. k. Buch�taben kennen. B. R. Bruch-Rechnung. C. Canzley Schrift.
Seyertag. g. V. ganhe Vor�chriften. L. le�en. G. l. ge�chriebenes le�en.
mnltipliciren, Recreation, R. d. t. Regula de tri. S. t. g. 3. Species tn

Pfarrers. Z. a. Zahlenaus�prechen.

einge�chi>ten Berichten, Visitationen und halbjährigen Eatracten

Martini | 17

( derPer�ohnen

|

hi��e,dide��en der Kinder die

|

Zahl derPer�ohnen

|

ni��e, die
Sleiß. Zahldie Scule die in den Wieder=

|

nicht ge-

|

Anmer-
oder holungs-Stunden hoben

|

>ungen.
Un�leiß nicht nicht werden

- gekommen gekommengewe�en.

|

gewe�en.

|

können.
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No. 8. Schul - Reglement für die niedern katholi�chen Schulen in den

Städten und auf dem platten Lande von Schle�ien und der Graf-
�haft Glaß vom 18. May 1801.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gotres Gnaden König von Preußett,
Markgraf zu Brandenburg 2c, 2c. haben Uns �eit dem Anfange Un�rer
Regierungunabläßlich bemüht, dur<h Verbe��erung der Erziehungs : An-
�talten unter Un�ern getreuen Unterthanen, nicht alleinnüßlicheKennt-
ni��e zu verbreiten, �ondern �ie au< zu guten Bürgern und Dienern
des Staats zu bilden. Durch zwe>mäßigenund angeme��enen Unter-
richt lernen �ie vernünftig denken, und ihre Begri��e werden berichtiget.
Durch Moralität und Religion wird ihr Herzund ihre Sitten verbe�-
�ert, und �ie �owohl für das ge�ellige als häuslicheLebenbrauchbarund
deren Freuden empfänglichgemacht. Wir habenin die�er Ab�icht durch
ein Schul-Reglement für die Univer�ität Breslau,und die damit ver-

bundene Gymna�ien vom 26. Jalii v J. bereits einen Beweis Un�rer
LandesvâäterlichenSorgfalt gegeben. Wir haben eine eigene Schul-Di-
rection angeordnet, und thr die Ober - Auf�icht Über die�enGegen�tand
aufgetragen. Es wurde jedo< darin vorzüglih auf die Ex- Je�uiten-
Erziehungs: An�talten Rück�icht genommen, wo nur gelehrter Unterricht
ertheilt wird. Für die niedern Schulen in Städten und auf dem plat-
ten Lande waren darin keine be�timmte Vor�chriften enthalten, und

konntenes auh nicht �eyn, da dazu ganz andere Be�timmungen erfor-
derlich �ind. Die�e Cla��e Un�erer Unterthanen i� aber die zahlreich�te,
und i�t bisher dur< �hle<te Lehrer und unzwe>mäßigenUnterricht am

mei�ten vernachläßigtworden, Es mü��en taugliche Schullehrer gebil:
det, _�ie mü��en mit einem ausfömmlichen Unterhalt ver�ehen werden,
um �ie über die drú>enden Nahrungs�orgen zu erheben, und ihnen die

Ausübungihres �chweren Amtes angenehm zu machen. Man muß
endlichalleHinderni��e �o viel als möglih �uchen aus dem Wege zu
räumen , die Vorurtheile und Sorglo�igkeit der Eltern oder der Leicht-
�inn der Jugend die�em heil�amen Zwecke entgegen �ehen. Wir haben
Uns al�o ent�chlo��en, die�en Gegen�tand dur gegenwärtiges Schul-Re-
glement fr die �chle�i�chen katholi�chen niedern Stadt - und Land�chulen
genauer zu be�timmen, und haben das Zutrauen zu Un�ern �chle�i�chen
Güther-Be�ißernund Unterthanen , daß �ie die�e Un�re Landesväterliche
Ab�icht nicht verkennen, daß Er�tere �ich Überzeugenwerden, Cultur, df-
fentlicheOrdnung und allgemeiner Wohl�tand finde nur bei gutdenken-
den, und über ihre Verhältni��e gehörig aufgeklärtenUnterthanen�tatt,
Und daß die Unterthanen fühlen werden, zu ihrem häuslichenGlÜ>Ë �ey
eíne richtige Kenntniß ihrer Pflichten und vorurtheilsfreieDenkungsart
nôthig. Das katholi�che Schul: Reglement für Schle�ien vom 3tenNo-

vember 1765 enthält: zwar �ehr viel gute Vor�chriften, und Wir be�tä:
figen und wiederholen es auh in gegenwärtigem, in�ofern es dadur<
nicht aufgehoben, und näher erläutert wird: allein wir hgben darin al:
es dasjenigevermißt, was wegen Unterhaltungder Schulen we�entlich
nothwendigi�, Die�er Gegen�tand verdient inde��en alle Aufmerk�am-
keit; denn nux von hinlänglichbe�oldetenLehrern kann man treue Aus:
übung ihrer Pflichten erwarten, und die Fe�t�ezung die�er Belohnung
kann insfünftigeniht mehr der Willkühr der Herr�chaften und der Un-
terthanen, dem Privat-Abkommen, oder einer Übel ver�tandenen Spar:
�amkeitÜberla��en werden. Auch mü��en die obern Behörden be��er, als
es bisher ge�chehen, und nach dem Reglement von 1765 ge�chehen
konnte, die Schullehrergegen unbillige Verweigerungenund Demüthi-
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gungen von Seiten derer, die ihnen ihren Unterhalt zu reichen haben,
�húben. Eben �o nothwendig i�t es, genau zu be�timmen, wie es in

Dórfern gemi�chterReligion, deren es in Schle�ien �ehr viele giebt, mit

An�ebung des Schullehrers und des Schul-Unterrichts gehalten werden

�oll. Unter den niedern Schulen , für welche Wir hier be�ondere Vors

�chriften ertheilen, ver�tehen Wir �olche Unterrichts - An�talten in den
Städten und auf dem platten Lande, die ganz eigentlih zur Bildung
für den Bürger und den gemeinen Landmann be�timmt �ind, und wo

ihm die Kenntni��e, deren er in �einem Wirkungs - Krei�e, und zu Be-

treibung �eines Gewerbes bedarf, beigebracht werden. Wir �eken die�en
Schulen die höhern Erziehungs- An�talten für den Gelehrten entgegen,
worin todte

Sprachen,�peculative Kenntni��e und Úberhaupt alle höhere
Wi��en�chaften gelehrt werden , und welche man gewöhnlih Gymna�ien
nennt. Von die�er lebßteren Art �ind die Gymna�ien des dur<h Un�er
Reglement vom 26�ten July v. J. als Corporation aufgehobenenSchul:
In�tituts. Die�e �ehs Gymna�ien zu Breslau, Oppeln, Nei��e, Glas,
Glogau und Sagan �ind zur gelehrten Bildung Un�erer katholi�chen

�chle�i�chen Unterthanen völlig hinreichend; dagegen mü��en aber alle
úbrige Gymna�ien oder gelehrte �ogenannte lateini�che Schulen in Städ-
ten oder in Stiftern und Klö�tern, von Publication die�es Reglements
an, aufhóren, und �ollen die dazu bisher verwendeten Fonds und die

daber ange�tellten Lehrer zu den niedern Schulen gebraucht werden, je-
doh �o wie von den andern Schulen be�timmt i�t, der Vi�itation des

Ordinarii und �einer Delegirten, und in Ab�icht der Lehrmethode der

Schul - Direction unterworfen �eyn. Un�ere Bürger in Städten und

Landleute, welche ihren Kindern gelehrtenUnterricht ver�chaffen wollen,
haben in einem der oben benannten Gymna�ien , �onderlih wenn �te

eglementémäßigeine verbe��erte Form erhalten, dazu hinlänglich Geles

genheit, und die Stifter und Klö�ter, denen aus Ordenspflicht die

Sorgfalt für den Jugend

-

Unterricht obliegt , können in niedern Schu-
len die�e ihre Verbindlichkeit in ihrem ganzen Umfange erfüllen, doch
�ind �ie eben den Vor�chriften, wie jede andere weltliche Schule unter:

worfen, und hat die Exemtion von der Gerichtsbarkeit des Ordinarü

auf die�e Nebenbe�chäftigungkeinen Einfluß.
1. Wir wiederholen daher nochmals zuförder�t die Vor�chrift des

Schul-Reglements vom 26�ten Julii v. J. $. 18, daß kein katholi�cher
Schullehrer in Städten und auf dem Lande ange�eßt werden �oll, wel:

cher nicht in einem der angeordneten Seminarien durch die be�timmte
Zeit den Unterricht geno��en, und ein Zeugniß �einer Fähigkeiterhalten
hat. Kein Guthsherr und keine Corporation �oll das Recht haben, ci:

nen andern zu einem Land�chul- Dien�te zu prä�entiren, und Wir be:

�chränken die�es ihr Prä�entations: Recht hiermit nur auf diejenigen,
welche �ich in den Seminarien zu dem Lehramte gebildet haben. Da:

gegen hat aber auch Un�re Schul : Direction, welcher wir die Einrich:
tung die�er Seminarien, und die Bekanntmachung der�elbenhiermit auf:
tragen, dafúr zu �orgen, daß immer eine hinlänglihe Anzahl �olcher
Candidaten zum Lehramte vorhanden �ey.

2. Es fann daher jeder, welcher das Recht hat, zu einer Schul:
�telle zu prä�entiren, wenn er �elb�t keine qualificirteSubjecte kennt, �ich
an die Schul - Direction wenden, welche ihm einige vor�chlagen wird,
aus denen ihm alsdenn die Wahl frei �teht. :

3. Da jedoch die Seminarien zum Theil er�t jeßo eingerichtet wer:

den, und. dermalen noh nicht eine hinlänglicheAnzahl �olcher fähiger
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Subjecte vorhanden �eyn dürfte, �o �oll die�e Vor�chrift nur vom 1.

Januar künftigenJahres an gelten. E

4. Was die Religion der Schullehrer betrifft; �o �een Wir hier-
mit fe�t: daß in der Negel jede Religions - Parthei einen eigenen Schul-
lehrer ihres Glaubens haben �olle, daß daher in katholi�chen Dörfern

parSchullehrer katholi�ch, �o wie in prote�tanti�chen, prote�tanti�ch
eyn mü��e.

5. Fúr ganz fatholi�ch oder ganz prote�tanti�h �oll au< ein Dorf
gehalten werden, wenn gleih zur Zeit der Publication die�es Regle-
ments der �ech�te Theil der Stellen-Be�iberzur andern Religions - Par-
thei gehörte. Auf nachmalige Religions: Veranderungender Stellen-

Be�iger �oll hierbei niht geachtet werden, und i�t das Datum der

Publication die�es Edicts zum Normal : Termin für die Religion des

Schullehrers anzunehmen. ‘ EE

6. Fn Dörfern vermi�chter Religion, wo nehmlich die Religions-
Ver�chiedenheitder Stelle: Be�iker größer i�t, als das $. 5. angegebene
Verhältniß, �oll der Schullehrer von der Religions - Parthei�eyn, von
welcher der�elbe bisher gewe�en, und ent�cheidet hier wieder der bemél:
dete Normal: Termin. Es �teht zwar der andern Religions - Parthei
frei, �ich einen eigenen Schullehrer ihrer Religion zu wählen, doch mü�:
�en deshalb die dem alten Schullehrer ausgemittelten, oder einem neuen
die�er Religion nah $. 12. auszumittelnden Emolumente nicht ge�chmä-
lert werden , eben �o wenig, als die andre Parthei nôthig hat, zum
Bau undUnterhaltung des neuen Schulhau�es zu concurriren.

7. In �olchen gemi�chten Dörfern ertheilt der Schullehrer allen

Kindern,ohne Unter�chied der Religion, den Unterricht im Le�en,
Schreiben, und allen �olchen Kenntni��en, die niht zur Religion gehd-
ren. Zu Le�ebüchern�ollen �olche gewählt werden, die nichts von den

Unter�cheidungs- Lehren einer oder der andern Religion enthalten. Des-

gleichenmü��en �ich alle Kinder zu dem gemein�chaftlichen Gebete oder

Ge�ange bei dem Anfange oder Ende der Schule vereinigen, wie �olches
hergebrachti�t, doch muß die�es Gebet oder Ge�ang nichts ein�eitiges
einer Neligions-Parthei enthalten. Jn der Religion ertheilc der Schul-
lehrer, aber nur den Kindern �eines Glaubens, Unterricht; die Kinder
der andern Parthei bleiben in den dazu be�timmten Tagen oder Stun-
den weg. Für den Unterricht die�er Kinder muß der Pfarrer und

Seel�orgerihrer eigenen Religion, wo �ie eingepfarrt �ind, oder �ich als
Gá�te hin halten, �orgen. Seine Pflicht als Volkslehrerverbindet ihn
dazu, und die�e Pflicht i�t nicht auf den Unterrichtder Erwach�enen
von der Canzel einge�chränkt. Er �elb�t, oder �ein Caplanmü��en da-
her wöchentlichwenig�tens drei Stunden, entweder im Schul- oder

Pfarrhau�e,Religions - Unterricht ertheilen, und zwar �o, daß die ganz
leinen, von denen, die �chon erwach�ener �ind, getrennt werden.

S. Um die angehende Pfarrer zu die�em Ge�chäft vorzubereiten,
�ehen Wir hiermit fe�t, wie �olches �hon in demReglement von 1765

$. 10. ge�chehen i�t, daß alle Candidatenzum gei�tlichen Stande, auch
die, welche aus andern Didce�en �ind, und dort ihre Beförderung �u-
hen, als welche ohnehin in Breslau �tudiren mü��en, das Breslauer
Schullehrer :- Seminarium zu be�uchen , und von de��en Director, theils
theoreti�chen,theils prakti�chen Unterrichtin der Pädagogik und allen

der Ausúbung der Pflichten eines Jugendlehrers erforderlichen Wi�-
�en�chaftennehmen müú��en. Ueber ihren dabei bewie�enen Fleiß und
über ihre Fähigkeit, theils �elb�t Unterricht in Religions: Sachen zu er-
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theilen, theils den von den Schullehrern ertheilten gehörigzu prüfen,

deeihnen der Seminarien-: Director na< Pflicht und Gewi��en ein

eugniß zu geben, welches �ie dem �chle�i�chen Finanz : Mini�terio , bei
dem Ge�uch um Erlaubniß, in den gei�tlihen Stand zu treten, oder
um ein Beneficium vorzuzeigenhaben.

9, Da es auh in Schle�ienviel Stifter und Klö�ter giebt, wo

Klo�ter- Schulen �ind, oder welche Gúüther mit Kirchen und Land�chulen
be�ißken, auf welche die Ordens - Gei�tlichen als Pfarrer ge�eßt werden,
mú��en �ich alle, welche in �olche Klö�ter �ih begebenwollen, die�er Ver:

ordnung auch unterwerfen. Um entweder als Lehrer in den Klo�ter:
Schulen, oder als Pfarrer ihre Pflichten der Oberauf�icht der ihnen
untergebenen Stadt: und Land�chulen erfüllen zu können, mü��en �te
entweder eines der be�tellten Schullehrer - Seminarien durch die be-

�timmte Zeit be�uchen, und �ich theoreti�ch und prafkti�<h mit der Päâda-
gogik be�chäftigen, oder wenig�tens dem auf der Breslauer Univer�itär
zu le�enden Collegio päádagogicobeiwohnen, und das Zeugniß über ihren
Fleiß und Fähigkeit entweder von dem Seminarien : Director oder dem

Profe��or -der Pädagogik muß dem Ge�uch um die Erlaubniß, in den

gei�tlichen Stand zu treten, beigelegt werden. Was die Unterhaltung
der Schullehrer betrifft, �o �eben Wir hiermit fe�t :

10. Daß alle die bis zur Publication die�es Reglements bereits

ange�ekten Schullehrer bei ihren bisherigenEmolumenten, wie �ie ihnen
durch Contrafte mit den Gemeinen und den Herr�chaften, oder durh
Ob�fervanz und mündliche Uebereinkunft fe�tge�eßt �ind, verbleiben, und

kein Recht haben �ollen, auf die unten folgenden höhern Emolumenre

An�pruch zu machen. Die bereits be�timmten Emolumente �ollen ihnen
aber ohne Weigerung an den fe�tge�ezten Terminen, und unverkürzt ge

reicht werden. Ge�chieht die�es nicht: �o haben �ie �h bei dem Land-

rath des Krei�es zu melden, und die�er �owohl als Un�ere 2c. Cammern

�ind �chuldig, den Schullehrern �ofort allenfalls dur<h executivi�che
Zwangsmittel von den Säumigen ihre Forderungen beizutreiben.

11. Sollte inde��en einer der jeßigen jungen Schullehrer entweder

bei einer anzu�tellenden Prüfung �chon hinlänglicheFähigkeit zu einem

be��ern Unterricht zeigen, oder dur<h Be�uchung des Seminarii �ich die-

�elbe erwerben wollen, ihm auh in Ab�icht des morali�chen Betragens
fein Vorwurf gemachtwerden können; �o wollen Wir ihm die Aus:

�icht auf einen auskömmlichernUnterhalt nicht ver�chränken, vielmehr
es gerne �ehen, wenn Guthsherr�chaftenund Unterthanen ihm, in Ab-

�icht �einer mehrern Fähigkeitdie unten folgenden Emolumente �chon
Jjeboangedeihen la��en. Wären die�e aber hiezu nicht zu vermögen ; �o
�teht ihm frei, auf eine Ver�ekung an einenbe��ern Po�ten bei der Di:
rection anzutragen; und die�e hat die Pflicht, �ih die be��ere Ver�or-
gung �olcher Leute be�onders angelegen �eyn zu la��en, welche nur das

UnglúE gehabt haben, zu früh in das Amt zu fommen. Jn Ab�ichr
der neu anzu�eßenden Schullehrer be�timmen Wir in folgenden nur dic

jenigen Emolumente, welche er wenig�tens haben muß. An Oer-
tern, wo der�elbe mehrere hat, verbleibt es bei dem Alten, und Wir
�ind nicht gemeint, die�elben hierdur<h zu �hmälern.

12. Ein Schullehrer auf dem Lande muß daher wenig�tens
haben : a) eín gutes be�tändiges Haus. Bei Anlage neuer Schulhäu�er
i�t dahin zu �ehen, daß die Wohn�tube von der Schul�tube �eparirt, daß
lelßtere für die Auzahl der Kinder geräumiggenug und gehöriggelüftet
�ey, auch daß dem Hau�e die nôthigeStallung und Plaß zu Futter
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und Getreide in Körnern beigefügt�ey. Auch �ind die erforderlichen
Schul-Geräth�chaften an Ti�chen, Bänken 2c. anzu�chaffen. — b) Einen

Gartenfle> von wenig�tens einem ScheffelAus�aat. Jn Ermangelung
de��en, mü��en ihm drei Beete dur ein ganzes Gewende zu Grünzeug
unentgeldlich abgereichtund die nöthige Grä�erei angewie�en werden. —

c) An Holz: jährlich Neun Klaftern Scheitholz,oder nah Be�chaffen-
heit des Orts, die Hälfte in Gebundholz,zwei Scho auf eine Klaf-
ter gere<hnet. Wo Torf oder Steinkohlen - vorhanden �ind, wird nah
Verhältnißdie�es Brennmaterials dem Schullehrer gegeben. Solches
i�t ihm aber frei bis zu dem Schulhau�e anzufahren, ber welche Ver-

pflichtung unten das mehrere erfolgt. Dagegen �oll der Schullehrer
nicht mehr, wie bisher, freies Raff - und Le�eholzhaben, weil ihn de�:
�en Ein�ammlung von den Schul�tunden abhält.— d) An Deputact:
FunfzehnScheffel Roggen, wie ihn die Garbegiebt, und zu Kuchel-
�pei�e drei Scheffel an Ger�te, Erb�en und Hir�e zu�ammen.— e) Die
Freiheit, unter das Gemeinvieh zwei Stúck Rindvieh und ein Schwein
Unentgeldlich zu treiben. — C) FunßfzigReichsthaler baar Geld.

Wenn der Schullehrer zugleih Organi�t und Kü�ter i�t, �o
�ind ihm auf die�e Emolumente alle fixirte Einnahmen , die er an De-

putat oder baar von der Herr�chaft oder der Gemeine, oder aus dem

Kirchen - Vermögen erhält, anzure<hnen. Alle unfixirte Einnahmen an

Offertorien, Umgängen und Stol- Accidenzien aber niht. Wo der

Schullehreraber zugleih Gemein�chreiber i�t, wird ihm das für die�e
Bemühungausgemachte Fixum oder Sporteln niht auf obige $. 12.

be�timmteEmolumente angerechnet, weil Ver�äumniß und mehrere Ar-
beit auch eine höhere Belohnung verdienen.

14, Mit eigentlichemAckerbau �oll �ich daher der Schullehrer nicht
befa��en , weil ihn die�er von �einen Pflichten abhalten, und oft in Ge-

�chäfte verwickeln würde, die mit dem An�ehen �cines Amtes unverträg-
lih �ind. Hat er an irgend einem Orte nach der bisherigen Ob�ervanz
eigenen Ackerbau, �o muß �olcher entweder an die Gemeine, oder an

einen einzelnen verpachtet werden, und das Pachtgeld wird ihm auf
�eine baare Emolumente angerechnet.

15. Wenn einem Land�chul - Lehrer bei �einer An�esung die $. 12.

verzeichneten Emolumente ausge�eßt werden, �o fällt in der Regel das

Schulgeldgánzlih weg, und diejenigen, welche eine Stelle be�iben,
�chickenihre Kinder unentgeldlih in die Schule. Einlieger, die nichts
Eigenthümlicheshaben, �o wie au< das Dien�tge�inde, entrichten nichts.
Den Einliegern aber liegt die Pflicht ob, das dem Schullehrer ange-
fahrne Holz zu hauen. O

16. An Oertern, wo die bisherigen Emolumente des Schullehrers
mit Inbegriff des dort üblichen Schulgeldes größer waren, als die
$. 12. befindlicheBe�timmung, kann es zwar beiAn�ebung eines neuen

Schullehrersin der bisherigen Verfa��ung bleiben; doch �teht es auh
der Herr�chaft und den Gemeinen frei, �tatt des unbe�timmten Schul:
geldesauf den Grund der Verordnung vom 31. Decbr. 1768 da��elbe
dahin zu be�timmen, daß der Bauer 1 Rthlr., der Gärtner 12 Ggr.,
der Hâäusler 8 Gar. und der Einlieger4 Ggr. bezahle.
17. In den Stadt�chulen bleibt es bei dem in jedem Orte gewöhn-

lichen Schulgelde. Sind aber zu einer Stadt�chule au< Dörfer ge-
lagen, �o muß ein jeder Wirth, er mag Kinder haben, oder nicht,

zum Unterhalt des Schullehrers, und zwar nach der oben angeführten
trordnung vom 31. Decbr. 1768, jährlich beitragen; die�er Beitrag
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i�t nah ge�chehenerRepartitlon monathlih, �o wie unten näher be-

�timmt werden �oll, abzutragen, von dem Steuer - Einnehmer zu �amm-
len, und an den Schullchrerzu zahlen.

18, Bei dem Abgange oder dem Tode eines Schullehrers i� vor-

er�t auszumitteln, wieviel der�elbe an bisherigen Emolumenten geno��en
hat; das Deputat- Getreide i�t hierbei na<h den land�chaftlichen Ab-

�häßungs:Grund�äßen, das Brenn - Material nah den Prei�en des
Orts anzu�chlagen. Findet �ih, daß der Schullehrer mehr gchabt har,
als die Fe�t�chungen $. 12. und 13. be�agen; �o �oll �ein Nachfolger
nicht verkürzt werden, wie bereits oben erwähnt worden. Auch ver-

bleibt es bei der bisherigen Ob�ervanzmäßigen Aufbringung die�er Emo-
lumente zwi�chen Herr�chaften und Gemeinen. Hat er aber weniger
gehabt, �o tritt alsdann der Fall ein, daß er verbe��ert werden muk,
und die Vertheilung �oll in folgender Art ge�chehen.

19. a) Zu dem Brennmaterial und dem baaren Gelde muß die

Herr�chaft, von welcher Religion �ie �ey, ein Drittel beitragen, und

zwei Drittel tragen die Stellenbe�ißzeroder die Gemeine. Giebt die

Herr�chaft das Brennmaterial in natura, �o hat die Gemeine zwei
Drittel des Prei�es davon mehr an Gelde zu geben. Sind mehrere
Dörfer zu einer Schule ge�chlagen, �o jt das Drittel unter die Herr-
�chaften die�er Güther nach dem cata�trirten Crtrage der�elben zu ver-

theilen. Eben die�es findet av< in Ab�icht der von den Gemeinen bei-

zutragenden zwei Drittel �tatt, wenn mehrere zu einer Schule ge�chla-
gen �ind. — b) Das Deputat an Getreide tragen die wirklichen Acker-

be�iker zu�ammen, und zwar nach der cata�trirten Größe ihrer Aué�aar.
Wo daher die Herr�chaft gar kein Feld hat, wird die�es Deputat ven

denen, welche Aker im Felde haben, �o wie im entgegenge�eßten Falle
von der Herr�chaft allein gegeben. — c) Die von der oder den Gemei-:
nen zu entrichtende baare Summe wird unter alle #*Stellenbe�ier , �o
viel deren zu einer Schule ge�chlagen �ind, gleich vertheilt. — dà) Das
Brennmaterial i�t dem Schullehrer von den zur Schule ge�chlagenen
be�pannten Wirthen, oder wenn dergleichen im Dorfe nicht vorhanden
�ind, von der Herr�chaft anzufahren. Das Holz�chlagen verrichten die

Einlieger.
20. Die�e Emolumente �ollen auf folgende Art entrichtet werden.

Um den Schullehrer dur< ungerechte Verweigerungen und Verzögerun-
gen nicht in Verlegenheitzu �eßen, auh um ihn nicht zu nöthigen,
daß er dur< Demüthigungen �ein Auskommen zu erhalten �uchen mü��e,
und ihn dadur< in den Augen der Gemeine herab zu würdigen, �elen
Wir hiermit folgendes fe�t: a) Das Deputat wird da, wo ein herr-
�chaftliches Vorwerk i�t, von �ämmtlichen Intere��enten aht Tage vor

Martini zu�ammengebracht, und an die�em Tage holt es der Schulleh-
rer dort ab. Wo kein herr�chaftliches Vorwerki�t, wird die�es Depu-
tat bei dem Gerichté�cholzen oder einem Gerichtêmannein eben die�cr
Art ge�ammelt und abgeholt. — b) Die Repartition des Geldbeitrags
wird nach den obigen Grund�áßen von dem Kreis: Steueramtegemacht,
und bei Abführung der Steuern monathlih oder vierteljährlich von den

Jntere��enten dort bezahlt. Hier erhebt der Schullehrerdie�en �einen
Gehalt vierteljährlih. Für die�e Bemühung wollenwir nachgeben, daß
jährli<h Ein Rthlr. mehr von den Intere��enten bei jeder Schule colli:

girt werde, welchen der Steuer- Einnehmer für �i<h behält.
21. Dadie Zahl der Po��e��ionirten �ich dur<h mehrern Anbau ver-

mehret, �o �oll die�e Repartition alle fünf Jahre erneuert werden.
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22, Wenn in einem Dorfe unter funfzig Be�iZungen zwei Schul-
lehrer ver�chiedener Religlon <hon jet �ind, �o i�t das von der Herr-
�chaft zu entrichtende Drittel an Hoelz, Deputat und Geld unter beide
zu theilen. J�t aber jeßo nur eine Schule dort vorhandenz {o hat die

Herr�chaft ihren Beitrag nur dem Schullehrerder Religions: Parthei
zu entrichten, welcher dei Publication die�es Reglements dort befindlich
war. Will die andere Religions -Parthei �ich einen eigenen Schulleh-
rer wählen, �o �teht ihr die�es ganz frei, doch ohne die Einkünfte des

Schullehrersder andern Parthei zu �chmälern, als welcher ein gegrún-
detes Recht darauf hat. E '

23. Sind Zwei Schullehrer jeßo <on an einem Orte von mehr
als funfzig Be�ibungen , �o muß die Herr�chaft zum Unterhalt eines je-
den ein Drittel beitragen. '

24. Sollten bei dem Abgange oder Tode des einen Schullehrers
�eine Glaubensgeno��en zu arm �eyn, einem Schullehrerdie oben fe�tge:
�eßten Emolumente zu gebenz �o �teht ihnen frei, entweder�ich zu einer

benachbartenSchule zu halten, oder ihre Kinder in díe Schuleder an-

dern Religions: Parthei nah den oben $. 7, fe�tge�eßten Ein�chränkun-
gen zu �chicken, tndem von einem �chleht be�oldeten Schullehrer ohne-
hin nihts Nübliches für die Erziehung zu erwarten i�t.

25. Um nun die zu �chlecht dotirten Schullehrer -Stellen nah und

nach zu verbe��ern, hac d-r Landrath des Krei�es von jcdem �ich ereig-
nenden Abgange eines Schullehrers an Un�re 2c. Cammer des Departe-
mens Bericht zu er�tatten, und dem�elben ein genaues Verzeichniß der

Emolumentebeizufügen, welche bishero mit die�er Stelle, es �ey an

fixirten oder unfixirten Schulgelde, Natural: Deputat , Organi�ten: Be-
�oldung, Aker, Garten , oder �on�t verbunden waren. Desgleichen �ind
die Dorf�chaften, die zu der Schule ge�chlagen, ihre Entfernung von

der Schule und die Zahl der �hulfähigen Kinder genau aufzuführen.
Un�ere 1c. Cammern werden hiernach beurtheilen, ob der Fall eintritt,
daß, und wie der neue Schullehrer die reglementsmäßigenEmolumente
erhalten �oll, und der Landrath hat die Befehle der 2c. Cammer wegen
deren Ausmittelung genau zu befolgen. Wenn die�e Emolumente eín-
mal an einem Orte vor�chriftémäßig be�timmt �ind, �o bedarf es keiner
fernern Anzeige mehr bei jeder künftigen Vacanz; der Landrathwird
nur verpflichtet, bei jeder Be�chwerde des Schullehrers über die Vor-
enthaltung�einer Emolumente die Säumigen an ihre Pflicht zu erin-

nern, und auf wiederholte Be�chwerde �ie �ofort dur< Executiondazu
anzuhalten. Sollte ein Landrath aus Nachläßigkeit oder Partheilichkeit
die�er Pflicht nicht genúgen, �o hat der Schullehrer lich an den vorge-
�eßten Schul - Jn�pector zu wenden , welcher, nachdem er �ich von dem

Grundeder Be�chwerde vergewi��ert hat, deshalban die Cammer be-
richten muß. Der nothdürftige Unterhalt eines zur Bildung Un�erer
Unterthanen�o we�er.tlihen Mannes, als ein tüchtiger Schullehrer i�t,
muß durchaus nicht mehr von der ungerechtenLaune und Verzögerun-
gen der Guthsbe�ißer oder der Gemeine abhängen.

26. Das Schul- Reglement von 1765 �chreibt $. 12. vor, daß ein

¿u einer andern Schule ge�chlagenesDorf im platten Lande nicht úber
eine halbe Meile, und im Gebirge nicht úber eine Viertel: Meile von
der Schule entfernt �eyn �oll, weil die Kinder im Winter und bei
� lehtemWege die Schule alsdann nichtohneGefahr be�uchen können.
Die�e Be�timmung i� nach der gewöhnlichen�chle�i�chen Polizei - Meile,
und der im allgemeinen Ge�ezbuch vorge�chriebenen Ausme��ung zu ver-
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�tehen. Wenn daher an einem �olchen entfernten Orte die Gemeine die

An�ebung eines eigenen Schullehrers verlangt; �o muß ihr darin ge-

willfahrt werden, ohnedaß der Schullehrer des Dorfes, wo die Schule
i�t, oder die Gemeine dagegen wider�prechen können. J�t die Gemeine
des Dorfs, welches einen andern Schulunterricht verlangt, zu arm, eine

eigene Schule für �ih anzulegen; �o muß wenig�tensbei der alten

Schule auf ihre Ko�ten ein Adjuvant oder Präceptor mit halber Be-

�oldung ange�tellt werden, welcher die Pflicht hat, an die�em Orte die

Schule an einem von der Gemeine dazu auézumittelnden �chi>lichen
Orte zu halten, da es leichter i�t, daß ein einzelner erwach�ener Men�ch
einen entferntern Weg mache als Kinder.

27. Die�e An�ehung eines Adjuvanten �oll auh dann �tatt finden,
wenn in einem Dorfe die Zahl der �chulfähigen Kinder auf 100 çe-

iegen i�t.P 98.Fennaußer dem $. 26. erwähntenFalle eine bisher zu eincr

andern Schule ge�chlagene Gemeineeinen eigenen Schullehrerverlangt;
�o �oll ihr die�es nur alsdann frei �tehen, wenn �ie dem alten Schul!-
lehrer nichts von �einen Émolumentenentzieht, und ihren eigenen
Schullehrer auf eigene Ko�ten nach die�er Vor�chrift unterhält. Es
bleibt daher in die�em Falle den Behörden vorbehalten, bei dem Ab:

gange des alten Schullehrers das Nôthige wegen der Be�oldung eincs

eigenen Schullehrersoder An�tellung eines Adjuvanten zu reguliren.
29. Wo die An�ehung eines Adjuvanten bei einer alten Schu!ce

nothwendig i�t, es �ey wegen Vermehrung der Kinder oder wegen Ent:

fernung der Dörfer von der Schule, oder wegen Alter und Krankheit
des Schullehrers �elb�t, �oll die�er Adjuvant bei dem. alten Schullehrer
Wohnung und Ko�t, überdem aber die halbe Be�oldung an Gelde cr-

halten, und �ollen hierzu vorzüglichdiejenigengenommen werden, welche

in den Seminarien gebildet, aber noh niht wirklich ange�tellt �ind.
Wenn die An�eßzung des Adjuvanten wegen der Größe der Gemeine,
oder wegen der Entfernung nöthig i�t, �o tragen die Ko�ten davon die

intere��irten Herr�chaften und Gemeinen. Hat die�e Nothwendigkcit
aber ihren Grund in der Be�chaffenheit des alten Schullehrers, �o mus
die�er für �einen Unterhalt �org

30. Der Schullehrer muß �i< in �einem Amte treu und fleißig
verhalten, die fe�tge�eßten Lehr�tundenabwarten, und unter feinem Vor-
wande aus�eßenz er muß nüchtern �eyn, und �ich eines guten morali:

�chen Wandels befleißigen,alle Streitigkeitenund Zänkereien theils
�elb�t vermeiden, theils �eine Hauëgeno��en davon abhalten, damit er

dur< Bei�piel �o wie durch �einen UnterrichtNuten �tifte.
31. Gegen die Herr�chafc muß er Achtung, und gegen die Gemeine

Be�cheidenheit und Sanftmuth gebrauchen. Wenn er �i< über etwas

zu be�hweren Ur�ach hat, �o wendet er �ich an den Landrathdes Krei
�es, falls es �eine Verhältni��e mit der Herr�chaft oder der Gemeine be-

ai�e:
wenn es aber Schul�achen angeht, an den Schul - Jn�pector des

rei�es.®
32. Da der Schulmann �i< nur mit dem Unterrichte �einer Zôg-

linge be�chäftigen, und �ich darauf vorbereiten �oll, �o mnß er alles mer

den, was ihn zer�treuen, von den Schul - Verrichtungen abhalten, und

ihn in den Augen der Gemeine herabwúrdigen kann. Jn Hin�icht def:
�en werden ihm alle und jede Gewerbe nachdrü>lichverboten, be�onders
der Bier- und Branntwein�chank, das Handeln und Mu�ikmachen in

Wirthshäu�ern und bei Hochzeiten. Handelt einer gegen die�es Verbor,
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�o wird er das er�temal mit einer Strafe von 1 Rthl. belegt, das
zweitemal wird die�e Strafe verdoppelt, und wagt er es zum dritten-
nal, �o wird er �eines Amtes entla��en. Der Pfarrer hat genau dar-

auf zu achten, die Strafe einzuziehen, und �ie den Schul : Vor�tehern
zur Schulca��e zu zahlen. Wenn der Kreis Schul - In�pector oder

Bfarrereinen Fall die�er Art ver�hweigt, �o bezahlt er die fe�tge�eßte
trafe doppelt, davon dem Denuncianten eine Hälfte, die andre aber

der Schulca��e zufällt. C :

33. Die Herr�chaften �o wenig als die Gemeine mü��en den Schul-
lehrer als einen Lohndiener betrachten und behandeln, �ondern als einen
Mann, der es zur Pflicht hat, der Herr�chaft gute Unterthanen und
den Eltern gute Kinder zu bilden. Herr�chaftenund Pfarrer mü��en
ihn nie zu ihren Privat: Ge�chäften während den Schul�tunden ge-
brauchen. Während der Schulzeit �oll der Schullehrer zu keinem Ge-

richtö�chreiber: Ge�chäft abgerufen werden, auch �oll er den Pfarrer zu
feinem Kranken begleiten, oder �on�t cine Verrichtung in der Kirche un-

ternehmen. Dies muß einer der größten Knaben verrichten; denn es

i�t be��er, daß ein Schulknabe den Unterricht ver�äumt, als daß der
Lehrer alle �eine Zöglinge vernachläßiget. Jn der�elben Ab�icht, um ihn
niht durch �eine Entfernung vcn dem Schul-Unterricht abzuhalten,
di�pen�iren Wir ihn von dem Abtragen der Erzprie�terlichen Currenden"
in die benachbarten Pfarren, und erneuern die Verordnung vom 9ten
Márz 1780, nach welcher den Gemeinden es oblieat, �ie durch Zechboten
von einer Gemeine zur andern, ohne Unter�chied der Religion, weiter
zu befördern. Die Landräthe mü��en daher die Gemeinden anhalten,
daß �ie die�em Befehle pünktlih nachkommen.

34, Den Pfarrern machen Wir be�onders zur Pflicht, den Schul-
lehrer wie einen Mann zu behandeln, der ihnen in der morali�chen Vere
be��erung des Men�chen vorarbeitet, und al�o nichts vorzunehmen, was

thn in den Augen der Gemeine oder der Schulkinder herab�eßen könnte;
be�onders in Gegenwart der leßbtern ihn nicht pöbelhaft zu behandeln,
�ondern alles, was er an ihm zu tadeln findet, ihm allein unter vier

Augen mit Sanftmuth zu �agen. Helfen �eine Erinnerungen nichts, �o
hat er �ich an den Schul - Jn�pector zu wenden.

35. Uebrigens ver�teht es �ich von �elb�t, daß weder Herr�chaftnoh
Gemeine befugt �ind, einen ange�ezten Schullehrer eigenmächtig �eines
Amtes, es �ey unter welchem Vorwande es wolle, zu ent�eben ; �eine
Amts : Vergehungen �înd dem Schul - Jn�pector anzuzeigen, welchernach
vorgängiger Unter�uchung davon an die Schul - Directionberichtet, die
allein das Recht hat, �eine Ent�eßung zu verfügen, und wollenWir

nicht, daß hierúber förmliche Proce��e �tatt finden, indem die Untaug-
lichkeit eines Schullehrers, es �ey wegen �eines morali�chenVerhaltens,
oder wegen �einer Unfähigkeit zum Unterricht, nie ein Gegen�tand recht-
licher Ent�cheidung �eyn kann, �ondern unter Beobachtungder we�entlichen
Formalitäten nur von einem pädagogi�chenCollegio zu beurrheileni�t.

36. Jn Civil-Sachen i� der Schullehrerder Gerichtsbarkeit �ei
ner Herr�chaft, und in Criminal -SachendemjenigenGerichts�tande un-

terworfen, dem die Obergerichte Überdas Dorf zu�tehen. Landes : Pos
lizei: Vergehungengehörenzur Cognitiondes Landraths des Krei�es und

Vernachläßigungin Schul�achen für den Schul: In�pector. Jn feinem
Halle haben al�o die Dorfgerichte das Recht, den Schullehrer zu be�tra-
fen oder zur Verantwortung zu ziehen; nur dann können �ie �i< �einer

er�on ver�ichern, wenn er �ich �o weit verge��en �ollte, einVerbrechen
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zu begehenund zu be�orgen i�, daß er dur< die Flucht �ih der Strafe
entziehen würde. .

37. Die Eltern oder Vormúnder der Kinder haben �i< auf keiner:
lei Art in den Unterricht und die Cla��en- Ver�ehung der Schúler zu

mi�chen. Nur alsdann, wenn �ie der Schullehrer für ihre körperliche
Be�chaffenheit zu �trenge behandelt oder �ie zu häuslichen Arbeiten braucht,
können die Eltern �ich bei dem Pfarrer oder Schul-Jn�pector beklagen.

38. Eben �o, wie der Schullehrer von dem Pfarrer und der Ge-
meine behandelt werden �oll, muß auch de��en Adjuvant oder Präceptor
behandelt werden, indem auch die�cr eine untergeordneteAuf�icht über
die Schule hat, und dem Schullehrer an der Seite �teht. Auchhar
der Schullehrer die�en �einen Gehúlfen zu keinem Privat:Ge�chäft, �on:
dern nur zum Schulehalten zu brauchen.

‘ '

39. Jn Ab�icht der Be�uchung der Schule beziehenWir Uns hier-
mit auf die Be�timmungen des Schul Reglements von 1765. $. 25.

26. 27. 28. 29. 30. 35. und 36. mit folgenden Bei�äßen: a) Daß El:
tern oder Vormúnder, welche die ihnen untergebenenKinder eine ganze

Woche lang ohne Noth aus der Schule zurückhalten, mit einer Strafe
von 4 Ggr. zur Schulca��e zu belegen �ind. Können �ie die�e Armuths:
halber nicht entrichten, �o lei�ten �ie einen Tag Gemeinarbeit. Nur

Krankheit oder nothwendige Rei�en �ollen von Be�uchung der Schule
ent�huldigen. — b) Auch haben die Eltern diejenigen Kinder, welche
mit an�te>enden und ekelhaften äußerlichen Krankheiten behaftet �ind,
bis zur Heilung zu Hau�e zu halten, und der Schullehrer i� �{huldia,
�ie ihrer Mit�chüler wegen wegzuwei�en, wenn �ie �ich auch ein�tellen
�ollten. — c) Während der Erndte �oll die Schule auf dem platten
Lande durch vker Wochen wegen der dringenden Ge�chäfte ge�chlo��en
�eyn. Jn Städten hingegen, wo fein Feldbau getrieben wird, roird
das ganze Jahr dur< Schule gehalten. — d) Die Aufnahme der {ul:
fähigen Kinder �oll immer nur um O�tern ge�chehen, damit die Kinder
einer Cla��e immer gleichen Grad der Kenntni��e haben, und gleichen
Vortheil vom Unterricht ziehen können.

40. Die �onntäglichen Wiederholungs-Stunden, welche das Schul:
Reglement von 1765 $. 28. be�onders vor�chreibt, �ollen auch von den

Kindern, welche bereits aus der Schule entla��en �ind, bis zu ihrem
16ten Jahre be�u<ht werden. În Städten mü��en die Lehrbur�chen der

Handwerker die�e Wiederholungs�tundenan den Sonntagen ebenfalls
be�uchen, und feiner die�er Lehrlinge, katholi�cherReligion, �oll bei 3

Rthl. Strafe zur Schulca��e, welche ans der Micttels!adezu bezahlen
�ind, frei ge�prochen werden, der �ich nicht durchdas Zeugniß legétimirt
hat, daß er die Wiederholungs�tunden oder die Sonntags: Schule fre-
quentirt hat. Jn Breslau und in Städten, wo mehrereSchulenexi:
�tiren, muß der Lehrling den Wiederholungs�tunden in derjenigenSchule
beiwoh1:en,zu der das Haus gehört, in dem er wohnt.

41. Das in vielen Gegenden, be�onders Ober�chle�iens,aller Ver-

boteohnerachtet, noh übliche einzelne Viehhüten i�t in mehr als einer
Rüek�icht äußer�t nachtheilig. Es hindert die Cultur, es giebt zu häu-
figen Wald- Be�chädigungen oder Hutungs- BeeinträchtigungenAnlaß.
Jeder einzelneBe�iker, oder auh ein paar Nachbarn,die ihr Vieh zu-
�ammen hüten, úberla��en es ihren Kindern, welche die�es Ge�chäfts we-

gen ganze Tage von den Eltern und von aller Auf�icht entfernt leben.
Sie verwilderndadurch vôllig, vernachläßigen den Schul- Unterricht;
Ein�amkeit, oder auh Ge�ell�chafter ihres Alters verleiten �ie zu früher
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Immoralität, und Wir �inb überzeugt, daß der niedrigereGrad der

Cultur, auf dem die Gegenden, wo die�es Einzel-Húten üblich i�t, �tes

binvorzüglich den Grund în die�er Sitte habe. Wir befehlendaher
iermit nachdrú>klihUn�ern �chle�i�chen 2c. Cammern, Landräthen und

Guthsbe�ißzern,alles anzuwenden, um die�es Einzel -Húteu an allen Or-

ten, wo es nach der Local : Be�chaffenheit möglichi�t, abzu�chaffen, und
die Gemeinen zu Haltung eines oder mehrerer Gemein - Hirten anzu-
ha�ten. Die Landräthe haben daher jährlich den Cammern -ein Ver-

zeichniß der Dörfer ihres Krei�es über die Art der Viehhütung in den-

�elben einzureichen, und dabei zu bemerken, wo noch Einzel: Hutung
exi�tirt, und wo gemein�chaftlichgehütet wird. În die�em Verzeichni��e
�ind genau und nur nach vorgängigerPrüfung dieUr�achenanzuführen,
warum an einem oder dem andern Orte die Einführung der gemein-
�chaftlichen Hutung nicht ausführbar i�t. Un�ere 2c. Cammernhaben
die�e Ur�achen zu beurtheilen, denfelben, �o viel es �ich thun läßt, ab-

zuhelfen, und dur< Androhung und Voll�trekung zweckmäßigerStra:

fen die Wider�pen�tigen zu der gemein�chaftlichen Hutung anzuhalten.
,

42. Ueber die bei dem Unterricht in der Schule zu wählende Lehr-
bücher fann hier feine Vor�chrift ertheilt werden; da von Jahr zu
Jahr neuere und be��ere zum Vor�chein fommen. Doch haben wir zu
Un�erer Schul : Direction das Zutrauen, daß �ie jedesmal die be�ten und

zroe>émáäßig�tenauswählen, auh dabei auf deren niedern Preis Rúk-
�icht nehmen, und die �chi>lich�te Lehrmethode, jedoch ohne unnöthige
Neuerungs�ucht, vor�chreiben werde. Jm Allgemeinen wird al�o blos
noch folgendes darüber fe�tge�eßt.

43. Der Schullehrer i� gehalten, auf dem platten Lande im Win-
ter von Martini bis Georgi Vor- und Nachmittags Schule zu halten,
nämlich Vormittags drei und Nachmittags zwei Stunden. Sonnabend
und Mittwoch Nachmittag wird ihm jedoch zur Erholung gela��en. Jm
Sommer vou Georgi bis Martini fällt die Nachmittags: Schule weg,
Und wird nur Vormittags Schule gehalten.

:

44. Die Kinder werden in drei Cla��en getheilk. Die er�te i�t für
die klein�ten Kinder, welche die Buch�taben kennen und buch�tabiren ler-
nen; die zweite für diejenigen Kinder, welche das Le�en und Schreiben
anfangen; die dritte fúr die größern, die mit Wohlklang und Ausdru>
le�en, �chreiben und rechnen, be�timmt.

'

45. Da Kinder in der Schule nie unthätig �eyn �ollen, ein Lehrer
aber niht im Stande i�, alle Cla��en �tets zu be�chäftigen, �o i�t es
genug, wenn die klein�ten Kinder in dem er�ten Jahre täglichnur eine

tunde in der Schule verweilen; dadur< wird ihnen die Schule an-

genehmer bleiben, als wenn �ie mehrere Stunden gedanfenlosohneBe-
hâftigung und Unterhaltung mit der Fibel in der Hand da �iken mü�-

�en. Nach und nach �teigt die Summe derStunden,je nachdemdie
Kinder ver�tändiger und des Unterrichts der Größern empfänglicher werden.

,

46. Veim Sigen, �owohl in den Stadt- als Land-Schulen mü��en
die Mädchen von den Knaben abge�ondert werden; der Unterricht wird
aber an beide Ge�chlechter gemejn�chaftlichertheilt, wie es die Ordnung
der Cla��en mit �ich bringt.

' :

47. Jährlich �oll eine öffentlicheSchul -Präfung furz vor O�tern,
im Bei�eyn des Pfarrers, des Schullehrers und der Schul- Vor�teher,
in denStädten zweier Magi�trats Glieder, auf dem Lande in Bei�eyndes Grundherrnoder �eines Stellvertreters und der Dorfgerichte gehal:
ken werden. Auch i� der Schul : Jn�pector von dem Tage, de��en Be-
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�timmung von dem Kirchen-Patron und dem Pfarrer abhängt, zu be:

nachrichtigen. Bei die�er Prüfung examinirt der Schullehrer, der Pfar-
rer und die anwe�enden Honoratioren die Kinder nah ihren ver�chiede:
nen Cla��en; �ie werden dann nah Maasgabe ihrer Fähigkeiten aus einer

Cla��e in die andre ver�et, und diejenigen, welche dur Fleiß und Sitt-
lichkeit in dem verflo��enen Jahre �ich ausgezeichnet haben,erhalten die
aus der Schulca��e ange�chafften Prämien an Schulbüchern.

48. In Ab�icht der Pflichten des Pfarrers wegen der Schule wic-

derholenWir dasjenige, was das Reglement von 1765 $. 43. bis 50.

inclusivehierüber verordnet, und machen es den Pfarrern und ihren
Caplänen zur angelegentlich�ten Pflicht, die�en wichtigenGegen�tand
nicht außer Acht zu la��en, �ondern den Schullehrer zu leiten, �einem
Unterricht oft beizuwohnen, auf Ordnung in der Schule, und auf das

An�ehen des Schullehrers zu halten. Bei der wöchentlichenBe�uchung
der Schule muß der Pfarrer oder �ein Caplan jedesmalÜber eine Reli-

gions : Materie �elb�t Unterricht ertheilen, und dieKinder befragen, theils
um dem Schullehrer ein Bei�piel zu geben, theils um �i< von den Fort:
�chritten der Kinder �elb�t zu Überzeugen. Ferner wirderholenWir die

nach $. 38. des Reglements von 1765 vorge�chriebenen jährlichen Schul:
predigten zu halten, und dabei für die Schule eine Collecte zu �ammlen,
welches lektere auch bei allen Hochzeitenund Kindtaufen ge�chehen�oll.

49. In jedem Dorfe, wo eine fatholi�che Schule vorhanden, �ollen
von der Gemeine zwei Schulvor�teher, gute ordentliche Wirthe, gewählt
werden. Man kann hiezu die Kirchväter, oder auch andre nehmen.
Ihre Pflicht be�teht darin: a) die nachläßigen Kinder zur Schule an-

zuhalten; b) die Strafgelder von den Eltern, die ihre Kinder nicht in
die Schule oder Wiederholungs�tunden �chi>ken, dur die Obrigkeit des
Orts einzufordern; c) wenig�tens alle 14 Tage einmal die Schule zu
be�uchen, und nachzu�ehen, ob die Schulgeräthe in gutem Stande; ob
eine Neparatur bei den Schulgebäuden nothwendig i�t; ob die armen

Schulkinder mit Büchern ver�chen �ind, und die nôthigenAn�talten ge-
mein�chaftlih mit dem Pfarrer für die�es zu treffen; d) dem Schulleh-
rer in allen �einen Verhandlungen mit der Gemeine zu a��i�tiren.

50. Die Pflicht der Vor�teher i�t auh, neb�t dem Schullehrer,
eine Rechnung úber die in die�em Reglement angedrohten und dictirten

Strafgelder, desgleichen die Collecten Gelder bei den Schulpredigten,
Hochzeiten und Kindtaufenzu führen. Die�e Schulca��e i�t für unver:

mögende und fleißige Schüler be�timmt, und follen aus der�elben Schul-
bücher für ganz Unvermögende und Belohnungenfür vorzüglich Flei-
ßige, die bei der Prúfung zu vertheilen �ind, ange�chafftwerden. Die

Rechnung über die�e Schulca��e i�t jährlich der Kirchen:-Rechnungals

Beilage beizufügen. i , ,

51. Zu Schul- Jn�pectoren �ind bisher immer die Erzprie�ter ge-
nommen worden: allein, da beide Aemter �ehr füglih getrennt werden
fönnen und der Schul: Jn�pector vorzüglich ein muntrer, thätiger, in
der Pâdagogik erfahrner Mann �eyn mußz �o �oll die Vereinigungbei:

der Po�ten in Einer Per�on niht mehr nothwendig �eyn. Vielmehr
Überla��en Wir dem Für�t: Bi�chof zu Breslau als Ordinario, und in
den auswärtigen Diöce�en den Decanis, die�e Kreis: Schulen: Jn�pecto-
res zu ernennen und anzu�tellen, do< mü��en �ie der Schul: Direction
angezeigt werden. Es �cheint am zwekmäßig�ten zu �eyn, �ich hierbei
nachder landräthlichenKreis- Eintheilung zu richten. Der Schul : Di-
rection wird es auch zur Pflicht gemacht, wenn �ie bei der Ge�chäfts:
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Führung des In�pectors Aus�tellungen zu machen, Henôthig findet,dem Ordinario davon Anzeige zu machen, der na< Befunddie An�telc
lung eines añdern Jn�pectoris zu be�orgen hatz indem die�e Schul - Jn-
�pection niht als ein O�ficiam perpetuum betrachtet werden �oll.

52, Die Pflichten eines Schul - Jn�pectoris be�tehen im allgemeinen
darinn: a) Daß er wenig�tens jährlicheinmal die �einem Jn�pectorat
unterworfeneSchulen be�uche. Die�e Vi�itation muß, �oviel �ich thun
läßt, unerwartet, wenig�tens ohne lange vorhergehendeAnkündigung,
und am be�ten im Winter, wenn alle Kinder bei�ammen�ind, ge�chehen.
Dabei muß b) der In�pector �elb�t dem Unterricht beiwohnen; c) �i
nach der Be�chaffenheit des Schulhau�es, der Geräth�chaftund der

Schul - Ca��e erkundigen; d) die Schul -Catalogen prúfen; e) über den

Fleiß, die Ge�chicklichkeit, und be�onders denLebenswandeldes Schul:
lehrers, theils bei der Gerichts: Obrigkeit, theils bei dem Pfarrer, theils
bei den Schul: Vor�tehern, die nôthigen Erkundigungeneinziehen, und

auch €) ob der Pfarrer den, nach die�em Reglement ihmobliegenden
Pflichten in Ab�icht der Schule genúge. g) Er muß �i< die Schul:
Ca��en - Rechnung vorzeigen la��en, und endlich hb) über den Befundein

Protocoll aufnehmen, mit Beifügung �einer Vor�chläge, wie einem vor-
gefundenen Mangel am füglich�ten abgeholfen werden könne. Die�es
Protocoll ift �odann mit den in dem Reglement von 1765 vorge�chrie-
benen Beylagen an diejenige Behörde einzu�chi>ken, an welche der Or-
dinarius die allgemeineLeitung und Auf�iht der Schul-Sachen verwei�et.

53. Jn Ab�icht der be�ondern Pflichten haben �ih die Schul: Jn-
�pectores vor der Hand, bis der Ordinarius etwa andre Einrichtungen
vor�chreibt, nach dem Schul: Reglement von 1765 $. 52. bis $. 72.
inclu�ive zu achten, und die darinn befindliche, den Erz- Prie�tern und

Schul - Jn�pectoren vorge�chriebeneVerfahrungs-:Art zu befolgen, indem

Wir zwar die Erzprie�ter nicht ganz von der Auf�icht Úber die Schulen
ihres Archi: Presbiteriats entbinden , vielmehr ihnen die Be�uchung der

Schulen bey den canoni�chen Vi�itationen anempfehlen; aber doh von

den anzuordnenden Schul: Jn�pectoren die�e Pflicht in ihrem ganzen
Umfangefordern.

94, Mit der Schul- Direction, welche nah dem Reglement vom
26ten Julii v. J. die Mitauf�icht Úber das �ittlihe und pädagogi�che
Benehmen der Schullehrer hat, �tehen die Schul- Jn�pectores in der

Verbindung,daß �ie der�elben 1) jährlich einen allgemeinen tabellari�chen
Bericht ber die Be�chaffenheit der Schulen ihrer In�pection, in Ab:

�icht des Verhaltens der Schullehrer, der Anzahl der Kinder, und ob

die�em Reglement durchgehends von Jedem darin Verpflichtetennach:
gelebtwerde, er�tatten. — 2) Haben �ie der Schul-Direction über jede
einzelne Schule be�ondre Berichte zu er�tatten, wenn �ie bey ihren
Schul Vi�itationen oder auch �on�t finden, daß bei dem Lebenswandel
des Schullehrers etwas zu erinnern, oder daß er ein unerlaubtes Ge-
werbe treibt, oder, es �ey aus Faulheitoder Unwi��enheit, die vorge-
�chriebeneLehr-Methode nicht befolgt, die Schul�tundennicht inne hält,
nicht für Ordnung in der Schule be�orgt i�, überhaupt, wenn er

genen Pflichten als Lehrer der Jugend nicht gehörig nachkommt. Jn

allen�olchen Sachen i�t auch die Schul - Direction befugt, den Schul:
In�pectoren Aufträge zu machen. Was hingegenden Bau der Schul-
häu�er, die Anlage neuer Schulen, An�tellung von Adjuvanten, die
Emolumenteder Schullehrer,die Pflichten des Pfarrers bey der Schule,
und die Be�uchung der Schule betrife; �o haben die Schul: Jy�pectores
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�ich an den Ordinarium oder die von ihm zu be�timmende Behörde zu
wenden, welche die Sacheentweder �elb�t abmacht, oder dahin gelangen
láßt, wohin �ie re��ortmäßig gehört.

55, Es wird auch hiermit die Verordnung vom 26ten Junii 1766

erneuert, nach welcher jede Gemeine, wo Schulen �ind, mit Zuziei;.ung
der dazu ge�chlagenen Dörfer, die Pferde zur Berei�ung des Vi�itatoris
unentgeldlichhergeben �oll; derge�talt, daß, wenn der Kreis:Schul - Jn.
�pector rei�en muß, dasjenige Dorf, wo er die er�te Vi�itation hält, ihn
abholen, und nach gehaltener Vi�itation auf das folgende Dorf, wo er

vi�itiret, führen , die�es ihn auf daß näch�te Schuldorf, und das lekte
Dorf an �einen Wohnort zurú> bringen muß.

: :

56. Zu Rei�eko�ten und zu einer Belohuung für �eine Mühe er-

hält er jährlih von jeder Schule L Rthl., welcher zugleich unter dem

$. 8 und 12. für den Schullehrer ausgeworfen, und von dem Kreis-
Steuer: Amte einzuhebenden Schullehrer : Gehalte mic colligirt werden

�oll, �o, daß al�o zu�ammen 52 Rthl. jährlih von den Intere��enten
nah den oben be�timmten Verhältni��en zu�ammen zu bringen �ind.
Außerdem �oll er von jeder vermögendenKirche,bei welcher eine Schule
i�t, aus dem Kirchen: Vermögen einen Beitrag nach folgendenVerhält:
ni��en erhalten : Kirchen, die nur bis 500 Rthl. Vermögen haben, �ind
davon befreye. Eine Kirche, welche 500 bis 1000 Rthl. be�ißt, giebr
1 Rthl., von 1000 bis 1500 Rchl. L Rchl. 12 Ggr., von 1500 bis
2000 Rthl. 2 Rethl. und �o fort.

57. Jn Ab�icht der Hauslehrer und Privat : Erziehungs- An�talten,
beziehenWir Uns auf dasjenige, was im allgemeinen Landrecht P. 11.
Tit. XII. $. 2. bis 8. inclu�ive vorge�chrieben i�t.

58, Bisher haben Wir Vor�chriften für die eigentliche Schule er:

theilt, worinn der Jugend Kenntni��e beigeöraht werden. Von nicht
mindrer Wichtigkeit aber �ind die �ogenannten Jndu�trie - Schulen , în

welchen mechani�che Fertigkeiten, vorzüglih weibliche Arbeiten, als

Spinnen, Stricken und Nähen den Kindern gelehrt werden. Solche
Etabli��ements �ind von der größten Wichtigkeit, theils um die Jugend

u be�chäftigen,theils um �ie zu guten Hausmüttern zu bilden. Der
Unterrichtin �olchen Sachen kann freilih nicht in der Schule ertheilt
werden; inde��en ließen �ih doch auf dem Lande Einrichtungentreffen,
daß entweder die Schullehrerin, oder eine andere unbe�choltne Frau
darinn Unterricht ertheile. Jn Städten wird die�es viel leichter ange-
hen, wo mehrere Per�onen die�er Art vorhanden�ind und es auch an

einer Stube dazu nicht fehlen kann. Die Ko�ten eines �olchen Eta-
bli��ements können au< nur mäßig �eyn, nehmlicheine kleine ange-
me��ene Belohnung fúr die Lehrmei�terin , welche theils in einem Fixo,
theils in einem mäßigen Lehrgeldebe�tehen kann. Sollte in Städten
nicht bereits eine Stube hiezu vorhanden �eyn; �o muß für eine Stube
und Beheizung ge�orgt werden. Die Materialien zur Arbeit bringen
die Schülerinnen entweder mit oder erhalten �ie auf Vor�chuß. Da:

gegenmü��en �ie aber auch den kleinen Vortheil,welcher etwa aus dem

erkauf ihrer Arbeit erhalten wird, unverkürzt zur Aufmunterunger-

halten. Jn eben der Arc i�t es �ehr heil�am, wenn der Schullehrer
�elb�t oder ein andrer in der Gärtnerey erfahrner Mann der mánn-
lichen Jugend Anwei�ung und prakti�chen Unterrichtin der Gärtnerey,
und be�onders der Baumzucht ertheilt, Die�e Arbeiti�t Erholung für
den Lehrer und für die Schüler; �ie núgt jedem einzelnen, wenn er

�elb�t Grundbe�ißer wird; �ie vermehrt die Summe der National - Jn-
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du�trie und wird dadur<h eine Quelle des erhdhtern allgemeinenWohl-
�tandes. Es wird nicht leicht ein Dorf

oder eine Stadt �eyn, wo nicht
zu die�er nüßlichen Be�chäftigung ein Stückbis dahin unbenußtenBo-
dens von der Herr�chaft oder der Gemeine eingeräumt werden könnte.
Nur muß hier, �o wie bey den weiblichenJndu�trie-Schulen der Nußben
nah Abzug der Ko�ten auf Pflanzen und Geräth�chaften den Knaben
verbleiben. Wir befehlen daher allen Krieges: und Steuerräthen und
den Magi�träten in den Srädten, auf dem platten Lande aber den

Grundherrn, den Pfarrern und Schul-In�pecteren, �o viel es möglich,
auf Einrichtung �olcher An�talten bedachtzu �eyn. Die Krieges- und

Steuerräthe haben von dem Erfolge ihrerBemühungen, jährlich an die
2c. Cammern Anzeige zu machen, und die Schul- Jn�pectoren haben in

ihren Berichten auch mit zu bemerken, ob, und an welchen Orten ih-
res Jn�pectorats dergleichenzu Stande gekommen �ind.

59. Wir hegen das gegründeteZutrauen zu dem Für�tbi�chofzu
Breslau, als Ordinario die�er Didces, �o wie auch zu den Decanis der
Prager, Ollmüßberund Cracauer Dióces , daß �ie �owohl allenach die-

�em Reglement ihnen �elb�t obliegenden Pflichten genau erfüllen, als

auch ihre Untergebenen dazu anhalten, und dadur<h Un�ere große und
wichtige Ab�icht dur<h zwe>mäßigen Unterricht dem Staate gute Bür-

ger und für die häuslichen Verhältni��e gute Hausväter und Haus-
mütter zu bilden, na<h Möglichkeit befördern werden. Dem Für�t-
bi�chof zu Breslau úÚberla��en Wir die Be�timmung, welcher �einer Un-
terbehörden und in welcher Art er die Bearbeitung des Schulfachs un-

ter �einer Ober:Auf�icht Übertragenwolle. Die�e hat alsdann in allen
Sachen, die das �ittliche Betragen der Schullehrer und den Unterricht
betreffen, mit der Schul- Direction zu concertiren; in andern Sachen
aber nach Be�chaffenheit der Um�tände entweder �elb�t zu verfügen, oder
das weitere an die re��ortmäßige Jn�tanz gelangen zu la��en. Jn den

andern Didöce�en tritt an die Stelle der bi�chöflichen Behörde der De-
canus unter glei<hmäßigerMitwirkung der Schul-Direetion. :

60. Un�ern �chle�i�chen Landes - Collegiis und hôöhernund niedern

Officianten befehlen Wir die genaue Befolgung die�es Reglements, bei
allen an �ie gelangenden Sachen. Den Krieges - und Domainen - Cam-
mern be�onders liegt es ob, theils �elb�t, theils durch die Landräthe und

Steuer-Aemter fúr die Ausmittelung der, den neu anzu�ezendenSchul-
lehrer, auf Anzeige der Fúr�tbi�chöflichen Behörde , reglementsmäßigzu-
kommenden Emolumente zu �orgen, den Be�chwerden über Vorenthal-
tung der�elben �chleunig�t abzuhelfen, wegen des Baues der Schulhäu�er
die nôrhigen Verfügungen zu tre��en, auf Erfordern die in die�em Re-

glement angedrohten Strafen allenfalls executivebeitreiben, und �ich die

Ab�chaffungder Einzel-Hútung, �o wie auch die Anlegung von Indu�trie:
Schulen, wenig�tens in den Städten, angelegen�eyn zu la��en. Bei An-

lagen neuer Schulen auf dem Lande, gilt zwar in der Regel die oben
$. 26. gegebeneVor�chrift, daß nehmlichnur dann eine neue Schule
angelegt werden mú��e, wenn die alte eine halbe, und im Gebirge eine

Viertelmeilevon der alten entfernt i�t, und daß alsdann jedes Dorf fúr
die Erhaltung �eines Schullehrers ohneBeitritt des andern zu �orgen
habe; do< wollen Wir die Befugnißder 2c, Cammern nicht �o enge
be�chränken,und i�t auf die Größe, die Wohlhabenheitder Dörfer, und
die Menge der �chulfähigen Kinder, billige Rück�icht zu nehmen, wenn

auh das alte Schuldorf durch die Trennung des andern in einzelnen
Cállen mehr als bisher beitragen müßte. Der Schul-Direction �chärfen
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Wir hiermit nochmals ihre Pflichten in Abflht der Anordnung guter
Schullehrer, Seminarien und des �ittlichen und pädagogi�chenBetras

gens der Schullehrer ein, und überla��en es ihr, deshalb be�ondere Jn-
�tructionen über das morali�che Benehmen der Lehrer und Úber die Wahl
der Lehrbücherund Lehrmethodezu entwerfen. Un�ern �chle�i�chen Guthé:
be�ibern und Gemeinen aber legen Wir ganz be�onders die Pflicht an

das Herz, für die Erziehungihrer Unterthanen und Kinder zu �orgen.
Wir �ind Überzeugt,daß der bei weitem größereTheil der Edeldenkenden
und Guktge�innten �ich vergewi��ern werde, daß man nur von gut erzo-
genen Men�chen treue Befolgung der Pflichten des Unterthansund des

Hausvaters erwarten könne, und daß �elb�t Privat:Eigennuß erfordern,
Folg�amkeit, Ruhe und Ordnung durch kleine Aufopferungenzu erkau:

fen. Wir befehlen daher �ämmtlichen Gutsbe�ißern und. Unterthanen,
den Schullehrern die in die�em Reglement be�timmtenEmolumente un-

weigerlich und prompt zu entrichten, und die den Schul�achenvorge:
�ezten Behörden bei ihren Bemühungenfräftig zu unter�tüken. Ur:

Eundlich
unter Un�rerCch�tigenaeg Unter�hriftanodeigedrucktemdônialichen Fn�iegel. Gegeben Potsdam, den 18tenMay 1801.iglichen Jn�ieg 9

Friedri<h Wilhelm.
No. 9. Jn�truction des Großherzogl.Bergi�chen Mini�terii des Jnnern

für die Eintheilung der Schulbezirke in ganzen Arrondi��ements
vom 21. Juní 1812.

1, Da das Allerhöch�teDekret für die künftigenPrimair�chulen eine

Zahl von 80 Kindern fe�t�ebt, jedoch anzunehmen i�t, daß die�e Zahl �ich
weniger auf die Schulfähigen als die Schulbe�uchenden beziehe,
von den. er�teren auh immer ein Theil aus annehmlichen Ur�achen die

Schule wirklich niht be�ucht; �o i�t darauf zu �chen, daß jeder Primair-
chulbezirk 100 �hulfähige Kinder umfa��e und darnach abge�te>t werde.

Unter �chulfähigen Kindern �ind die Kinder vom 6. bis zum 14. Jahre

Caus�chließlichzu re<hnen. — 2, Bey der hierna<hvorzunehmenden
egulirung neuer Schulbezirke brauchen weder die Gränzen der Pfarre

noch die Gränzen der Mairien und der Kantons durchaus �treng be-

rúcf�ichtiget zu werden. Um die�e äng�tlicheBe�chränkung zu entfernen,
�ind die Schulbezirke eines ganzen Arrondi��ements zugleich abzu�tecken,
und �oll die Be�tätigung der entworfenenBezirks-Abtheilungenjedesmal

fürein ganzes Arrondi��ement zugleicherfolgen. Woes �ich jedoch mit
«+ und den nachfolgendenBe�timmungen vereinigen läßt, i�t das Uebere

�pringen au��er den Mairie- oder Kantonsgränzenmöglich�t zu vermei

den. — 3. Bey der Ab�te>ung und Eintheilung der Primair�chulbezirke
mü��en zur Be�timmung des Schullofals, �o viel immer thunlichi�t,
die Centralorte ausgemittelt werden. Die zweckmäßigeLage einesOrtes
oder Dorfes, worin ein Schulgebäude vorhandeni�t, oder leichterals
anderêwo errichtet werden kann, verdient jedocheíne geeignete Rück�icht.
Der Schulbezirk braucht zwar nicht cirkelförmig um den Centralpunkt
zu liegen, in jedem Fall aber i�t möglich�t daraufzu halten , daß die

Entfernung der Schulgeno��en von der Schule nicht über 30 Minuten
betrage. — 4. Hiernach be�timmt es die Bevölkerungund der Umfang
einer Gemeinde, ob in der�elben mehrere Primair�chulen abge�te>t und

errichtet werden mü��en. Wo jedoch nah der Anzahlder �hulfähigen
Kinder, nah den Entfernungen und den Lokalitäten es niht ab�olut
unthunlich i�t, die Errichtung einer oder der andern Schule dur
Anordnung von Unterlehrern zu umgehen, wie die�es um und in Fabrik-
orten häufig der Fall �eyn kann, da mag �olches ge�chehenund darnach
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der Bezirk, jedo< mit môdgli<�t �teter Rúk�icht auf die N. 3. angege-
bene Entfernung, regulirt werden. Wo jedo< ein Unterlehrer ange-
�tellt wird, muß der Unterricht in zwey Kla��en ertheiltwerden; es muß
deshalb das Schulgebäude zwey dazu abge�onderte Lehrzimmerenthalten.
— 5. Bey der Be�timmung der Schulbezirke darf nirgend ein Ort
oder auch nur ein Haus übergangen werden, ohne irgend einem Schul-
bezirke nah Maßgabe der vorhergehendenBe�timmungen zugetheitzu
�eyn. — 6. Die�e allgemeine Be�timmungen gelten für die Schulen
jeder Konfe��ion. Jn der Regel muß jeder Konfe��ion eine eigene Pri-
mair�chule gegeben werden. Erfordernes durchausdie Lokalitäten, daß
zwey Konfe��ionen in einer Primair�chule vereinigt werden, �o muß ein

Unterlehrer ange�tellt werden, welchermit dem Religionsunterrichtfür
die eine Konfe��ion vorab aus�chließlich zu beauftragen i�t, den übrigen
Unterricht aber in Konkurrenz mit dem Hauptlehrer zu ertheilenhat.
Bey der Nothwendigkeit einer Vereinigung zweyer Konfe��ionen in

einer Schule muß rü>�ichtli< auf die Be�timmung des Schullokalsbey
Übrigens gleichen Verhältni��en der kleinere Theil dem größeren folgen.

— 7, Die �ämmtlichen Primair�chulen werden auf Ko�ten der betrefr
fenden Mairie errichtet und unterhalten. Dagegen �ind alle zu Lokal-
�hulfonds gehörige Kapitalien und Gründe zur Kommunal - Ka��e ein-

zuziehen. Ausgenommen �ind von die�er Einziehung. a) die für die

Primairlehrer nôthigen Wohnungen, welche vorhanden �ind, und ferner
gebraucht werden; ferner wenn �ie vorhanden, b) drey Viertel bergi�che
Morgen Land,wovon die Hälfte zum Garten, die andere Hälfte aber
zum Spielplaß für die Kinder und zur Anlegung einer Ob�tbaum�chule
demLehrer angewie�en werdenz c) �oviel Wie�engrund (wo er vorhanden
i�t) als zur Haltung einer Kuh für den Lehrer erforderlich �eyn mag.
— Wofein Land zum Garten vorhanden i�t, muß fr den Lehrer ein

Geldäquivalent zur Anpachtung de��elben ausgemittelt werden. Jn die:

femFalle fönnen der Spielplaß und die Ob�tbaum�chule wegfallen. —

+ Wenn ein Schulbezirk die Gränzen der Mairie über�chreiten muß,
�o hat die Minderzahl zu den Schulbedürfni��en der Mairie, wohin �ie
Über�chlägt,nichts beyzutragen, �ondern der über�chießende Di�trict con-

currirt zu den Bedürfni��en der Mairie, worin der Haupttheil des

Schulbezirksgehört. — 9. Was nach Einziehungder �ämmtlichen vore
handenen Lokal�chulfonds an den Schulbedürfni��en noch fehlt, hat jede
Mairie fúr �ich, und na< Maßgabe des vorhergehenden Artikels auf-

Wbringen.
— 10. Au��er der freien Wohnung und der $. 7, bemerkten

enubungen wird das Gehalt eines Primairlehrers, welches ausgemits
telt, respective beygebrachtwerden muß, mit 250 Fr. als das Minimum

fe�tge�est. Jn bemittelten Mairien, be�onders in Städten kann das

höhereGehalt der�elben mit Rükficht auf die vorhandenen Fondsund
die Vermögenheit der Gemeinde gemäß den folgendenBe�timmungen
vorge�chlagen werden. — 11. Das Schulgeld wird für Jedes �huls
be�uchendeKind für alle Monate des Jahres auf das Minimum: a) ín

�tädti�chen Bezirken von 50 Cent. b) auf dem Lande von 40 Cent. be-

�timmt, ohne jedoch eine vorzu�chlagende Erhöhungde��elben auszu�chließen,
Was das bisher üblich gewe�ene Brandgeld betrifft, �o �oll �olches von

Jeder Mairie be�onders vorge�chlagen werden, und, da es bey der ver-

�chiedenenLage der Mairien bald mehrbald minder theuren Brand
giebt, bey manchen auch die Be�treitung des Brandes dur< Natural-
lieferungdes Materials er�prießlicher �eyn kann, allenfalls auch für die

ieferung des Brandmaterials von Seiten der Mairien votirt
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werden können. — 12. Die Maires haben die Schullchrer in der Bey:
treibung der Schulgelder mit ihrer amtlichen Gewalt zu unter�tüßen.
Um die�e Húlfe, wo �ie nothwendigwird, zu erhalten, haben die Lehrer
am Ende jedes Vierteljahres ein Verzeichniß der Re�tanten bey der

Mairie einzureichen. Wird die�e Einreichung doh um einen Monat

ver�pätet, �o hat der Maire keine Verpflichtung, die bezeichneten Re�te
eintreiben zu la��en, es �ey denn, daß die verzögerteEinreichunghinläng:
lich ent�chuldigt wird. — 13. Die Schulgelder für arme Kinder werden
aus den Mitteln der Wohlthätigkeicsan�talten den betreffendenLehrern ent:

richtet. Vor allen andern Unter�tüßungen haben die Central: und Húülfss
bureaus der Wohlthätigkeitauf die Abtragung die�er Forderungen zu denken.

Damit der betreffende Maire de�to �icherer dahin wirken kônne, hat
jeder Lehrer dem�elben halbjährig das Verzeichniß der Armenkinder �ei:
ner Schule mit der Berechnung des Schulgeldes zuzu�tellen, und wird
der Maire die Bezahlung des Betrages von Amtswegen eifrig�t betrei:
ben. — 14, Sobald die Schulbezirke, die Geha!ter und die Schulgelder
regulirt �ind, können Seitens der Lehrer von den Schulintere��entenfeine

Ge�chenke und Gaben, welchen|Nahmen �ie auch bisheran gehabt haben
mögen, als verbindliche Entrichtungen ferner gefodert werden. — 15, Wo

zur Umgehung der Errichtung einer neuen Primair�chule eine Abhülfe
dur<h An�tellung eines Unterlehrers �tattfinden �oll, ($. 4.) oder wo die

An�tellung eines �olchen durch die Vereinigung zweyer Konfe��ionen in
einer Schule nothwendig wird, ($. 6.) muß für de��en Unterhaltung
und Be�oldung von Seiten der Mairie ge�orgt werden, entweder �o,
daß �ie �ich Über de��en Be�oldung, Wohnung und Bekö�tigung mit dem

Hauptlehrer, oder mit dem Unterlehrer �elb�t abfinde, worüber die Vor-

�chläge bey den Entwürfen der Schulbezirks- Abtheilungen einzureichen
�ind. — 16. Um bei den Entwürfen der Schulbezirks-Abtheilungen nach

Maßgabe der vorhergehenden und nachfolgenden Be�timmungen mit

Sicherheit zu Werke gehen zu können, i�t es durchaus erforderlich , die

Zahl der �chulfähigen Kinder in jeder Mairie zu kennen Deshalb ha-
ben die Maires vor allem und zuer�t die genaue�te Aufnahme der �ul:

fähigen
Kinder ($. 1.) ihrer Mairie zu veranla��en und �elbige in einer

abelle nah dem anliegenden Mu�ter verzeichnen zu la��en. Da �ich
hierauf die Bezirks - Eintheilunggründet, �o i� dabey die größte Acht-
�amkeit nothwendig und find die Maires fur die Richtigkeit der Aus-

fúllung der Tabellen verantwortlich. — 17. Um nach die�en Grundzügen
die Schulbezirke abzu�te>en und das Einkommender Lehrer zu reguliren,
haben zuer�t die Maires überall die Eintheilung der Schulbezirke für
ihre Mairie zu entwerfen, �elbige den Konfe��ionspfarrern vorzulegen
und deren Bemerkung darüber zu vernehmen, ferner die Gehälter und

deren Quellen auszumitteln.
— 18. Der Unterpräfectwird hierauf die

�ämmtlichen Maires eines Kantons an einem be�timmtenTage zu einer

Ver�ammlung berufen, um die Schulbezirke auszugleichenund zu regu-
liren, welche die Gränzen einzelner Mairien über�pringen, und în ge-
mein�amer Berathung darúber das Nöthige nach Maßgabe der allge:
meinen Principien vorzu�chlagen. Die�e Ver�ammlungen werden für
ein ganzes Arrondi��ement an einem und dem�elben Tage gehalten. Die

Pfarrer, welche etroas zu erinnern haben möchten, könnenden�elben
beywohnen, wenn �ie �olches vorher dem Herrn Unterpräfectenangezeigt
haben. Die Pfarrer können verlangen, daß ihre Meinungen und Vor:

�chläge in das ‘Protofollder Berathung aufgenommen werden. — 19. Auf
einen vier Wochen �päter einfallenden Tag �ind �ämmtliche Maires eines
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Arrondi��ements in dèm Hauptorte de��elben dur<h den Herrn Unter-

präfect zu ver�ammeln, um unter dem Vor�iße des lebtern die �ämmt-
lichen Primair�chulbezirke auszugleichenund Über die Ab�te>ung ders

jenigen vorzu�chlagen, welche aus den einzelhenKantons in andere Kan-
tons Über�pringen. Die Maires werdenin die�er Ver�ammlung dem

Herrn Unterpräfecten ihre projectirten Eintheilungen der Schulbezirke,
die Aufnahme der vorhandenen Lokal�chulfonds ($. 7.) und die Ent-

würfe für das Einkommen der Lehrer ($. 10. 11. 13. 15.) vorlegen
und mic dem�elben úber die ganze Angelegenheitberathen. — 20, Die
Herren Unterpräfecte werden aus die�en �olcherge�taltge�ammelten , zu-
ver�ichtlichen Daten den Entwurf eiuer Eintheilungder �ämmtlichen
Primair�chulbezirke und der Be�dldungen für das ganze Arrondi��ement
anfertigen. Sie können über einzelne Differenzen nochdie be�onderen
Aeu��erungen einzelner Maires und Pfarrer, wo es nôthig�eyn fann,
einziehen. Die Herren Unterpräfecte haben die gefertigteHauptarbeit
mit ihrem gutachtlichen Bericht an die Herren Präfecte ihresDepar-
tements einzu�enden. — 21. Die Herren Präfecte werdenmir die Ein-

theilungs- und Be�oldungsentwürfe der Primair�chulen für jedes Arron-

di��ement be�onders, �o, wie �ie eingehen, mittel�t gutachtlichen Berichts,
zur Be�tätigung vorlegen. — 22. Für die Beendigung der ganjen Ope-
ration wird eine Fri�t von drey Monat be�timmt. Da in der Zwi
�chenzeitmanche Schulangelegenheitnicht ent�chieden werden fann, deren

Ent�cheidungauf die�e Operation �ich bezieht, �o kann die�e Fri�t ohne
Nachtheilfür den Unterricht durhaus niht ausgedehnt werden. —

23. Die�e Jn�truftion i�t zwar durch die ‘Präfecturakten #ofort be-
kannt zu machen,zur Be�chleunigung der Ausführung �ind jedoch die
Herren Unterpräfecte und Maires durch be�ondere Schreiben auf den

Inhalt und auf die Wichtigkeit einer prompten Erledigung der�elben
aufmerf�am zu machen.

No. 10. Verordnung des General-Gouverneurs vom Niederrhein vom

6. May 1814, über die Leitung des öffentlichenUnterrichts im

Allgemeinen.
'

Die wohlthätigen Veran�taltungen der vormaligen Königlich-Baieri-
�chen Regierung, um dem öffentlichenUnterricht in die�em Lande eine

be��ere Ge�talt zu geben, �ind, während des folgenden unglúklichen Zeit-
raums, durch die Einziehung der die�em Zwecke gewidmeten baaren

Mittel, dur< den Dru, der auf allen Gemüthern la�tete, und durch
das Streben der Machthaber, in allen Theilen das Fremde an die

Stelle des Einheimi�chen zu �eben, theils entkräftet worden, theils ganz
eingegangen. Die�er höch�t wichtige Zweig der ge�ell�chaftlichenEin-

richtungen i� daher derge�talt verkommen, daß“es die höch�te Zeit i�t,
dem�elben beizu�pringen, Jn die�er Ab�icht wird verordnet, wie folgt :

$. L. Die Leitung des öffentlichenUnterrichts und der dem�elben
gewidmetenAn�talten, in dem ganzen Umfange des Großherzogthums,
i�t, unter der höheren Ob�orge des zum Curator des Schulwe�ens be:

FeltenGouvernements-Rathes, elner Schul-Commi��ion (�päterhin Schul:
‘Rath genannt) anvertrauet.

'

$. 2. Die�e Commi��ion wird aus dem Curator, drei (�päterhin
vier) ordentlichen Mitgliedern und den beiden Vor�tehern der Normal-
�chule als Bei�ikern, mit berathenderStimme be�tehen. Der Curator
wird den Berath�chlagungen der Commi��ion beiwohnen, �o oft er es
zur Sache dienlich achtet und alsdann darin den Vor�iß führen. Jn



60

�einer Abwe�enheit hat das älte�te Mitglied der Commi��ion den Vor�it.
Die �ämmtlichen Kanzelley-Ge�chäftewerden von einem Regi�trator und

die Stelle des Dieners von dem Diener des Gymna�iums ver�ehen.
$. 3. Die Schul: Kommi��ion verfügt unmittelbar úber die Anwen:

dung der in Betreff des Schulwe�ens wirklich be�tehenden oder ferner
ergehenden Verordnungen,in �o fern niht die�e Verordnungen, oder

andere grund�äßliche Be�tunmungen �elb�t die Ent�cheidung oder Geneh-
migung der höheren Verwaltungs�tellen erfordern. Zu den Verfügungen
der leßtern Art gehören vornehmlich: LD)Die Aufhebung be�tehender
und die Bildung neuer Erziehungs: und Unterrichts-An�talten. 2) Die
endliche Be�timmung der Schul Bezirke. 3) Die Ernennung zu allen

öffentlichenLehrämter, �o wie 4) Die Be�timmung der damit ver:

knüpften Be�oldungen und Nußungen : 5) Die Ent�ezung ange�tellter
Lehrer: 6) AllgemeineVor�chriften über die Cla��ification der dfentlichen
Unterrichts - An�talten und den Umfang des Unterrichts in jeder Cla��e
im Allgemeinen. '

$. 4. Die Be�chlü��e werden nah Stimmenmehrheitgefaßt.
$. 5. Die Entwürfe und Rechnungen über die Bewirth�chaftung

und Verwendung des Einkommens aller öffentlichenUnterrichts : An�tal:
ten mü��en der Schul-Eommi��ion jährlich vorgelegt werden und erhalten
durch die Genehmigung der�elben ihre Gültigkeit.

9. 6. Die Schul- Commi��ion �egt durch allgemeine oder be�ondere
Vor�chriften die Lehrplanealler öffentlichenUnterrichts : An�talten fe�t
und wacht über deren Ausführung.

$. 7. Niemand fann în dem Großherzogthum, außer dem Krei�e
einer einzelnen Familie, ein wi��en�chaftliches Lehramt ausüben, der nichr
von der Schul-Commi��ion, oder, vermóge Auftrags der�elben, von einer

einzelnen Schul- Behörde in Beziehung auf die Fächer, worin er Un-

terricht ertheilen will , geprüft und dazu tüchtig gefunden i�t. Der

Uebergang von einem niedern zu einem höhern Unterrichtsfach erfordert
jederzeit eine neue Prüfung. Wer �ich, die�er Be�timmung zuwider,
mit der Ertheilung eines wi��en�chaftlichen Unterrichts befaßt, ohne dazu
durch einen von dem Curator vollzogenen Be�chluß der Schul: Com-
mi��ion die Befugniß erhaltenzu haben, verfällt in eine von der Com-

mi��ion, nah den Um�tänden, zu be�timmende Geldbuße von 5 bis
25 Rthlr., welche in dem Wiederbetretungsfallverdoppelt wird.

$. 8. Der Schul - Commi��ioni�t der Vor�chlagúber die Be�ezung
aller zur Erledigung fommenden öffentlichen Lehtämter überla��en. Das

hierbei, be�onders in An�ehung der unteren Schulen zu beobachtende
Verfahren, wird auf den Vortrag der Commi��ion näher fe�tge�ekr
werden.

$. 9. Die be�tehenden Verordnungen úberdie Verpflichtungder

Gemeinen zuder an�tändigen Ver�orgung der in ihrenBezirken ge�eßlih
be�tellten Schullehrer werden ausdrü>klich be�tätigt. Der Schul: Com-
mi��ion an einer �o wohl als den Kreis-Directorenund Bürgermei�tern
an der andern Seite, j�t die Sorge fúr die gänzlicheVollziehungdie�er
Verordnungen be�onders anempfohlen. ‘

$. 10, Die Commi��ion führet niht weniger die Auf�icht über alle

Privat: Erzichungs- und Unterrichts - An�talten, und �eßt die ihr alle:

zeit vorzulegenden Lehrplaneder�elben, nach vorhergegangerPrüfung, fe�t.
$. 11. Unternehmer von Privat- Erziehungs? und Unterrichts: An:

�talten, welche dabei andere als von der Schul-Commi��ion geprüfte und
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für fähig anerkannte Lehrer brauchen, verfallen in eine von der Com-
mi��ion zu be�timmende Geldbuße von 30 bis 100 Rthlr., außer der

Geldbuße, welche �olche unbefugte Lehrer, nah den Be�timmungen des

$, 7., �elb�t zu erlegen haben.
'

$. 12. In den einzelnen Landes - Bezirken �ollen Jn�pectoren, und,
wo es zur Sache dienlich, Local - Schul -Curatelenangeordnet werden,
welche unter der Leitung der Schul-Commi��ion die Auf�iche über die

da�elb�t befindlichenSchulen und Unterrichts-An�taltenin dem ihnen an-

gewie�enen Ge�chäftskrei�e zu führen haben. Die Schul -Commi��ion
wird úber die no< zu treffende nähere Anordnung in die�er Hin�icht
baldig�t vortragen. _ : ‘

$. 13. Die Schul -Commi��ion wird �ich, �ogleichna< dem Antritte
ihrey Verrichtungen, mit dem Entwurf der zu errihtendenNormal-
Schule, �o wie demnäch�t mit dem Entwurf einer allgemeinenSchul:
Ordnung be�chäftigen, und beide zur Prúfung und weiteren Verfügung
vorlegen.

6.14. Die Kreis-Directoren, Polizei-Vögte und Bürgermei�ter �ind,
nicht weniger wie vormals, gehalten, auf den Zu�tand der gemeinen
Schulen �owohl, als der Privat : Unterrichts : An�talten und auf die ges-
naue Befolgung der den öffentlichen Unterricht betreffenden Verordnun-
gen und Vor�chriften in ihren Ge�chäftskrei�en zu achten und ihre Er-
innerungen, wo es die Gelegenheit ergiebt, nah den Um�tänden an die
Schul-Beamten ihres Krei�es, oder auh an die Schu{-Commi��ion ge-
langen zu la��en.

$. 15. Dem Curator i�t die Sorge anbefohlen, daß die Schul-Com-
mi��ion �ogleich eingeführt und in Wirk�amkeit ge�est werde.

No. 11, Allerhöch�t vollzogenesRegulativ , die Errichtung und Uncer-
haltung der Land�chulen in Neuvorpommern betreffend.

Wir Friedri<h Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

2c, haben nachfolgendes, nah den Anträgen des Neuvorpommer�chen
Kommunal-Landtagesentworfene, mit dem�elben in �einen einzelnen Be-

�timmungen berathene Regulativ, wegen Errichtung und Unterhaltung
der Land�chulen in Neuvorpommern, folgenden Jnhals: Artikel 1. Ne-
ben den bereits be�tehenden Kirh�chulen des Regierungs: Bezirks Stral-
�und �ollen auf de��en platten Lande von den ländlichen Gemeinden �o
viele Schulen errihtet und unterhalten werden, als nôthig i�t, um �o-
wohl die Ueberfúllung der Kirh�chulen zu be�eitigen, als auh es jedem
Kinde möglich zu machen, von �einem ordentlichen Wohn�iße aus die

Schulen in einer kurzen Entfernung zu erreichen. — Art. 2. Die neuen

Schulen können durch freiwillige A��oziaten errichtetwerden. Es i�t
aber darauf zu �ehen, daß weder mehr als Hundert Kinder einem Leh-
rer zugewie�en werden, noh die Schule von denWohnortender Kin-
der weiter als eine halbe Meile entfernt �ei. Kommen die neuen Schu-
len durch freiwillige A��oziation nichtzu Stande, �o erfolgt deren Er-

richtung na< Anordnung der Regierung, die, was Umfang und Lage
der Schulen betrifft, die diesfälligeBe�timmung (Art. L.) ebenfalls als

Vor�chrift zu. beachten hat. — Art. 3. Jede neu anzulegende Schule
i�t zu dotiren mit einem Hau�e, einem Garten , dem Feuerungsbedarf
Undeiner fixen Be�oldung für denLehrer. Haus und Feuerungsbedarf
mü��en ausreichen für das Bedürfniß der Schule und des Lehrers, Der
Garten gehört zur Nu6ung des Leßteren, und muß minde�tens einen
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halben Magdeburgi�chenMorgen groß �ein. Außerdem hat der Schul-
lehrer die freie Sommerweide für eine Kuh in der Feldmark, în der er

wohnt, und zur Winterfütterungder Kuh 12 Zentner Heu, 6 Zentner
Winter- und 6 Zentner Sommer�troh zu empfangen. Die fixe Be�ol-
dung, gegen welchejede Zahlung von Schulgeld wegfällt, kann durch
gütliche Einigung zwi�chen der Schul -Gemeinde und dem Lehrer be:

�timmt werden, bei kleinen Schulen von 30 Kindern oder weniger muß
�ie minde�tens dem Betrage des ÜblichenSchulgeldes gleich fommen,
und bleibt, wo gütlicheEinigung über die Höhe der firen Be�oldung
niht zu Stande kommt, oder fr das angebotene Salar ein tauglicher
Lehrer nicht zu erhalten wäre, die Be�timmung über die Höhe des Sa:
lars, der Negierung nach billigem Erme��en vorbehalten. — Art. 4, Der-
Bau und die Unterhaltung des Schulhau�es, die Be�chaffung und Ber

friedigung des Gartens und der leßteren Unterhaltung, die Lieferung
des Feuerungsbedarfs und der Winterfütterung für eine Kuh �ind na

dem Werthe des Grundbe�ibes zu tragen. Die�er wird, wenn �ich die

Intere��enten darüber nicht beliebig einigen, durch zwei von �ämmtlichen
Beitragspflichtigen nach Mehrheit der Stimmen zu wählende Sach:

ver�tändige fe�tge�tellt, wobei Gebaude auf fremdem Boden nur nac

halbem Werthe in die Berechnung treten. Streitigkeiten Úber dcn Um-

fang der Beitragspflichtigkeit ent�cheidet die Negierung provi�ori�ch, mit

Vorbehalt des Nechtsweges für die Jntere��entcn. — Art. 5. Die fixe
Be�oldung des Lehrers bringen �ämmtliche Familien-Vor�tände des Schul:
bezirks, mit Ein“chluß der Wittwen, die eine Wirth�chaft �elb�t�tändig
führen, ohne Unter�chied, ob �ie Kinder haben oder nicht, ohne Unter:

�chied ferner des Standes und des Glaubens, als per�önliche La�t, nach
dem Kla��en�teuer-Fuße, ungehindert jedoch, dies nah anderem Maß�tabe
zu thun, wenn �ie darúber �ich einver�tehen können. Die Be�oldung i|
vierte!jährlih von den Beitragspflichtigen durch den Schulvor�tand zu

erheben, und dem Schullehrer auészuhandigen. Grundbe�iker und Pâch:
ter, die außerhalb des Schulbezirks Be�ikungen haben, in deren Mitr-
berú>k�ichtigung �ie zur Kla��en�teuer höher angezogen werden , lei�ten ih:
ren Beitrag nah Verhältniß des Kla��en�teuer: Sabes, den �ie zahlen
würden, wenn ihre außerhalb des Schulbezirks habenden Be�izungen
nicht in Betracht gezogen werden. — Art, 6. Das Patronat úber die

neu zu errichtenden Schulen �teht dem Gutsöherrn zu. Sollte aber beim

Bau, der Unterhaltung des Schulhau�es, der Be�chaffung des Gartens,
de��en Befriedigung und deren Unterhaltung, der Be�chaffung des Feuer:
materials, der Kuhweide und der Winterfütterung, einer der Gutsherrcn
die úbrigen Übertragenwollen, �o gehört einem �olchen das Schulpatro-
nat allein. Freie Eigenthúmer außerhalb der Königl. Bauerdörfer,
welche eine eigene Schule errichten und unterhalten,erlangendarúber
das Patronat in Gemein�chaft. — Art. 7. Es wäre zu wün�chen, daß
auch bei den Kü�tern, �o wie bei allen �chon be�tchenden Schulen des

platten Landes von Neuvorpommern, das bisherige Schulgeld abge:
�chafft, und dafür eine dem bisherigen Schulgeldbetrage gleichkommende,
nach Art. 5. aufzubringende fe�te Be�oldung des Lehrers eingeführt wer:

den möge, und wird �olches daher allen denen , welche zu einem �olchen
Abkommen beiwirken können, anempfohlen. Allerhöch�t genehmigt, und

befehlenWir, daß vor�tehendes Regulativ durch das Amétcsblatt der

Stral�under Regierung, als eine fúr Neuvorpommerngültige provinzial-
ge�eßliche Verordnung, publizirt und dem�elben gemäß, von Zeit der

Publikation an, in gedachtem Landestheile verfahren werden �olle. —
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Urkundlichhaben Wir die�es Regulativ Allerhöch�t�elb�t vollzogen, und
mit Un�erm Königl. Jn�iegel bedrucken la��en.

So ge�chehen und gegeben zu Berlín, den 29. Augu�t 1831.

Friedrih Wilhelm.
v. Alten�tein. v. Brenn.

II. Die Pflicht der Eltern, ihre Kinder in die Elementar-

Schulen zu �chi>en.
a) Jm Allgemeinen.

No. 12. Circular, wegen des Anhaltens der Eltern, ihre Kinder zur
Schule zu �chi>en, vom 1. Januar 1769.

'

Friedrich 2c. 2c. Da Un�erer höch�ten Per�on angezeigt worden , daß
der Erfolg der neuen Schulan�talten dadurch miít behindert werde, daß
die Eltern auf dem platten Lande ihre Kinder in den Sommermonaten
von den Schulen zurücfhalten und zu ihrer Feldarbeit gebrauchen; �o
befehlenWir euch hiermit allergnädig�t, �ämmtlichen Beamten geme��en�t
aufzugeben, gedachte Eltern mit mehterer Sorgfalt dahin anzuhalten,
daß �ie ihre Kinder �o viel möglich�t die drei Sommermonate wöchent-
lich wenig�tens zweimal, die übrigen Monate aber hingegen täglich in
den ge�eßkten Stundeu zur Schule �chicken.
No. 13. Circular, den Schulce�uch betreffend, vom 15, Januar 1788.

Friedri<h Wilhelm 2c, 2c. Wir bringen in Erfahrung, daß ver�chie-
dene Wirthe auf dem Lande (be�onders in dortiger Provinz) arme Kin-
der ohne Lohn und blos mit dem Ver�prechen, �elbige zur Schule und
zum Unterrichte des Predigers anzuhalten, bei �ich in Verpflegung und

Dien�t nehmen, die Verbindlichkeit zum Schul: und Religionsunterricht
durch den Prediger aber hiernäch�t ganz in Verge��enheit �tellen, die
Kinder blos zu ihrer Arbeit brauchen, und �olche ohne allen Unterricht
aufwach�en la��en. Da die�er Mißbrauch billig �o viel als möglichab:
ge�tellt werden muß, fo �ollt ihr �owohl in den Städten, als auf dem

Lande, durch die Steuer- und Landräthe, auh Magi�träte und Beamte,
genau darauf vigiliren und dahin �ehen zu la��en, daß dergleichen arme

Kinder, wenn �ie das achte Jahr errciht haben, einige Tage in der

Woche, wenig�tens im Herb�t, Winter und Frühjahr zur Schule, und

tm 13ten zum Prediger ge�chickt werden, als warum �ih auch leßbterer
billig mit befkúmmern und bei den betreffenden Hausvätern in ihren
Parochien deshalb , jedoh mit aller Glimpflichkeit, gelegentli<hErinne:
rung, nôthigenfalls bei den treffenden Civilbehörden deshalb Anzeige
thun mú��en.

'

'

No. 14. Re�cript der Königl. Mini�terien der Gei�tlichen,Unterrichts:
und Medicinal-Angelegenheiten,fo wie des Fnnern und der Poli:
zei, an die Königl. Regierung zu Erfurt, die Verpflichtung der

Eltern, ihre Kinder in die Schule zu �hi>en betref�end.
Der Königl. Regierung wird auf den Berichtvom 11. v. M. die

chulver�äumni��e von Kindern, die mit ihren Eltern vom Wohnorte
ih entfernen, betreffend, hierdurcheröffnet,daß die Be�timmungen des

+ L, R. Th. 2. Tit. 12. $$. 43 bis 46 und $. 48 hinlänglichen An-
halt gewähren, um die Behörden derjenigen Orte, wo �ich fremde El:
tern mit ihren �hulfähigen Kindern der Arbeitwegen einen Theil des
Jahres hindurch aufhalten, dahin anzuwei�en, daß �ie jene Kinder zum
Be�uch der Orts�chule und erforderlichenFalls durch die im $. 48, an-

geordneten Zwangsmittel anhalten. Berlin, den 19. März 1825.
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No. 15. Allerhdch�te Cabinetsordre, betreffend die Schulzucht in den

Provinzen, wo das allgemeine Landrecht noh nicht eingeführt i�t.
Damit im ganzen Umfangeder Monarchie die Schulzucht mit Er-

folg gehandhabtund nirgend der Schulbe�uch vernachläßigt werde ; �etze
JFch, auf den Antrag des Staatsmini�terti, auh für diejenigen Landes:

theile, in welche das Allgemeine Landrecht biéher niht eingeführt i�,
in Ueberein�timmung mit den Vor�chriften de��elben, hierdur< fe�t:
1) Eltern, oder deren ge�eßliche Vertreter, welche niht nahwei�en fôn-
nen, daß �ie fúr den nôthigen Unterricht der Kinder in ihrem Hau�e
�orgen, �ollen erforderlichen Falls dur<h Zwangsmittel und Strafen an-

gehaltenwerden , jedes Kind, nach zurückgelegtemfünften Jahre, zur
Schule zu �hi>en. — 2) Der regelmäßigeBe�uch der Lehr�tunden in

der Schule muß �o lange fortge�eßt werden, bis das Kind, nach dem

Befunde �eines Seel�orgers, die einem jeden vernünftigen Men�chen
�eines Standes nothwendigen Kenntni��e erworben hat. — 3) Nur un:

ter Genehmigung der Obrigkeit und des gei�tlichen Schulvor�tehcrs fann
ein Kind lánger von der Schule zurückgehalten, oder der Schulunter-
richt de��elben, wegen vorkommender Hinderni��e, auf einige Zeit aus:

ge�eht werden. — 4) Die Schulzucht darf niemals bis zu Mißhand-
[ungen ausgedehntwerden, die der Ge�undheit des Kindes auh nur

auf entfernte Art �chädlich werden können. — 5) Züchtigungen, welcbe

in die�en der Schulzucht ge�eßten Schranken verbleiben , follen gegen
die Lehrer nicht als �trafbare Mißhandlungen oder Jnjurien behandelt
werden. — 0) Wird das Maaß der Züchtigung, ohne bemerkliche Ver:

legung des Kindes, über�chritten, �o �oll die�es von der, dem Schu!
we�en vorge�ebten, Provinzial-Behörde durch angeme��ene Disziplinar�trafe
an dem Lehrer geahndet werden. Wenn dagegen dem Kinde, dur< den

Mißbrauch des Züchtigungsrechts,eine wirkliche Verlezung zugefügtwird ;

�oll der Lehrer nah den be�tehenden Ge�eken, im gerichtlichen Wege,
be�traft werden. — Jh trage dem Staatsminijterio auf, die�e Be�tim:
mungen durch die Ge�eb�ammlung zur öô��entlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 14. Mai 1825. Friedri<h Wilhelm.
N39. 16. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen:, Unter-

rihts- und Medizinal- Angelegenheiten an die Königl. Regierung
zu Minden, das �chulpflichtigeAlter der Kinder betreffend.

Auf den Bericht der Königl.Regierungvom 31. v. M. betreffend
das �chulpflichtige Alter der Kinder, wird unter den angezeigten Um-

�tänden hierdur< genehmigt: ad 1) daß in Städten und ge�chlo��enen
Dörfern, wo die Schule nicht über eine Viertel�tunde von dem �ul:

flihtigen Hau�e entfernt i�c, nah dem be�timmten Ge�eke im Allg.
andr. IL 12. $. 43. vom beginnenden �ech�ten Jahre des Kindes auf

de��en Schulbe�uch gedrungen, — ad 2) daß aber in An�ehung der

Dorf�chaften, welche weiter, als eine Viertel�tunde von der Schule enr-

fernt �ind, das vollendete �echs�e Jahr des Kindes, �owohl in dem

katholi�chen, als in dem evangeti�chen Theile des Regierungs-Bezirks,als
der Anfang des �chulpflichtigen Alters betrachtet werde.

Berlin, den 22. Februar 1826.

No. 17. Circular wegen der Schulpflichtigkeit.
Es ereignet �ich immer noh zuweilen, daß Kinder ohne allen Schul:

und Religionsunterricht aufwach�en, und dann ohne einge�egnetund förmlich
in die firhlicheGemein�chaft aufgenommen zu �ein, zu dem bürgerlichen
Leben übergehen, Gemeiniglichkommt die�es dann zur Sprache, wenn
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�olhe Jndividuen Verbrechen begangen haben, und die Frage über
ihre Zurechnungsfähigkeictent�teht. Veranlaßt durch ein �ehr auffal:
lendes Bei�piel die�er Art haben Se. Maje�tät der König mittel�t
allechöôch�ter Cabinersordre vom 18. Juni d. Y. befohlen, daß dte

Provinzial:Behöôrden angewie�en werden �ollen, die Ortsgei�tlichen zu
gehöriger Aufmerk�amkeit auf die�en wichtigenGegen�tand anzuhalten,
damit �olche Fälle gänzlicher Vernachlä��igung des Schul: und Reli-
giongunterrichts nicht wieder vorkommen. Das Mini�terium beauftragt
daher d in Gemein�chaftmie die�e
Allerhöch�te Be�timmung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen , den

Predigern aber und Schulauf�ehern ganz be�onders einzu�chärfen, daß
�ie hierunter ihrer Pflicht púnfktlichnahfkommen.

Berlin, den 23. Augu�t 1828.

No. 18. Circular : Re�cripr der Königl. Mini�terien der Gei�tl., Un:
terrichts- und Medizinal-Angelegenheiten,�o wie des Jnnern und
der Polizei, an �ämmtliche Königl. Regierungen in den Rhein-
provinzen, die Verwendung der Schul-Strafgelder betreffend.

Des Königs Maje�tät haben nah dem Antrage der unterzeichneten
Mini�terien dur< die Allerhöch�te Cabinetsordre vom 24. Septbr. d.

J- zu befehlen geruhet, daß in denjenigen Provinzen , in welchen das

franzö�i�che Recht noch gilt, die für Schulver�äumni��e auffommenden
Strafgelder zu Schulzwe>enbei derjenigen Schulgemeinde, zu welcher
der Be�trafte gehört,nah dem Erme��en der Schulbehörden, be�onders
aber zur Unter�tüßkung armer Kinder mit Schulbedürfni��en verwen-

det, und daher zur Schulka��e der Gemeine gezahlt werden �ollen.
Die Könial. Regierung wird von die�er Allerhöch�ten Be�timmung
hiedur<h mit dem Auftrage in Kenntniß ge�eßt, das Erforderliche hier:
nach zu verfügen. Berlín, den 20. October 1828.

No. 19. Re�cript des Königl. Mini�teriums des Jnnern und der

Polizei, an das Königl. Polizei: Prä�idium zu Berlin, die Mit:
wirkung der Polizei in der Kontrolle des Schulbe�uchs der dor-

tigen Jugend betreffend.
Das Königl. Mini�terium der Gei�tlichen und Unterrichts - 2c. An-

gelegenheiten, hat mir einen Bericht des hie�igen Provinzial : Schul-
Kollegiums, die polizeiliche Kontrolle über den Schulbe�uch der hie-
�igen Jugend betreffend , mit dem Er�uchen mitgetheilt, mich Über die

Ausführbarkeit des von dem gedachten Kollegio gemachten Vor�chlags,
die�e Kontrolle durch die Polizei- Kommi��arien ausführen u la��en,
zu äußern. Nachdem ih, in der Voraus�ebung, daß dabei nur eíne

helfende Mitwirkung der Polizei- Kommi��arien Behufs der Zu�ammen-
�tellung richtiger Li�ten der vorhandenen �hulfähigen Kinder bezweckt
werde, die�e Mitwirkung zuge�ichert habe, �o hat das gedachte Mini

�terium �ich mit dem die�erhalb von mir gemachtenVor�chlage, „die
Polizei: Kommi��arien nur etwa in der Art in An�pruch zu nehmen,
daß �ie einmal, hôch�tens zweimal, jährlich die ihnen zuzu�tellenden
Formulare an die Hauseigenthúmer,Behufs der Ausfüllung, verthei-
len, nach erfolgter Ausfüllung wieder ein�ammeln, und der mit der

Zu�ammen�tellung der einzelnen Notizen beauftragten Behörde ablie-
fern, indem �ie �elb�t mit der Abfa��ung eines Haupt: Tableaus �ich
niht befa��en können,“ einver�tanden erklärt, au<h das Provinzial:
Schul-Kollegiumdarnach angewie�en. Jndem ich das Königl. Polizeis
Prä�idium hiervonin Kenntniß �ee, beauftrage ich Da��elbe,wegen
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der Modalicáten �ich mit dem Provinzial-Schul-Kollegiumzu einigen,
und dem gemäß die Polizei-Kommi��arien zu in�truiren.

Berlin, den 9, Januar 1831. v. Brenn.

b) Be�ondere Verhältni��e in Fabrifk:-Gegenden.
No, 20. Circular-Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,

Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Regierungen, �o wie an das König!. Provinzial - Schulkollegium
und Polizei:Prä�idium in Berlin, die Beauf�ichtigung der in Fa-
briken arbeitenden Kinder betreffend.

Schon �eit längerer Zeit i�t das Mini�terium bemüht gewe�en, in

Beziehungauf die in Fabriken arbeitenden Kinder, allgemeine Anerd-

nungen herbeizuführen, dur<h welche den Nachtheilen vorgebeugt wer-

den fônne, welche fúr Unterricht, Erziehung, Moralität und Ge�und-
heit die�er armen Ge�chöpfe zu be�orgen �ind, �o lange ihre Benu&ung
zu Fabrik : Arbeiten ohne ‘fe�te Norm und Controlle der Willkúhr der

Eltern und Fabrikherren überla��en i�t. Da jedoch dergleichen allge-
meine Anordnungen nur mit reiflih�ter Berück�ichtigung aller dabei

concurrirenden Juntere��en, al�o nícht blos der Kinder �elb�t, �ondern
auch ihrer dürftigen Eltern und der be�tehenden Fabriken, die zu ih:
rem Flor die�er wohlfeileren Arbeiter niht wohl entbehren können,
erla��en werden mü��en, da ferner bei den fe�tzu�czenden Be�timmun-
gen eine �orgfältige Rück�icht auf den Unter�chied genommen werden

muß, der nicht blos unter den mancherlei Fabrikfations-Arten, �ondern
auch unter den ver�chiedenen Arbeiten in jeder einzelnen Fabrik Statt

findet, um darnach die angeme��en�ten Vor�chriften Über das Alter der

zu benußenden Kinder, über die Dauer und Tageszeit ihrer Be�chäf:
tigungen, und über ihre zwe>mäßige Übrige Behandlung, woven �ich
zum voraus ein�ehen läßt, daß in Beziehung auf jede Are von Ar-

beiten andere Normen anzunehmen �ein werden, erthcilen zu können;
und da endlich bei die�en Fe�t�ebungen auch der biéherigeZu�tand und

die wirklich gemachten Erfahrungen und Beobachtungen �org�am und

grúndlih zu Rathe gezogen werden mü��en; �o leuchtet ein, warum

mit allgemeinen Be�timmungen bis jekt niht ra�cher vorge�chritten
i�t und man vorgezogen hat, lieber etwas �päter de�to durchgreifendere
und anwendbarere Verordnungen zu erla��en, als �ofort Einrichtungen
zu treffen, die auf die vorhandenen Verhältni��e nicht all�eitige Rü:

�icht genommen haben möchten, und deshalb �päter mit Erklärungen,
¿odificationen und Abänderungen wieder ver�ehen werden múßten,

Unabhängig jedoch von die�en hoffentlich baldzu erwartenden umfa��en:
deren Verordnungen, i�t die durch die bereitsbe�tehenden Ge�eke zur
Pflicht gemachte Für�orge, daß die Be�chäftigungen der Kinder in

Fabriken wenig�tens dem Schulbe�uch keinen Eintrag thun dürfen.
Das Allg. Landr. be�timmt, daß alle Kinder im �chulpflichtigenAlcer

auh die Schule regelmäßig zn be�uchen angehalten werden �ollen ,

und die�e Be�timmungen �ind durch die Allerhöch�te Cabinetsordre vom

14. Mai 1825 auch auf diejenigen Provinzen ausgedehnt worden, in

welchebiëher das Allg. Landr. niche eingeführt i�t. Es �tehet mithin
für die ganze Monarchie fe�t: 1) Daß Eltern oder deren ge�eßliche
Vertreter, welche niht nachwei�en können, daß �ie für den nôthigen
Unterricht der Kinder in ihrem Hau�e �orgen, erforderlichen Falls
dur< Zwangsmittelund Strafen angehalten werden �ollen, jedes
Kind nach zurü>gelegtem fünften Jahre zur Schule zu �chi>en. —
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2) Daf der regelmäßige Be�uch der Lehr�tunden in der Schule
�o lange fortge�ezt werden muß, bis das Kind, nah dem Befunde
�eines Seel�orgers, die einem jeden vernünftigen Men�chen �eines
Standes nothwendigen Kenntni��e erworben hat. — Z) Daß nur

unter der Genehmigung der Obrigkeit und des gei�tlichen
Schulvor�tehers ein Kind länger von der Schule zurügehalten , oder

der Schulunterricht de��elben wegen vorkommenderHinderni��e auf
einige Zeit auëge�ekt werden kann. — Schon in die�en Be�timmungen
i�t ein hinlänglicher Anhatt vorhanden, um den gröb�ten Mißbräuchen
zu begegnen und gewi��enlo�en Eltern oder eigennüßigen Fabrik : Jn-
habern die nôthigen Schranken zu �ehen, und das Mini�terium kann
�ich daher für jeßt darauf bejchränfen,der Königl. Regierung zu em-

pfehlen, daß die�elbe in allen den Fällen, wo von der Be�chäftigung
der Kinder in Fabriken wirklicher Nachtheil für deren Ausbildung,
Sittlichkeit und Ge�undheit zu be�orgen i�, auf den Grund der an-

gezogenen Ge�cke die nöthiaen Ein�chreitungen ern�tlich�t vornehme.
Woal�o etwa Kinder in allzu frühem Alter oder täglich in zu vielen

Stunden, oder bei unge�unden Arten von Arbeiten, oder in Ge�ell-
�chaft von rohen und �ittenlo�en Erwach�enen in den Fabriken gebraucht
oder vielmehr gemißbraucht werden, da wird die�em Unwe�en am be-

�ten Einhalt gethan werden können, wenn mit nahdrü>klich�ter Strenge
auf regelmäßigen ununterbrochencn Schulbe�uch Vormittags und Nach:
mittags gehalten wird. Wo jedoch zu jenen Be�orgni��en kein Grund

vorhandeni�t ,
wo namentli<hfein kleineren Kinder benußt werden;

da darf eine billige Rück�icht �owohl auf den Vortheil der Fabrikanten,
als auf den Verdien�t der Eltern, als auh auf den Nuten für die
Kinder, indem �ie �ich frühe an ausdauernde Thätigkeit gewöhnen,

Ballen
een werden, und es unterliegt keinem Bedenken, daß in �olchen

âllen Dispen�ationen vom Unterrichte oder Be�chränkungen de��elben
auf einige Tage ía der Woche, oder auf wenige Stunden des Tages,
oder die Erlaubniß, Abend- und Sonntag-Schulen be�uchen zu dürfen,
Statt finden können. Doch �ollen die�e Dispen�e immer nur nah
genauer Unter�uchung der Verhältni��e und niht ohne die ausdrú>:

licheEin�timmung des gei�tlichen Schulvor�tehers , und zwar in jedem
einzelnen Falle �peciell ertheilt werden, niemals aber auf den Religions-
Unterricht für die Confirmanden oder fúr die zum erften Abendmahle
Vorbereiteten �ih er�treken dürfen. Das Mini�terium erwartet, daß
die Königl. Regierung die�er wichtigen Angelegenheitalle Sorgfalt
widmen und nah den hier gegebenen Andeutungen die erforderlichen
Magaßregelnder Wach�amkeit, der Auf�icht und der Abhülfe mit An-
theil und nôthigenfalls mit Nachdru>kergreifen werde.

Berlin, den 27. April 1827.

No, 21. Re�cript der Königl. Mini�terien der Gei�tlichen, Unterrichts:
und Medizinal- Angelegenheiten,�o wie des Innern und der Po-
lizei, an das Königl.Polizei: Prä�idium hie�elb�t, die Beauf�ichti:
gung der, in den Fabriken arbeitendenKinderbetreffend.

Das Königl. Polizei: Prä�idium i�t bereits durch die Verfügung
des mitunterzeihneten Mini�terü der Gei�tl., Unterrichts - 2c. Angele-
geuheiten vom 27. April pr. zur Ausführung derjenigen Maaßregeln
veranlaßt worden, welchen gemäß mit Beachtung der angedeuteten
Modificationenverfahren werden �oll, um die Mißbräuche im Sc{ul-
be�uche der, in den hie�igen Fabriken arbeitenden Kinder abzu�tellen.
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Unter Bezugnahmeauf die gedachte Verfügung wird das Königl,
Polizei: Pra�idium hierdur< aufgefordert: „die Polizei-Beamten an-

zuwei�en, �ämmtliche hie�ige Fabriken, Manufakturen und ähnliche Ge-

werbe-An�talten von Zeit zu Zeit, wenig�tens einmal vierteljährlich, in

Hin�icht auf den Schulbe�uch der dort arbeitenden Kinder zu revidiren,
und Uebertretungsfälle dem Königl, Polizei: Prä�idium zur weitern

Veranla��ung und Mittheilung an das Königl. Kon�i�torium und Pre-
vinzial-:Schul:Kollegiumanzuzeigen.“ Berlin, den 15, Dez. 1828.

III. Der Uneterricht und die Erziehung der Schuljugend,
A. Religions-Unterricht.

( Confe��ions : Ver�chiedenheit

,

Simultan : Schulen. )
No. 22, Re�cript des Ju�tiz: Mini�terii, die gemi�chten Ehen betreffend.

Friedri<h Wilhelm, König 2c. Un�ern 2c. Von der bei Euch ge-

�hehenen Anfrage des Magi�trats zu Reichenbach, wie es mit dem

Unterricht und der Erziehung einiger er�t na< dem Tode der Mutter

�{ulfähig gewordenen Töchter ver�chiedener Religionsverwandten ge-

halten werden �oll? haben Wir Euren Bericht vom 15, c. erhalten,
Auf den davon in Un�ern Geheimen Staatsrath ge�ehenen Vortrag
be�cheiden Wir Euch, daß �ih die�e Anfráge aus den $. 74. und 78.

Th. 1x, Tit, 2. des allgemeinen Laudrechts von �elb�t erledigt, indem

darnach die Anordnung der Art, wie das Kind erzogen werden �oll,
be�onders in Ab�icht des Religionsuaterrichts, dem Vater haupt�ächlich
zufommt, und �o lange die Eltern einig �ind, kein Dritter ein Recht
hat, ihnen zu wieder�prechen. Es kann al�o auh nach dem Tode der

Mutter, den fatholi�chen Schullehrern durchaus nicht ge�tattet werden,
den Vater hierüber einzu�chränken. Jhr habt daher den Magi�trat zu

Reichenbach hiernach zu be�cheiden.
Berlin, den 30. Juli 1804.

No. 23. Re�cript des Ju�tiz: Mini�terii über die Religion, in welcher
Kinder zu erziehen �ind.

Bei der in dem Berichte vom 13. d. M. aufge�tellten Frage: in

welchem Glaubensbekenntni��e die Kinder des ver�torbenen N. N. auf
N. N. unterrichtet werden �ollen? i�t der Um�tand, daß der Sobn
und die älte�te Tochter nach lutheri�chen und die beiden jüngern Tôch:
ter nach reformirten Kirchengebräuchen getauft worden, allerdings �ebr
erheblich. Denn es erhellet daraus ganz flar, daß beide Eltern im

Leben darüber einig gewe�en �ind, daß die Kinderzu derjenigen Neli:

gion, welcher �ie �hon durch die Taufe gewidmetworden, künftig an-

geleitet und erzogen werden �ollten. Von die�em Uebereinkommen nah
dem Tode des Vaters ein�eitig abzuweichen, war die Mutter um �o
weniger befugt, da �ie �elb�t, �o lange �ie mit ihm in der Ehe lebte,
zur reformirten Religion �i< bekannte, und das allgem.LandrechtThi.
11. Tit. 2. $. 80. und 82. úberhaupt verordnet, daß in der Regel nach

dem Tode beider, oder auh nur eines der Eltern der Unterricht der

Kinder in dem dur< das Ge�e, oder durch ge�eßlih zulä��ige Verei

nigung be�timmten Glaubensbekenntni��e �o lange fortge�eßkt werden

�oll, bis die Kinder das im $. 84. a. a. O. bemerkte Alter, und mit

dem�elbendie Freiheit der Wahl erlangt haben, zu welcher Religions:
partei �ie �ih bekennen wollen. Die in dem $. 754. a. a. O. und

$, 104, des 1, Anh. zum allgem. Landrecht in Ab�icht der Pflegeeltern
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gemachteAusnahme, hebt die Regel nicht auf, jondern be�tätigt die-

�elbe, und findet hier überall feine Anwendung. Am wenig�ten konnte,
in dem gegenwärtigen Falle, die leiblicheMutter durch ihren, nach dem
Tode des Vaters, erfolgten Uebergang zur katholi�chen Religion, das

Recht �ich ver�chaffen, dem Uebereinkommenzuwider zu handeln, und

dfe Kinder gegen den vermutheten Willen des Vaters, in der fkatho:
li�chen Religion erziehen zu la��en, da nachdem $. 81. des angeführ-
ten Allgem. Landrechts auch �ogar auf eine, in der leztern Krankheit
ge�chehene Religionsveränderung der Eltern feineRück�icht genommen
werden darf. Die mc der Aeußerungdes Königl.Departements für
den Cu�tus úberein�timmende Meinung des Königl. Pupillenkfollegti,
daß die Tôchter des N. N. in der lutheri�chenund re�p. reformirten
Religion, în welcher �ie getauft �ind, unterrichtet und erzogen werden

mü��en, i�t daher vollkommen gegründet. Das Collegiumhat hiernach
das Erforderliche zu verfügen, und den Curator, Ju�tizcommi��arius
N. N. anzuwei�en, bei de��en Erklärung, daß er und die WittweN. N.
den Sohn fúr eine andere, als die lutheri�che Kirche nicht erziehen
wollen, es übrigens das Verbleiben hat.

Berlin, den 25. November 1813.

No. 24, Re�cript des Ju�tiz: Mini�teri úber die Religion, in welcher
Kinder, zu erzichen �ind.

Aus einem an den Ju�tizmini�ter von dem Königl. Mini�terio der
gei�tlichen Angelegenheitenabgegebenen Berichte der Königl. Regierung
zu Erfurt i�t er�chen worden, daß die Ehefrau des N. N. zu N.,
welchefrüheran einen gewi��en N. N. katholi�cher Religion, der ihr
zwei Kinder hinterla��en hat, verheirathet war, die�e beiden Kinder er:

�ter Ehe in der katholi�chen Religion, zu der �ie, und ihr jeiger Ehe-
mann �ich bekennt, zu erziehen wün�cht, daß aber das da�ige Stadt:
gericht als vormund�chaftliche Behörde ihr �olches unter Androhung
von Geld: und Gefängniß�trafe unter�agt, und �ie �ich dadurch bewo-

gen gefunden hat, Be�chwerde gegen das Stadtgericht bei der obener-

wähnten Regierung zu führen. Da die�e Be�chwerde ganz unbehörig
angebracht i�t, und nichts gegen die Verfügung des Stadtgerichts er-

innert werden kann, �o wird dem Königl. Pupillencollegio aufgegeben,
die Supplicantin in Gemäßheit der Declaration vom 21. November
1803 und des Re�cripts vom 25, November 1813 abzuwei�en, und das

ganze ge�ebliche Verfahren des Stadtgerichts aufrecht zu erhalten.
Berlin, den 15, Mai 1819.

No, 25. Mini�terial: Re�cript über Simultan- Schulen. x

_
Die Erfahrung hat gelehret, daß in Simultan- Schulen das Haupt-

Element der Erziehung, die Religion, nicht gehödriggepflegt wird, und
es liegt in der Natur der Sache, daß die�es niht ge�chehen fann.
Die Ab�icht, durch �olche Schulen größereVerträglichkeitunter den

ver�chiedenenGlaubensgeno��en zu befördern, wird auch �elten, oder
niemals erreicht; vielmehr artet jede Spannung, die unter den Lehrern
ver�chiedener Confe��ion, oder zwi�chendie�en und den Eltern der Schul-
jugend ausbricht, gar zu leiht in einen Religionszwi�taus, der nicht
�elten eine ganze Gemeine dahinreißt;anderer Uebel, die mit Simul.

tan: Schulen verbunden �ind, nicht zu gedenken. Des Königs Maje-
�tât haben die�er An�icl,t des Mini�teri în der Kabinetsordre vom 4.
October pr. ausdrú>lic<h beizup�licgtengeruhet, Dergleichen An�talten
können daher nicht Regel �eyn. Ausnahmenfinden Statt, wenn ent:
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weder die offenbare Noth dazu drängt, oder wenn die Vereinigung
das Werk freier Ent�chließung der von ihren Seel�orgern berathenen
Gemeinden i�, und von der höôhernweltlihen und gei�tlichen Be-

hórde genehmigtwird.
Berlin, den 27. April 1822.

No. 26. Cabínetsordre vom 17. Augu�t 1825, daß die Defklaraticn
vom 21. November 1803, wornach die Kinder gemi�chter Ehen in
den: Glaubensbekenntniß des Vaters zu erziehen.

In den Rheinprovinzen und in We�tphalen dauert, wie Jch ver-

nehme, der Mißbrauch fort , daß katholi�che Gei�tliche von Verlobren
ver�chiedener Konfe��ionen das Ver�prechen verlangen, die aus der Ehe
zu erwartenden Kinder, ohne Unter�chied des Ge�chlechts, in der farho-
li�chen Religion ‘zu erziehen und darohne die Trauung nicht verrich-
fen wollen. Ein �olches Ver�prechen zu fordern, kann �o wenig der

fatholi�chen, als im umgekehrtenFalle der evangeli�chen Gei�tlichkeit
ge�tattet werden. Jn den d�tlihen Provinzen der Monarchiegilr das

Ge�eß, daß eheliche Kinder ohne Unter�chied des Ge�chlechts in dem

Glaubensbekenntniß des Vaters erzogen werden (Deklaration vom

21. November 1803) ; in die�en Theilen des Staats �ind und werden

ebenfalls gemi�chte Ehen ge�chlo��en und von fatholi�chen Gei�tlichen
einge�eegnet, und es waltet kein Grund ob, da��elbe Ge�eß nicht auch
ín den we�tlichen Provinzen geltend zu machen. Demgemäß verordne

JFch hiermit, daß die Deklaration vom 21. November 1803 auch in
den Rhein: und We�tphäli�chen Provinzen befolgt, und mit die�er
Ordre in der Ge�eß�ammlung und in den Amtsblättern der betreffen-
den Regierungen abgedru>t werden �oll. Die zeither von Verlobten

die�erhalb eingegangenen Verpflichtungen �ind als unverbindlich anzu:
�ehen. Das Staatsmini�terium hat hiernach das Weitere zu verfügen.

Berlin, den 17. Augu�t 1825.
'

Friedri<h Wilhelm.
No. 27. Cabinetsordre úber Simu!tan: Schulen.

Jch la��e Jhnen hierbei einen Auszug aus einem auf Meine Ver-
anla��ung erforderten Berichte des Obr: Prä�identen von Baumann
an den Mini�ter des Jnnern vom 4. und des letzteren an Mich vow

25, v. M. úber den Schulunterrichtin kleinenStädten des Großf-
herzogthumsPo�en zufertigen. Der Ober: Prä�ident von Baumann

�cheint hiernach zu be�orgen, daß die von Ihnen getroffene Einrichtung
zur möglih�ten Organi�ation von Confe��ions : Schulen, �tatt der St:
multan: Schulen, den Erfolg haben werde, daß wegen der getheilten
Mittel in den kleinen Städten ein zwe>mäßiges Schul - We�en wedcr

für die eine noch für die andere Confe��ion �ich werde zu Stande brin:

gen la��en. Jch habe zwar auf Jhren Bericht vom 10. Januar 1820
in Meiner an Sie erla��enen Ordre vom 4. October 1821 Jhre An-
�icht genehmigt, daß die Vereinigung der Schulen weder der einen

noch der anderen Confe��ion aufgedrungen werde; es kann aber fein
Bedenken finden, die Vereinigung zu befördern, wenn der Mangel an

hinreichenden Fonds die zwe>mäßige Einrichtung von Confe��ions-
Schulenhindert, und die Gemeindeglieder beider Confe��ionen überdie

Organi�ation einer Simultan: Schule einver�tanden �ind. Jh trage
Ihnen auf, hierna<h den Gegen�tand noch be�onders zu prüfen, und
den Ober: Prä�identen von Baumann mit der erforderlichen Anwei�ung
zu ver�ehen. Dem Mini�ter des Junern habe Jh empfohlen, mí
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thätiger Ob�orge auf die Lokal : Behörden in den kleinen Städten ein

zuwirken, damit �ie �ich nah Kräften bemühen,
/

den Ko�tenaufwand
zur Verbe��erung des Elementar: Schulwe�ens herbei zu �chaffen.

Berlin, den 23, März 1829,

Friedri<h Wilhelm.
No. 28. Mini�terial: Re�cript úber den Be�uch des dffentlichenGottes:

dien�tes dur<h die Schuljugend.
Bei Rúek�endung der Beilagen des Berichts des 2c. (ins. titulus)

vom 11, yv. M., welchen Da��elbe in Betreff der Verpflichtung der

Schuljugend zum Be�uche des dffentlihen Gottesdien�tes er�tattet
hat, erwiedert das Mini�terium hierdur<, daß, nach �einer An�icht,
durch die Be�tim:nung des $. 91. Tit. 17. Th. Il des allgemeinen
Landrechts, welches Úberdieß von Mitgliedern der Gemeine,wohin die

noh vicht confirmirten Schul: Kinder nichr zu zählen �ind, �pricht, der
�peciellen Be�timmung des Land: Schul :- Reglements von 1763 über
den Be�uch des Gottesdien�tes durch die Schuljugend auf dem Lande

nicht devagirt i�t. Dagegen kann das General : Land- Schul: Reglement
auf die Städte nicht ausgedehnt werden, es würde de��en Durchfüh:
rung auch unuvermeidlih zu den mannigfaltig�ten Reibungen Anlaß
geben. Es ver�teht �ich dagegen von �elb�t, daß etwa vorhandene par:
ticuläre Vor�chriften aufrecht zu erhalten �ind, da überhaupt die Ein;

wirkung der Gei�tlichen, der Schullehrer und Schulvor�tände auf gút-
lichem Wege hier das Mei�te thun mú��en, und es den Provinzial:
BehördenÚberla��en bleibt, auf die�e Wei�e und dur<h Schuldisciplin,
für die Beförderung des Zweckes zu �orgen.

Berlin, den 16. April 1830.

B. Allgemeine Unterrichts-Gegen�tände und Anordnung
der�elben.

No. 29. Anwei�ung für die Schullehrer in den Land -: und niedern
Stadt: Schulen zu zweckmäßigerBe�orgung des Unterrichts der

ihnen anvertrauten Jugend.
Einiíeitung. Jeder Chri�tlich ge�innte Unterthan, wird aus dem

im Jahr 1788 den 9ten Julii er�chienenen Religions : Edikt, und aus

den nachmaligen Veran�taltungen, mit freudigem Dank erkannt haben,
daß es Seiner Königlichen Maje�tät, un�ers allergnädig�ten Herrn,
ern�tlicher und unabänderlicher Wille i�t, �o viel Monarchen dazu thun
können, in �einem Lande wahre Erkenntniß Gottes in Chri�to, und
âächteGott�eligkeit auszubreiten. Be�onders mü��en alle Chri�tliche
Eitern ihren Landesherrn �egnen, wenn �ie �ehen, wie �ehr es ihm an-

liegt, daß ihre Kinder von der zarte�ten Jugend an, �owohl zu den

fúr ihren Stand und Beruf nôthigen Kenntni��en angeführt, als auch
vorzüglich mit der heiligen Schrift und demin der�elben enthalrenen
EinzigenWeg zu ihrem wahren Heil hinlänglichbekanntgemacht, und

al�o nicht nur zu núblichen Gliedern der men�chlichenGe�ell�chaft, �on-
dern auh zu Mitgeno��en der durchChri�tum erworbenen ewigen Se:
ligkeit erzogen werden. Eben die�e wahrhaft Landesväterliche Ge�in-
nung i�t es, welche den Monarchenbewogenhat, die hier folgende
nähere Anwei�ung für die Lehrer in �ämmtlichen Evangeli�chLutheri-
�chen Land: und niedern Stadt: Schulen, zu zwe>mößiger Be�orgung
des Unterrichts abfa��en zu la��en; in welcher ihnen diejenigen Mittel
an die Hand ‘gegebenwerden, die �ie anwenden mü��en, um die ihnen
anvertraute Jugend, �owohl �icherer und in kürzerer Zeit zu den nd-
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thig�ten Kenntni��en zu bringen, als auh ihre Schule immer in Zucht
und guter Ordnung zu halten. Vorläufig aber i�t Folgendes zu be:

merken: 1) Es i�t feineêweges die Ab�icht, daß durch die�e nähere An:

wei�ung das im Jahr 1763 den 12ten Augu�t er�chienene General-
Land: Schul- Reglement, als niht mehr gültig aufgehoben werden �olle.
Vielmehr werden �ämmtliche Schullehrer auf leßteres, in Ab�icht allcs

de��en, was hier nicht entweder im Einzelnen abgeändert oder doch
näher be�timmt worden, hiemit aufs neue auédrükli<h angewie�en;
und ihnen vorzüglichdie $. $. 12. 13. 16. 17. 22. 23. 24. zur fleißi-
gen Beherzigungund genaue�ten Befolgung empfohlen. — 2) Da
voraus zu �ehen i�, daß einige der gegebenen Vor�chriften an manchen

Orten, entweder gar nicht, oder doh nicht �ogleich ausgeführt werden

können; �o wird Ein-: für Allema! hier erklärt, daß in dic�em Fall
nach der Ab�icht des Monarchen nur das verlangt werde, was, und
wie weit es möglich zu machen i�t. So kann natürlicher Wei�e in

einer allzukleinen und engen Stube, das , was von der nothwendigen
Ab�onderung der Knaben und Mädchen, der größern und kleinern, le:

�enden und buch�tabirendenKinder vorge�chriebenwird, nicht �o ganz

befolgt werden, wie in einer geräumigern Schul�tube. Ferner kann

in mancher Schule, aus mehrern Gründen, das Schreiben und Rech-
nen nicht in jedem halben Jahr, nach der hier gegebenen Vor�chrift
getrieben werden, (und dergleichen mehr.) Man führt die�es hier Ein

fúr Allemal anz; und wird es der Klugheit und Treue der Jn�pecto-
ren, Prediger und Schulauf�eher Überla��en, die Jntention Seiner

Königlichen Maje�tät �o auszuführen, daß bey näherer Unter�uchung
�ich zeige, es �ey alles ge�<hchen, was na< den Um�tänden des Orts
und der Schule, ge�chehen konnte. — ZY Die Erfahrung hat hinlängz-
lich gezeigt, daß es unter den Schulhaltern, be�onders auf dem Lande,
viele giebt, denen es niht an gutem Willen und an redlicher Ge�in:
nung, wohl aber an Kenntniß einer zweckmäßigenLehrmethode, und

ver�chiedener kleiner Vortheïle fehlt, um Aufmerk�amkeit und Ordnung
in ihrer Schule zu erhalten. Die�en gut ge�innten, aber nicht gehö:
rig unterrichteten Schullehrern haupt�ächlih zu Liebe, �ind die hier
gegebenen Vor�chriften zum Theil bis auf das Einzelne und klein�te
Detail be�timmt worden.

'

$. 1, Wahrer Religions: Unterricht, in welchem die Kinder zur
Erkenntniß de��en, was zu ihrerSeligkeitund zur chri�tlichen Uebung
ihrer Pflichten in den Verhältni��en die�es Lebensgehört, hinlänglich
angeleitet, und zur Benubung die�er Erkenntnißîn ihren Ge�innun-:
gen und Handlungen gebildet werden; ij die eigentliche Haupr�ache
des Unterrichts in niedern Schulen auf demLande und in den Städren.
Der Prediger muß die Kinder aus der Schule in �einen nähern Un-:

terriht nehmen. Sie mü��en daher aus er�terer folgende Arten der

Tüchtigkeit mitbringen: a) Fertigkeit im richtig und deutlich Le�en.
Hieran fehlt es bisher, allgemein genommen, mehr als man denken

�ollte. — b) Hinlängliche Uebung in dem kleinen Catehismus Lutheri,
den �ie fertig auswendig gelernt haben mü��en. — €) Bekannt�chaft
mit den - Haupt�äßen der Glaubens- und Lebenslehre, �o wie �ie in
dem allgemeinen Catechismus *) vorgetragen und aus der heiligen

©) Beyläufig wird hier angemerkt : daß in allen Schulen, be�onders aber in denen,
wo no< nict alle Kinder den neuen Catechiômus haben , darauf ge�ehen werden

muß , ‘daß wenigltens jedes neuankommende Kind, das nl<t zu den gauz Armen

gehört, den�elben mitdringe.
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Schrift erwie�en �ind. — 4) Gehdrige Bekannt�chaft mit der Bibel,
�o daß �ie die Haupt�tellen zur Erklärung und zum Beweis der Grund-

wahrheiten auswendig anführen kônnen. Auch mü��en �ie geübt�eyn,
jede ihnen aufgegebene Stelle in den bibli�hen Büchern �ogleich auf:
zu�chlagen. — e) Einen Vorrath auswendig gelernter guter Lieder,
damit ihnen im ganzen Leben Erwe>kungen zur Gott�eligkeit, Abra-

thungen vom Bö�en, und Ermunterungen zum Guten im Gemüth
bleiben, — Außer die�en Fúnf Punkten mü��en �ie ferner l) Einige
Fertigkeit, le�erlich und orthographi�h zu �chreiben, und g) einige
Uebung in den gemein�ten zum Hauswe�en nöthigen Rechnungen er-

langt haben. ' ;

$. 2. Demzufolge mü��en in jeder Land: und niedern Stadt:Schule
die hier genannten Punkte als Haupt�ache getriebenwerden, und

durchaus feinen andern Nebenarten des Unterrichtsnach�tehen. Am

wenig�ten wird den Schullehrern ge�tattet, mit Zurück�ebungoder nur

nachläßiger Betreibung die�er Haupt�túcke, Gegen�tande der Natur-

ge�chichte, Geographie 2c. mit den Kindern vorzunehmen. Dagegen
wird höch�ten Orts für ein Schulbuch ge�orgt werden, welches alles
daëjenige enthält, was außer den vorgenannten Punkten , da, wo die
ÜbrigenUm�tände der Schule es zula��en, mit den Größern und Ges
Úbtern vorgenommen werden fann.

Ç_3. Wie nun die $. 1. angeführten Punkte den Lehrern in al-
len niedern Schulen auf dem Lande und in den Städten, als der eí:

gentlihe Gegen�tand ihres Unterrichts angezeigt worden; �o i�t es

auh der Wille Sr. Maje�tät, daß in allen die�en Schulen , �o viel
aló möglich, eine gleihförmige Lehrart beobachtet werde. Zu die�em
Behuf werden den Schullehrern in den folgenden $. $. hinlängliche
Vor�chriften gegeben, was �ie 1. in Ab�icht der allgemeinen Be�chäfti-
gung mit den Schulkindern, im Anfang und Schluß der Lehr�tunden,
($. 4.), IT. in Ab�icht des Unterrichts �elb�t ($. 5.) und II. in Ab-
�icht der Zucht und Ordnung zu thun haben.

$, 4. Was I. die allgemeine Be�chäftigung betrifft: �o �ind 1) in

An�ehung der Vorbereitung zur Lehr�tunde, folgende Punkte genau
zu beobachten. a) der Schullehrer (der �ih zur gehörigen Zeit in der

Schul��tube einfinden muß), �ucht die �ich bey ihm ver�ammelnde Ju-
gend �ogleich in Ordnung zu bringen und �ieht darauf, daß jedesKind
�ich an �einen Ort ruhig hin�e6e; *) daß eine allgemeine Stille herr-
�che; und daß ein jedes Kind �eine Schulbücher bey �ich habe. b) Er

�ieht darnach, ob die Kinder vollzählig �ind, und merkt die Fehlenden
an, um ‘�ich nah dem Grund ihres Außenbleibens erfundigen, und

wenn der�elbe un�tatthaft i�t, bey �einer Behörde Anzeigemachen zu
können. c) Der Lehrer muß �einen Schulunterricht nicht eheranfan-
gen, als bis er die genaue�te Stille und Ordnung unter �einen Kin-
dern bewirkt hat, und beym Ueber�chauen mit einem ern�thaften ge-
�eßten Blik nichts mehr findet, was den Unterrichtaufhalten fannu.
— 2) Der Anfang der Lehr�tunden ge�chiehtmit Ge�ang und Gebet,
und eben �o der Schluß. Jn Ab�ichtdes Ge�angs �ind folgende Re-

gelnzu beobachten: a) Das für jeden Monat in dem Allgemeinen
‘andes: Catechiósmus aufgegebene Lied muß, je nachdem es lang oder

®) Und zwar muß da, wo die Knaben und Mädchen zu�ammen unterrichtet werden,
wenn es uur irgend möglich i, die Einrichtung gemacht werden , daß die Knaben
und Mädchen abge�ondert �ien,
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furz i�t, in mehrereTheile (auh na< dem Jnhalt der Ver�e), ge-
theilt werden, damit es in den Vor - und Nachmittags�tunden bem
Anfang und Schluß der Lection in ein oder zwey Tagen ge�ungen
werden könne, und al�o die Kinder es auf die�e Art fertig auëwendtg
lernen. Die�er Zwe> wird um �o leichter erreicht werden, wenn der

Schulhalter dann und wann das gelernte Lied auf�agen läßt, und-bald

die�en bald jenen Vers, in und au��er der Ordnung, den Kindern ab-

frägt. b) Der Schullehrer �elb�t, oder einer von den älte�ten Kna-
ben �pricht jede Zeile, die ge�ungen werden �oll, (oder wenn der Ver-

�tand es erfordert, mehrere Zeilen) lang�am und vernehmlich ver.

c) Die Kinder mü��en nur lei�e �ingen, und der Schulhalter, de��en
Stimme allein vor�challen muß, darf nie leiden, daß ein Kind vor-

�chreie. Denn bey einem wü�ten und lauten Ge�chrey lernen die Kin-
der nie gehörig �ingen. Wenn eins oder mehrere fal�ch �ingen, �o
giebt der Schulhalter ein Zeichen , daß alle einhalten �ollen, und hilft
�odann den fal�ch�ingenden in den reten Ton ein. Die�es alles wird

um �o leichter gehen, je mehr der Schullehrer darauf hált , daß lang-
�am und mit gemäßigter Stimme ge�ungen wird. Bei dem Gebet

muß der Lehrer a) vor allen Dingen darauf �ehen, daß er durch �ein
eignes Bey�piel die Kinder zur wahren Ehrfurcht und Andacht er:

we>ez da er �on�t durch das Gegentheil an ihrer Zer�treuung, Leicht-
�inn und Gedankenlo�igkeit bey der Gebetsúbung Schuld wird.

b) Das Gebet �elb�t muß kurz �eyn; und haupt�ächlich die Bitte ent-

halten: daß der himmli�che Vater um Je�u Chri�ti �eines Sohnes
willen die Kinder gnädig an�ehen, �ie unter der Leitung des heiligen
Gei�tes in ihrer Schularbeit �egnen, und zu Men�chen bilden wmöôchre,
die in �einem Gnadenbund �tehen, Jhm wohlgefällig und dem Näch-
�ten in dem von Gott ihnen angewie�enen Beruf nüßlich werden, da-

tit ihr ganzes Leben eine Vorbereitung zur �eligen Ewigkeit �ey.
c) Im Schlußgebetdankt er im Namen der Kinder für die Gnade
des Chri�tlichen Unterrichts, erbittet fúr alle Ver�ündigungen durch
Leicht�inn , Ungehor�am2c. die väterliche Vergebung durch Chri�tum,
und empfiehlet die Kinderder Auf�iht des Gei�tes Gottes auch. au�-
�er der Schule, damit �ie die Freude ihrer Aeltern werden, und an

Gnade bey Gott und den Men�chen zunehmen mögen. — 3) Bey
dem Auswendiglernen der monatlichaufgegebenenP�alme und Haupt-
�prúche zum Bewei�e der im Catechismus vorgetragenen Lehreu, (wo:
zu auh am Sonnabend das Le�en der Evangeli�chen und Epi�toli�chen
Texte fommen fann) i�t folgendes zu beobachten: a) Der Schulhalter
�pricht entweder �elb�t, von Vers zu Vers (oder nah den Hauptab-
�chnitten des Ver�es ), den P�alm oder Spruch vor, oder er läßt die-

�es von einem der fertig�ten Knaben thun; und zwar bald von die:

�em, bald von jenem; das auf die�e Art vorge�prochene,mü��en �ämmc-
liche Kinder, �ogleich, niht allzulauc, aber dochver�tändlich, nach�pre-
chen ; wobeydarauf zu �ehen i�t, daß feines �till�hweige, oder Wörter

ver�<hlu>t.

"

b) Der Schullehrer muß allen Fleiß daran wenden, daß
�owohl bey dem Vor�prechen, als bey dem Nach�prechen �ämmtlicher
Kinder, Ton und Nachdruck auf die Worte gelegt werden, auf welche
es anfommt; damit der äu��er�t widrige, �ingende und einförmige Mis-
flang, mit welchem die Kinder gewöhnlich eine bibli�he Stelle her�2-
gen, �ih aus den Schulen verliere. Z ce) P�almen, längere Sprúche,

*) Prediger und In�pectores mü��en, �o viel �ie immer können, hre Schullehrer dazu
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Evangeli�che und Epi�toli�che Texte werden eben �o wie die Lieder, in

mehrere Ab�chnitte vertheilt, damic es den Kindern leichter werde, �te
auswendig zu lernen. d) Wenn der Schullehrer glaubt, daß die Kin:
der den aufgegebenen P�alm 2c. wi��en können, fo läßt er ihn, wie

vorher bey den Liedern angemerkt worden, von den Kindern einzeln
her�agen. Desgleichen läßt er diejenigen, welche le�en können, den

‘P�alm oder die Stelle in der Bibel laut vorle�en; wobey die übrigen
zuhdrenden Kinder aufmerken, ob der Vorle�er Überall den Ton recht
ge�ekt hat, auh wohl, wenn hierin gefehlt worden, die�es �o gleich
�elb�t mit deutlicher Stimme, jedoch ohne Ge�chrey, verbe��ern mü��en.
— 4) Jn den allgemeinen Ermahnungen, im Anfang oder Schluße
der Lehr|tunden �tellt der Schullehrer den Kindern herzlichund lieb-

reich, aber furz vor: „welche Ehrfurcht, Liebeund Gehor�am �ie dem
Vater im Himmel �chuldig �ind, der �einen Sohn für �ie Men�ch wer-

den ließ und in den Tod dahin gabz der �ie bey allen ihren Unarten
und Ver�ündigungen liebt, ernährt und kleidet; der �te în �einem Wort

unterrichten und zu Mitgeno��en der unbegreiflichen Herrlichkeitdes

künftigen Lebens erziehen läßt.“ Er �ucht den Kindern einzuprägen :

„wie unendlich werth ihnen Je�us, ihr Heiland, �eyn mü��e, der ihre
Sünden und deren Strafe auf �ich genommen, und ihnen mehr er-

worben habe, als �ie bicten oder ver�tehen fönnen, da �ie alle zeitliche
und ewige Glück�eligkeit nur deswegen erwarten fönnen, weil er am

Kreuz für �ie ge�torben; daß ihnen al�o keine Pflicht heiliger �eyn
máú��e, als die, daß �ie die�en ihren Heiland aufs herzlich�te lieb haben,
und �ehnlich darnach trachten, ihre Liebe dur< willigen Gehor�am ge-
gen �eine Gebote zu bewei�en. ‘’ Er �tellt ihnen dringend vor, „daß
�ie den Gei�t Gottes betrúben und ihm wider�treben, wenn �ie ohne
an Gott zu denken, dahin leben, wenn fie das Gebet vernachläßigen,
ihre Aeltern dur< Ungehor�am, Mü��iggang, Lügen, Zank�ucht und

Muthwillen beteidigen; und daß es das größte Unglück �ey, wenn

Gott Seinen Gei�t von ihnen nehmen muß.“ Ein treuer Schulleh-
rer, der das Chri�tenthum �i<h für �eine eigene Per�on zur Haupt�ache
macht, und das wahre Heil: der ihm anvertrauten Kinder auf �einem
Herzen trägt, wird gern und mit aller Treue die Gelegenheit benuben,
wo er auf die�e Art einen Seegen in die Seelen der Kinder legen
fann. Dagegen ein Schullehrer, dem die�es �chwerfiele, eben dadurch
bewei�en würde, daß er weder für �eine eigene.Seele �orgt, noh die

Er�te und wichtig�te Pflicht �eines Lehramts kennt.
:

$« 5. Was nun I…. den eigentlichen Unterricht �elb�t betrift; �o
i� zuvörder�t überhaupt folgendes anzumerken:a) Der Schullehrer
muß feinen Theil de��elben für geringfügig halten, und etwa nur oben-

hin treiben. Er har nichts gethan, wenn er nicht in einer jeden Art
des Unterrichts das gelei�tet hat, was gelei�tet werden konnte. —

) Eben �o wenig muß eine Art des Unterrichtsdeswegen, weil etwa
mit erwach�enen Kindern eben jekt eine andere vorzunehmen i�, zu-
rü>ge�ezt oder auh nur vernachläßigetwerden. Der Lehrer muß �ich
zu gewöhnen �uchen, �eine Aufmerk�amkeitauf alle gleich zu verthei:
len, �o ver�chieden ihre Schularbeiten �eyn môgen, und ein jedes Kind
in dem, was es thun muß, gehörig zu be�chäftigen.

anführen, daß �ie eine völlige Fertigkeit erlangen, bibli�che Stellen nach ihrem Jn-
halt und Sinn herzu�agen. Eben �o mü��en �ie bey threm Schulbe�uch darauf
�ehen, daß das �inn - und ver�tandlo�e Her�agen und der den Kinderu am Ende
�elb�t eckelhafte Ton gänzlich abge�tellt werde.
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$. 6, Der Unterrichtin der Buch�tabenkenntniß und im Buch:
�tabiren erfordert vorzüglichen Fleiß, Unverdro��enheit und pünktliche
Beobachtung der Vor�chriften, dur<h welche das Schleppende und Un-

zwemäßige, welches die�en Theil des Unterrichts bisher verdarb, und

ohne Noth in die Länge zog, vóllig abge�tellt wird. Man fann mit
Recht gewi��ermaßen �agen : daß der Schullehrer bey die�er er�ten und

gewöhnlichverachteten Be�chäftigung ent�cheidende ‘Proben �einer Tüch-
tigkeit und �eines Fleißes ablegt, wenn er die Kinder in ein paar Mo-
naten (wie es in der That in manchen Schulen gelei�tet worden), im

Buch�tabiren zu einer hinlänglichenFertigkeit bringt, um hernach ohne
viele Múhe le�en zu lernen. Höch�t unzwe>mäßig und �chädlich hin-
gegen i� es, wenn der Schullehrer kleine Kinder unbe�chäftigt da

�iken läßt, und bloß dann und wann eines nah dem andern aufruft,
um (wie man es nennt) aufzu�agen : indem dieß nur �elten herum
kommt, und al�o die Kinder in langer Zeit mü��ig bleiben und nichts
lernen. An�tatt die�es in �o vielen Schulen üblichen nachläßigen Gan-

ges, werden hiermit folgende Vor�chriften empfohlen: 1D)Jn jeder zu
die�em Unterricht be�timmten Schul�tube muß, wo möglich, eine große
�hwarze Tafel an der Wand hängen, und zwar �o, daß �ie von allen

Kindern, welche die Buch�taben kennen lernen �ollen, völlig ge�ehen
wird, und daß der Schullehrer niht in die Höhe �teigen darf, um

etwas auf die�elbe zu �chreiben. *) — 2) Auf die�e Tafel �chreibt nun

der Lehrer (oder wenn �ie, wie unten angezeigt i�t, zum Ein�chieben
der Täfelchen eingerichtet i�t, �chiebt er) einen Buch�taben, wie er ge:
dru>t aus�ieht, neb�t der Zahl, die ihn im Alphabet bezeichnet und

den ihm gleihgeltenden ge�chriebenen Buch�taben. Alsdann ver�am-
melt er die Kinder, welche den Buch�taben lernen �ollen, läßt �ie in

ihren AB C-Büchern denjenigen Buch�taben auf�uchen, der eben �o
aus�ieht, wie der ange�chriebene oder einge�chobene, Er ermuntert die-

jenigen, die ihn bald finden , zeigt den andern, die ihn fal�h angeben,
ihren Jrrthum, und ver�ucht, ob einige unter ihnen den Unter�chied
der Figur des Fal�chen von dem Wahren angeben könnenz läßt die�e
Zeichen von mehrern, �onderlich aber von dem irrenden Kinde, wie:

derholen, bis alle den�elben Buch�taben haben. Nun nennt er ihn
�aut, láßt die�en Namen , bald von allen zu�ammen , bald von einem

jeden be�onders , �o lange wiederholen, bis die Kinder ihn hinlänglich
kennen. Hierauf läßt er die Bücher zumachen, verde>t mit der Hand
den Buch�taben an der Tafel, fragt nah dem Namen de��elben, läßt
�odann die Kinder alle weg�ehen, �chreibt oder �chiebt einen andern

hin, nennt den vorigen und fragt, obs der�elbe �ey, u. �w. Auf
eben die�e Art macht er den Kindern die Zahl bekannt; und hicr:

*) Sehr gut i�s, wenn auf der Tafel dur< mehrere Falzen leere Reihen �ind, in

welche fklelne, ebenfalls �chwarze, Quadrattäfelchen eluge�hoben werden können. Auf

jedes die�er Täfelchen, muß ein Buch�tabe des gedruckten Alphabets, unter dem�clden

eine Zahl, und neben die�er der oben�tehende Buch�tabe „ (o wie er ge�chrieben aus-

�ieht, alles die�es hinlänglich groß und le�erlich mit wei��er Farbe gemahlt (cxn.

Ohngefähr {n folgender Figur :
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näch�t zeigt er ihnen in einem Schreibebuch den auf der Tafelneben
der Zahl �tehenden Schreib - Buch�taben, bis jedes einzelneKind auch
die�en gehörig kennen gelernt hat. Bey die�er Methode wird der Leh:
rer zuverläßig in �ehr kurzer Zeit auch die klein�ten Kinder, durch
das gemein�chaftlihe An�ehen, Benennen, und Errathen, mit den

Buch�taben und Ziffern hinlänglich bekannt machen. — 3) Sobald
das ge�chehen, fängt er an, irgend einen Buch�taben, der mit mehrern
einige Aehnlichkeit hat (z. E. a, €, €,» $, 03 ferner n, m, :c.) langs
�am zu �chreiben, und läßt, wenn er den er�ten Zug gemacht hat, die
Kinder errathen , welcher Buch�tabe das wohl werdenwürde? wobey
er Gelegenheit hat, die Unter�cheidungskennzeicheneines jeden zu wie

derholen, um die Kinder dahin zu bringen, daß �ie beymer�ten An:
bli> den Buch�taben �ogleich kennen. — 4) Endlich läßt er diejenigen
Kinder, welche alles am er�ten und be�ten gefaßt haben, vortreten,
giebt ihnen Kreide, und führt ihnen die Hand an der Tafel, um einen
Buch�taben, welchen �ie wollen, hernach einen andern , den er ihnen
aufgiebt, und. �o mít der Zeic alle zu �chreiben; wobey er auh fal�ch
�chreiben , und die andern rathen und verbe��ern la��en kann. —

5) Sobald die Kinder die Buch�taben fertig kennen, �et der Lehrer
Vokal und Con�onanten zu Sylben zu�ammen; (wozu in den AB C-

Búchern Anleitung genug i�t) läßt die Kinder wieder die Buch�taben
rathen und nennen , die ange�chriebenen Sylben in ihren AB C-Bú-
chern auf�uchen, und hernach zu�ammen aus�prechen. Die�e Uebung
wird �o lange fortge�eßt, bis jedes Kind alle ihm vorgelegten Sylben
�ogleih kennt und aus�prechen fann. Und auh dann mü��en die�e
Uebungen, wärs auch nur jedesmal einige Minuten, er�t täglich, und

hernach bey zunehmender Fertigkeir der Lernenden, wöchentlich einige-
mal wiederholt werden. — 6) Alsdann i�t es Zeit, die Kinder, zuer�t
in ihrem AB C-Buch, und hernach in der Bibel, im Catechiémus,
Ge�angbuch 1c. 2c. im Buch�tabiren zu üben. Die�es ge�chieht auf fol-
gende Art: a) Alle Kinder �chlagen Eine und die�elbe Stelle in ihrem
Buch auf. þ) Der Lehrer theilt die buch�tabirenden Kinder in drey
Abtheilungen. Die Eine muß die Buch�taben, welche Eine Sylbe
ausmachen, nennen. Die zweite muß anzeigen, ob alle zu�ammenge-
hörenden Buch�taben genannt �ind, oder ob einer fehle, oder zu viel

i�t? und al�o die Sylbe be�timmen. Die dritte muß die Sylbe aus-
�prechen. c) Die�e Be�chäftigung muß wech�eln, �o daß jede Abthei-
lung der Kinder zum Anzeigen der Buch�taben, Be�timmen der Syl-
ben und Aus�prechen kommt. Ein andermal kann Ein Kind aufge-
rufen werden, welches die Buch�taben nennt; ein anderes, welchesdíe

Sylben be�timmt; ein drittes, welches�ie aus�priht, Durch öfteres
und mannigfaltiges Abwech�eln bey die�er Uebungerhält der Lehrer
den großen Vortheil, daß ein jedes Kind be�tändig aufmerkt, indem
es nie weiß, ob es wieder aufgerufen werde. Der Lehrer muß aber
genau darauf halten, daß feins von den Kindern entweder gar nicht
ins Buch, oder auf eine fremde Sylbe �ehe. — 7) Eine höch�tnöthige
Und oft zu wiederholende Uebung i�t das �ogenannteBuch�tabiren aus
dem Kopf

z

da der Schullehrer cine Sylbe, in der Folge mehrere, und

endlih ganze, auch längere und �chwere Wörter aus�priht, und her-
nah Eíîne Abtheilung der Kinder, die zu die�er Sylbe oder die�em
Wort gehörenden Buch�taben errathen , die 2te die Sylbe be�timmen,
und alsdann alle zu�ammen �ie aus�prechen läßt. Zu die�en Uebungen
können in der Folge vorzüglich �chwere Namen , etwa aus dem 12ten
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und folgenden Capiteln des Buchs Jo�ua, und aus Matth. 1. und

Luc. 3. genommen werden, wodur< den Kindern das nachmalige Le�en
in der Bibel um �o mehr erleichtert wird. Der Lehrer kann auch die

Buch�taben, welcheihm die Kinder zu �olchen Sylben und Wörtern
angeben, �o wie �ie ge�chrieben werden, an die Tafel mahlen, damit

�ich die�e Figuren den Kindern um �o mehr einprägen, welches ihnen
in der Folge, wenn �ie �elb�t �chreiben lernen, �ehr zu �tatten fommen
wird. — $) Zulebt i�t no< anzumerken, daß dte größern Schulkinder
während der Zeit, da der Schulhalter �ich mit den Kleinern auf die�e
Art be�chäftigt, ihre Schreib: Uebungen vornehmen mú��en, weil �ie
in die�er Art der Arbeit weder von den Buch�tabirenden ge�töhrt wer:

den, no<h auh ihnen Stdhrung verur�achen können.
$. 7. Weil die Kinder gewöhnlich im Frühjahr und Herb�t zum

er�tenmal zur Schule ge�chi>r werden; �o i�t mehrentheils der An-

fang im Buch�tabiren und Le�en für jeden dalblährigenZuwachs der

Schule glei, und können die�e neuangekommenen Kinder nach zwey
Monaten

(

vielleicht noh früher, wenn �ie ordentlich die Schule be-

�uchen und der Lehrerwahren Fleiß anwendet ), �ogleich und zu�am-
men zum Le�en angeführt werden. Der Unterricht im Le�en wuß nach
folgender Vor�chrift gegeben werden: 1) Alle Schulkinder, die grö:
ßern �o wie die fleinen, mü��en einerley Stück, welches gele�en wer:

den �oll, (anfänglih im ABC: Buch, nach einigen Wochen in der

Bibel, und zwar die auswendig zu lernenden Sprüche, nah weitern

Fort�chritten, im Ge�angbuch und Catechiémus), auf�chlagen. Die�es
Auf�chlagen muß �o lange gebt werden, bis �ie nah einer gegebencn
Pagina alles ohne Zeitverlu�t finden können; wobey ihnen die Kennt-

niß der Zahlen, die �ie (nach $. 6.) zugleih mit der Buch�tabenkennt-
niß empfingen , �ehr zu �tatten fommt. — 2) Nun wird aus dem

Buch, welches alle Kinder haben, (al�o zuer�t aus dem ABC: Buch,
als welches alle, auch die Größern, in der Zeit, da die Le�eúbung an-

gefangen wird, mitbringen mü��en) eine gewählte Stelle, anfängluh,
wie $. 5. vorge�chrieben, von �ämmtlichen in Cla��en eingectheiiren
Schulkindern buch�tabirt ; wenn das ge�chehen,theilt Eine Cla��e jedes
Wort in �eine Sylben ab (bei ein�ylbigen Wörtern �agen die Kinder
nichts weiter, als: gauzz bey mehr�ylbigen z. E. von A—L; von

L—S 2c. 2c. ); und alle übrigen �prehen das ganze Wort aué. —

Z) JF�� das ganze Scúck �o durchbuch�tabirt;�o lie�et der Schullehrer
laut, lang�am und mit gehörigerTon�ebung,und alle Kinder �prechen
es ihm lei�e, doch ver�tändlich, nah, (wie beim Singen $. 4.) —

4) Hiebey muß der Lehrer darauf �ehen, daß ein jedes Kind gerade
das Wort, welches jekt ausge�prochen wird, an�ieht, und zu dem Ende,
bald die�es, bald jenes auf das Wort hinzeigenla��en. — 5) Alsdann

�chweigt der Lehrer, und läßt die Kinder �ämmtlich allein le�en, (je-
doch immer da��elbe Stúck ;) giebt aber bey jedem Fal�chle�en, Ver:

�hlu>en der Sylben , bey fal�cher Commati�cherAbtheilung,und un-

rehter Ton�ebung �ogleich ein Zeichen, daß eingehalten werden �oll:
fragt dabey nach der Ur�ache, warum er einhaltenla��en ; verbe��ert
�ogleich den begangenen Fehler, wenn diejenigen Kinder, welche ihn
gefunden haben, ihn nicht �elb�t gehörig verbe��ern kênnen, und läßt
nun das Vorhergele�ene noh Einmal le�en, bis alles rihtig wird. —

6) Eben da��elbe Stúek läßt der Lehrer nun von Einem Kinde, der

1�ten, 2ten oder 3ten Abtheilung le�en, ruft �ogleich die andern , bald

einzeln, bald alle auf, um fortzufahren: dadurch erreicht er auch hier
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den Zwe, daß �ämmtliche Schulkinder zur ununterbrochenen Auf-
merk�amkeit gewöhnt werden. — 7) Nun nimmt der Schullehrer,
nah Belieben , Einen Theil des gele�enen Stácks, fängt an, ihn an

die Tafel zu �chreiben, und läßt die kleinen Kinder er�t rathen, wel-
cher Theil es �ey; �odann läßt er �i< von ihnen dictiren, �chreibt
fal�ch, läßt Worte aus 2c. 2c. und fragt: ob es recht i�t oder nicht ?

läßt auh von denjenigen Kindern, welche �chreiben können, die�e
Uebung wiederholen. — $) Endlich folgt die Uebungim Ge�chwind-
le�en. Der Lehrer fängt an, das vorhergele�eneStú>k ge�<winder zu
le�en, als gewöhnlich, und bemerkt genau jedes Kind, welches im Buch
zurú> bleibr. Nun macht er 1) aus denen, die niht zurú> blieben,
2) die nicht völlig mit fort famen, und 3) diedenZu�ammenhangganz
verlohren; ver�chiedene Abtheilungen, läßt die Kinder einer jeden der-

�elben �o ge�hwind le�en, als �ie können, da dann dasjenige , welches
zurück blieb, in die näch�t untere Abtheilung fommt u. �. w. Eben
die�e Uebung läßt er die Kinder untereinander an�tellen; da Eins,
welches fertig lie�et, �eine Stelle vertreten muß, bis ers dadurch�o:
weit bringt, daß alle das gele�ene Stú>k ge�hwinder, als gewöhnlich,
able�en föônnen ; welches bey fortge�eßzter Uebung �einen Nuben bald

zeigen wird. — Y Sobald alle Kinder wenig�tens richtig (wenn auh
niht gleich ge�hwind) le�en können, wird die�e Art der Uebung wd-
chentlih nur Einigemale vorgenommen; dagegen muß das Le�en des
fleinen Catechismus Lutheri, wie au< das Auswendigher�agen de��el:
ben fleißig fortge�e:t und wiederholt werden, damit alle Kinder den-
�elben fertig lernen. — 10) Zule6t wird der Schullehrer �ehr wohl
thun, wenn er die Eltern der Kinder zu bewegen �ucht, daß �ie �ich
von leßtern das monatliche Lied, den P�alm, oder die in der Schule
gele�enen Haupt�prüche zu Hau�e vorle�en la��en. Den Größern und

fertig Le�enden kann er Ein Capitel aus der Bibel, (etwa eine Ge:
�chichte enthaltend, z. E. 1 Mo�. 22.), ganz oder �tú>wei�e aufgeben,
welches �ie den Eltern vorle�en und �ich �elb�t bekannt mahen mü��en,

damite
es hernach ín der Schule bey der Catechi�ation zum Grunde

egen könne.

$. 8. Die Catechi�ation i�t das vorzúglich�te, was der Schulleh-
rer in �einem Religions Unterricht thun kann. So leiht manchem
die�e Be�chäftigung �cheinen mag, �o viel gehört dazu, wenn �ie mit
wahrem Nuzben getrieben werden �oll. Ein nicht genug gekannter und

ge�chäßter Vortheil, den daher fein Schullehrer aus der Acht la��en
muß, i� die�er: daß er für �eine Per�on �ich aufs allerbe�te mit der

heil. Schrift befanut mache. Denn da auch der gelehrte�teund ge:
Übte�te Prediger ohne gründlicheBekannt�chaft mit der heil. Schrift
keinen wahren Untcerricht im Chri�tenthumgeben, noch den�elben den

Kindern durchs Catechi�iren hinlänglih nubbar und faßlih machen
kann; �o läßt �ih die�es von einem un�tudirten und im Denkennicht
genug�am geúbten Mann noh weit weniger erwarten, wenn ihm die

Wahrheit niht aus dem göttlichen Wort �o bekannt geworden i�t,
daß �ie ihm in der Arc, wie �ie in der Bibel vorgetragen wird, immer

vor�chwebt. Dagegen lehrt die Erfahrung, daß auch Ungelehrte,wenn
ihnen das göôttlihe Wort im Munde und Herzen nahe i�, (Röôm.
10, 8.) und �ie dem�elben in treuem Gehor�am folgen, mit vielem

eegen andere im Chri�tenthum unterrichten und erbauen können.
Es wird daher allen Schullehrern das fleißige und andächtigeBibel-
le�en als heilige Pflicht ans Herz gelegt; und werden zugleih Jn-
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�pectores und Prediger ermahnt, ihre Schullehrer bey jeder �chi>li-
chen Gelegenheit dringend dazu anzuhalten: indem ganz unleugbar
unter mehrern Schullehrern von �on�t gleichenGaben und Fähigkeiten
derjenige zum Religionsunterricht der tüchtig�te i�t, der die�e Pflicht
vorzüglich beobachtethat.

9. 9. Näch�tdem,was hier vom Bibelle�en Überhaupt ge�agt wor-

den, muß �ih der Schullehrer auf den Religionsunterricht des folgen-
den Tages durch Nach�chlagen der im Catechismus angeführten Schrift-
�tellen hinlänglichvorbereiten. Kann er eine bibli�che Ge�chichte fin-
den, die mit dem, was im Catechismus folgt, in Verbindung �teht,
(z. E. bey der Lehre von der Allmacht Gottes, den Durchgang der

Kinder J�raels durchs rothe Meer; bey der Lehre von der Gottheit
Chri�ti, �eine göttlichen Wunder, die Sättigung der 5000 Mann, die

Auferwe>ung Lazari 2c. ; bey dem Aten Gebot die Ge�chichte der Re-

habiten, u. �. w.)z �o kann er dergleichen Stellen den Kindern, wie

$. 7. angezeigt worden, zum Durchle�en în Gegenwart der Eltern

aufgeben. Die�e Stellen läßt er hernachin der Schule le�en, wobey
er jeden Um�tand, der erzählt wird, den Kindern abfrägt; die ihm
dann �ehr leicht antworten werden, wenn er �eine Fragen �o einrich-
tet, als wi��e er niht, was vorgegangen; oder als vermuthe er das,
was ein jeder vermuthen müßte, dem die Erzählung der Bibel nicht
befannt wärez desgleichen, wenn er in �einen Fragen das Gegentheil
von dem, was erzählt wird, vorträgt 2c. 2c. Bey einiger Uebung und

bey dem redlichen Sinn núßlich zu werden, wird ihn die Willigkeit
der Kinder, ihn Úber �eine Fragen zu belehren , ba!d zu einer Fertig:
feit bringen , die er vielleicht nie zu erlangen glaubte. Auch wird er

Gelegenheit genug haben, bey �olchen Unterredungen �ih auf andre

ähnliche Schrift�tellen zu bezichen, einige Ver�e aus guten Liedern an-

zuführen, den Kindern zu �agen, wie er zu Gott gebetet haben würde,
wenn er die erzählte Ge�chichte erlebt hätte (z. E. wenn er unter den

‘ 5000 Männern gewe�en wäre, die im äu��er�ten Hunger doch immer

bey Je�u ausharrten, um von Jhm Worte des ewigen Lebens zu
hóren u. �. w.). Die�es wird zugleih unvermerkt eine Anwei�ung
zum Beten �eyn, die gewiß niht ohne Nuzen bleibt. Endlich kann
der Lehrer bey �olchen Gelegenheitenmanche gute Ermahnung an-

bringen, welche die Kinder um �o weniger bald verge}en werden, weil

�ie mit der ihnen lebhaft darge�telltenGe�chichte verbunden war. —

1) Da die heilige Schrift, �onderlich im alten Te�tament und in den

Evangeli�ten, welche das Lebenund die ThatenJe�u erzählen, �o viele

merkwürdige Ge�chichten enthält; �o wird nicht leicht eine Religions-
wahrheit übrig bleiben, zu deren Erlernungdie Kindernicht durch ir:

gend eine bibli�che Ge�chichte �ehr núßlich vorbereitet werden könnten.
— 2 Von die�er Art der Betrachtung, rauß dann der Lehrer zu den

im Catechismus enthaltenen Lehren �chreiten; wobey er folgendes zu
bemerken hat: 1) Er �el lie�et die Frage, und die Kinderle�en jos
gleich die zu der�elben gehdrige Antwort. 2) Nun fängt er an die

Antwort in ihre we�entlihen Be�tandtheile zu zerlegen, z, E. „Die
Chri�tliche Lehre i�t eine Unterwei�ung zur Seligkeitdur< den Glau:

ben an Je�um Chri�tum.Hier liegen folgende Säße: a) Die Chri�t-
lihe Lehre geht dahin, daß der Men�ch �elig *) werden �oll. þ) Der

©) Hier wird haupt�ächlich der wahre ächtbibli�he Vegrif des Worts Seligkeit, und

der Unter�chied zwi�chen �elig �eyn und glücklich �eyn deutlich gemacht, und gezcizt :
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Men�ch weiß von �elb�t niht wie er �elig werden �oll. c) Er muß
al�o dazu angewie�en werden; es muß ihm ge�agt werden, was zu �et:
ner Seligkeit nôthig i�t; was er zu die�em Zwe thun, und was er

meiden muß; wie er �ih eine Hülfe, die ihm dazu angeboten wird,
zu Nube machen �oll. a4) Die Seligkeit kann nur dur< Je�um
Chri�tum erlangt werden. e) An den �oll der Men�ch glauben. Er
�oll die Seligkeit niht bey �ich oder andern �uchen und erwartenz �on-
dern Je�us Chri�tus �oll ihm die einzige Ur�ach der ewigen Seligkeit
�eyn. (Ebr. 5.) Jemehr der Lehrer auf die�e Art �elb�t úber jeden
Sas des Catechismus nachdenkt, je be��er wird ihm die�e von �o vie-
len für all zu �hwer ausgegebene Arbeit von �tatten gehen, und je
mehr wird der Zwe �eines Religionsunterrichtsbeyden Kindern er:

reiht werden. — 3) Um die auf �olche Art Stückwei�e vorgelegte
Antwort den Kindern de�to mehr einzuprägen,i�t es gut, wenn er zu-
weilen das Gegentheil fragt; z. E. Geht die Chri�tliche Lehre dahin,
daß der Men�ch reich werden �oll? oder geehrt? oder daß er ohnezu
arbeiten, gute Tage auf der Welt haben könne? Ferner: War nicht
der reiche Mann (Luc. 16.) ein recht �eliger, und Lazarus ein recht
glú>licher Men�ch? 2c. Die Antworten der Kinder werden ihm �o
gleich zeigen, ob �ie die Sache ver�tanden haben, oder nicht. — 4) Er
muß die im Catechismus angeführten bibli�chen Beweis�tellen immer

gleih zu Hülfe nehmen, und was auswendig zu lernen aufgegeben
war, �i< her�agen la��en, vorzúglich aber die Kinder auf diejenigen
Worte aufmerk�am machen, welche eigentlich das, was in der Ant-
wort �tand, bewei�en. Bey fleißig fortge�eßter Arbeit die�er Art, wer-
den die Kinder unvermerfke mit der heiligen Schrift �o bekannt ge-
worden �cyn, daß �ie �ogleih weiter fortfahren können, wenn der Leh:
rer eine ähnliche bibli�he Stelle mit ihren Anfangsworten anführt.
Und wohl dem Schullehrer, der auf die�e Art einen Schaß von Wahr-
heiten in das Herz der Kinder gelegt hat, die ihnen no< im �päten
Alter zum Tro�t und zur Erweckung dienen, und ein Segen für Zeit
und Ewigkeit �eyn können. — 5) Das We�entlich�te von dem, was

bey jeder Frage und Antwort auf die�e Wei�e abgehandelt worden,
muß �ogleich wiederholt werden. Der Lehrer läßt die Kinder ihr
Buch zumachen, und befragt bald Einen, bald Mehrere, bald Alle,
Über das, was vorgetragen war. Amfolgenden Tage wird die�e Wie:

derholung no<hmals �o furz, wie möglich, erneuert. Wie denn der
Schullehrer überhaupt genau darauf merken muß, daß er bey jeè:r
neu vorkommenden Lehre das Vorige, welches �ih auf die�e bezieht,
nicht aus der Acht la��e.

: ' ‘

$. 10. Der Unterricht im Schreibenwird auch den klein�ten An-

fängern um �o faßlicher �eyn, je �orgfältiger der Lehrer das was $. 6.

beym Buch�tabiren fe�tge�eßt i�t, beobachtet hatte. Es kommt hiebey
nur noc auf folgende Punkte an, nah welchender Schullehrer �ich
in die�er Be�chäftigung rihten muß: H) Die Kinder,welche �chreiben
lernen, mú��en mehr, als bisher in den mei�ten Schulen ge�chehen,
be�chäftiget werden. Das gewöhnlicheEinförmigeVor�chreiben der

einzelnen Buch�taben, welches oft �chon allein �o genannte Schreibe:

daß Seligkeit lediglich den Zu�tand der Seele betrefe; daß cin Men�ch, der von

der Welt glücklih genannt wird, �ehr un�elig, und umgekehrt ein vor der Welt
�ehr unglücfliher ein �eliger Men�ch �eyn könne. Die�es wird aus der bibli�chen
Er¿ählung vom reihen Mann und armen Lazarus, (Lue. 16, erläutert,
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Bücher von mehrern Bogenerfordert, verleitet �le nur allzuleicht zur
Nachläßigkeit und zum Müßig�eyn. Der Lehrer muß gleich mit Buch:
�taben, Sylben und Wörtern , auh Ziffern wech�eln, und das Ver-

�prechen hinzufügen, daß wenn die vorge�chriebenen Buch�taben 2c. ge:
hôrig nachgemacht werden , ihnen aledann bald ganze Zeilen vorge:
�chrieben werden �ollen. — 2) Es muß �orgfältig darauf ge�ehen wer-

den, daß die Kinder jedesmal auh wirklih �chreiben, weil ohne die�e
genaue Auf�icht gewdhnlich allerley Ungezogenheitenaus Langerweile
einreißen. — 3) Wenn einige vorge�chriebene Zeilen erträglich le�erlich
und mit �ihtbarem Fleiß nachgemacht �ind, �o legt der Schulhalter
den Kindern eine bibli�he Stelle zum Ab�chreiben vor. So lange
aber no< unreinli<h und nachläßig ge�chrieben wird, muß die er�te
Vor�chrife immer aufs neue nachgemacht werden, bis die Kinder zur
Ordnung gewöhnt �ind. — 4) Das �ogenannte Corrigiren heißt gar
nihts, wenn der Schullehrer, wie in den mei�ten Schulen ge�chieht,
�ih bloß die Schreibebücher geben läßt, hie und da einen Buch�taben
aus�treiht und ändert, und �odann den Kindern ihre Bücher zurück
giebt , ohne �ie úber ihre Fehler und deren Verbe��erung hinlängtich
belehrt zu haben. Das, was offenbar nachläßig ge�chrieben worden,
muß ohne weiteres Corrigiren durchge�trihen werden. Das Corrigi-
ren muß bloß eine Belohnung �eyn, für diejenigen Kinder, welche die

gehörige Sorgfalt auf ihre Arbeit gewandt haben. Die�e kann der

Lehrer einzeln vornehmen, �ie �elb�t errathen la��en, welche Buch�taben
und auf welche Art �ie fehlerhaft �ind, und nun er�t ändert er dic�e,
Die Kinder �chreiben alsdann die geänderten Buch�taben aufs neue

nach, bis ihnen die Züge geläufig werden. Zuweilen kann der Schul-
mei�ter die�es Corrigiren auch den geubtern und fertigern Kindern, je:
doch unter �einer Auf�icht , Übertragen , nachdem er �elb�t den Nachlä-
ßigern ihren Fehler gezeigt hat; welches für jene Geübtern eine Art
von Ermunterung und Belohnung i�t. — 5) Sobald einige Kinder
(�ind es alle, �o geht es de�to leichter ;) �o weit gekommen �ind, daß
�te das Vorge�chriebene, reinlih und le�erlih nachmachen, auch aus

der Bibel vorgelegte Stellen richtig ab�chreiben: muß der Lehrer jol:
chen Kindern zuer�t einzelne Wörter, �odann nah einiger Uebung,
inehrere und endlich ganze Säße dictiren. Haupt�ächlih kommt es

hiebey darauf an, daß er �ich von den Kindern �elb�t die Buch�taken
�agen la��e, welhe zu dem Worte gehören; wozu vorzüglich �olche
Wörter zu wählen �ind, die bey ganz oder doh beynahe gleichem
Klang, �ich nur dur< die Buch�taben unter�cheiden. Z. E. Pflug,
Fluch, Flug 2c., hier muß er �ehr genau nach�ehen, ob die Kinder bey
dem Hin�chreiben, den von ihnen �elb�t bemerkten Unter�chiedbeobach:
ten oder vernachläßigen. Denn das Schreiben i� eine Arbeit, bey
welcher man die Kinder vorzüglich zur Genauigkeit und Ordnung in
allen ihren Handlungen gewöhnen kann. — 6) Nach einiger Zeit kann
der Lehrer den Kindern kleine Briefe dictiren, bey welchen zugleich
auf die Juterpunktion und auf das Schön�chreiben ge�ehen wird.

$. 11. Der Unterricht im Rechnen läßt �ich dur< die Beobach:
tung folgender Vor�chriften, weit kürzer und vortheilhafter einrichten,
als in �ehr vielen Schulen bisher ge�chehen i�t. a) Alle Uebung in
den �o genannten fünf Speciebus , muß �o lange an der Tafel vorge-
nommen werden, bis ein jedes Kind Fertigkeit genug hat, das ihm
Vorge�chriebene auf dem Papier richtig auszuarbeiten. — b) Bey dem

�ogenannten Numeriren, wird nah folgendem Schema verfahren.
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No, 8. No. 7, No. 6. No 5, No, 4. No. I, No. 2.

|

No. 1,

Zelhns Miltton-| Hundert-

|

Yehntau�end-} Tau�end:

|

Hundertmal.

|

Zehnmal,

|

Einmal.

Millionnmal mal,

|

Tau�endmal, nal, mal,

9 9 9 9 9 9 9 9

Die�es Schema �chreibt der Lehrer an die Tafel, zeigt den Kindern,
daß eine jede Zahl, wenn �ie in der Reihe No. 1. �teht, ihren Werth
Einmal hat, daß �ie in der folgendenihren Werth zehnfah em-

pfängt 2c. Die�es macht er den Kindern zuer�t durch die in die Rei:
hen ge�chriebene Zahl 9 deutlich; �chreibt nun unter die 9 die Zahl 8;
unter die�e die Zahl 7 2c., fragt die Kinder, was eine Zahl 8, 7, 6 2c.

in der er�ten und 2ten Stelle bedeute?was in der Sten und Z3ten 2c. ?
wenn �ie das fertig gefaßt haben, läßt er dieganze Reiheaus�prechen;z
�odann verándert er die Zahlen, �chreibt in jeder Reihe ver�chiedene,
und läßt �ie wieder aus�prehen. Nun giebt er er�t kleinere,dann

immer größere Summen auf: z. E. Sechs Tau�end und Vier ; fragt:
in welche Stelle die Seché Tau�end gehören? und in welchedieVier?

�chreibt die�e zwey Zahlen hin, und füllt die leeren Pläke mit Nul-
len, wodurch er zugleih den Kindern den Salz beybringt: „daß jede
eigentliche Zahl in ihre Stelle, und in die leeren Pläze Nullen ge�elt
werden mú��en. Auf die�e Art werden die Kinder es mit weniger
Múhe in kurzer Zeit zu einer hinlänglichen Fertigkeit bringen. —

c) Gleich bey die�em Numeriren kann die er�te Anleitung zum Addi-
ren und Subtrahiren angebracht werden, und zwar auf folgende Art:
Wenn der Lehrer eine Reihe Zahlen an die Tafel ge�chrieben, und �i<
durch gehöriges Herumfragen ver�ichert hat; daß die Kinder jede Zahl
nach dem Werth, den ihr ihre Stelle giebt, genau zu be�timmen wi�-
�en, �o verlangt er, daß 10,100, etliche Tau�end 1c. weniger genom-
men, und das übrig bleibende dur<h Veränderung der angc�chriebenen
Zahl be�timmt werde. Eben �o. giebt er 10, 100, 1000 2c. mchr, und

läßt gleichfalls darnach die Zahl verändern. Z. B.

919[9/9[9[91919]
59006 weniger. Folglich

verändert �ich obiges Schema auf die�e Art:

919[/9|/91/41919183]|
Eben �o 2103 mehr. Nun hat obiges Schema folgende Ge�talt:

110/0/010]2/1/0]2]
Wenndergleichen Uebungen zuer�t mit kleinen, dann mit größern Zah-
len, oft und mit allen möglichen Veränderungen ange�tellt werden; �o
haben die Kinder �hon vorläufig das We�entliche der Addition und

Subtraction, ohne es zu wi��en, gelernt; welches ihnen hernach die

Regeln die�er Specierum de�tomehr erleichtern wird. Auch werden

�ie vorzüglih dadurch geúbt, im Kopf zu re<nen. — d) Bey dem

eigentlichenVortrag der �o genannten Specierum,wie auch der Regel
de Tri ver�teht es �ich von �elb�t, daß vorzüglihnur Exempel mit be-

nannten Zahlen und zwar, �o wie �ie im Hauswe�en des Landmanns
und des gemeinen Bürgers am mei�ten vorkommen, geübt werden

mü��en, 2c. Der Lehrer muß durchviele kleine Exempel in allen Spe-
ciebus, die Kinder zum Rechnen im Kopfgewöhnen, und die�e Uebung
muß mit dem Rechnen auf dem Papier in gleicher Art fort gehen.
Sonderlich kann er das Corri iren der den Kindern

gufgegebenenRechenexempelauf die�e Art nübli<h machen, wenn er das Exempel
an der Tafel vornehmen láßt, und nun jedem Kinde auf dem Papier
geigt, oder es �elb�t auf�uchen läßt, wo es gefehlt hat. — e) Zulekt
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fann der Schulhalter den geübtern Kindern ein erdihtetes Haushal:
tungsbuch geben, in welhem er auf der einen Seite die Einnahme
für allerley Produfte und Fabricate �pecificiret, auf die andre Seite

Ausgaben hin�eßt, und nun die Kinder anwei�et, die Summe zu zies
hen, und Ausgabe und Einnahme zu balanciren. Dergleichen erdich-
tete Exempel, werden die Kinder hernach bald in wirkliche verwandeln
fönnen , und dadur< unvermerft im Stande �eyn, die kleinen Haus:
rechnungenihrer Aeltern zu führen.

$. 12. Die Anordnung aller die�er ver�chiedenen Schul�tunden,
muß der Ein�icht der Prediger und Jn�pectoren um �o mehr úüber-

la��en werden , da �ich nicht an allen Orten einerley Ordnung einfüh-
ren läßt, Außerdem, was �hon in dem General: Schulreglement, in

Ab�icht die�er Sache vorge�chrieben i�t, muß das mei�te hiebey durh<h
die be�ondern Um�tände einer jeden Schule be�timmt werden. Nur
wird es den Schulhaltern hiedur< förmlich unter�agt, ohne Vorwi�:-
�en des Predigers und In�pectors, irgend etwas willkürlich einzurih-
ten oder abzuändern.

$. 13. Was endlich II, die Schulzucht betrifft; �o werden zuvör-
der�t �ämtliche Schullehrer auf die in dem General-Land�chulreglement
ihnen gegebenen Vor�chriften verwie�en. Und wird ihnen be�onders
hiemit von neuem einge�härft, daß �ie �hle<hthin �ich weder Heftig-
feit und übertriebne Härte, noh auch irgend eine Parteylichkeit, aus

welcher Ab�icht es immer �eyn mag, erlauben dürfen. Außerdem aber

�ind folgende nähere Anwei�ungen um �o zwe>mäßiger und nöthiger,
jemehr die Erfahrung lehrt, wie wenig �ich viele Schullehrer in Ad-

�icht der Mittel, Zucht und Ordnung zu erhalten, und in�onderheit in

Ab�icht der Arten und Stufen der Be�trafung, zu helfen wi��en.
2) Die Hauptkun�t be�teht darin, daß der Lehrer Vergehungen zu

verhúten wi��e. Es i�t höch�t unreht, wenn Lehrer nur aufs Be�tra-
fen denken. Sie werden Schuld an den Unordnungen, wenn �ie nicht
Alles ihrige gethan haben, um die�elben zu verhüten. Wenn der Leh-
rer dasjenige treu beobachtet, was im $. 4. von der Ordnung, in

welche er die Kinder vor dem Anfang des Unterrichts bringen muß,
ge�agt i�t, und wenn er �ie überall in jeder Lehr�tunde gehörig zu be-
�chäftigen weiß, �o daß ihnen feine Langeweile übrig bleiben kann; �o
wird gewiß �chon dadur< �ehr vieles vermieden. Z. E. Plaudern,
Zanken, Nekereyen , ungebührliche Leibes�tellungen,Unacht�amkeit 2.,
was �on�t bey noch �o oftmaliger Be�trafung, iramer wieder kommt.

Jn der That i�t die Schule, in welcher viel und oft ge�traft werden

muß, ein Beweis von Unge�chi>klichkeitoder Nachläßigkeit des Lehrers.
— b) Vergehungen, die außer der Schule, be�onders unterwegs, wenn

die Kinder in die Schule kommen und wieder nah Hau�e gehen, vor-

gefallen �ind, kônnen, wenn �ie dem Schullehrer bekannt werden (und
eigentlich �oll er auf die ge�ammte Aufführung der Kinder, �o viel ihm
immer möglich i�t, aufmerk�am �eyn), mit Nuven dadurch be�traft
werden, daß die �chuldigen Kinder, als unwerth, unter den andern zu
�iven, eine be�ondere Stelle haben, bis �ie ihr Vergehen ern�tlich be-
reuen und die�es dur ein vorzüglich �tilles und aufmerk�ames Betra-

gen in der Lehr�tunde bewei�en. Die Schullehrer thun wohl, �ich dar:

Uber mit den Aeltern des �chuldigen Kindes auf eine gute Art zu be-

�prechen. — c) Jedes Vergehen in der Schul�tunde, wird zum Er-

�tenmal dadur< gerügt: daß der Schulhalter �ill �{<weigtz auch die

Kinder im Le�en 2c, einhalten láßt und alsdann �agt: Es �ey Eins
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unter ihnen, welches die�e, jene Unordnung begehe. Zum zweyten
Mal behält er das Kind zurü> und ermahnt es privatim aufs ern�t-
lich�te; zum dritten Mal läßt ers um Eins oder einige herunter rü>en;
geht es weiter , �o läßt ers an die Thúre tretenz hilft das nicht, �o
giebt er Kleinern einige Streiche mit der Ruthe auf die Hand, und
den Größern, �onderlich bey Bosheiten, Beleidigungenanderer uU. �w.
einige Stock�chläge. Die �hwer�te Strafe, wenn entweder das Ver-

brehen in Be�chädigung Anderer oder o�enbar vor�eßlichenStörun-
gen be�teht, und jene Mittel nicht helfen wollen,würde �eyn: daß ein

�olches Kind hungern múßte, und al�o zu Mittage niht na< Hau�e
gela��en würde. Wäre alles die�es vergeblich,�o muß das nicht in

Ordnung zu bringende Kind dem Predigerangezeigt werden , welcher
es, wenn es auch �on�t Fähigkeiten hätte, in Gegenwart �einer Ael-
tern mit der Aus�chließung von �einem Unterricht bedroht,im Fall es

fich nit în einer be�timmten Zeit be��ert. — d) So wie die �itt�amen
Und flei��igen Kinder den ungezogenen und nachlä��igen überhaupt bey
jeder Gelegenheit vorgezogen werden mü��en; �o muß der Schulhalter
die Er�tern auch ins be�ondere dem Prediger bey de��en Schuibe�uch
vor�tellen, de��en Ermahnung zum Fortfahren auf dem guten Wege
manchen von den Andern zur Nacheiferung an�pornen wird. — €) Vor
allen Dingen aber wird den Schullehrern wohl zu bedenken gegeben,
daß thr eignes Betragen auf das Betragen der Kinder einen unglaub-
lichen Einfluß hat; daß �ie dur< ein ge�eßtes, ern�tes und zugleich
liebevolles We�en vielen Ungezogenheiten und Vergehungen der Kin-
der zuvorkommen,und al�o viele Be�trafungen er�paren köntienz da:

hingegen�ie bey einer leicht�innigen, oder mürri�chen Behandlung der
Kinder durch alles Ermahnen und Strafen nichts ausrichten werden.

Mancher treuer und ge�chi>ter Schulhalter hat es �o weit gebracht,
daß die Be�trafung mit Ruthe, Sto>, Hunger 2. gar niht mehr
vorfam, weil er dur< Beobachtung alles de��en, was in die�em Pa-
ragraph vorgetragen worden, haupt�ächlih aber durh �ein ge�eßbtes
und gottesfürchtiges, Liebe und Würde zeigendes Betragen den Ton
der Ehrerbietung, der Ordnung und Sitt�amkeit in �einer Schule
herr�chend zu machen wußte.

$. 14. Schließlich haben Se. Maje�tät �owohl zu den Jn�pecto-
ren, (Erzprie�tern, Präpo�iten) als zu den Predigern dasgnädig�te
Vertrauen, daß �ie, ihrer Pflicht gemäß, um �o williger die ihnen un-
tergebenen Schullehrer zur Befolgung der hier ertheiltenVor�chriften
anhalten, und ihnen in allen Fällen, wo �ie de��en bedürfen, durch
Rath und Anleitung zu Hülfe kommenwerden, je �chmerzlicheres

ihnen �elb�t �eyn muß, in ihren Diöze�en und Gemeinden eine ver-

nachläßigte, unwi��ende, und gottlo�e Jugend heranwach�enzu �ehen.
SämmtlicheSchullehrer aber in den Land: und niedernStadt�chulen, -

werden hiedur< ern�tlich und dringendermahnet, niche nur überhaupt
den Zwe> und die großen Pflichten ihres Amts�tets vor Augen zu
haben; �ondern auch in�onderheit die ihnen in die�er nähernAnwei-
�ung vorgelegten Punkte wohl zu beherzigen, und mit willigemGe-
hor�am zu befolgen. Einem jeden Schullehrer wird die Wichtigkeit
�eines Amts, und �eine künftige �hwere Verantwortung gewiß in die

Augenleuchten, wenn er bedenkt, daß Je�us Chri�tus bey �einer let:
ten Unterredung mit dem von Ihm begnadigten Petrus die Werte
au ihm �prach: „Ha�t du mich lieb, �o weide meineLämmerz““wenn
er bedenkt, daß er derjenige i�, den der Herr vorzüglichdazu brauchen
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will, aus dem Munde der Unmändigen �i< ein Lob und eine Macht
u bereiten; daß von �einer Erziehung oft das ganze Leben und Ver-

haltendes Landmanns und gemeinen Bürgers abhängt; daß er al�o
weit mehr Gutes �tiften, und weit mehr Bô�es abwehren kaun , als

er �ich vorzu�tellen im Stande i�t ; und end", daß der Herr, welcher
ge�agt hat: La��et die Kindlein zu mir komnzenz ihn {ät und liebr,
und ihn �egnen und belohnen wird, wenn er aus Liebe zu Jhm das

�einige thut, damit die ihm anvertrauten Kinder �owohl núbliche und

wohlge�ittete Mitglieder des Staats, als in�onderheit Pflanzen dem

Herrn zum Prei�e und Bäume der Gerechtigkeit werden.

No. 30, Mini�terial - Re�cript, die Belehrung der Jugend úber Er-

haltung der Denkmäter betreffend.
1) Wir Friedri<h Wilhem 1c. Wir haben nur zu oft höch�t miß-

fállig�t bemerkt, daß dffentlihe Denkmäler, dem Verdien�t und der

Kun�t geweiht, und �olche Gegen�tände, welche zum allgemeinen Nuten
und zur Bequemlichkeit des Publikums , oder zur Zierde dienen, �tatt
durch allgemeine Achtung ge�ichert zu werden, freventlihen Dieb�täh-
len und den muthwillig�ten Ver�tümmelungen vor allen andern aus-

ge�eßt �ind; worüber Un�ere höch�te Per�on Höch�t�elb�t Veranla��ung
gehabt, Jhr gerechtes Mißfallen bitter zu äußern. Nicht immer liegt
niedriger Eigennuß, mehrentheils aber boshafter Muthwillen und fre-
velhafte Schadenfreude zum Grunde. Was aber dabei jeden gedilde-
ten Men�chen, den Patrioten und das Nationalgefühl empdren muk,
�o i�t die traurige Bemerkung gemacht, daß gerade Un�er Vaterland,
die Preußi�chen Lande, �ich ganz be�onders in die�em Unfuge auszeich:
nen, daß alle ‘Pflanzungen an Chau��een und andern öffentlichenLand-

�traßen, �elb�t au<h Meilenpfeiler, von ællem Material, wenn �ie kaum

errichtet worden, ver�tümmelt, zer�tört, oder gar vernichtet werden.

Wenn die�em Frevel durch kluge und �chi>liche Belehrung nicht Gren-

zen ge�eßt, und der zunehmenden Zer�törungswuth durch Unterricht
und vernünftige Vor�tellungen nicht vorgebeugt wird, �o wird er �<
endlich an Grabmälern und Ruhe�tätten der Todten vergreifen. Nichrs
wird ihm mehr heiliger oder ehrwürdiger �ein, und �elb�t dem ancr-

kannten Verdien�te roird �ein Denkmal geraubt werden. Wir befehlen
Euch daher, dur< die Jn�pectoren und Oberprediger �ämmtlichen
Predigern aufzugeben: Bei einer �chiklichen Gelegenheit in ihren df
fentlichen Kanzelvorträgen Über das �träfliche Be�chädigen öffentlicher
Denkmäler, oder anderer zum Nuken und zur Bequemlichkeit des

Pubiikums dienender An�talten, als Anpflanzungen von Bäumen an

Chau��een und Land�traßen, Meilenzeigern, Barrieren, Wegwei�ern u.

. w. ihre Gemeine niht nur auf eine angeme��ene Art, ge�chiliche
Wei�e zu belehren, ihr Nationalgefühl und patrioti�chen Ge�innungen
pa��end zu we>en und zu ermuntern, �ondern �ie auch gegen die des

halb fe�tge�eßte, und no< mehr fe�tzu�eßende Strafen zu warnen. Be-
�onders aber in den Schulen dur< die Schulhalter ein gleiches zu

verfügen, und die Jugend, die in die�em Alter für das Gefühl des
Guten und An�tändigen mehr empfänglich i�t, gleichfalls vorzüglich
zu belehren, und vor den unausbleiblich erfolgenden Folgenzu warnen.

Hiernach habt Jhr das Erforderliche zu verfügen.
Berlin, den 11. März 1806.
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No. 31. Circular - Re�cript des Kdnigl. Mini�teriums derGei�tlichen,
Unterrichts: und Medicinal : Angelegenheiten, an �ämmtliche Kd-

niglihe Regierungen, das Elementar�chulwe�en betreffend.
Des Königs Maje�tät hat geruhet, in einer auf das Schulwe�en

eines Regierungsbezirkes bezüglichenCabinetsordrevom 28. December
v. J. ausdrú>li< zu äußern: daß Allerhöch�tdie�elbenden regen Sinn,
welcher �ich fúr das Elementar�chu�we�en bethätigt, nicht anders als

beifällig anerkennten, zugleich aber darauf aufmerk�am machten , daß
�olches in �einen Grenzen gehalten werden mü��e, damit niht aus dem

gemeinen Mann verbildete Halbwi��er, ganz ihrer künftigen Be�tim-
mung entgegen , hervorgingen. Das Mini�teriumbringt die�e Aller:
hôch�te Willensäußerung deshalb zur Kenntniß �ämmtlicher Königl.
Regierungen, damit die�elbe allenthalben zur Richt�chnurund zur Be-

fe�tigung in jenem be�onnenen Verfahren dienen môge, welchesbei der

Einwirkung auf die Volkserziehung niemals vergißt, daß jede Bildung
nur �tufenwei�e gefördert werden kann, daß dem Nôthigerenjederzeit
das Ueberflúßige weichen und daß bei aller Unterwei�ungauch die

künftige Be�timmung derer, welche belehrt werden, im Auge behalten
werden mú��e. Berlin, den 29. März 1822,

No. 32, Circular: Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheiten, an �ämmtliche Kö-
nigliche Regierungen, (mit Ausnahme derjenigen in der Provinz
Pommern) die Unterrichtsertheilung in den Land- und kleinen

treepulen über die Werthvergleichungder neuen Münze be-
re�end.

Der Königl. Regierung wird anbei ein Exemplar der fúr die Pro-
vinz Pommern bei Einführung der neuen Scheidemünze für das Be-
dürfniß der Land- und kleinen Stadt�chulen der gedachten Provinz
entworfenen Werth: Vergleichungstabelle,imgleichenAb�chrift der dazu
gehörigen Circularverfügung des Königl, Con�i�torii zu Stettin, vom

18. Januar c, (Anlage a.) und deren Anmerkungen hierdurch zuge-
fertiget, um darnach in ähnlicher Art in dortiger Provinz zu ver-

fahren, Berlin, den 11. April 1822.
a, Um die Kenntniß der neuen vaterländi�chen Münz�orten �chnell

Und allgemein zu verbreiten, und deren Anwendung bei Berechnung
der im bürgerlichen Leben am häufig�ten vorkommenden Verhältni��e
zu erleichtern, haben wir zunäch�t und als Anhalt und zum Gebrauche
für Lehrer in den Land- und kleinen Stadt�chulen, nah Maaßgabe
des Múnzedictes vom 30. Sept. v. J. und mit be�tändiger Rück�icht
auf das be�ondere Bedúrfniß der Provinz Pommern — nach�tehende
Werth - Vergleichtabellen anfertigen la��en. Indem wir Jhnen drei

Abdrúke die�er Tafeln hiebei Úber�enden, tragen wir Jhnen auf, �ie
unter den Lehrern der genannten Schulen in Umlaufzu �eßen, und

Überhaupt deren weitere Verbreitung in Jhrem Krei�e Sich angelegen
�ein zu la��en. Jnsbe�ondere werdea Sie die gedachten Lehrer anwei:

�en, �ih die Tabellen abzu�chreibenund davon în den Schulen, bei der

Anleitung zum angewandten Rechnen, zwe>mäßigen Gebrauch zu
machen. Wir �eßen nämlich dabei billig voraus, daß dieHerren Gei�t:
lichen den Lehrern, die einer �olchen Anleitung noh bedürfen, tit den

nôthigenErläuterungen an die Hand gehen und ihnendurchpracti�che
ei�piele zeigen werden, wie nah den gegebenen Säßen, ( Anmer-

kungen) die gewöhnlichenVerhältni��e von der Jugend �elb�t ge-
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funden und berechnet werden fênnen; damit die Tabellen ein �elbt
erworbnes Eigenthumder�elben werden und nicht bloß Gedächtniß-
�ache bleiben. Auf die�e Wei�e lernt die Jugend den Weg kennen,
auf welchem alle Verhältni��e der neuen Silbergro�chen gefunden wor:

den, und wieder zu finden �ind, ohne die Tabellen auëwendig zu wi�:
�en, wozu �ie auh nicht be�timmt �ind. Den Lehrern wird es

aber alédann leiht werden, die Tabellen für �i �elb�t voll�tändiger
durchzuführen und die�elben Verhältni��e auh nach andern jest noch
umlaufendenMünz�orten, z. B. die neupommer�che, die preußi�che,
�chle�i�che 2c. zu berechnen und durchzuüben.

Stettin, den 18. Januar 1822.

No, 33, Circular -Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal- Angelegenheiten an �ämmtliche Kö-

nigliche Regierungen und Con�i�torien, das Voiks�chul: und Leh-
rerbildungewe�en betreffend.

: :

Das Mini�terium über�endet der Königl,Regierungbeigehend lito-

graphirte Exemplare des Tagebuchs Uber den im vorigen Herb�te zu
Regenwalde abgehaltenen Lehrcur�us und Exemplare des von dem

Schulrath Bernhardt über leßteren er�tatteten Berichts , theils zu ei-

gener Kenntnißnahme, theils mit dem Auftrage, �olche an die �ámmt-
lihen (Seminarienlehrer der dortizen Provinz), Superintendenten
und evangeli�chen Schulin�pectoren ihres Bezirks und an �olche evan:

geli�che Gei�tliche, welche für das Schulwe�en einen be�onderen Eifer
bewei�en, zu vertheilen. Da hin und wieder die Erfahrung gemacht
worden i�t, daß aus der an �ich unverwerflichen Ab�icht, die Vildung
des Landvolkes möglich zu befördern, niht immer die Schranken
genau berúck�ichtigt werden, welche die�er Bildung theils durch den

gegenwärtigenZu�tand des Volks, theils durch die Rück�icht auf �eine
eigentliche näch�te Be�timmung gezogen werden mü��en , und daher zu
be�orgen i�t, daß in �olchen Fällen ein úbereiltes Verfahren entweder

zu einem unnüßen und �chädlichen Halbwi��en, oder zu einer eben �o
verderblichen Ueberbildung führen werde, �o freuet �ich das Mini�tes
rium, ein Bei�piel zu haben, das als Mu�ter dienen kann, nah wcl:

hen Grund�äßen im Land�chulwe�en,und daher auch bei der Vorbe-
reitung der Land�chullehrer und bei der ihnen zu gebenden Nachhúlfe
verfahren werden muß. Die von dem SchulrathBernhardt aufge:
�tellten und befolgten Ge�ichtspunkte:daß es nicht auf Viel und Man-

cherlei, �ondern auf gründlichesWi��en ankomme, daß das Nothwen:
dige und Unentbehrliche zunäch�t und recht gelehrtwerden mü��e, daß
aber die Grundlage aller Bildung in der Erziehung zur Frömmigkeit,
Gotteéfurht und <hri�tlichen Demuth be�tehe, und daß daher eine

�olche Ge�innung vor allen Dingen in den Lehrern erwe>t und ge:
gründet und ihnen dadurch Liebe, Ausdauerund Freudigfkeitin ihrem
�chwierigen und müh�eligen Berufe mitgetheilt werdenmü��e, — Die�e
Ge�ichtspunkte �ind die einzig richtigen, nah denen überall und in al:
len Fällen, und unbe�chadet der Rü�ichten, welche auf die be�ondern
Verhältni��e und den Bildungsgrad der einzelnen ‘Provinzen und Lan-

destheilezu nehmen �ind, verfahren werden kann und �oll. Das Mé

ni�terium macht daher der Königl. Regierung hierdur< aufs neue zur
Pflicht, die�e Ge�ichtspunkte �owohl bei der eignen Einwirkung auf
das Volks�hul- und Lehrerbildungswe�en �ih unverrú>t zur Richt-
�chnur dienen zu la��en, als auch bei Vertheilung der Anlagen den
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Empfängern aufs nachdrücklich�te zu empfehlen und einzu�chärfen.
Daß die�es ge�chehen werde, erwartet das Mini�terium um �o zuver-
�ichtlicher, als dadurch zugleich der wiederholt und ern�tlih ausge�pro-
chene Allerhöch�teWille Sr. Maje�tät des Königs wird erfüllt werden.

Von der Art, wie die Königl. Regierung dem ihr gewordenen Auf:
trage genúgt hat, erwartet das Mini�terium Bericht, und bemerkt nur

noch , daß der Königl. Regierung auf Verlangennoh mehrere Exem-
plare des Tagebuchs und des Berichts mitgetheilt werden können.

Berlin, den 24. Jult 1822.

No. 34. Circular -Re�cript des Königl. Mini�teriumsder Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheitenan �ämmtlicheKönigl.
Regierungen, Con�i�torien und Provinzial-:Schul-Collegien, Beleh-
rung und Warnung der Kinder in den Schulen Über das Weg-
fangen der Singvögel und das Ausnehmender Vogelne�terbetreffend.

Das Mini�terium i�t neuerdings �elb�t dur< provinzial�tändi�che An-

träge auf den Unfug aufmerk�am gemacht worden, welcher, den be�te-
henden Verordnungen entgegen, dur<h das Wegfangen der Singvögel
Und Ausnehmen der Vogelne�ter getrieben wird. Da die�er Unfug
haupt�ächli<h den Kindern zur La�t gelegt wird, �o kann dur Ein-
wirken von Seiten der Schule �ehr viel ge�chehen, um ihm Einhalt
zu thun: Das Mini�terium will daher die Königl. Regierung auf
die�en Gegen�tand hierdur<h aufmerk�am machen, und �ie auffordern,
die nach den Um�tänden geeignet�ten Maaßregeln zu treffen, damit theils
in den Schulen �elb�t dur<h Belehrung, Warnung, Auf�iht, Tadel

undStrafe einer Ungebühr entgegengewirkt werde, die immer von

Gefühllo�igkeit und Rohheit ‘der Ge�innung zeugt, oder dazu führt,
theils von den Schulvor�tänden, und namentli<h von den �tädti�chen
Schuldeputationen, die nöôthigeAuf�icht und Wach�amkeit gebt, und
die erforderlihen Vorkehrungen zur Verhütung die�es Unfugs getroffen
werden. Jn welcher Art die Königl. Regierung den in ihrem Bezirke
Statt findenden be�ondern Verhältni��en gemäß das Nöthige angeord-
net hat, darúber erwartet das Mini�terium demnäch�t Bericht.

Berlin, den 16. April 1827.

No. 35. Circular über Vermeidung der Einmi�hung von Tages:
begebenheiten in den Unterricht.

Es i�t zur Kenntniß des Mini�terii gekommen , daß einzelne Lehrer
bei dem Unterrichte der Jugend, �tatt die durh die Lehrgegen�tände
der ver�chiedenen Schulen �elb�t hinreichend bezei<hneteGrenze zu
beachten, als Bei�piele, Vor�chriften, Dictate und dergkeichenTages-
begebenheitenoder Gegen�tände der Politik gewählthaben. Das Un-

angeme��ene die�es Verfahrens bedarf keinerErläuterung. Wenn aber

auh angenommen werden kann, daß geübtereLehrer �olche Mißgriffe
von �elb�t vermeiden werden, �o i�t doh bei Anfängern und minder

fähigenSubjecten dies nicht úberall zu erwarten. Das Mini�terium
hält deshalb fúr angeme��en, die Auf�eherder Schul- An�talten darauf
be�onders aufmerk�am zu machen, daß ihnenobliegt, hierúber zu wachen
Und vorfommende Mißbräuche zu rügen und abzu�tellen, und trägt
den Königl. Provinzial:Schul-Collegien und Regierungen auf: die er-

forderlicheVerfügung zu die�em Zweeke,jedo<h zur Vermeidung alles
Au��ehens nicht durch die Amtsblätter zu erla��en.

Berlin, den 2. Mai 1831.
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C, Unterricht in dfonomi�chen Gegen�tänden.
No. 36, Circular- Re�cript des Königl. Mini�teri der Gei�tlichen,

Unterrichts: und Medizinal-Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Regierungen,mit Ausë�chlußder in Stettin, �o wie an �ämmtliche
Königl. Kon�i�torien und Provinzial-:Schul-Kollegien, wegen Be-
förderung der Baumzucht durch Schulen und Schullehrer.

_

Dem Königl,Kon�i�torium und Provinzial-Schul:Kollegium werden

hiernebenfünf Exemplare der Circular: Verordnung der Königl. Re-
gierung in Stettin vom 3. October praet., betreffend die Beförderung
der Baumzucht dur<h Schulen und Schullehrer, mit dem Bemerken
zugefertigt, daß das Mini�terium für die�en �o wichtigen Gegen�tand
das allgemeineJntere��e je länger je mehr zu we>en, namentlich in
den Seminarien die Baumzucht und den Gartenbau practi�ch mit

Eifer betrieben, und die Aufmerk�amkeit der Seminar-Directoren dar-

auf hingeleitet zu �ehen wün�cht, wie �ehr die Ob�t- und Gartenkulrur
von den Behörden beachtet und befördert wird, und wie die Semina-

ri�ten künftig als Lehrer bei ihren Be�trebungen in die�er Hin�icht die

fráftig�te Unter�túßung zu erwarten haben.
Berlin, den 19. Mai 1829,

1. Circu�lar:Verordnungan �ämmtliche Königl. LandräthlicheBe-

hôrdenund Domainen - Aemter. — Sie erhalten in der Anlage un�ere
heutige Circular: Verfügung an die �ämmtlichen Superintendenten in
dem die��eitigen Verwaltungs-Bezirke,die Beförderung der Baumzucht
durch die Schulen und Schullehrer betreffend , mit der Aufforderung:
die�er wichtigen Angelegenheitau<h Jhre Aufmerk�amkeit und Theil-
nahme zuzuwenden; die Gemeinden zur Ueberwei�ung des nöthigen
Plaßes zur Anlegung von Baum�chulen und Gemeindegärten, wo

�olche no<h nicht vorhanden �ind, zu ermuntern und zu veranla��en ;

auch möglich�t dahin zu wirken, daß die Wege und andere freie Pläbe
mit Fruchtbäumen bepflanzt, und für deren Erhaltung und Pflege mit

Nachdru>k und Ern�t ge�orgt werde. Bei der leider! noch �ehr großen
Vernachläßigung des Ob�tbaues in der hie�igen Provinz, werden wir
es mit be�ondermDanke erkennen,wenn Sie, von der Nothwendig-
feict und Nüblichkeit der Sache überzeugt, auf die Gutsherr�chaften
und Gemeinden in der angegebenenArt einwirken, und den Gei�tlichen
und Schullehrern bei der Ausführungde��en, was wir hierüber ver:

ordnet haben, die Hand bieten wollen. Es i� zunäch�t Alles daran

gelegen, daß in den Gemeinden �elb�t der Sinn für die Baumzucht
geve>t und genährt, und das ziemlichallgemeinverbreitete Vorurtheil,
als ob unter un�erm rauheren, kälteren Himmelnur �hle<te Ob�-
�orten gerathen und ausdauern, durch das Bei�piel eines und des an

deren Pomologen, auf welches man ee kann, widerlegtwerde.

Auf die�e Wei�e wird es dann au< mögli werden, einzelnen Ge-

meinden, welche fúr das Gute gewonnen �ind, be��ere Ob�t�orten zu

ver�chaffen, und die�e nah und nah immer weiter zu verbreiten. Wenn
die weltlichen und gei�tlichen Behörden für die Sache mit Ern�t und
Liebe handeln; wenn �ie �ich einander in ihren Bemühungen thätig
unter�tüken, und jede Gelegenheit, die Jugend und die Gemeinden
Über den großen Nugen der Baumzucht zu belehren, treu wahrneh:
men: �o werden die Hinderni��e, welche die Anlegung von Baum-

Plate
und Gemeindegärten , die Bepflanzung der Wege und freien

lâbe 2c. allerdings im Anfange finden wird und finden muß, durch
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ein �olches vereintes Wirken glü>li< überwunden werden, und es
wird dann kaum eine Gemeinde geben, die nicht bereit wäre, ein
�chi>éliches Pläßchen für die Baum�chule abzugeben, oder die Arbeit
bei der er�ten Anlegung und Einzäunung der�elben zu übernehmen.
Schließlih geben wir Jhnen auf, über den Erfolg Jhrer Bemúhun-
gen für die Beförderung der Baumzucht in Jhrem amtlichen Wir-

kungéfrei�e, gegen O�tern 1830 hieher zu berichten, und uns dann zu:
gleich diejenigen Gemeinden und Gemeindeglieder,bei welchen die

Sache Eingang gefunden, oder die �ich bereits hierinnen auszeichnet,
anzuzeigen. Stettin, den 3. October 1828.

'

2. Circular : Verordnung an �ämmtlicheSuperintendenten. — Ob-

leich wir, �owohl Ihnen, als den übrigenHerren Gei�tlichen , die

Beförderung der Ob�tbaumzucht dur<h die Schulen und die Schul-
lehrer bei jeder �ich darbietenden Gelegenheitdringendempfohlen,und

auch dafúr Sorge getragen haben, daß den lehrern in den Seminarien
und den Lehrerver�ammlungen ein kurzer prakti�cher Unterrichtin der

Baumzucht ertheit, und auh gedru>te, gemeinfaßlicheAnleitungen
dazu in die Hände gegeben werden: �o zeigt doh die Erfahrung, daß
die Sache von den mei�ten Schullehrern entweder no< gar nicht,
oder unzwe>mäßig und nachläßig betrieben wird, und daß �ie bei den

Gemeinden nicht die Aufmerk�amkeit und Theilnahme findet, welche
�ie, bei ihrer Wichtigkeit und Nüßblichkeit für die allgemeine Landes-
kultur, wie für die Verbe��erung des häuslichen Wohl�tandes, fordert
und verdient. Jn �ehr vielen Ort�chaften i�t freilich der Mangel an

einem be�ondern Plake zur Anlegung von Baum�chulen, �o wie die

Unkundeund Gleichgültigkeit der Schullehrer und die Be�chaffenheit
der Bäume �elb�t, welche ge�eßt zu werden pflegen, das Haupthinder-
nißz aber es i�t uns nicht unbekannt geblieben, wie viel, �elb�t unter

ungün�tigen äußern Um�tänden, einzelne Lehrer dafür gethan haben
und zu thun fortfahren; wie leicht �ie �i, �obald es ihnen nur nicht
an Lu�t und gutem Willen fehit, die nöthigen Vorrichtungen und

Handgri�fe bei Anlegung von Baum�chulen, beim Ausheben, Ver�eßen,
Veredlenund Be�chneiden der Bäume zu eigen machen, und wie gut
ihnen dabei die, von uns in mehreren hundert Abdrüken vertheilten,
Schriften von Diehle, Schröze und Bädecker zu Hülfe kommen.

s �ind uns einzelne Lehrer bekannt, welche, weil es ihnen an einem
be�ondern Plake fúr eine Baum�chule fehlt, einen Theil von ihrem

mtsgarten zur Baum�chule verwenden, und die Schuljugendmit

die�er Kun�t bekannt machen; �olche, welche die, von ihnen gezogenen
Bäumchen als Prei�e an die Kinder, an Eltern und auf Gemeinde-

plâße abliefern, und ihre über die Erziehung,Pflege und Behandlung
der Ob�tbäume, �o wie úber die Reife, Aufbewahrung und Benußung
des Ob�tes �elb�t gemachten Beobachtungenund ErfahrungenAndern

mittheilen, und �ich dur< ihren Ob�tbau eine der würdig�ten Erholun-
gen und zugleich ein niht unbedeutendes Erwerbsmittelver�chaffen.
Es giebt einzelne Schülvor�tände, welche aus eigenem freien Antriebe
die lôbliche Einrichtung getro��en Haben,daß ein jedes Kind bei �einem
[bgange von der Schule und an �einem Ein�egnungstage auf einem

dffentlichenPlaße eincn Baum pflanzt, und für de��en Pflege und

Erhaltung Sorge tragen muß. Wenndie�e, freili<h zur Zeit noh
einzeln �tehenden, �chr �eltenen Bei�piele allgemeiner werden; �o wird

es gewiß bald auch nicht mehr an Gemeinden fehlen, die der Schule
hierin zu Hülfe fommen, und nicht allein ihre Gärten, �ondern auh



92

die Wege und Gemeindepläße mit Fruchtbäumen bepflanzen, und von

dem verkauften Ob�te einen Theil ihrer Gemeinde-Ausgaben be�treiten,
wie dies bereits in ver�chiedenen kleinen deut�chen Staaten, z. B. in
den �äch�i�chen Herzogthúmern, am Rhein 2c. der Fall i�t. Damit
nun die Baumzucht in un�erm Verwaltungs - Bezirke mehr gehoben,
und die Gemeindendafúr immer mehr gewonnen werden, halten wir
es fúr nôthig, daß vor Allem die Schullehrer für die Sache in An-

�pruch genommen und angehalten werden, theils �ich die erforderlichen
Kenntni��e in der Baumkultur no< zu erwerben, theils, dur Lehre
und Bei�piel, in der Jugend die Lu�t und Liebe dafür zu erwe>en,
und auf die�e Wei�e auch hier in den Schulen zu pflanzen, was in
den Gemeinden Wurzel �chlagen und gedeihen �oll. Von die�em Ge-

�ichtspunfte ausgehend, erdffnen wir Jhnen mit Hinwei�ung auf die

Bekanntmachung vom 2. Juli 1812 (Amtsblatt d. 1812. S. 204)
vorläufig Folgendes: 1) Es �oll, wo dies irgend thunlich i�t, bei jeder
Schule eine Baum�chule angelegt werden; — 2) es �oll auf Auéëmit-

telung tauglicher Pläße zu Baum�chulen möglich�tBedacht genommen

werden, wobei wir uns gern der Hoffnung Überla��en wollen, daß
edle Schulfreunde hier und da die�e ‘Pläße unentgeldlich hergeben
werden; — 3) die Gemeinden �ollen angewie�en werden, den Schul-
lehrern bei der er�ten Einrichtung der Gärten hülfreicheHand zu lei:

�ten, und die�elben zu raden und zu umzäunen; die übrige Arbeit úber-
nimmt der Schullehrermit Hülfe der erwah�eneren Schuljugend
außer den gewöhnlichen Schul�tunden: — 4) die�e Gärten "�ind ein

Eigenthum der Schulen, aber der Lehrer führt in der Regel die Auf-
�icht darüber, und hat die Nubung nach Befinden der Um�tände ent-

weder ganz oder zum Theilz — 5) jeder Lehrer, bei de��en Schule
eine Baum�chule angelegt i�t, und der die Sache ver�teht, i�t ver-

pflichtet, die heranwach�ende Jugend in der Baumzucht zu unterrich-
ten, und �ie im eigenhändigen Pflanzen und Veredlen der Bäume

prakti�ch zu benz — 6) bei die�er Unterwei�ung muß der Lehrer üch
be�onders angelegen �ein ‘la��en, den in �einer Gemeinde gangbar�ten
Vorurtheilen entgegen zu treten, und zu zeigen, daß auh auf dem

�chlechte�ten Boden, in rauhen Gegendenund unter un�erm kälteren

Himmel edle Ob�t�orten gut fortfommenkönnen; — 7) diejenigen Leh-
rer, welche Sinn und Liebe für die Sache haben , werden gern dazu
beitragen ,

die Gemeindenfür das Bepflanzen der Wege und anderer

öffentlicher Pläße und für die Pflege und Erhaltung der Bäume zu

gewinnen; — $) in dem�elben Maaße, in welchem die Jugend und

die Erwach�enen an einem Orte für die Baumzuchtgewonnen werden,
werden auch da die Bei�piele von muthwilligen und boshaften Baum-

be�chädigungen �eltener werden; Kinder, welche �ih des Baumfrevels
�chuldig gemacht haben, �ind von dem Schulvor�tande �treng zu be-

�trafen; — 9) diejenigen Lehrer, welche die Baumpflegemit thätigem
Eifer und glú>lichem Erfolge betreiben, und in die�er Hin�icht auch
auf die Gemeinden vortheilhaft wirken, �ollen bei Be�etzungvon cin-

träglihen Schul- und Kú�ter�tellen be�ondersberück�ichtigt werden,
wenn �ie auh �on�t díe erforderliche Tüchtigkeit be�igen; — 10) die

Schullehrerprüfungen �ollen künftig auh auf die Kenntniß in der

Baumzuchtgerichtet, und die Geprüften theils auf die bewährte�ten
Hülfsmittel aufmerf�am gemacht, theils zu ihrer weitern Belehrung
an �achkundige Lehrer in ihrer Gegend gewie�en werden, um von ih-
nen die unentbehrlichen Handgriffe zu erlernen; — 11) die Herren
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Superintendenten und Superintendentur: Verwe�er werden bei ihren
Schulvi�itationen auch die�en Gegen�tand nicht Úber�ehen, und in ihren
Berichten das Nöthige darüber bemerken;— 12) in den, von den

Herren Gei�tlichen einzureichenden - Konduitenli�ten Úber die Schul-
lehrer �oll jedesmal ausdrú>lih angezeigt werden, welche Lehrer �ich
in der angegebenen Beziehung auszeichnen, und von welchen die Sache
vernachläßigt wird. — Indem wir Jhnen hiermit wiederholentlih und

dringend zur Pflicht machen, die Beförderung der Baumzucht durch
die Schulen und Schullehrer in Jhrem Wirkungskrei�e�ih auf alle

Wei�e angelegen �ein zu la��en, benachrichtigenwir Sie zugleich, daß
auh die Königl. Landräthl. Kreis:Behöôrdenund Domainenämtervon

uns aufgefordert worden �ind, Sie hierinkräftig und thätig zu unter-

�túken, und möglich�t dazu mitzuwirken,daß Gutsbe�izer und Ge-
meinden da, wo es noch an einem �chi>lichen Plaße zur Baum�chule
fehlt, ihn unentgeldlih herzugeben, und die Baumkultur mehr und

mehr zu einer Kommunal-Angelegenheitzu machen. Schließlich beauf-
tragen wir Sie, den �ämmtlichen Herren Gei�tlichen und den Schul-
lehrern Jhres Sprengels die gegenwärtige Verfügung mitzutheilen,
Und Lekbterein un�erm Namen anzuwei�en, davon eine Ab�chrift zum
Schularchive zu nehmen, und daß dies ge�chehen , in dem von Jhnen
zu erla��enden und an uns ab�chriftlich einzureichenden Umlauf�chreiben
ausdrúcklih zu bemerken. Stettin, den 3, October 1828,

No. 37. Circular über die Ob�tbaumzucht.
Die 2c. erhält hierneben ein Exemplar des von der Königl, Re-

gierung zu Marienwerder verbreiteten Anhanges zu Baedeker's ein:
facher Ob�tbaumzucht zur Kenntnißnahme und mit dem Bemerken,
daß das Mini�terium noch auf die gekrönte und �ehr wohl:
feile Preis�chrift von W. Hinkert „Unterricht in der prakti�chen Ob�t-
baumzucht 2c. München im Central: Schulbücher - Verlage,“ hierdur<
aufinerf�am machen will, da die�e Schrift unter den vorhandenen die
be�te, und wenn auh mit be�onderer Rü�icht auf die klimati�chen und

topographi�chenVerhältni��e Bayerns abgefaßt, doh auh für andere
änder und nördlichere Gegenden vorzüglichenWerth und ent�chiedene

Brauchbarkeithat. Berlin, den 31. März 1830.

No. 38. Re�cript über den Seidenbau.

Die 2e. erhält hierneben ein Exemplar der Sub�criptions - Li�te zu
dem von dem Kun�thändler Bolzani hier�elb�t über den Seidenbau
herauszugebendenWerke, mit der Anwei�ung,für die Sache in

ereiche möglich�t zu wirken, und die Su�cribenten-: Li�ten �einer Zeit
Unter Kreuzband, und mic dem Vermerk „Sub�criptionsli�ten des

“Kun�thändlers Bolzani““ Leßterem zugehenzu la��en, da dem�elben zu
leichtererVerbreitung der Anzeigen die Po�tfreiheit bewilligt worden
i�t, von welcher er auch bereits in der Art Gebrauch gemacht, daß er

nzeigen an die �ämmtlichen Landräthe der Monarchie 2c. ver�andt
hat. Sein dem Mini�terio ausge�prochener Wun�ch be�teht nur darin,
daß au< no< Gei�tliche, Schullehrer, Seminari�ten 2c. auf das in

ede �tehende Werk be�onders aufmerf�am gemacht werden, und trägt
das Mini�terium kein Bedenken, den�elben hierdur< zu unter�tüßen.

Berlin, den 5, April 1830.
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No. 39, Cfrcular i Re�ceipe des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts: und Medizinal:Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Regierungen, aus�chließlih derjenigen zu Cöôln, die Unterwei�ung în

Handarbeiten in den Volks�chulen betreffend.
Das Mini�terium findet �i< veranlaßt, der Königl. Regierung an-

liegend vier Exemplare einer �ehr angeme��enen Bekanntmachung der
‘

Regierung zu Côln, die Unterwei�ung in Handarbeiten in den Volks-

�chulen u. �. w. betreffend, zur Kenntnißnahme zuzufertigen. Es i�t
unverkennbar �ehr wün�chenswerth , daß insbe�ondere bei der zuneh:
menden Armuth in den niederen Volkskla��en dem er�ten Gegen�tande
die�er Bekanntmachung (nämli<h der Anwei�ung zu Handarbeiten in
den Volks�chulen) úberall be�ondere Aufmerk�amkeitgewidmet werde.

Das Mini�terium fordert daher auh die Königl. Regierung auf, dern-

�elben die von ihr deshaib etwa �hon erla��enen oder no< zu erla��en:
den ähnlichen, nah Ort und Um�tänden modificirten,Bekanntmachun-
gen einzureichen. Berlin, den 30. Augu�t 1830.

Bekanntmachung der Königl. Regierung zu Cöln, die Unterwei�ung
in Handarbeiten in den Volkö�chulen betreffend.— Un�ere Bekannt-

machung vom 28. Mai v. J. (Amtsblatt Stk 22. Ne. 223.) die

Handarbeiten in den Volks�chulen betreffend, hat noch nicht den Er-

folg gehabt, den wir davon erwartet haben, und wenn wir auch nicht
voraus�eken wollen, daß die Wichtigkeit des Gegen�tandes verkannt

werde: �o i�t wenig�tens �o viel außer Zweifel, daß die Schwierigkeit
der Ausführung den mei�ten Behörden größer er�cheint, als �ie in der

That i�t. Außer dem vorzugswei�e hier zu nennenden Wai�enhau�e zu
Côln und der Armen -: Frei�chule in Bonn, die inde��en bis jezt auh
noch auf die weiblichen Arbeiten �ich hat be�chränken mü��en, und

außer einigen Anfängen in wenigen Land�chulen, namentlich zu Lannes-

dorf, Duisdorf, Beuel, We��eling und Godesberg,im Landkrei�e Bonn;
zu Dattenfeld, Ro��el und Hochwald, im Krei�e Waldbroel; zu Hem-
mersbach und Gle�ch, im Krei�e Bergheim; zu Oberhau�en, Merten
und Seel�cheid, im Siegkrei�e; zu Urbach,im Krei�e Múlheim, welche
Anerkennung und Beförderung verdienen, haben die Berichte der

Kreis: Schulbehörden in die�er Beziehung nichts von Bedeutung zu

un�erer Kenntniß gebracht. Von den abge�onderten Tôöchter�chulen �ollte
man allerdings erwarten, daß �ie wenig�tens das Bedúürfniß künftiger
Hausfrauen, wenn auh weniger den augenbli>lichenErwerbzweig ins

Auge gefaßt hätten; inde��en la��en die mei�ten Berichte �elb�t die�en
�o we�entlichen Punkt zweifelhaft,und es �cheint noch Mädchen�chulen
zu geben, wo die weiblichen Handarbeitenentweder ganz ausge�chlo��en
�ind, oder mehr das Be�treben zu glänzen als zu nüben, zur Grund-
lage haben. Gegen die�e in jeder Beziehungverderbliche Richcung
können wir uns nicht ern�t und nahdrü>li< genug aus�prechen, und

erwarten zur Unterdrückung der�elben die fräftig�te Mitwirkung der

Behörden, welche darauf unmittelbar einzuwirkenim Stande �ind, �e-
hen auch der �peziellen Berichter�tattung darüber um �o dringender
entgegen ,

als wir nur darin die Beruhigung findenkönnen, daß un-

�re Ab�icht nicht verkannt, un�ere Forderung niht mißver�tandeni�t.
1) Es i�t ein großes Bedürfniß und eine der wichtig�ten Aufgaben

un�erer Zeit, die Stärkung der Thatkraft mit der erhdheten und er-

weiterten Erkenntniß, das Können mit dem Wi��en in das erforder-
liche Gleichgewicht zu �eßen, und zwei Extreme zu vermeiden, deren

eines zu einem todten, nachäffcendenMechanismus in dem gewerblichen
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Verkehr des bürgerlichenLebens führt, das andere nur die Schale
ohne den Kern gewährt. Die Grundlage, die einzige fe�te Grundlage
zur Erreichung die�es Zweckes fônnen wir nur in den Schulen finden,
und da der Volks�chule, wenn auch für ein näher liegendes Ziel, en:

gere Grenzen ihrer Wirk�amkeit ge�te>t �ind; �o i� in ihnen Ein Abs
weg vor allen Dingen zu vermeiden, der nämlih, welcher dem rein

formellen Zwe> des Unterrichts ein aus�chließendesVorrecht oder w:-

nig�tens ein zu großes Uebergewicht ge�tattet, und tiefer in die Gründe
der ver�chiedenen Zweige des Unterrichts eindringenwill, als es der

Zweck, namentlich der Land�chulen , erfordert, die Dauer des Schul-
be�uchs ge�tattet, oder die Fa��ungskraft der zu unterrichtendenJugend
erlaubt. Ge�chieht dies nun gar auf eine verkehrteWei�e und ohne
eigne Sicherheit und Gewandtheit des Lehrers: �o i�t der daraus ers -

wach�ende Nachtheil doppelt fühlbar. Es i�t hier nicht der Ort, die-
�en Gegen�tand weiter zu verfolgenz nur als einen Wink für Lehrer
und Schulvor�teher haben wir ihn andeuten wollen, hier aber ins-
be�ondere noh als einen Beweis aufge�tellt, daß es an Zeit für einen
wirklichen Real - und Indu�trie: Unterricht in den Volks�chulennicht
fehlen fónne, wenn nur 1) von Seiten der Ortsbehörden für einen

regelmäßigen und dauernden Schulbe�uch und 2) von Seiten der Leh-
rer fúr eine planmäßige Vertheilung und Begrenzung des Unterrichts:
�toffes ge�orgt wird. Dies �ind die beiden Angeln, um welche �ich der

Erfolg des Unterrichts in den Schulen drehet; das Mehr oder We-
niger dabei hängt von örtlichen und per�önlichen Verhältni��en ab,
was dem Erme��en der Orts- und Kreis-Schulbehörden anheimge�tellt
bleiben muß. Allerdings giebt es für alle Stände und Ge�chlechter
ein gemein�chaftliches Minimum des Wi��ens, für de��en Erwerbung
auch ein gemein�chaftlicher Unterricht zu ge�tatten i�t; aber darüber
hinaus i�t wohl zu unter�cheiden, was jedem Stande, jedem Ge�chlechte
am mei�ten frommt, was �einen religió�en, búrgerlichen und häuslichen
Zwecken am näch�ten und �icher�ten dient, und in den Kreis des Schul-
unterrihts gezogen werden kann. Dafúr muß denn aber auch die
Zeit gewonnen werden, und das Entbehrlichere dem We�entlichen nach-
�tehen, was unter den oben angegebenen Bedingungen, für deren Ers

füllung die Ortsvor�täude und die Lehrer verantwortlich �ind, keine

Schwierigkeit haben wird, ohne deshalb die Zahl der Unterrichts�tunden
zu vermehren.

, ,

2) Außer dem Mangel an Zeit, den wir in den Berichten als ein

Haupthinderniß der Einführung von Handarbeiten angegebenfinden,
nimmt der Mangel an Mitteln den näch�ten Plab ein, �owohl an

Mitteln zur Be�oldung “ines Lehrers oder einer Lehrerinn,als an

Mitteln zur An�chaffung des zu verarbeitenden Materials. Sondern
wir hierbei die beiden ver�chiedenen Zweckedes fraglichen Unterrichts,
den der prafti�chen Ausbildung für künftige Berufsge�chäfteüberhaupt
und den des augenbli>lichen Erwerbs: �o kann es für den er�ten Fall,
wenn die Mittel der Gemeinde für die�en Zwe>k nicht in An�pruch
genommen werden fönnen , kein Bedenken haben, den Bedarf durc
eine angeme��ene Erhöhung des Schulgeldes aufzubringen, und den
Eltern die Pflicht aufzulegen , für An�chaffung des erforderlichen Ma-
terials zu �orgen. Den Armen-Kindernwird auch hierbei,wie bei dem

UnterrichtÜberhaupt, die Armen: oder Gemeindeka��e zu Hülfe fom-

men, und die Gemeinde wird darin um �o lieber einwilligen, als auf
die�em Wege eine Hauptquelle der Dürftigkeit, des Mú��igganges und
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der Bettelei ver�topft wird. Der Erwerbszwe> kann dabei im Kleinen
und für einzelne Kinder, �o weit es die disponibeln Mittel ge�tatten,
immer �chon nebenbeiberück�ichtigt, die Ausführung in größerem Um-

fange aber gün�tigeren Verhältni��en vorbehalten bleiben. Ein großes
Hindernißdes Guten liegt gerade in dem Streben, es gleih von An-
fange an in einer gewi��en Vollendung gefördert �ehen zu wollen, und

mit fleinen Anfängen �i{< niht begnügenzu la��en. Zu die�em wird
es aber, wenn nur der re<hte Wille vorhanden i�t, weder an Zeit noch
an Mitteln zur Ausführung fehlen, und einzelne Bei�pielehaben dazu
bereits den erforderlichen Beleg gegeben. Jn größeren Städten darf
es allerdings niht bei dergleichen fleinen und zer�treuten Anfängen
bleiben, wodur< nur die Kraft zer�plittert wird; aber für Land�chulen
wird uns auch der gering�te gelungene Ver�uch �chon eine erfreuliche
Er�cheinung �ein. ; . ;

3) Ein größeres Hinderniß möchte zur Zeit noh in dem Mangel
an Per�onen gefunden werden, welche für die Unterwei�ung in Hand-
arbeiten geeignet �ind. Bei ge�onderten Töchter�chulen�ollen es die

Lehrerinnen �elb�t �ein, und i�t auf deren Befähigung für die�en Zweck
mit aller Strenge zu halten. Bei gemi�chten Schulen wird, wie für

die Knaben der Lehrer, �o für die Mädchen die Frau des Lehrers in
der Regel zunäch�t in An�pruch genommen werden mú��en; und nur

wo die�e dazu nicht geeignet �ind, bedarf cs einer anderweitigen Hülfe,
wozu es an den mei�ten Orten auch nicht an Gelegenheit fehlen wird.
Bei der Berufung eínes neuen Lehrers i�t es gleih im Voraus zu
bedingen, daß der�elbe fúr die�es Bedürfniß auf eine dem Zweck ent-

�prechende und von uns anerkannte Wei�e zu �orgen, oder einen ange-
me��enen Abzug vom Schulgelde zu erleiden hat. Wie außerdem die

Handarbeiten auch neben dem übrigen Unterrichte fortzu�eßen und zu
leiten, auh vor und nâ<h den Schul�tunden anzuordnen �ind, vorzüg-
lich da, wo �ie zugleih als Erwerbzweig betrieben werden, bleibt dem

näheren Antrage der Ortés�chulbehôrde anheimge�tellt. Daß übrigens
die�e Einrichtung nicht zugleich in allen Schulen einer Sammtgemeiade
oder eines Krei�es eingeführt werden kann, darf kein Grund �ein , die

Einführung ganz zu unterla��en; vielmehrwird gerade das Gelingen
an einzelnen Schulen das �icher�te Mittel einer allgemeineren Verbrei-

tung für die Folge werden.
-

4) Man befúrchtet eine Stôrung des Unterrichts dur< Einführung
der Handarbeiten in den Schulen. Das würde allerdings der Fall
�ein, wenn von geräu�hvollen Be�chäftigungeneiner Abtheilung wäh-
rend des Unterrichts einer andern die Rede wäre. Stricken und

Nähen macht aber keine �ehr bedeutende Stôrung, und fannallenfalls
in dem�elben Lokal mit dem übrigen Unterricht zugleichbetrieben, auch
von einer be�ondern Lehrerinn geleitet werden, wiewohl es allerdings
vorzuziehen i�t, ein Nebenzimmer für die�en Zweckzu benußen. Jm
Sommer wird der Spielplaß zum Theil dazu in An�pruchgenommen
werden können. Aile übrigen Arbeiten, die wirklih Stôrung veran-

la��en, �ind natürlich in ein abge�ondertes Lokaloder in eine Zeit außer
den Schul�tunden zu verlegen. Es darf übrigens hier nur noch de-
merkt werden, daß, wenn die Kinder abtheilungswei�e Be�chäftigung
in Handarbeiten finden, in der Regel mehr Ruhe und Ordnung in

der Schule �ichtbar�ein wird, als zum Theil jeht, wo ganze Abtbei-
lungen oft halbe Stunden lang unbe�chäftigt, wenig�tens nicht hin-
reichend und angeme��en be�chäftigt �ind; des wohlthätigen Cinflu��es
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einer wohl geregelten Thätigkeit auf díe ge�ammte gei�tige und �ittliche
Ausbildung Überhaupt nicht einmal zu gedenken.

5) Wenn dur< Einführung eines neuen Unterrichtsgegen�tkandes
fur die Lehrer �elb�t der Nachtheil befürchtetwird, daß fie �ich darin
niht würden zu finden wi��en, indem es ihnen �chon jezt zum Theil
�chwer falle, das durch ver�chiedene Verordnungengebotene und vor-

züglich durch die methodologi�chen Lehrkur�e ihnen gegebene Neue in
�ih zu ordnen und zu verarbeiten: �o gilt dies nur von denjenigen
Lehrern, denen es noch an einer tieferen und fe�teren Begründung ihe
rer Berufsbildung fehlt. Da inde��en die Zahlder�elben immer noch
�ehr bedeutend i�, �o würde jener Einwurfum fo mehr Beachtung
verdienen, wenn von Unterrichtsgegen�tänden die Rede wäre, die be:
�ondere Schwierigkeit in der Behandlung darbieten, oder von dem

Lehrer �elb�t vorzugswei�e gefordert werden ; da dies aber bei denjenigen
Handarbeiten, die zu einer Einführung in_ den Schulen �i< eignen,
weniger der Fall i�t, fo dürfte von die�er Seite auh weniger Gefahr
zu befürchten �ein.

;
|

6) Fa�t allgemein finden wir in den Berichten der Kreis - Schul-
behörden Úber den fraglihen Gegen�tand den Einwurf aufge�tellt: die
Kinder lernten, was �ile an Handarbeit für ihr künftiges Gewerbe zu
lernen hätten, von ihren Eltern oder von ihren Mei�tern , und es �ei
die Berük�ichtigung die�es Gegen�tandes von Seiten der Schule darum
weniger dringend. Jt hier von wirklihen Kün�ten und Handwerken,
i�t von Bearbeitung des Akers, von Be�orgung der Kúche u. �. w. die
Rede: �o hat die Bemerkung ihre volle Richtigkeit, und der Um�tand,
daß der Schulunterricht zu mancher Verbe��erung auch die�er Arbeit
den Grund legen kann, findet hier weniger Anwendung, da er nur das

Wi��en, niht das Können betrifft. Verlangen wir aber Arbeiten,
welche den Kindern �hon in der Schule zum Erwerbzweige dienen

können, um der Noth ihrer Eltern und ihrem eigenen Elende abzu-
helfenzverlangen wir Arbeiten, welche die Eltern entweder �elb�t nicht,
oder doh �ehr unvollkommen ver�tehen, dur< deren Betrieb dem

Wohl�tande der Familien, dem Gewerbefleiße einer ganzen Gemeinde
aufgeholfen werden kann, und zu deren Erlernung und Förderung die
Schule die Gelegenheit darbietet: �o muß die�er Einwurf als nichtig
zurückgewie�en werden. Und be�chränken wir un�ere Forderung auch
wirklich nur auf das Nähen und Stri>ken der Mädchen und allenfalls
der Knaben, welche einmal im Viehhüten einen Theil ihrer Be�chäfti-
gung finden werden: �o möchten wir wobl die Frage beantwortet�ehen,
wie viele Mútter und Hausfrauen auf dem Laude denn wirklich ihren
Töchtern hierin eine angeme��ene Unterwei�ung zu geben im Stande
�ind? Wäre die�e Ge�chiklichkeit �o allgemein, wie �ie in mehreren
Berichten vorausge�ebßt wird, �o möchtenwir allenfallsnur den Zweck
des Broterwerbs hier no< berúk�ichtigen, obgleichvon elner Unter:

wei�ung der ge�ammten weiblichen Jugend im Nähen und Stri>ken
in der Schule immer eine größere Einheit und Sicherheit zu erwarten
i�t, und manche Mütter ihre Töchter mehr zu den be�hwerlichern Ar-
beiten im Hau�e und auf dem Felde anhalten möchten, als zu denen,
die im Still�ißen verrichtet werden fônnen, und denen �ie, wenn es
�ein muß, �ich �elb�t lieber unterziehen. Gewiß geht aus mancher Ge-

meinde fúr die Verfertigung von Kleidungs�tü>ken, Hemden und
trümpfe mit eingerechnet, viel Geld nach auswärts, was recht gut

er�part und für manches we�entliche Bedürfniß der Familieverwandt
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werden könnte, wenn Mütter und Töchter die�e Arbeit �eib�t zu machen
ver�tänden.

7) Ein Haupthinderniß endlih liegt in dem Vorurtheil mancher
Gemeinden, welches das Be��ere zurÜckwei�et,weil es neu i�t, und das
Alte dagegen fe�tzuhalten �ucht; Vorurtheile verdienen aber bei der

Einführung des Guten, wenn auch eine �chonende Behandlung, doch
feine die Ausführung hemmendeBeachtung. Wo es abge�onderteNäh-
und Stri�chulen giebt, von deren Güte die Behörde �ich úberzeugt
hat, mögen die�e fortbe�tehen, �obald nur die Haupt�chule dadurch in

ihrem Wirken nicht ge�tört wird; die�e darf aber dadurch �ich nicht ab-

halten la��en, die Handarbeiten bei �ih einzuführen, da jene Privat-
�hulen doh nur für die wohlhabendere Kla��e aushelfenkönnen, und

durch einen zwe>mäßig angeordneten und durchgeführten Unterricht
das Unvollkommene, welches jene Schulen geben, nah und nach ver-

drängt werden wird. Wo die Per�onen, welche den Unterricht in

Handarbeiten außer der Schule ertheilen, eine Berück�ichtigungver-

dienen, können �ie zu der Schule �elb�t herangezegenwerden, was zu-

gleih dem oben gedachten Mangel an geeigneten Lehrerinnen abhilft,
und worin eine Gemeinde der andern durch Abtretung zu Hülfe fom-
men fann.

Werden die hier gegebenen Winke zunäch�t von den Lehrern �elb�t
benußt, die �h allerdings am er�ten dazu berufen fühlen mü��en, und
wird die Ausführung von den Ortsbehörden hinreichend unter�tüßt,
um nur wenig�tensmit einigem Erfolge einen Anfang machen zu kôn-
nen: �o dürfen wir auf einen rühmlichen Wetteifer rehnen, der um

�o �chneller zum Ziele führen wird. Jn vielen Fällen wird es der

umgekehrtenRichtung bedürfen, und wir vertrauen insbe�ondere der

um�ichtigen Thätigkeit der Herren Bürgermei�ter, denen hier ein wei?
tes und �chônes Feld zur Förderung der Wohlfahrt der ihnen anver-

trauten Gemeinden ohne bedeutende dauernde La�t der�elben eröffnet
i�t. Was insbe�ondere' den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und
die Einführung und Leitung de��elben betrifft: �o i� es �ehr rath�am,
dabei die, Mitwirkung geeigneter Frauen in An�pruch zu nehmen, und

‘die Schulvor�tände werden zu die�emEnde hierdur< angewie�en, die�e
Angelegenheitvorzugswei�e in die Hände eines Frauenvereins zu legen,
zu de��en Bildung �ie Veranla��ung geben wellen. Ein �olcher Verein
wird auch, wo es an andern Quellen fehlt, am er�ten im Stande

�ein, fúr Erwerbsarbeit das erforderlicheMaterial zu be�chaffen, indem
er die Bereitwilligkeit einzelner Familienund Hausmütter für die�en
Zweek in An�pruch nimmt, die für ihren eigenen Bedarf der arbeiten:
den Hände im Hau�e nicht genug haben, oder auch außerdem gern
der guten Sache ein Opfer bringen. Und �ollte fih die�er Verein
in kleinern Schulbezirken auf dem Landeauh nur auf eine einzige
Frau be�chränken mü��en, welche úber die Tüchtigkeitder gelieferten
Arbeit und über die Mängel der�elben ein �achkundigesUrtheil zu ge-
ben im Stande i�t: �o wird auh deren Mitwirkung dankbar anzu-
nehmen �ein. Die Lehrer aber und die Lehrerinnen werden hierdur<
verpflichtet, den mit die�em Ge�chäft von dem Schulvor�tande beauf-
tragten und von der Kreis -Schulbehörde be�tätigten Frauen die�elbe
Achtung und für die�en Zweig des Unterrichts die�elbe Folge zu lei�ten,
welche �e den úbrigen Mitgliedern der Orts: Schulbehörde �chuldig
�ind. Ueber die Einrichtung der Armen- und Erwerb�chulen in den

Städten Côln und Bonn �ehen wir den ausführlichen Berichten and
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Anträgen der betreffenden �tädti�chen Schul - Kommi��ionen entgegen,
und werdendie�e dazu in be�ondern Verfügungen auffordern.

Cô�n, den 9. Januar 1830.
'

D, Ferien und Entla��ung aus der Schule.
No. 40. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

richts: und Medizinal- Angelegenheitenan die Königl. Regierung
zu Breslau, die Schulferien betreffend.

__

Das Mini�terium genehmigt auf denAntrag der Königl. Regierung
in dem Berichte vom 4. v. M. hiemit, daß die von ihr unterm 27.
Movbr. pr. erla��ene im Amtsblatt bekanntgemachte Verfügung, die
Ferien in den evangeli�chen Schulen betreffend,auch auf die fatholi-
hen Schulen angewendet werde, �ekt jedo<h hiebeivoraus, daß in
den Weihnachts-, O�tern- und Pfing�tferien der Kirchenbe�uch, zu wel:
chem die Schulen verpflichtet �ind, ni<t ausfalle.

Berlin, den 26. November 1825.

No, 41. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
ri<hts- und Medizinal-Ängelegenheiten an die Königl. Regierung
zu Coblcnz, die Prüfung der aus den Schulen zu entla��enden
Kinder betreffend.

Auf den Bericht der Königl. Regierung vom 27. Mai d. J. wird
der Vor�chlag, die aus der Schule zu entla��enden Kinder vorher von

dem betreffenden Schulpfleger und Lokal: Schulvor�tand im Bei�ein
des Schullehrers prüfen, und dur< den Schulpfleger oder Schul-Ju- -

�pector und Orts-Schulvor�tand be�timmen zu la��en, welche Kinder
zur Entla��ung reif �ind, hierdurh mit der Modifikation genehmigt,
daß der Schullehrer die Schüler vor der Commi��ion prúfe, und

die�e dann ent�cheide, welche Kinder zu entla��en �eien.
Berlin, den 25. Juni 1829,

E, Auf�icht auf die Jugend außer der Schule.
(Jugendliche Verbrechen, verwahrlo�ete Kinder.)

No. 42. Circular- Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts: und Medicinal-Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Regierungen, die Ein�endung von Nachwei�ungen der im jugends
lichen Alter begangenen Verbrechen detre

e

Es fommt in einzelnen Provinzen leider häufigder Fall vor, daß
große Verbrechen von Per�onen verúbt werden, die no<h im frühen
jugendlichen Alter �tehen. Die�e traurige Er�cheinung macht Maaß-
regeln nothwendig, theils um den Quellen �olcher Verbrechen auf die

Spur zu fommen, und die�e zu ver�topfen, theils um Veran�taltungen
zur Be��erung der frúh Verirrten zu treffen. Daes zunäch�t érfor-
derlich i�t, daß das Mini�terium �ih über den Umfang und die Bes

�chaffenheitdes Uebels genauere Kenntniß ver�chaffe, �o wird die Kö:

niglicheRegierung beauftragt, von den �tädti�chen und ländlichen Po:
lizei:Behörden ihres Bezirks �ich �pecielleNachwei�ungen �olcher Ver-
brechen, und in�onderheit von Dieb�tahl, Betrug, Brand�tiftungen,
Mordver�uchen, flei�chlichen Vergehungen, einreichen zu la��en, worin

Namen, Geburts- und Aufenthaltsort, Stand und Gewerbe der El-
tern, Alter, Religion, empfangener Unterricht und andere erläuternde
ebensum�tändedes jungen Verbrechers, neb�t den Um�tänden, welche

das Verbrechen �elb�t etwa ent�chuldigen können, oder auch er�hweren
möchten,auch das eingeleitete Verfahren oder die bereits verhängte
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Strafe möglich�t genau angegeben �ind, und eine Zu�ammen�tellung die-

�er Nachwei�ungen jedesmal vierteljährlich,die er�te aber �obald wie

möglich, hieher einzu�enden, Es wird hierbei nur no< bemerkt, daß
die�e vorge�chriebeneAnzeige niht nah der erkannten Strafe aufzuhal-
ten, �ondern das begangeneVerbrechen , �obald es zur Kenntniß der

Polizeibehördegelangt i�t, in die obgedachteUeber�icht aufzunehmen i�t.
Das Mini�terium darf bei der Wichtigkeit des Gegen�tandes zum Vor-
aus erwarten, daß �owohl die Königl. Regierung als die Polizeibehörden
dem�elben ihre volle Aufmerk�amkeit widmen werden, und daß dies in-

fonderheit von Seiten des Polizei-Decernenten und des Schulraths ge-
�chehe; das Königl. Regierungs-Prä�idium wird daher dem lebtern eine

be�ondere Theilnahme an die�em Ge�chäfte ver�tatten, und ihn auffor-
dern, da��elbe fortwährend und auch bei �einer Anwe�enheitin der Pro-
vinz im Auge zu haben, den, aus den Unterrichts-Verhältni��enhervor-
gehendenQuellen die�es Uebels nachzu�püren,�ich darüber eine möglich�t
voll�tändige An�icht zu ver�chaffen,und die�elbe bei Er�tattung der Quar-

talberichte zu benußken. Jn einzelnen,durh Schwere des Verbrechens
oder be�ondere Bosheit oder Verwilderungausgezeichneten Fällen, hat

die Königl. Regierung Über deren hierher gehörige nähere Verhältni��e,
dur die Polizei: oder Schulbehörde vorläufig nähere Auskunft zu er:

fordern, und die darüber erhaltenen Berichte mit einzu�enden, deren

Mittheilung zur Vermeidung der Schreiberei und zur Be�chleunigung der

Sache ur�chriftlich ge�chehenkann. Berlin, den 30. Novbr. 1825.

No. 43, Circular-Re�cript des Königl. Ju�tiz-Mini�teriums an �ämmt-
liche Königl. Ju�tiz-Behörden, die Mittheilungen úber junge Ver-

brecher betreffend.
Es fommt in einzelnen Provinzen immer häufiger der Fall vor,

daß bedeutende Verbrechen von Per�onen verübt werden, die no< im

frühen jugendlichen Alter �tehen. Die�e traurige Er�cheinung macht
taaßregeln nothwendig, theils um den Quellen �olcher Verbrechenauf

die Spur zu kommen, und die�e zu ver�topfen, theils um Veran�taltun-
gen zur Be��erung der früh, Verirrten zu treffen. Das Königl. Mini-

�terium der Gei�tlichen,Unterrichts-und Medizinal-Angelegenheitenhat
deshalb, um �ih zunäch�tüber den Umfang Und die Be�chaffenheit des

Uebels genauere Kenntnißzu ver�cha��en, �ämmtlicheRegierungen zur
Ein�endung �pezieller Nachwei�ungenüber die in ihren Bezirken ermit:
telten jungen Verbrecherangewie�en. Mit Bezugnahme auf die�e An-

ordnung wird dem Königl. Kammergericht2c.“ aufgegeben, bei jeder ge-
gen einen Unmüúndigeneingeleiteten Kriminalunter�uchung, der betre�fen-
den Regierung �ofort Nachricht von den Per�onal - Verhältni��en des

Ange�chuldiaten, der gegen ihn vorhandenen An�chuldigung und den

Lehrern, bei welchen er Unterricht geno��en hat, nah Abfa��ung des er-

�ten Erkenntni��es aber Ab�chrift de��elben mitzutheilen, oder durch die

betreffenden Gerichte mittheilen zu la��en, und lebtere hiernah anzu-

wei�en, auch darauf, daß die�er Vor�chrift nachgekommenwerde, mit

Nachdruckzu halten. Berlin, den 6. Márz 1826.

No. 44. Re�cript Úber jugendlicheVerbrecher.
'

ie nunmehr von fa�t �ämmtlichen Königl. Regierungeneingegan-
genen Nachwei�ungen der von Per�onen im jugendlichenAlter began-
genen Verbrechengeben dem Mini�terio zu folgenden allgemeinenBe-

merfungenVeranla��ung, Bei Einforderung die�er Nachwei�ungen hac
das Mini�terium keinesweges nur die Ab�icht gehabt, �ich in den Be�ib
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von Notizen zu �ehen, um daraus eine vergleichendeZu�ammen�tellung
der einzelnen Provinzen hin�ichtlich der Moralität der Jugend, oder

einen Maaß�tab für die Beurtheilung des Fort�chrittes oder Rückganges
in �ittlicher Beziehung zu erhalten, �ondern der unmittelbare und näch�te
Zweck i� gewe�en, die einzelnen Fälle �elber und das. rú>�ihtli< ihrer
von den Behörden beobachtete Verfahren näher und möglich�t genau
kennen zu lernen. Ob in andern Zeiten �olche Verbrechen öfter oder

�eltner vorgekommen �ind, bedarf keinerNachfor�chung; genug, daß �ie
in gegenwärtiger Zeit nur allzu häufig �h zeigen. Wenn nicht blos
Betrug, Dieb�tahl und Kirchenraub, �ondern Mord, Brand�tiftung,
Sodomie und Selb�tmord wiederkehrendeEr�cheinungen�ind, wenn in

gewi��en Provinzen und Gegenden die�e, in andern aber wieder andere

Verbrechenvorzugswei�e unter der Jugendzum Vor�cheinkommen, �o
erfordern �olche Miß-Erzeugni��e die höch�te Aufmerk�amkeit,damit theils
den Quellen nachge�pürt, und die�e ver�topft, theilsder An�teckungvor-

gebeugt, theils endlich die frühe verirrten Unglüklichen�elb�t wo möglich
von der Bahn des La�ters und Verbrechens noch e Feitdie werden.
Auf den lebt erwähnten Zwe hat �ich in der neue�ten Zeit die Für�orge
vieler Privat-Per�onen und Vereine mit be�onderer Theilnahmegelenkt,
wovon die �ich immer mehrende Anzahlvon Rectungs-:An�talten Zeug-
niß giebt; auh bei den öffentlichen Straf: und Be��erungshäu�ern �ind
Schulen und Erziehungs-An�talten neu gegründet, odex erweitert, oder

zweckmäßigereingerihtet worden, und endlich �ind hie und da �chon be-
�tehende Wai�enhäu�ervorzugswei�e der verwahrlo�eten und verwildernden
Jugend geöffnet worden. Bei �olcher Vermehrung der Be��erungs-
An�talten wird auch doppelte Aufmerk�amkeit nôthig, daß ihr Zwe
wirklich erreicht und daß dazu die dienlich�ten und wirk�am�ten Mittel
angewendet werden, damit niht Unge�chi> oder unver�tändiger Eifer
oder wirkliche Verkehrtheit �ich der Ausführung bemächtigenund die

gehofftenwohlthätigenWirkungen vereitelt oder gar �tatt der Be��erungs-
häu�er Wohn�tätten und Fortpflanzungsörter der Untugend und des La:
�ters ge�tiftet werden. Die betrübenden Erfährungen, welche darüber

gemacht �ind, legen die Pflicht der �orgfältig�ten Wach�amkeitauf und

erhei�chenvor allen Dingen eine klare und be�timmte Ver�tändigung
Überdie Mittel und Einrichtungen, durh welche der wohlthätige Zwe>
jener An�talten am �icher�ten erreicht werden muß. Es kann dabei für
je6t auf �ich beruhen, ob es nicht überall rath�am �ei, diejenigenAn�tal:
ten, worin wirkliche junge Verbrecher, welche Strafe verwirkt haben,
aufbewahrt werden, von denjenigen, worin blos Verwahrlo�ete oder

�olche, die ihre Strafe bereits abgebüßthaben, der Be��erung und Er-

ziehungwegen aufgenommen �ind, äußerlichzu trennen, da, bis auf das
Maaß der Freiheit, welches in beiderlei Häu�ern ver�tattet wird, die

innere Einrichtung und Behandlungsart nicht we�entlich ver�chieden �ein
fann. Die Erzichung der Jugend beruhtauf fe�ten Grundregeln,und

die Be�chränkung der Freiheit, �o wie die Disziplinund die Strafen
mú��en �ich auch bei den verdorben�tenIndividuenimmer nach dem rich:
ten, was richtige Grund�äße der Erziehunghierúber an die Handgeben
und �ich in den hiernah nothwendigenSchrankenhalten. Wäre der
Grad der Verdorbenheit und der Bösartigkeit der Jndividuen �o groß,
daß mit die�em Maaß nicht auszufkommenwäre, �o würde allerdings
feine Erziehung �tatt finden können. Die�er Fall wird nicht leicht vor-

fommen. Jn einem �olchen aber würde es darauf ankommen, durch
eigentliche Zwangs- und Straf:An�talten einen Zu�tand herbeizuführen,
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wo die Erziehung eingreifen kann. Es i�t wichtig, daß die Erziehungs-
An�talt nicht in eine Zwangs- und Strafan�talt ausarte, und daß man

von den Zwangs- und Strafan�takten nicht Erziehung erwarte. Es
fommt bei der Einwirkungauf die unglücklichenGe�chöpfe, welche �olchen
An�talten anheim fallen, zuer�t darauf an, daß �ie gleich�am in eine ganz
neue Welt ver�eßt werden, in welcher �ie von ihren bisherigen Gewohn-
heiten nichts wiederfinden, �ondern wo allenthalben Ordnung, Regel
máßigkeit, Ruhe, Stille und Reinlichkeit ihnen entgegen tritt, wo Be-

�chäftigung mit Unterwei�ung abwech�elt, und immer etwas Nüßliches
oder Nothwendigesvorgenommen werden muß, wo man alle ihre Hand-
lungen und Reden beobachtet und ihr ganzes Verhalten fortwährend
beauf�ichtigt, wo �ie der Freiheit nur in dem Maaße mehrtheilhafrig
werden , als �ie �ih ihrer wúrdig machen, und wo endlich allenthalben
Für�orge, Antheil, Liebe unverkennbar �ind, Ern�t und Strafe aber als

die nothwendigen Folgen der eigenen Handlungenund als eine unver-

meidliche Erfüllung der Pflicht der Gerechtigkeiter�cheinen. Jn ge-

naue�ter Ueberein�timmung mit die�er Disziplinar:Behandlungmuß aber

auch der eigentlicheUnterricht�tehen, und das nämliche Ziel verfolgen.
Nicht auf bloßes Mittheilenund Einprägen von Kenntni��en und Ges

�chi>lichkeiten darf es aus�chließlih abge�ehen �ein, �ondern zugleichauf
Entwickelung der Selb�tthätigkeit, auf Erregung der Lu�t an nüglicher
Ein�icht und ganz be�ondersauf Erhellung der bei �o verwahrlo�eten
Ge�chöpfen immer höch�t verworrenen und dunklen Begriffe, und folg-
lich auf allmälige Gewöhnung an ein be�onnenes, klares und folgerichti-

gee
Denken und Urtheilen. Wenn nun aber endlich bei einem la�ter-

haften und verderbten Men�chen an wirkliche Umkehr und Be��erung
nicht eher zu denken i�t, als bis die Ge�innung und der Ent�chluß dazu
in ihm gegründeti�t, und wenn die�er nicht eher erwartet werden fann,
als bis das Gefühl des Ab�cheues gegen die früheren Vergehungen le:

bendíig geworden i�t und wahre Reue empfunden wird, und wenn die�e
Reue nur dann von âchter Art i�t, �obald �ie niht ihren Grund in den

äußern Folgen der Sünde hat, �ondern in dem Schmerze, den Willen
Gottes verleßt zu haben; �o folgt daraus auch zugleih die Nothwen-
digkeit, es zuleßktauf Bewirkung einer �olchen Reue und auf die daraus

hervorgehendeGe�innung der Gottesfurht und Frömmigkeitanzulegen.
Sehr unwei�e und verkehrtwürde man jedoh verfahren, wenn man

die�e Bußge�innung als dasjentgebetrachtenwollte, worauf hingewirkt
werden �oll, zuer�t und zunäch�tbeidenen, deren Be��erung man beab:

�ichtigt. Man wird �ich vielmehrim Anfange“begnúgen mü��en, ihnen
nur die Gelegenheit zur Sünde zu benehmen,�ie �o nah und nach da- ‘

von zu entwöhnen, und �ie dagegen er�t in einigen Stücken zur Ord-

nung und Ge�ezmäßigkeit anzuhalten. Hat man es �o weit gebracht,
dann darf man mit den Anforderungen �teigen, �ie zur Pflichterfúllung
be�timmter antreiben, die�e ihnen lieb zu machen�uchen, ihnen Freude
am Gelingen einflôßen, Muth und Vertrauen in ihnenerwe>en, und

�o die Fähigkeit des guten Ent�chlu��es wieder in ihnen hervorrufen.
Dann er�t i�t es Zeit, �ie auf eine Vergleichungihres gegenwärtigen
Zu�tandes mit dem früheren hinzuleiten, oder vielmehr�ie werden von

�elb�t dahin geführt werden; und nun fann auch die wahre Reue er�t
6 Vor�chein kommen, diejenige, welche ächte Früchteder Buße trägt
un. velcher auh der Tro�t der Ver�öhnung und die Gewißheit der

Wiederher�tellungnicht fehle. Wer es aber umgekehrt anfangen, und

gleichReue und Zerknir�chung verlangen, wer wohl gar �tatt der Milde
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und Nach�icht, deren Verirrte �o �ehr bedürfen, Ungeduldund Strenge
bewei�enund durch äußere Gewalt erzwingen wollte, was doch nur aus

innerer Freiheit ent�pringen kann, der wúrde das Uebel nur ärger machen
„Und zu den vorhandenenUntugenden noch die größte hinzufügen,nämlich
Heuchelei der Frömmigkeit. Und hier i�t eine große Gefahr vorhanden
und die �orgfältig�te Wach�amkeit nöthig, wie dies durch die Ge�chichte
mancherâlteren An�talt und dur< neuere Erfahrungen hinlänglich be-

wie�en wird. Das Mini�terium kann nicht dringend genug die Auf-
merk�amkeitder Königl. Regierungen auf die�en Gegen�tand lenken, und

ihnen nicht blos genaue Auf�icht auf die Behandlungsart in denjenigen
Be��erungs- , Erzkehungs- und Wai�enhäu�ern zur Pflicht machen, die

ihrer Obhuth anvertraut �ind, �ondern auch empfehlen,in die�er Hín-
�icht auf die etwa von Privat: Per�onen oder Vereinenge�tifteten oder

noch zu �tiftenden An�talten denjenigenEinfluß auszuüben,welcher, ohne
die �elb�t�tändige Wirk�amkeit jener Per�onen zu be�chränkenoder ihren
wohlgemeintenEifer zu lähmen, dur< Antheil, Rath, Für�orge und
Förderungirgend gewonnen werden kann. Wo es aber an dergleichen
An�talten überall noh fehlen �ollte, oder wo eine unzwe>mäßigeund

nachtheilige allzu genaue Verbindung mit den Strafan�talten für Er-

wach�ene Statt finden möchte, oder wo Wai�enhäu�er ohne Verlehung
der Ab�icht ihrer Stiftung für die�e wohlthätigen Zwecke eingerichtet
werden fönnen, da erwartet das Mini�terium, daß die Königl. Regie-
rungen das nah Zeit, Ort, Um�tänden und Per�önlichkeiten A 1ge-
me��en�te veranla��en und den gegebenen Andeutungengemäß die Ver-

mehrung der Be��erungs- An�talten und ihre erforderliche Einrichtung
�ich mit be�onderem Eifer gern angelegen �ein la��en werden. Außer und

neben der Sorge für die Mittel zur Be��erung und Erziehung verwahr-
lo�eter und gefallener Kinder muß aber auch eine gleiche Aufmerk�amkeit
darauf gerichtet werden, daß die Quellen der Verwilderung und des

Verderbens unter der Jugend erfor�cht und ver�topft werden. Nach
den, dem Mini�terio vorliegenden Erfahrungen und Notizen haben die�e

frühentraurigen Verirrungen vornehmlich in folgenden Um�tänden und

nlâ��en ihren Ur�prung: 1) Jn dem Unglückeder unehelichen Ge-

burt, wodurch die Kinder der �trengeren väterlichen Auf�iht und Er-

ziehungberaubt, einer leiht�innigen oder unver�tändigen Mutter über-

la��en, der Armuth und oftmals der Verachtung hingegeben �ind, und

daher leichter verwildern und verderbenz — 2) in den �chle<ten
Bei�pielen der Eltern, die dur< Wort und That ihreKinder zum
Bö�en reizen, und oft zu wirklichen Verbrechen anleiten; — 3) in

Vernachlä��igung des Schul- und be�onders des Religions-
Unterrichts, welche hie und da in der �chlechtenBe�chaffenheitder

Schule und des Unterrichts, �o wie in der Sorglo�igkeitder Lehrer und

Gei�tlichen, häufiger aber in Verwahrlo�ung und üblemWillen der El:

tern und Angehörigen ihren Grund hat; aber au< nicht �elten dur< —

4) vagabundirende Lebenswet�e bewirkt wird, wobei kein ordent-

licher Unterricht in Schule und KircheStatt finden und fontrollirt

werden fann, daneben �chlehte Bei�pielein den Bettlerherbergenge�ehen
werden und zu einer geregeltenThätigkeitalle Gelegenheitund Ermun-

terung fehlt; — 5) in dem frühen Hingeben der Kinder zu Dien-

�ten, be�onders Hirtendien�ten, wo entwederim Hau�e verdorbenes

erwach�enes Ge�inde und deren Sittenlo�igkeit , oder auf dem Felde die
zangeweileund Verführung zur Verlebung der Un�chuld zu groben
flei�hlihen und andern La�tern und Verbrechenhinziehen, und der Un-
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terriht, wenn auh nicht ganz, doh gröôßtentheils, wenig�tens zur

Sommer- und Herb�tzeit ver�äumt wird, Gleicherwei�e gehört hichin
das Austhun der Kinder zu Fabrikarbeiten, wobei nicht nur alle
die Nachtheile zu be�orgen �ind, die das Zu�ammen�ein mit rohen und

�ittenlo�en Erwach�enen, �o wie die Ver�aumniß der Schule mit �ch
führt, �ondern auh der Ge�undheit des Leibes oft unwiederbringlicher
Schaden zugefügt und durch die fortwährendenmechani�chen Be�chäf:
tigungen zugleich die Gei�tesfähigkeit gelähmt und abge�tumpfr wird.
Endlich — 6) in der Verfúhrung zu den geheimen Sünden der

Unkeu�chheit, wodurch die Kräfte des Leibes und der Seele zer�tört,
die edleren Gefühle er�ti>t, Trägheit, Unlu�t und Un�tetigkeit erzeugt
und vor allen Dingen Offenheit und Wahrhaftigkeit des „We�ens bes

nommen werden, Die traurigen Bewei�e, durh welche die unglückliche
Verbreitung die�er Pe�t des jugendlichenAlters au��er Zweifel ge�eßt
wird, fordern dringend zur Abhülfe auf.

Was nun die Mittel betrifft, dur< welchedie hier angegebenen
Quellen der Verbrechen im jugendlichenA�ter möglich�t ver�topft werden

fónnen, �o �cheinen folgendezunäch�t die zwe>dienlich�tenzu �ein: ad

HN daß unehelihen Kindern nah Th. IL Tit. 2. $. 614, des

Allg. Landr. überall Vormünder, und zwar �olche be�tellt werden,
von deren Ein�icht und Recht�chaffenheit�ich erwarten läßt, daß �ic i<
wirklich um die Erziehung ihrer Mündel nah Pflicht und Gewi��en
beklmmernfönnen und werden, �o wie auch daß ihre thätige Einwir-
fung vorzüglich in Beziehung auf das Anhalten der Pflegebefohlenen

zur
Schule ern�tlich in An�pruch genommen werdez — ad 2} daß offen-

ar �chlechten Eltern, wenn die Ermahnungen der Gei�tlichen und
die Drohungen der Polizei - Obrigkeiten nicht fruchten, nah der gc�eb-
lichen Vor�chrift (Allg. Landr. Th. 11. Tit. 2. $. 90 und f.) die Er-

iehung genommen und, wo immer möglich, die Kinder in be��ere
Lamilienoder gute An�talten untergebracht werden; — ad 3) daß nicht
nur die be�tehenden Vor�chriften wegen regelmäßigen Schuldbe-
�u<s dur< Mitwirkungaller concurrirenden Per�onen und Behörden
�treng durchgeführt, �ondern auch ern�tlih darauf gehalten werde, daß
die Gei�tlichen den ihnen obliegenden Religions: Unterricht, namentlich
die Evangeli�Ben

den Confirmanden-: Unterricht pflichtmäßig be�orgen.
Bei den hierúberbe�tehendenbe�timmten Vor�chri{tenbedarf es nur der

fortge�eßten Wach�amkeit , daß den�elben Überall nachgelebt, Nachlä��ig-
keiten aber nicht geduldet, �ondern unnach�ichtlich gerügt und ge�traft
werden; — ad 4) daß vagabundirende Per�onen, wo �ie betrofen
werden mögen, �ofort aufgegriffen und in dieLandarmenhäu�er gebracht,
deren Kinder aber unterrichtet und zur ThätigkeitÜberhaupt angehalten
werden; — ad 5) daß das Viehhüten durch Kinder,den be�tehenden
Verordnungen gemäß, nicht geduldet, in allen Fällen aber und mit be-

�onderer Wach�amkeit auf die in Dien�te gegebenenoder zu Fabrikarbei-
ten benußten Kinder die Be�timmungen der $$. 43—46 Tit. 12. Th.
IT. des Allg. Landr. �treng gehalten werden, wobei das Mini�terium noh
bemerkt, daß baldig�t úber die Benußung der Kinder zu Fabrikarbeiten
noch be�ondere Vor�chriften werden erla��en werden, und endlich — ad

6) daß die rechten Mittel zur Ausrottung der geheimen Sünden,
be�onderszur Verhinderung der An�te>ung und zur Be��erung der un-

lÜ>lih Verirrten angewendet werden. Aus der Natur der Sache geht

hervorund die Erfahrunghat es hinlänglich be�tätigt, daß, wo die�e
a�ter vor der herannahendenEntwickelungder Mannbarkeit �ich zeigen,
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immer und nur mit den aller�elten�ten Ausnahmen, Verführung ihre
Quelle i�, Es bedarf daher vor allen Dingen der Mittel zur Ver-
hútung der An�te>kung. Wodie�e freilich în häuslichen Verhältni��en
QeUr�ache hat, da i� wenig auszurichten, de�to mehr aber kann in

<ulen und be�onders in Erziehungshäu�ern gethan werden. Ununter-
brochene Wach�amkeit, Verhinderung des heimlichen Zu�ammen�eins,
�trenges Halten auf Schamhaftigkeit in Wort und That und unnachs
�ichtliche Strafe, wo �ie verlezt wird, werden ihre heil�amen Dien�te
niht ver�agen. Viel �chwieriger jedoch i�t die Entde>ung des La�ters
bei den �chon gefallenen oder verführtenEinzelnen,und es erfordert nicht
geringe Erfahrung, Men�chenkenntniß und Weisheit,um hier die rech-
ten Maaßregeln nicht zu verfehlen, Zu welchenMißgriffenein lieblo�er
oder ungeduldiger oder unver�tändiger Eifer verleitenUnd in welcherArt
ein unwei�es Benehmen �einen Zweck zer�tören, �tatt Offenheit und
Neue,

-

Ver�to>theit und Hartnäkigkeit hervorbringen,oder gar bei un-

gegründetem Verdachte die Reinheit trüben, die Schamhaftigkeitvers

leben und gerade zur Bekannt�chaft mit denjenigenSünden führen
können, die vermeintlich gehoben werden �ollen, darüber liefert die Ge-
�chichte der neuern Pädagogik höch�t traurige und fa�t unbegreifliche
Belge. — Es kann die Ab�icht die�er Verfügung nicht �ein und i�t
Überall unmöglich, ein Verfahren näher bezeichnen zu wollen, welches
in jedem einzelnen Falle ganz aus der Per�önlichkeit des Lehrers oder

Gei�tlichen und des einzelnen Kindes, aus dem Vertrauen und der
Liebe, welche jener einzu�lößen und die�es zu hegen vermag, und aus
individuellen Verhältni��en und augenbli>lichen Veranla��ungen hervor-
gehen muß; und nur im Allgemeinenkann hier angedeutet werden, daß
alle Mittel �owohl der Schußwehr als der Be��erung nicht bloß von

äußerliher Be�chaffenheit, �ondern vorzugswei�e auf das Innere, auf
Erregung und Befe�tigung der �ittlichen Kraft gerichtet �ein mü��en.
Wenn �chon der eigene. un�träfliche Wandel des Lehrers, �eine Züchtig-
keit in Wort und That und �ein unverhohlenerAb�cheu gegen alle Un-
reinheit und Heimlichkeit nicht verfehlen werden, ähnliche Ge�innungen
in �einen Schulkindern zu gründen, �o �tehen ihm außerdem die man-

nichfaltig�ten Gelegenheiten und Mittel zu Gebote, auf unmittelbarem
ege und zwar nicht in ungewi��en Andeutungen, �ondern in klaren

Und be�timmten Aeußerungen auf Schamhaftigkeit, Zucht und Ehrbar-
keit zu wirken, und die Ge�innung und den Ent�chluß der Keu�chheit
hervorzubringen.Antheil und Liebe werden ihm Neigung und Ver-
trauen erwerben, und �o wird er auch im Stande �ein, die Einzelnen
nach ihren Bedürfni��en zu behande!n, die Neinen und Unverdorbenen
zu bewahren und, zy befe�tigen, die Leicht�innigenund Schwankenden
zu warnen und zu ermahnen, und die Gefallenenwiederaufzurichten
und zu leiten. Vor allen anderen aber haben die Gei�tlichen bei dem
Religions:Unterrichte, bei der Vorbereitung zur Confirmationund bei
der Ausübung �pezieller Seel�orge Anlaß und Pflichtzu der allererfolge
rei�ten Einwirkung. Das Mini�terium hat hier nur im Allgemeinen
die Aufmerk�amkeit der Königl. Regierungenauf die�en höch�t wichtigen

egen�tand lenken wollen. Was in jedemeinzelnen Regierungsbezirke
nach der etwa �chon vorhandenenKenntniß von dem Umfange oder dem

be�timmtenSiße des Uebels zu thun �ein wird, oder in welcher Art
die erforderlichen Nachfor�chungen er�t noh ange�tellt werden mü��en,
Und welche be�ondere Mittel und Organe zur Abhülfein Wirk�amkeit
IU �eßen �ind, das muß dem ein�ichtsvollen und vor�ichtigen Erme��en
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jeder Königl. Regierungum �o mehr überla��en bleiben, als �h erwarten

läßt, daß die�elbe niht durch bloße generelle Verordnungen und Circula-

rien, dur< welche nur ein unnôthiges Auf�ehen gemacht, und das Miß-
trauen der Eltern gegen die Schulen gelenkt werden müßte, �ondern
dur< �pezielle Einwirkung,nah etwaiger Rúck�prache mit erfahrenen
Gei�tlichen und Schulmännern,und be�onders durch die bei den Schul-
revi�ionen von dem Schulrathe nach Befinden der Um�tände zu treffen
den Maaßregelndas Nöôthigeund Angeme��en�te werde veranla��en wol:
len. Ueberhauptaber muß, auh in Beziehung auf die übrigen in die-

�em Re�criptenamhaft gemachten Quellen der frühen Verderbtheit und

auf die angegebenenGegenmittel, hier noch ausdrülich bemerkt werden,
daß das Mini�terium nur die Ab�icht gehabt hat, einige der allgemei:
nen Ur�achen anzuführen, und wie �olchen begegnet werden mü��e, zu
zeigen. Welche �on�tige Anlä��e in den Verhältni��en der Oertlichfeit
und in �peziellen Um�tänden zu �uchen �ind, woher namentlih in ge-
wi��en Gegenden die�e, in anderen andere Verbrechen häufiger vorkom-
men und welche Maaßregeln der Abhülfedagegen angewendet werden

mú��en, das muß lediglich der Beurtheilung einer jeden Königl. Regie-
rung nach den deshalb veranlaßten Ermittelungen und Nachfor�chungen
überla��en bleiben, und das Mini�terium wün�cht nur, von den Rejul-
taten, zu welchen die�elbe gelangt �ein wird, �o ausführlich wie möglich
in Kenntniß ge�eßt zu werden. Unabhängig aber von den bisher erör-
terten allgemeinerenMaaßregeln, nämlih von der Sorge für die Mittel
und An�talten zur Be��erung und Erziehung der verwahrlo�eten Kinder
und von der Ermittelung und Hemmung der Quellen des frühen Ver-

derbens, muß nun auch in jedem einzelnen Falle das Nöthige ge:
�chehen, damit neben dem be�onderen Zwecke der Behandlung und Be��e:
rung des jedesmaligen Jndividui auch der allgemeinere, dem Verderben
unter der Jugend überhaupt Einhalt zu thun, möglich�t erreicht werden

kônne. Es reicht daher nicht hín, für die jungen Verbrecher und Ucber-
treter �elb�t auf zwe>mäßige Wei�e dahin zu �orgen, daß das früher
Ver�äumte möglich�t nachgeholt, �ie �elb�t in gün�tige Verhältni��e unter

redliche Vormünder zu wohlge�innten Lehr- oder Dien�therren, oder in

gute An�talten gebrachtund in fortwährenderAuf�icht gehalten werden,
�ondern es muß auch in jedem einzelnen Falle no< genau nachgefor�cht
werden, welcher Schuld etwa Eltern, Pflegeelteru, Vormünder , Ange-
höôrige,Dien�therr�chaften, Lehrer, Gei�tliche und Behörden dur< Ver-

nachlä��igung ihrer Pflichten oder dur Fahrlä��igkeit in der Auf�cht
�ich theilhaftig gemacht haben, um, wenn �i dergleichen ergiebt , die

Schuldigen zu der ern�tlich�ten Verantwortungentweder �elber zu ziehen,
oder durch die nôthigen Requi�itionen ziehen zu la��en. Wie ein �olches
Verfahren, wenn es unausge�eßt beobachtetwird, �chon durch �ich �elb�t
wirk�am �ein und die Wach�amkeit verpf�lichteter‘Per�onen, namenrtich
des Gei�tlichen und Lehr�tandes und der Behörden, minde�tens um der

Rechen�chaft zu entgehen, rege erhalten und mithin �chon als Vorbeu-

gungsmittel dienen muß, �o giebt auch die�e �pezielle Nachfor�chung wie-
derum Gelegenheit, den Ur�achen und Anlä��en zu den Vergehungen
junger Per�onen überhaupt auf die Spur zu kommen und darnach all:

gemeinere Maaßregeln der Abhülfe zu nehmen. Aus die�em Gejichts-
punfte haupt�ächlich muß die General:Verfügungvom 30. Novbr. v. J.
und die darin angeordneteEinreichungder vierteljährlichenNachwei�ungen
betrachtet werden. Das Mini�terium hat auh mit Wohlgefallen be-

merft, daß mehrere Königl. Regierungen die Ab�icht jener Verfügung
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wohl erkannt haben und mit Antheil und Ueberzeugungauf ihren Zwe>
eingegangen �ind; und wenn von anderen ein Gleiches bisher nicht ge-

�chehen i�k, �o wird es nur der hier geführtenAuseinander�eßzung bedür-

fen, um die wohlthätige Jntention der ergangenen Be�timmungen er-

kennen zu la��en und zur �orgfältigen Mitwirk�amkeitfür einen Zwe>
zu bewegen, der eben �o �ehr für eine Pflicht der Men�chlichkeit und

Gewi��enhaftigkeit als der Sorge fúr das allgemeine Landeswohlgehal:
ten werden muß. Das. Mini�terium erwartet daher nunmehr zuver-
�ichtlich, daß allenthalben nach den hier gegebenenAnleitungenmit An-
theil und Nachdru> werde verfahren, folglich den betreffenden,von den

Königl. Negierungen re��ortirenden Per�onen und Behörden,al�o den

Lehrern und Gei�tlichen, den Polizei- Behörden,den �tädti�chen Schul:
Commi��ionen und den landräthlichen Officiendie nôthige Jn�truction
und Vor�chrift werde ertheit, mit den richterlihenBehödrdendie erfor:
derliche Abrede werde genommen, eine unausge�eßte wach�ameControlle

werde geführt, in jedem einzelnen Falle das Zwekdienlichewerde ver:

fügt und die angeordnete regelmäßigeBerichtser�tattung niht werde

verab�äumt werden. Wo aber etwa bereits von den Königl. Regierungen
în der Ab�icht des Circulars vom 30. Novbr. v. J. aus eigenem An-
triebe verfahren worden i�t, da läßt �ih erwarten, daß auch die Rechen-
�chaft darúber aufs bereitwiilig�te werde abgelegt werden, damit der

höch�ten Behörde nicht blos die Ueberzeugung,daß das Rechte ge�chieht,
�ondern auh Gelegenheit ver�chafft werde, die einzelnen Erfahrungen
von ihrem höheren Standpunfte zu allgemeinen Zwecken und zur Her-
beiführung der nah den Um�tänden nöthigen generellen admini�trativen
oder legislativen Maaßregeln zu benußen. Eben deshalb muß es auch
bei der ergangenen Fe�t�ehung, daß die Nachwei�ungen vierteljährlich ein-
zu�enden �ind, für's Er�te noch bleiben. Damit aber die�e Nachwei�un-
gen überein�timmendeingerichtet �eien und die Ueber�icht und Vergleichung
erleichtern , i�t es nôthig, daß �ie nach folgenden Rubriken abgetheilt
werden: 1) Laufende Nummer; — 2) der landräthliche Kreis; —

3) Vor- und Zuname des Verbrechers; — 4) Geburts- und Aufent-
haltsort de��elben; — 5) Stand und Verhältni��e der Eltern, wobei

anzuführen i�t, ob �ie no< leben oder eine oder beide ver�torben �ind,
Und namentlich ob das Kind ehelich erzeugt i�t; — 6) Alter des Ver-

brechers; — 7) Religionz hiebei i�t zu bemerken, daß die�e jederzeit nach
der Religion der Eltern, und bei gemi�hten Ehen nach den ge�eßlichen
Be�timmungenTh. II. Tit. 2. $. 76 des Allg. Landr.anzugebeni�t, es

iväre dann, daß nah zurückgelegtemanno discretionis die be�timmte
nnahme einer anderen Religion, als der elterlichen oder re�p. väâter-

lichen oder mütterlichen Statt gefundenhätte; — $) der empfangene
Schul: und Religionsunterriht Und die darauf bezüglichenNotizen,
al�o: ob das Kind confirmirt oder zum er�ten Abendmahlgegangen �ei
oder nicht und dergleichenmehr; — Y das Verbrechen; — 10) nähere
Lebensverhältni��e,be�onders in Beziehung auf diejenigen Um�tände ,

welche das Verbrechen ent�chuldigen oder er�chweren; — 11) gericht-
liches Verfahren; hiehin gehört die Angabe, ob bereits die Unter�uchung
eingeleitet i�t, ob �ie no< �{hwebt oder ob das Erkenntniß erfolgt i�t,
Und in leßterem Falle, ob und welche Strafe verhängt und wie es mit
deren Vollziehunggehalten i� oder wird gehalten werden; — 12) die
von der Königl. Regierung eingeleiteten oder genommenen Maaßregeln,
�owohl zur Ermittelung der Schuld, welchewegen Verwahrlo�ungoder

Amtsnachlä��igkeitPer�onen oder Behörden.tri�t, als auch zur Be��e-
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rung des Uebertreters.— Die�e Nachwei�ungen �înd jedesmal mittel�t
begleitenden Berichteseinzureichen,zu welchem etwaige Spezialien ein-

zelner merkwürdiger Fälle, die Re�ultate der gemachten Erfahrungen
und Beobachtungen, Vor�chläge zu künftigen oder Nachrichten von ge-
troffenen zwe>mäßigenEinrichtungen, das mehroder minder eifrige Zu-
�ammenwirken der Untergebenen, �o wie Überhaupt gün�tige oder hin-
dernde Um�tände, vergleichende Zu�ammen�tellungen der ver�chiedenen
Theiledes Regierungsbezirksund mancherlei Bemerkungen, die bei an-

 theilvollerBehandlung des Gegen�tandes �ih von �elb�t darbieten , den

reichhaltig�tenStoff hergeben werden. Jedenfalls aber �ind in die�em
Berichte die von den Ju�tizbehörden noh nicht abgemachtenFälle noch
be�onders zu�ammen zu �tellen, und in jedem folgendenBerichte mir der

Angabe, ob und wie �ie ent�chieden, und �o lange, bis die Ent�cheidung
erfolgt i�t, immer aufs Neue zu erwähnen. Endlich wird noch bemerkt,
daß Verbrecher, die �hon das 16te Jahr zurükgelegt haben, in die Li-

�ten nicht aufzunehmen �ind, es wäre denn, daß be�onders merkwürdige
und für den Zwe> der Nachwei�ungen intere��ante Um�tände es rath�am
machten. Berlin, den 2. October 1826.

No. 45. Circular über den�elben Gegen�tand.
Hin�ichtlich der durch die beiden Circular-Verordnungenvom 30. No-

vember 1825 und vom 2. October 1826 angeordneten vierteljährlich ein-

zureichendenNachwei�ungen von den von jungen Per�onen begangenen
erbrechen wird hierdurch fe�tgefeßt, daß die in �elbigen namhaft zu

machenden Fälle, der leichtern Ueber�icht und der nöôthigenControlle

wegen, nach folgenden Abtheilungen aufzuführen �ind: 1. Fälle, die in

früherenLi�ten bereits erwähnt, und A. nunmehrerledigt, B. no< nicht
erledigt �ind. — IL Neue Fälle, A. erledigte, B. unerledigte, wobci zu
bemerken i�t, daß die sub I. B. anzuführenden nur dur< furze Rück-

beziehung aufdie fruheren Li�ten bezeichnet werden können , und bei de:

nen sub IL. B. ebenfalls alle diejenigen Notizen nur kurz berúhrt zu
werden brauchen, welche na<hmals, wenn �ie als erledigt aufgeführt
werden, ausführlih aufgenommen werden mü��en. Das Mini�terium
�ieht der regelmäßigenEin�endung der Li�ten und Berichte, und zwar
jedesmal resp. vor dem 15. Februar, 15. Mai, 15. Augu�t und 15. Oc-
tober jedes Jahres zuver�ichtlich entgegen. Berlin, den 16. März 1827.

No. 46. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

rihts- und Medizinal-Angelegenheitenan die Königl. Regierung zu
N. N., die Bevormundung und Beau�f�ichtigung unehelicher Kinder

betreffend.
Der Königl. Regierung wird auf den Antrag vom 17. v. M., die

Bevormundung unehelicherKinder betref�end, hierdur<h eröffnet, daß
das Mini�terium es bedenklichfindet, durch Dazwi�chenkfunft des Königl.
Ju�tiz-Mini�teríi das dortige Ober : Landesgerichtzu einer regen Theil-
nahme zu be�timmen, da hiebei �o viel auf die Ausführungder gegebenen
Vor�chriften ankommt, und der Zwe, die allgemeine Bevormundung
unehelicher Kinder, welche auf ge�cheheneAnzeigenach $. 614. Tit. 2.

Th. 17. des Allg. Landr. erfolgen muß, herbeizuführen,auch ohne dies
zu erreichen i�t. Die Königl. Regierung hat namlich durch eine Cir-
cular: Verfügung �ämmtliche Prediger angewie�en, bei jeder durch die

Taufe des Kindes zu ihrer Kenntniß kommenden unehelichen Geburt

�orgfältig,jedo< ohnealle Nachfor�chung des Schwängerers und ande-
rer Familien: Verhältni��e, �ich zu erkundigen, ob für die Pflege und
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Erziehung des Kindes hinreichendge�orgt �et, und wenn dies —

wie
gewöhnlih — nicht der Fall �ein �ollte, bei dem betreffendenGerichte
die Anzeige von der unehelichenGeburt zu machen. Es wird den we-

gen des Kindesmordes be�tehenden Ge�ehen, namentlichden Be�timmun-

gen,welche der Ge�hwächten, zur Erhaltung ihrer Ehre, möglich�te Ge-

heimhaltungdes Fehltrittes zu�ichert, da �ie �i< nur auf die Zeit der

Schwanger�chaft und Geburt beziehen,wie die $$. 485 seq. Tit. 11.

Th. 11. des Allg. Landr. ergeben, niht entgegengehandelt, Das erhal-
tene Leben der unehelichen Kinder gereiht aber dem Staate er�t dann
zu wahrem Nukßen, wenn für deren Erziehung zu ahtenswerthen Mit:
gliedern der bürgerlichenGe�ell�chaft ge�orgt, und niht der Mangel aller

Für�orge und Auf�icht �ie zur Pflanz�chulealler La�ter und Verbrechen
be�timmt. Die Pfarrer, in deren Händen vorzüglich die�e �o wichtige
Angelegenheitliegt, können �i< aber nicht dabei beruhigen,nur zur
Zeit der Taufe von den Verhältni��en des unehelichenKindesKennt-

niß zu nehmen;z �ie mü��en vielmehr fortge�eßt derenSchicf�al im Auge
behalten, und bei Veränderungen in jenen Verhältni��en �ogleichbeider
vormund�chaftlichen Behörde hievon Anzeige machen, auch die Einwir-

fung der Vormünder tnöglich�t beobachten, und die Behörde von vor-

fommenden Vernachlä��igungen in Kenntniß �ezenz auh werden �ie bet
Veränderungen des Aufenthaltsortsder Pflegeeltern dem Pfarrer der

Parochie, wohin �ie gehen, Nachrichtzu geben haben. Es wird rath-
�am �ein, daß �ie �ich be�ondere Verzeichni��e Behufs der genannten Con-
trolle anlegen, welcheauch den Amtsnachfolgernzur Leitung dienen
können. Die Königl. Regierung hat auh dies in der zu erla��enden
Circular: Verfügung anzuordnen, in welcher úberhaupt den Gei�tlichen
die�e mit der Seel�orge in naher Verbindung �tehende Pflicht angele-
gentlich zu empfehlen i�t. Den Entwurf der gedachten Verfügunghat
die Königl. Regierung vor der Bekanntmachung zur Prüfung hieher
einzureichen Berlin, den 16. Juni 1827.

No. 47. Re�cript wegen �ittengefährlicher Vergnügungen.
Der Königl.Regierungwird hierneben (sub lit. a,) ein Exemplar der we-

gen Bewahrung der Jugend vor der Theilnahmean �ittengefährlichen Ver-

gnügungen von der Regierung zu Frankfurt a. O. an die Landräthe,
Superintendenten und Schul - Jn�pectoren ihres Bezirks erla��enen

erfügung zur Kenntni�nahme mit der Aufforderung zugefertigt, die�e
Verfügung, �ofern die Königl. Negierung gegen den in �elbiger gedach-
ten Unfug nicht �hon ähnliche Maaßregeln ergriffen haben�ollte, au<
für ihren Bezirk mit den etwa nothwendigenModificationenzu be-

nußen. Sollte dur< die etwa nöôthigbefundenenVeränderungenund

Zu�äße etwas we�entlich Neues von allgemeinemJntere��e hinzukom-
men, �o hat die Königl. Regierung die �ona<h modificirteVerfügung
hierhereinzureichen. Ueberhaupt aber wird dem Mini�terio jedeMit-

theilung von den genommenen Maaßregeln oder erla��enen Verfügungen
in der �o wichtigen und in manchen Regierungs: Bezirken bereits zu
�ehr erfreulichen Re�ultaten führendenRettungs: und Be��erungs : Ange-
legenheit�ehr willkommen �ein.

Berlin, den 22. Januar 188. :

a. Es i�t bemerkt worden, daß den Kindern vor zurügelegcem
lten Lebensjahredas Be�uchen der Schank - und Spiel�tuben und der

anzbôdenhäufig und noh dazu ohnealle Auf�icht ge�tattet wird. Um
dem hieraus ent�tehenden Nachtheil möglich�tentgegen zu arbeiten, ver-
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anla��en wkr dte Herren Landräthe hierdurch), �owohl durch eine ange-
me��ene Jn�truction der Orts- Polizei - Behörden, als auch eventualiter

durch eignes polizeiliches Ein�chreiten , dem Umhertreiben der Kinder in
den Schänken und Wirthshäu�ern nah Kräften Einhalt zu thun, und

darauf zu halten, daß den Kindern, ohne Bei�ein ihrer Eltern oder

�on�tigen häuslichenVorge�eßten, weder der dauernde Aufenthalt in den

Trink- und Spiel�tuben ge�tattet, noh auh viel weniger gei�tige Ge-
tränke, namentlich Branntwein, verabreicht werden.

Frankfurt a. d. O., den 17. Juli 1827.

Ab�chrift vor�tehender Verfügung an �ämmtliche Herren Superinten-
denten und Schul: Jn�pectoren mit dem Auftrage, die Herren Gei�t-
lichen und Schullehrer Jhres Auf�ichtskrei�es anzuwei�en, den Zweck
der angeordneten Maaßregel durch ihre Einwirkungals Seel�orger auf
die Eltern und als Lehrer auf die Jugend möglich�t zu unter�túßen, und

durch alle in den Grenzen ihres Amtes liegende Mittel nah Kräften
dazu mitzuwirken , daß die Jugend vor dem verderblichen Einflu��e �ol-
cher Vergnügungen, welchedie rohe Sinnlichkeitaufregen , oder durch
den Anbli> bô�er Bei�piele der Erwach�enen das jugendliche Herz �chon
frühe mit dem La�ter befreunden , wenig�tens �o lange als möglich, und

bis eine grôßere Reife der Gei�tes- und Herzensbildung die Gefahren
eines �olchen Einflu��es zu �chwächen im Stande i�t, bewahrt werde.

Es �ind hierbei be�onders die Tage im Auge zu behalten, welche zu ei
nem übermäßigen Genuß gemein�amer Vergnügungen am mei�ten Ver-

anla��ung geben, Fe�ttage Überhaupt, das Fa�tnachts-, Ernte: und Kir-

misfe�t be�onders, an manchen Orten auf dem platten Lande auch grô-
ßere Hochzeits- und Kindtaufsfe�te. Die Herren Gei�tlichen werden

bei ihren Confirmanden, die Lehrer bei ihren Schülern, nicht erman-

geln, furz vor dem Eintritt �olcher Tage ihreCatehumenen und Schú-
ler dur< freundlich ern�te An�prache gegen jedes Uebermaaß und jede
Unan�tändigkeit beim Genu��e der �ih ihnendarbietenden Vergnügungen,
gegen die Theilnahme an �olchen Vergnügungen,die entweder für die

Sittlichkeit überhaupt, oder doch die der Kinder gefährlich �ind, zu ver-

warnen, und �ie möglih�t gegen den verderblichen Einfluß der dabei
vorkommenden bö�en Bei�piele im Voraus zu verwahren. Noch �iche-
rer wird von den HerrenGei�tlichen die�er Zwe>kdurch ihre �eel�orge-
ri�che Einwirkung auf die Eltern erreiht werden. — Sollte die�em
Zweckevon Schank- und Ga�twirthenauf ‘eine, der vor�tehenden Cir-
cular - Verordnung an die Landräthezuwiderlaufende Wei�e entgegenge-
wirkt werden , �o werden die Herren Gei�tlichen aufgefordert, hicrvon
der Ortspolizei- und na<h Um�tänden der landräthlihen Behörde An-

_zeíge zu machen, Frankfurt, den 17. September 1827.

No. 48. Circular über die Be��erung verwahrlo�eter Kinder.

In der Circular - Verfügung d. d. 30. November 1825, betreffend
die Behandlung und Be��erung der verwahrlo�eten, in Criminal :Unter-

�uchung gerathenenKinder, i�t den Königl. Negierungen die viertclähr-
liche Ein�endung von Nachwei�ungen �olcher Kinder 2c. zur Pfliche ge-
macht, und in der Circular - Verfügung vom 2. October 1826 bemerkt

worden, daß es bei die�er vierteljährlichen Ein�endung für's Er�te
noh verbleiben mú��e. Das Mini�terium hielt �ich damals für ver-

pflichtet, die�en wichtigenGegen�tand, welcher niht von allen Behörden
mit gleicher Lebhaftigkeitund gleichem Ge�chik aufgefaßt wurde, genau
zu verfolgen, Da nunmehr aber eine �ehr lebhafteTheilnahme für den-
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�elben erwacht i�t, und vfele Behörden �l< durch eine �ehr zwe>mäßtge
Behandlung de��elben auszeichnen , �o findet �ich das Mini�terium ver-

anlaßt, �owohl in Ab�icht der Zeit der Einreichungals auch der Art
der Einrichtung die�er Nachwei�ungen folgende Abänderungen eintreten

zu la��en: 1) Die Nachwei�ungen �ind niht mehrviertel: �ondern halb-
jährlich,und zwar zum 1. Januar und 1. Juli, einzu�enden, — 2) Nur
die voll�tändig erledigten, d. h. diejenigenFälle, in welchen ent:
weder das Rechtserkenntniß oder die anderweitigeUnter�uchung, Be-
�trafung, Unterbringung 2c. bereits erfolgt i�t, �ind, nah dem in der

Verfügung vom 2. October 1826 aufge�tellten Schema voll�tändig
bearbeitet, in die Nachwei�ungen aufzunehmen.— 3) Die neuen

Fälle �ind nur unter den folgenden vier Rubriken aufzuführen: laufende
Nummer, Name des Verbrechers , Art des Verbrechens, Tag der Ver-

haftung oder Entde>ung (terminus a quo), — 4) Da��elbe gilt von
den no< unerledigten Fällen, bei denen jene (sub No. 3. angege-
benen) Rubriken jedoch immer voll�tändig und ohne Zurückwei�ung auf
vorhergehende Nachwei�ungen auszufüllen �ind. — 5) Demnachwird

in Zukunft jede halbjährlihe Nachwei�ung enthalten: A. Früher uner-

ledigte, B. neue unerledigte, C. frühere nunmehr erledigte, D. neue er:

ledigte Fälle. A, und B. nur nah vier (cf. No. 3.), C. und D, aber

nach den 12 Rubriken der Verfügung vom 2. October 1826 voll�tändig
bearbeitet und aufgeführt. — 6) Bei der nach voll�tändiger Erledigung
des Falles zu gebenden ausführlichen Dar�tellung �ind, da es hier gar
nicht auf bloße Sammlung �tati�ti�cher und polizeilicherUeber�ichten und

Notizen, �ondern auf Gewinnung von Erfahrungen, welche zur Herbei-
führung eines be��eren �ittlichen Zu�tandes benukt werden �ollen , abge:
�ehen i�t, die Nummern 5. 10. 11. 12. des bisherigen Schema mit

ganz be�onderer Sorgfalt ins Auge zu fa��en. Tiefer eingehendep�ycho:
logi�che Entwickelungen und Winke, Aufde>ung der Quellen jugendlicher
Verderbtheit,Ent�tehung, Ausbruch und Verlauf des morali�chen Uebels,
intere��ante Notizen aus den Verhören, Beobachtungenund Erfahrun-
gen über die zwe>mäßig�te und erfolgreich�te Art der Unter�uchung, Be-

�trafung, Belehrung, Be��erungz gelungene Ver�uche der Unterbringung
oder überhaupt des Strebens, allgemeine und be�ondere Theilnahme für
die Kinder und den Gegen�tand zu erregen und dgl. m. werden in die:

�en Nachwei�ungen und Dar�tellungen dem Mini�terium �ehr willkom-

men �ein, �o wie alle Vor�chläge zu fehlenden allgemeinenund be�onde-
ren Veran�taltungen , welche zu Vermeidung oder Abhülfedes Uebels
mitwirken können. Dabei �eßt das Mini�terium jedochdie nöthigeUn-

ter�cheidung der Fálle voraus, �o daß gemeiner Dieb�tahlde B., ohne
be�ondere Nebenum�tände, nur ganz kurz zu berühren�ein würde. —

7) Alljährlich zum 1. April (zunäch�t 1829) i�t eine allgemeine Ueber-
�icht aller in dem verflo��enen Jahre vorgekommenen(erledigten und

Unerledigten) Fälle nah folgendem Schemaeinzu�enden: 1) Summe
aller Verbrechen: Der Fälle waren überhauptz. B. 40 2c. 2) Art
der Verbrechen: 25 Dieb�tähle, 1 Brand�tiftung 2c. 3) Ge�chlecht
der Verbrecher: 20 Kinder männlichen,20 weiblichen Ge�chlechts.
4) Confe��ion der Verbrecher: 20 Kinder evangeli�cher, 20 fatho-
li�cher 2c. Confe��ion. 5) Mutter�prache: 5 deut�che Kinder 2c.

(wendi�ch,polni�ch , litthaui�ch 2c.) ©) Alter der Verbrecher: 7
Kinder unter 10 Jähren, 20 im Ulten 2c. 7) Schulunterricht
Und Confirmation: 9 Kinder hatten keinen Schulunterricht,10
waren noch nicht confirmirt 2c. 8) Heimath, Kreis: Aus dem
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Kreí�e N. 10 Kinder2c.; aus folgenden Krei�en kene . 9) Namen
der Verbrecher in alphabeti�cher Ordnung. 10) Be�ondere Noti-

zen, Jnsgemein. Berlin, den 11. Juli 1828.

No. 49. Circular über den�elben Gegen�tand.
Das Mini�teriumfindet es in der gegenwärtigenZeit, wo die An-

gelegenheitder Rettung und Be��erung verwahrlo�eter Kinder und ju-
gendlicherVerbrecher �o viel Theilnahme gefunden und eben deshalb ei-
nen �o erfreulichenFortgang gewonnen hat, be�onders angeme��en, den

wohlthätigenBemühungen der Behôrden durch einige zwe>dienlicheBe-

�timmungen noh zu Hülfe zu kommen, �o wie ihre Aufmerk�amkeit auf
einige we�entliche Förderungémittel und Ge�ichtspunktehinzulenken:
1) Alljährlich �oll in der �ogenannten Schulpredigt am Michaelis-
fe�te von den Predigern die That�ache, daß in den ver�chiedenenPro-
vinzen des Preußi�chen Staats noch immer �o viele Kinder den Crimi-
nal : Gerichten in die Hände fallen, daß für deren Bewahrung, Rettung
und Be��erung noh �o viel zu thun Übrig bleibe, erwähnt, und die Ab-

�tellung die�es traurigen Uebel�tandes als eine Angelegenheit der Men�ch-
heit, insbe�ondere aber als eine Gelegenheitzu Erwei�ung der wahrhaft
chri�tlichen Liebe darge�telltwerden. Es wird hierüber das Nähere noh
durch eine be�ondere Verfügung erla��en werden. — 2) Es i�t be�onders
wichtig und nôthig, dahin zu wirken, daß �ich allmählig überall ähnliche
freie Vereine für die Sache bilden, wie zu Berlin, Po�en, Memel,
Gerdauen 2c. �hon be�tehen, und zu Dü��eldorf �ich auch ein �olcher für
die �ittlihe Verbe��erung der Gefangenen gebildet hat. (#. Beckedorf's
Jahrb. B. V, S, 38 2c. $7 1c. ). Auf die�em Wege werden �i all-

máähligauh durch freiwillige Beiträge Fonds bilden, welche bei Unter-

bringung, Frei�prechung 2c. der verwahrlo�eten Kinder die nöthigen
Mittel darbieten, deren Mangel der Sache oft �o bedeutende Hinder-
ni��e in den Weg legt. —. 3) Eben �o, oder wohl noch mehr förderlich
als die Bildung die�er Vereine wird das unablä��ige, aufmerk�ame Be-

mühen , �olche einzelne Per�onen aufzufinden und in das Jneere��e
zu ziehen, welche einer lebendigenund dauernden Theilnahmeund Hin-
gebung für die Sache fähig �ein möchten, wirken. Zu �olchen �ind ins-

be�ondere und vor allenzu rechnen: A. men�chenfreundlih und chri�tlich
ge�innte Werkmei�ter, welche verwilderte Knaben in der Werkitatt
neben �ich, in Liebe und Ern�t, zu werktüchtigenBürgern , Men�chen
und Chri�ten bilden; oder B. eben �olhe Hausfrauen, welche im

Hau�e und in der Wirth�chaft, in der Wohn�tube und in der Küche,
an verwahrlo�eten Mädchen um Chri�ti und Gottes willen treue Mut-
terliebe úben, und �ie zu Gott und Men�chen wohlgefälligenJungfrauen
und Frauen aufziehen. — 4) Auch dur< Ausarbeitung und Ausbrei-

tung geeigneter Dru >�chriften kann für den betreffenden Zweviel

gewirkt werden. Bei�piele ächter Begei�terung und rühmlicherThärig-
keit von Men�chenfreunden würden auf der einen, merkwürdigeund er-

freuliche Fälle von gelungenen Rettungen auf der andern Seite einfach,
aber dennoch lebendig und kraftig darzu�tellen �ein. Einen bedeutenden

Vorrath von Stoff würden zu die�em Behuf die kleinen Schriften,
Nachrichten 2c. des ver�torbenen Hofrath Falk zu Weimar, �o wie die

gedruckten Jahresberichte der An�talten zu Berlin, Erfurt 2c. (�. Beke-
dorf}'s Jahrbücher B+. V. Hefc 1.) liefern. Eine andere Art von

Volks�chriften könnte be�onders auf Entde>kung und Vertilgung des
Uebels dur< Belehrung der be��ern Eltern berechnet werden, und gleich:
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�am Verhaltangsregelnfür dfe�elben bei den gewöhnlichenmorali �chen
Kinderkrankheitenenthalten. Es fehlt freili< zur Zeit noh an einer
echten, im chri�tlichen Gei�te abgefaßten, kurzen und einfachen: Anwe
�ung für recht�haffene Eltern zur Bewahrung ihrer Kin-
der. Eine �olche Schrift müßte überall uyentgeldlich für die Begeh-
renden bei den Ortsgei�tlichen èc. zu haben �ein. — 5) Bei der �o wichs
tigen Unterbringung der Kinder, oder bei der Ver�egung der�elben
in neue, �ie umbildende und neu�cha�fende Lebens: Verhältni��e, in denen
das �ittliche Gefühl, der Trieb zu geordneter, nüßlicherThätigkeit 2c.

wieder erwachen �oll, �ind gewi��e be�ondere Rük�ichten zu nehmen, de-
ren Nichtbeachtung nur zur Nichterreihung des guten Zweckesführen
würde. Wo möglich �ollen Kinder die�er Art in die einfach�ten und

natúurlich�ten Lebensverhältni��e bei dem Landbau, der Gärtnerei, den

Handwerken 2c., aber in der Regel nie in Fabriken untergebrachtwer-

den. Alle zu �charfen Gegen�äße gegen die vorige Lebenswei�e�ind zu
vermeiden, alle Gelegenheiten zur Erneuerung oder traurigen Nachwir-
kung des vorigen Zu�tandes möglich�t abzu�chneiden. Der Vagabonde
i�t z. B. nicht in enge Mauern, ineine zu be�chränkteLage,der Dieb

nicht zu einem fargen Brodherrn, der dur< Unkeu�chheits�ünden Ge-

�chwächte nicht zu einer �ißenden Profe��ion zu bringen. Aber Alle �ind
möglich aus der vorigen verderblichen Umgebung zu ver�eßen, und
durch �olche Ver�esung zum neuen Wachsthum und Leben zu fördern.

— 6) Noch mehr aber als auf die, dem Verbrecher nachfolgende Ver-
�ebung und Be�trafung i�t auf die vorläufige Bewahrung und
Verhütung, Acht�amfeit, Mühe und Fleiß zu verwenden. Das vers

hútende (negative) Verfahren kann, wie in der allgemeinen Erzie-
hungs- und Men�chenbildungslehre, �o auh in die�er be�ondern Angele-

genheitnicht dringend genug empfohlenwerden. So �ollten in jeder
demeine diejenigen Kinder, deren Ab�tammung �chon eine Erb�chaft ge-

wi��er, fa�t unheilbarer morali�cher Gebrechen voraus�eßen läßt, oder,
welche ihrer Lage, Umgebung und Erziehung nach, voraus�ichtlich dem

Criminalrichter Úber furz oder lang in die Hände gerathen mü��en, bei
Zeiten �charf ins Auge gefaßt und bevormundet werden; Gei�tliche und

Schullehrer �ollten, außer der obrigkeitlich angeordneten polizeilichen
Auf�icht, noh beauftragt werden, Verzeichni��e �olcher Kinder anzuferti-
gen, um die�elben nah Um�tänden der Polizeibehörde,

der Armen: Di:
rection 2c. einzureichen. — 7) Wo die Eltern jugendlicher Verbrecher
an dem �ittlichen Verderben der�elben augen�cheinli<h großeSchuld ha-
ben, oder wohl gar �elb�t die Verführer waren, i�t es wichtig,daß die�e
die größere Strafe erleiden. Eben �o mü��en alle der Verführung von

Kindern überführte Erwach�ene, oder alle diejenigen, welchedurch öffent:
lichegrobe Verlekung der allgemeinenZucht und Sitte, den Kindern
ein �händliches und �chädliches Aergerniß gegeben haben, nach der gan-
zen Strenge der Ge�eße zur Strafe gezogen werden. Es i�t wichtig,
daß durch ab�chre>ende Bei�piele die Aufmerk�amkeitauf �olche Fälle
mehr ge�chärft und das allgemeineGefühlder Schändlichkeitund Straf-
barkeit reht lebendig werde. — 8) Bei den �chon verhafteten Kindern
verdient eine vorzüglicheAufmerk�amkeitdie Be�chäftigung wäh:
rend der Haft, daß �ie nicht durch Möüßiagangund �chlehte Ge�ell�chaft

noh �chlechter, �ondern zu einer angeme��enenThätigkeit, Arbeit

,

zum
Le�en der heiligen Schrift und guter Bücher, �ofern �ie le�en fönnen,
angehaltenwerden. Jn Betreff der unbe�chulten Kinder die�er Art,
verdient die Einrichtung der Be��erungs : An�talt zu Graudenz,in wel-
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cher �ich cine Haus�chule befindet, deren Lehrer den zur Haft gebrachten
Kindern einen angeme��enen Unterricht ertheilt, be�onders Nachahmung.
Auch möchte die dortige Einrichtung, daß der Gefangene dur<h Reue,
Be��erung, Wohlverhalten,Fleiß, �eine Lage verbe��ern, mehr Freiheit
gewinnen, die Zeit �einer Gefangen�chaft �ogar abkürzen kann, auf ju-
gendliche Verbrecher vorzüglich Anwendung finden. (�. Beckedorff's
Jahrb. B. V. S. 113 2c.) — 9 Wo mehrereverwahrlo�ete Kinder
in einem kleineèen Krei�e untergebracht fînd, i�t eine all�onntägliche
Ver�ammlung (n einem Vaterhau�e mit dem Zwecke der gemein-
�chaftlichen Erhebung und Erbauung �ehr zu empfehlen.— 10) In Be-

tref} der in Fabriken arbeitenden, und in die�er Stellung nicht �elten
allerhand nachtheiligenEinwirkungen ausge�eßten Kinder, behält das Mi-

ni�terium �ich die nôthigenEröffnungen für ein nachfolgendes Circular vor.

Das Mini�terium úberläßt d auch aus den

Nummern 2. bis 10. dasjenige, was für die�e wichtige Angelegenheit
unter den dortigen Verhältni��en förder�am wirken möchte, durch allge-
meine Mittheilung weiter bekannt zu machen.

Berlín, den 11. Juli 1828.

No. 50. Ueber den�elben Gegen�tand.
Der Dr. med. Nicolaus Heinrih Julius allhier, durch �eine un-

läng�t er�chienene Schrift: „„ Vorle�ungen úber Gefängniß-
funde 2c.‘’, welche auch in Betreff der jugendlichen Verbrecher wich-
tige Bemerkungen und Erfahrungen enthält, bereits vortheilhafr be-

fannt, giebt vom 1, Januar d. J. an „„ Jahrbücher der Straf: und

Be��erungs- An�talten, Erziehungshäu�er, Armenhäu�er 2c.‘ (in monat-

lichen Heften à 10 Sgr., Berlin bei Enslin) heraus, welche �i die

Aufgabe ge�tellt haben, eine fortlaufende Berichter�tattung über die Fort-
�chritte des Zeitalters in der Gefängnißverbe��erung, Für�orge für ent-

la��ene Sträflinge , Erziehung einer verwahrlo�eten oder verbrecheri�chen
Jugend , Zurückführung gefallener Weiblichkeit auf die Bahn der Tu-

end u. dergl. mehr �o voll�tändig als möglichzu liefern. Da der Jn-
halt die�er Schrift von hohem Intere��e für Staat und Men�chheit,
der Zweder�elben niht �owohl auf Geldgewinn, als darauf berechnet
i�t, der Vermehrung der Verbrecherzahlentgegen zu arbeiten , und da zu

die�em Behuf insbe�ondere die Erziehung„und Bildung der niederen

Stände ins Auge gefaßtwerden �oll, �o hält das Mini�terium die Be-

förderung und Unter�tüßung die�er Unternehmungfür durchaus ange-
me��en und empfiehlt die�elbe der KöniglichenRegierung in die�er Hin-
�icht. Berlin, den 8. Januar 1829.

No. 51. Ueber den�elben Gegen�tand. |

Das Mini�terium communicirt der KöniglichenRegierung beigehend:
1) ein Exemplar der von dem Pi�chof zu Trier an die Pfarrer �einer
Diôces erla��enen Ermahnung zur kräftigen Mitwirkung wider die Ver-

brechen im jugendlichen Alter; 2) ein Exemplar des er�tenBerichts über
die in Zeiß be�tehende Lehr: und Erziehungs-An�talt für jugendlicheVer-

brecher, mit dem Bemerken, daß jeder Ver�uch, auf die Veredelungder

aufwach�enden Generation,Wiederher�tellung der reineren Sitten und

�trengeren Zucht zu wirken, dem Mini�terio eine willlommene Er�chei:
nung i�t, und da��elbe jede Mitcheilung ähnlicher nah Ort und Um�tän-
den modificirter Verfügungen und Erla��e, oder Berichte über das Be-

�tehende und Werdende 2c, mit be�onderem Jutere��e aufnehmen wird.
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Betreffend den Bericht úber die An�talt in Zeis, macht das Mini�te-
rium noch be�onders auf die reichhaltigebiographi�cheTabelle, nament:

lich auf die Rubriken: Betragen in der An�talt und nah der Entla�:
�ung, aufmerk�am, welche von genauer Beobachtungund lebhafterVer-

+ folgung des Zweckes ein lobenêwerthes Zeugnißgeben. Noch i�t dem

Mini�terio eine Nachwei�ung úber die �eit dem L. Januar 1827 bis
31, December 1828 aus dem Land

-

Arbeitshau�e zu Brauweiler entla�-
�enen jugendlichenVerbrecher und das Betragender�elben im Freiheits-
zu�tande, laut amtlichen Nachrichten, cinge�andt worden, welche �ich
vorzúglichdurch einen reichhaltigen und erfreulichen EE der Rubrí-
fen: a) was die Entla��enen während der Haft gelernt haben,b) Amt-
liche Nachrichten úber das bisherige Verhaltender Entla��enen, aus:

zeichnet. Jn der leßtern Rubrik �ind die kurzen Berichteder Land-
râthe, Ober- Bürgermei�ter und Bürgermei�ter wörtlich aufgenommen,
was das Mini�terium be�onders zwe>mäßig findet. Der Director der

gedachten Arbeitsan�talt Ri�telhúber bemerkt, daß von den 28 jungen
Verbrechern, die in den Jahren 1827 und 1828 aus �elbiger entla��en
worden, nur 4 �ih in der Be��erung nicht bewährt haben. Das Mini:
�teriuum muß bei die�em Anlaß die Königl. Regierung noch be�onders
auf die Schrift des 2c. Ri�telhüber Úber die Nothwendigkeit der Errich-
tung von Arbeits: und Erziehungs- An�talten fr �ittlich verwahrlo�ete
Kinder, neb�t Anleitung, wie dergleichenJn�titute zu errichten und zu
verwalten �ind (Stuttgard und Tübingen bei Cotta) aufmerk�am machen.

°

Berlin, den 21. Augu�t 1829.

No. 52. Ueber den�elben Gegen�tand.
In Folge der Circular : Verfügung vom 8. Januar 1829 und mit

Bezugnahme darauf, wird die Königl. Re ierungnochmals aufgefor-
dert, die An�chaffung und Verbreitung der Jahrbücher der Straf - und

Be��erungs- An�talten von De. Julius, namentli<h au< des Jahrgan-
ges 1830, zu befördern, weil der�elbe niht nur über die weitere Ver-

kreítung und Ausbildung der An�talten für verwahrlo�ete Kinder, �on-
dern auch úber die Taub�tummen und die An�talten für deren Bildung
im Preußi�chen Staate, �o wie über andere dahin gehörendeGegen-
�tände intere��ante Auf�äße und Bemerkungen enthält.

Berlin, den 8. April 1831.

No, 53, Ueber den�elben Gegen�tand.
' ' :

Das Mini�terium findet �ich auf den Bericht der Königl.Regierung
vom 20, v. M., womit Die�elbe die Nachwei�ung der im er�ten Hal:
benjahre1832 zur Anzeige gekommenen von Per�onen jugendlichenAl:
ters begangenen Verbrechen eingereichthat, veranlaßt, Sie zu näherem
Berichteaufzufordern,in welcher Art das Betragen derBe�traften con-
trollirt wird, und darauf aufmerk�am zu machen, wie nothwendiges

�ei, die An�talten für die Be��erung verwahrlo�eter Kinder zu fördern,
und ín �ofern einzelne in �olche niht untergebracht werden können,da-
für zu �orgen, daß die Controlle ihres Betragens nicht allein von der

olizei, �ondern von den Pfarrern und Schulvor�tänden oder von eig-
nen dazu zu bildenden Vereinen geführt werde.

Berlín, den 11, September 1832.
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IV. Verpflichtung der Gemeinden zur Unterhaltung der

Volks�chulen und der Lehrer. ( Verhältni��e der Do-
minien und Domainen.)

No. 54. Declaration, die Herbeiholungder Schullehrer betref�end.
Wir Friedrih Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen

1c, 2c. thun fund und fügen hiemit zu wi��en: Dg Uns vorgetragen
worden, daß bei der Uns �o �ehr am Herzeu liegendenVerbe��erung der

Schulan�talten es haupt�ächlich darauf mit ankomme, daß aller Orten

taugliche Lehrer be�tellt und angenommen werden, hiezu aber nicht im-
mer taugliche Subjecte in der Nähe zu haben �ind, vielmehr die�elben
¿um Theil aus entfernteren Gegenden, be�onders aus Seminariis, wo

�ie zu die�er ihrer Be�timmung vorbereitet und gebildet worden, herbei-
geholet werden mü��en; alsdann aber �ehr oft Zweifel und Streitig-
keiten ent�tehen, wie es mit die�er Herbeiholunggehalten und von wem

�olche be�orgt werden �olle: �o habenWir, um alle Schwierigkeiten und

Hinderni��e, welche von die�er Seite her einer �oliden Verbe��erung der

Schulan�talten entgegen ge�ekt werden möchten, aus dem Wege zu räu-

men, für gut gefunden, nach�tehende allgemeineBe�timmungen darüúber

fe�tzu�eken: 1) Wenn irgendwoober die Verbindlichkeit, neue Scbul-

lehrer herbeizuholen, durch be�ondere Verträge, oder wohl hergebrachte
Gewohnheiten irgend etroas Be�timmtes fe�tge�elzt i�t; �o �oll es dabei

nach wie vors lediglih �ein Bewenden haben. — 2) Wo es aber an

dergleichen
-

be�timmten Fe�t�ezungen ermangelt, da �oll eine jede Ge-

meine, bei welcher ein neuer Schullehrer be�tellt worden, oder wo meh-
rere Gemeinen zu einer Schule ge�chlagen �ind, die ganze Schul�ocicrät,
den neuen Lehrer mit �einer Familie und Hab�eligkeiten, unentgeldlich
herbeizuholenverbunden �eyn. — Z) Es �oll aber eine �olche Gemeine
oder Schul�ocietät nur �{huldig �eyn, den neuen Lehrer innerhalb der

Grenzen der Diôces und des Con�i�torialdi�tricts, zu welchem der Ort

ehôret, herbeizuführen; es wäre denn, daß die Entfernung des außer-
halbdie�er Grenzen, jedoch innerhalb der Königlichen Lande wohnenden
und berufenen Schullehrers nur zehn Meilen von dem Orte der Ge-
meine betrúge, als in welchemFall, �o wie bei ciner weitern Entfer:
nung, die Gemcine oder Societät den�elben dennoch, jedo<h immer nur

auf zehn Meilen weit, abzuholenverbunden‘i�t. Auch �oll ein �olcher
Schullehrer verbunden �eyn, �ih mit einer, zwei bis höch�tensdrei vier-

�pännigen Fuhre zu begnügen, und die Zeit der Abholung �oll jedesmal
�o regulirt werden, daß die Saat- und Erntezeit den Gemeinen davon

Frei bleiben. — Wir befehlen al�o hiermit �ämmtlichenGemeinen und

Schul�ocietäten, �ich nach die�er Verordnung in Zukunftgebührend zu
achten, und �oll die�elbe gewöhnlichermaßenpublicirt, auh von den Col:

legiis und Gerichtsobrigkeitenber deren Befolgung pflichtmäßiggehal:
ten werden. Gegeben Berlin, den 21. Juni 1790.

Auf Sr. Königl. Maje�tät allergnädig�ten Specialbefehl.
No. 55. Auszug aus dem Edict zur Beförderung der Landescultur.

Wir verpflichten die Mitglieder jener Behörden, die Oeconomie-

Commi��arien, Schiedsgrichterund Kreisverordneten, bei Gelegenheit
ihrer Ge�chäfte, die Grundbe�izer über die vortheilhafte Benußkung
ihrer Grund�tücke zu belehren 2c. Wir. wei�en �ie zugleich an, be�onders
an den Orten, wo die Schullehrer �chlecht dotirt �ind, die Gemeinden
bei Gemeinheitstheilungenoder Regulirung der gutsherrlichenund bäuer-
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lichenVerhältni��e zu ermahnen , daß �ie �elbigen ein bequem gelegenes
Stú>k Ackerland zu einem Garten abtreten.

Berlin, den 14. September 1811.
'

Friedrih Wilhelm.

No. 56. Allerhöch�te Cabinetsordre , betreffenddas bei vorkommenden
Gemeinheitstheilungenanzuwei�ende Land für die Land�chullehrer in

der Kur: und Neumark, �o wie in Pommernund Schle�ien , des:

gleichen in We�t- und Ö�tpreußen und Litthauen.
Nach Meiner Be�timmung vom 28. September1809 �ollen die

Land�chullehrerbei den vorkommenden Gemeinheitstheilungendas zur
Erzeugungihres Gemü�ebedarfs und zur Ernährungeiner Kuh nöthige
Land in der Kur - und Neumark, �o wie in Pommernund Schle�ien,
mit einem bis zwei Magdeburgi�chen Morgen, in We�t- und O�tpreußen
und Litthauen , mit einem fkölni�chenMorgen guten Landes, ín �chlech-
tem Boden aber verhältnißmäßigmehr angewie�en erhalten. Zur nähe-
ren Erläuterung des $. 44. des Edicts zur Beförderungder Landes-
cultur vom 14. Septbr. v. J., welcher ver�chiedentlich �o ausgelegt
wird, als hänge die Anwei�ung des erforderlichen Schullandes gewi��er-
maßen von der Willkühr der Communen ab, trage Jch Jhnen daher
auf, dafür zu �orgen, daß in die künftige Gemeinheits:Theilungsordnung
Meine obige, auf die Verbe��erung der Verhältni��e des Land: Schul-
lehrer�tandes abzweckende Be�timmung aufgenommen werde.

Charlottenburg, den 5. Novbr. 1812, :

—
:

x Friedri<h Wilhelm.
An den Staatskanzler Freiherrn v. Hardenberg.

No, 57, Unter�täßung des Staates.
'

Es �ind früzer ver�chiedentlich Bewilligungen für Unterrichts : An:
�talten in �olchen Fällen bei dem unterzeichneten Mini�terio nachge�ucht
worden, wo, abge�ehen von der behaupteten Hülföbedürftigkeitder be-
treffenden Gemeinde, ein Zu�chuß aus Staats: Ca��en be�onders deshalb
nachge�ucht wurde, weil die Gemeinde - Einkünfte durch die Dispo�itio-
nen der neuen Steuer: Ge�eße außerordentlich vermindert worden und
nicht im Stande �eien, die fraglichen Zahlungen für das Unterrichts-
we�en fernerhin zu lei�ten oder neu zu übernehmen. Seitens des Mis

ni�terii fonnte hierauf nichts ge�chehen, da de��en Fonds nach der Aller-
höch�tenOrts befohlenen Fe�t�tellung des Staats: Haushalts-Plaus in

keiner Wei�e zur Uebernahme von dergleichen, eigentli<hnur als Unter-

�tÜßungen von Gemeinden er�cheinendenBewilligungenlinreichen. —

Durch die Be�timmungen des Ge�ebes ber die Einrichtungdes Abga-
benwe�ens vom 30. Mai d. J. $. 13. i�t nunmehrjedo<der Weg vor-

ge�chrieben, auf welchem für die Bedürfni��e der Gemeinden “ge�orgt
werden �oll, und �ieht �ich daher das Mini�terium veranlaßt, hierdurch
auf jene Be�timmungen aufmerk�am zu machen,damit vorkommenden
alls bei der Ermittelung des durch dergleichenSteuern zu deckenden
Bedarfs die fúr das Unterrichtswe�en erforderlichenZu�chú��e nicht über:
�ehen und fúr deren De>kung auf dem ge�eßlichenWege ge�orgt werde.
Es ver�teht �ih úbrigens von �elb�t, daß hierunter mit Vor�icht verfah:
ren und das Drúckende jeder neuen Auflagenicht dur zu ra�che und

rüd�ichtslo�e Aufbringung �olcher Zu�chü��e noh erhöhtwerde. Nach
kurzer Zeit, wenn er�t die neue Steuer:Erhebung im Gangei�, wird
aber die Aufbringung �olcher Zu�chü��e auf die�em Wege �chr leicht zu
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bewirken �ein, wenn bei den Gemeinden das Gefühl für die Wichtig:
keit der Gegen�tändegehdrig gewe>t wird.

Berlin, den 12, September 1820.

No. 58, Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter:
richts- und Medicinal: Angelegenheitenan die Königl. Regierung

zuBromberg,über die Befreiung der Gutsherr�chaften von der

erbindlichkeit,unvermögende Guts-Einwohner in An�ehung der

Beiträge zum Unterhalt der Schullehrer nah aufgehobener Erb-

untert)änigkeit zu vertreten.

Auf Veranla��ung des Berichts der Königl. Regierung vom 18.

September v. J., hat das unterzeichnete Mini�terium über die fort:
dauernde Gültigkeit des $. 33, Tit. XIL. Th. 1. des Allgem. Land-

rechts, Hin�ichts der Verpflichtung der Gutsherr�chaften zur Vertretung
ihrer unvermögenden Unterthanen bei Aufbringung der zum Unterhalc
des Schullehrers erforderlihen Beiträge, mit dem Königl. Mini�terio
des Innern Rúck�prache genommen. Das leßtere hat �ich dahin aus-

ge�prochen: daß die�e Be�timmung des Allgem. Landrechts durch das

Edict vom 9. October 1807 aufgehoben worden �ei, und die�er An�icht
muß das unterzeichnete Mini�terium beitreten, da die�e Vertretung ledig:
lich Wirkung der durch jenes Edict aufgehobenenErbunterthänigkeitwar.

Fúár arme Eltern �chulpflichtiger Kinder muß dagegen der Schul: Bei-

trag, in �ofern der�elbe unerläßlich i�, auf die Wei�e, wie Arme über-

haupt verfa��ungsmäßig unter�tüßkt werden, aufgebracht werden.

Berlin, den 8 März 1830,

No. 59, Ne�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

rihts- und Medicinal : Angelegenheitenan den Magi�trat zu Jú-
terbog, die Befreiungauswártiger Grundbe�ißer von den Schul-
Unterhaltungs - Beiträgen betreffend.

Das Mini�terium eröffnet dem Magi�trate auf �ein Be�chwerde-
Ge�uch vom 14. April d. J. wegen Befrciung des Oberfor�tmeizers
N, N. von Zahlung des Schul -Unterhaltungs - Beitrages, daß, da aus-

wärtige Grundbe�ißer wegen ihrer zu dem Communal: Bezirk gehörigen
Grund�túke zur Unterhaltung der Orts�chule auch dann nicht beizurra-
gen verpflichtet �ind, wenn die dazu erforderlichen Beiträge în eben der

Art, wie die Communal : La�ten aufgebracht werden, es bei der Verfú-
gung der Königl. Regierung zu Potsdam vom 26. Februar d. J. aus

den darin bemerkten Gründen verbleiben muß, und �teht der darin ge:

gebenen Ent�cheidung das, nur über eine Forderung früherer Rúck�tände
in contumaciam gegen den N. N. ergangene, die Verpflichtung zu der

fraglichen Abgabe an und für �ich nicht betreffende Erkenntniß des hie-
�igen Hausvoigtei : Gerichts nicht entgegen.

Berlin, den 30. Augu�t 1830.

No. 60. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

richts- und Medicinal : Angelegenheiten an die Königl. Negierung
zu Bromberg, die Aufbriugung der Schulbeiträge und die Heran-
ziehung der Gei�tlichen bei Repartition der�elben betreffend.

Ueber die von der Königl. Regierung in ihrem Berichte vom 25.

Augu�t d. J. aufge�tellte Frage, wegen Heranziehungder Gei�tlichen bei

Repartition der Schulbeiträge , läßt �ich, bei ab�tracter Erörterung des

Grund�atzes im Allgemeinen,allerdings nach der dermaligenLage derbe-

treffenden ge�eblichen Be�timmungen, eine ver�chiedene An�icht fa��en;
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jedo< fann daraus für die Praxis, bei richtiger admini�trativerBe-
handlung der jedesmaligen concreten Fälle, wie auh �chon die bisherige
Erfahrung zeigt, eben keine erheblicheSchwierigkeit ent�tehen, vielmehr
mei�tentheils die ganze Erörterung darüber er�part werden. Es i�k näm-
lich zwar allerdings richtig, daß die auf einem be�onderen Societäts-
Verhältni��e und hierauf bezüglichenge�eßzlichenVor�chriften beruhende
Verpflichtung zu den Beiträgen für die gemeinen Elementar�chulen, den

eigentlichenCommunal:La�ten nicht beigezählt,und �omir áus der Ex-
emtion von den lehßteren eine gleichmäßigeBefreiung auc) von Schul-
Unterhaltungs- Beiträgen an und für �ich nicht gefolgert werden kann.

Dagegenmuß man �ich aber zuvörder�t bei dem der Zahl nach größten
Theile der Elementar�chulen, nämlich bei denjenigenauf dem Lande,
dennoch mit úberwiegendem Grunde für die Nichtheranziehungaller
Per�onen vom gemeinhin �o genannten EximirtenStande, �o weit �ie
�ich nicht im Be�ike bäuerlicher Grund�tücke oder �on�t zur Heranziehung
geeigneter Nahrungen befinden, um deswillen ent�cheiden, weil dèr Be-

griff der im $. 29. Th, Ix. Tic. 12. des Allg. Landrechts bezeichneten
Hausväter des Ortes immer doch eine wirkliche und dauerndeVerbin-

dung mit der Ortégemeinde, entweder ‘als wirkliches Mitglied der�elben,
oder als Schußkverwandte voraus�ebt, die leßktereQualität aber, in Be-

zug auf eine derartige Verbindung mit Landgemeinden, nah den Be-
�timmungen $. 111. seg. Th.- T1, Tit. 7, des Allg. Landrechts, ein of:
fenbar ver�chiedenes per�önliches Verhältniß von demjenigendes Eximir-
ten Standes, namentlich in der Regel gerade in Unterwerfung unter
die Jurisdiction des Ortsgerichts voraus�eßt, und mithin bei Per�onen
die�er Kla��e, im Falle ihres Aufenthalts auf dem Lande ohue Erwerb
ländlicher Be�ikungen oder Nahrungen, niht wohl für zutre��end an:

genommen werden kann. Anders verhält es �ih hierin allerdings in
den Städten, wo eine �olche Befreiung, �oweit der Schulunterhalt auf
die im Landrechte vorge�chriebene Wei�e aufgebracht wird, in der Regel
keinem mit einer �elb�t�tändigen Hauéhaltung dem Orte zugehörigenEin-

wohnerzuge�tanden werden fann, ohne daß es jedoh damit auch noh
hier die möglicheausnahmswei�e Befreiung aus hergebrachter Ortsver:
fa��ung, oder �on�t be�onderen Rechtstiteln , ausge�chlo��en wird. Eine
�olche muß namentlich bei den Gei�tlichen in dem Falle allerdings und

unbedenklichangenommen werden , wo ihnen nach hergebrachterVerfa�-
�ung die Freiheit von dem bisher üblichenSchulgelde, mithin das Recht
au einer freien Benußung der Schule zuge�tanden hat, und eben �o hac
es auch �on�t kein Bedenken, daß úberall, wo die Regulirungder Schul-
unterhaltung nah den landrechtlichenBe�timmungen die übrigen Jn-
tere��enten �ich die vom Gei�tlichen in An�pruchgenommene, oder nach
dem Erme��en der die Beiträge di�tribuirenden Behördeihmbeigelegte
Befreiungohne Wider�pruch gefallenla��en, es hiebei lediglich�ein Be-
wenden behalten kann. Auch kann, wo es etwa zu einem wirklichen

treite hierúber fommen �ollte, aus dem etwa bishervom Gei�tlichen,
bei wirklicher Benußung der Schule für �eine KindergezahltenSchuls
gelde, noh niht ohne Weiteres auf eine Verbindlichkeitauh zu den

landrechtlichenfe�ten Unterhaltungs - Beiträgenge�chlo��en werden,da die

Schulgeldszahlungfäglich, wie z. B. für die nur ga�twei�ezur Schule
gehenden Kinder auswärtiger Eltern, auch ohne alle Societäts - Verbins
dung vorkommen fann. Es muß vielmehr ein �olcher Streitfall mit
gehörigerErwägung aller auh �on�t no< zur Sache vorliegender Um:Cc

�tände beurtheilt werden, wobei namentlichdie etwa als verfa��ungêmäßíig
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im Orte fe�ttehenkeBefreiung des Gei�tlichen von den Beiträgen für
die Unterhaltung der Schulgebäudeeinen nah Um�tänden wohl enc-

�cheidenden Grund dafürgeben fann, ihn der Regelnach ebenfalls von

den Unterhaltungs: Beiträgen überhaupt freizu�prechen, und es etwa

nur bei �einer Verpflichtungzu einem angeme��enen Schulgelde, gleich
andern, außerhalb der Societät die Schule benußendenEltern, bewen-
den zu „la��en, vorbehaltlich de��en Übrigens, daß bei allen dergleichen
Fe�t�ebungen demjenigenTheile, welcher �ich dadur< über �eine wirkliche
Verpflichtung bela�tet glaubt, unter ein�tweiliger Entrichtung des ihm
auferlegten Beitrages, die Ein�chlagung des Rechtsweges , gemäß Allg.
Landrecht Th, Il, Tit. 14. $. $. 79, 80. unbenommen bleibt. Bei ets

wanigen Streitigkeiten Úber die Beiträge zur Unterhaltung der Schule
ebâude insbe�ondere, i�t eine Schwierigkeit für die Ent�cheidung in

egrif der Gei�tlichen kaum Überhaupt denkbar, da der Streit doch
immer nur die am Wohnorte des Gei�tlichen, �elb�t auh im Hauptorte
der Parochie befindliche, gewiß al�o immer �chon �eit langer Zeit be�te-
hende Schule betre��en kann, bei welcher es keine Schwierigkeit haben
wird, das bisher von der baulichen Unterhaltung und in specie wegen
der Mietheranziehung und Befreiung des Gei�tlichen beobachtete Ver-

fahrenzu ermitteln, welcher alsdann, wie der Königl.Regierung �con
ei vielen andern Veranla��ungen bemerkt worden, das von ihr fe�izus

�ehende Bau

-

Jnterimi�ticum lediglich folgen, die weitere Ent�cheidung
aber , wie in jedem dergleichen Bau�treite, dem eventualiter von den

Intere��enten nach ihrem Befinden einzu�chlagenden Rechtswege üder-
la��en bleiben muß. Berlín, den 9, December 1830.

V. Das Recht zur Berufung der Elementar - Lehrer.
( Patronats - Verhältni��e. )

No. 61. Cabinetsordre über die Be�eßung der. gei�tlichen und Scbul-
Stellen in Schle�ien.

Da, nach der erfolgtenAufhebung der gei�tlichen Stifter und Klô-
ter in Schle�ien, über das Recht zur Be�eßung der dortigen fkatheli-FenErzprie�tereien, Pfarreien, Curatien und Pfarr�chulen, Zweifel

ent�tanden �ind, �o �eze Jch, um die�e gänzlichzu heben, in An�ehung
des gedachten Gegen�tandes, auf Jhren Antrag, die nach�tehenden
Grund�ätzezur künftigen Beobachtungfe�t: 1) Alle katholi�che Erzprie-
�tereien, Pfarreien und Curatien, die vormals von den Bi�chöfen zu
Breslau, oder von dem Domkapitel da�elb�t, oder von andern jeßr auf-

ehobenen gei�tlichen Stiftern und Klö�tern in Schle�ien be�eßt worden

find,allen fünftig der LandesherrlichenBe�eßung anheim, wenn �ie in

den Monaten März, Mai, Juli, September und November erledigt
werden. — 2) Jn An�ehung der vorgedachten gei�tlichenAemter, welche
ín den úbrigen Monaten des Jahres erledigt werden, will Jch ge�tat-
ten, daß die�elben mic dem Vorbehalte der canoni�chen Form der Er:

nennung und der LandesherrlichenBe�tätigung dur den zeitigen Bi-

�chof von Breslau be�eht werden. — 3) Zu den Erzprie�tereien, die mit

den Superintendenturen gleichen Rang haben, und von denen das Erz-
prie�teramt künftig nicht mehr zu trennen i�, ernennt in den Landes-

herrlichenMonaten, und be�tätigt in den Bi�chöflichen das Departe-
ment für den Cultus und öffentlichenUnterricht; zu den übrigen gei�t:
lichen Stellen die gei�tliche und Schul: Deputation derjenigen Regie-
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rung, in deren Bezirk die zu be�eßende Scelle belegen i�t, — 4) Dlte�e
Be�timmungengelten auh in An�ehung der fatholi�chen Pfarr�chulen.

Jch Úberla��e es Jhnen, zur Ausführung die�er Meiner Wi�llens-
meinung das Erforderlichezu veranla��en.

Potsdam, den 30. September 1812.
Friedri<h Wilhelm.

No. 62. Allerhöch�te Cabinetsordre wegen Be�tellung Königl. Commi�:

orienúber Schul - und Erziehungsan�talten.
'

uf Jhren Antrag vom 26. v. M. �eße Jh hierdur<im Allge-
meinen fe�t, daß in allen Fällen, wo der Staat gegen die Schulen die
Patronats: Verpflichtungen dur< �tehende Beiträge aus �einen Ca��en
erfüllt, er auh an den Rechten des Patronats über alle die�e Schulen
und Erziehungsan�talten Theil nehmen, und die�es Compatronat zunäch�t
durch Commi��arien, welche die Patronats- und Curatelcollegienmít

gehörigerIn�truction ver�ehen, von den Regierungenzuzuordnen, und
in höherer In�tanz aber von den Regierungen �elb�t wahrgenommen
werden �oll, ohne jedoch die bisherige Mitwirkung jener Collegienda:

durch aufzuheben,
oder zu vermindern. Hiernach i�t namentlich dem

Gymna�ium zu Frankfurt a. d. O. ein Rath der dortigen Regierung
als Commi��arius zuzuordnen, welcher in dem Curatorio den Vor�iß zu
führen und die Ge�chäfte de��elben zu leiten hat.

Berlin, den 10. Januar 1817.
Friedri<h Wilhelm.

In�truction wegen Ausführung des Edicts vom 21. Juni 1815, die
Verhältni��e der vormals unmittelbaren deut�chen Reichs�tände in
der Preuß. Monarchie betreffend, vom 30. Mai 1820.

Wir Friedrich Wilhelm 1c.

(Die betreffendeStelle.)
$. 52, Das Kirchenpatronatreht und die Be�tellung der Schulleh-

rer haben die Standesherren, in �oweit als ihnen das eine und die an-

dere vor Auflô�ung des deut�chen Reichs zu�tand und darin mittlerweile
weder zu Gun�ten einer Privatper�on noh der Kirchengemeindeeine

Veränderungvorgegangen i�t.
'

__6$. 53. Den Standesherren gebührt Úberdem im ganzen Umfange
ihrer �tandesherrlichen Bezirke,die Auf�icht Über Kirchen,Schulen, Er-

Féehungsan�taltenund milde Stiftungen, in�onderheit Úber gewi��enhafte
erwaltung der die�en Gegen�tänden gewidmeten Fonds. Die�e Auf-

�icht wird von ihnen durch be�ondere Gei�tliche und Schulin�pectoren
ausgeubt. Auch i�t ihnen erlaubt, dur< Vereinigungder�elbenmit dem

Oberbeamten,welcher die Polizeiverwaltungführt, und mit einem Mit-
gliede des �tandesherrlichen Obergerichts,zu einem collegialenBetrieb
der dahin ein�chlagenden Ge�chäfte, ein be�onderesCon�i�toriumzu bil:
den. Lekteres, oder wo ein be�onderes Con�i�torium nicht gebildet wird,
der Gei�tliche und der Schulin�pector, darf jedoch a) nichts vornehmen,
was nach der Dien�tin�truction vom 23. October1817 in dem Wir-
kungsfreis Un�erer Con�i�torien oder in katholi�chenKirchen�achen, Un-
�eres Oberprä�identen gehört. Hiebeikönnendie�elben nur in Auftrag
und auf Anwei�ung Un�eres Con�i�torii oder des Oberprä�identen han-
deln. Der gei�tliche In�pector vertritt für den �tandesherrlichen Bezirk
die Stelle des Superintendenten.

— b) Die Befugni��e der Standes:
herren und ihrer Con�i�torialbehörden, be�chränken �ich einzig auf die

Gegen�tände,welche der $. 18. der Negierungs-Ju�truction vem 23,
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October 1817 der be�ondernKirchen- uud Schulcommi��ion zuwei�et. —

c) Auch hiebei �tehen �ie unter Auf�iht Un�erer Provinzialregierungund

der eben gedachtenCommi��ion, an welchen die �tandesherrliche Confi�to-
rialbehörde zu berichten und von der �ie Verfügungen anzunehmen hat.

— q) Die�e Auf�icht tritt be�onders darin ein, daß die Be�ezung �ammt:
licher gei�tlichen und Schullehrer�tellen , desgleichendie Be�tätigung der

von Privatper�onen dazu erwählten Subjecte, in �oweit eine und die
andere den Standesherren zu�teht, nur unter Zu�timmung Un�erer ver-

fa��ungsmäßig dazu geeigneten Oberbehördenge�chehen kann.
$. 54. Jn Ab�icht der Kirchen-, Collegial - oder Socialrechte bei

evangeli�chen Kirchengemeinden, kommen auch in den �tandesherrlichen
Bezirken die Grund�äkße in Anwendung, welche künftig durch die Sy-
nodalordnung werden fe�tge�eßt werden.

No. 64. Re�cript des Königl. Mini�teriums des Jnnern , das Patro-
natreht betreffend.

'

Der Königl. Regierung zu Danzig wird hierdur< rü>k�ihts der

míttel�t Bericht vom 17. v, M. u. J. nachge�uchtenDeclaration der

Stáädteordriung eröffnet, daß: L) die Ausúbung des Patronats- und

insbe�andere des Wahl- und Be�eßzungsrechtes der Prediger�tellen, mit

ge�ehmäßiger Concurrenz der Staatsbehörden, dem Magi�trate, und wo

verfa��ungémäßig die Kirchengemeinean der Wahl ihres Pfarrers Theil
zu nehmen berechtigt i�, mit deren Zuziehung zu�tehet. — 2) Die un.

terzeichneten Mini�terien mü��en aber auch rück�ichtlih der Berufung der

Schullehrer das nämliche Prinzip für begründet halten. Jnsbe�ondere
fönnen �ie feine Oppo�ition der Schuldeputation in dem Verhaltni��e
zum Magi�trate finden. Der Magi�trat und die Schuldeputation de�
�elben �ind eins, und feinesweges ver�chiedene Corpora, und lektere fann

nur in dem Sinne und nah der Majorität der Stimme im Magi-
�trate handeln, und eben �o wenig als die dfonomi�che oder For�tdepu-
tation des Magi�trats gegen die Conclu�a des lebtern verfahren. So
viel den unterzeichneten Mini�terien bekannt geworden i�t, hat daher
weder hier in Berlín, noch �on�t wo, ein Zweifel darúber obgewaltet,
daß der Magi�trat die Lehrer an �einen Stadt�chulen berufen kann,

Auch i �chon in der unter dem 26. Juni 1811 an die gei�tlichen und

Schuldeputationen aller damaligen Regierungenerla��enen Verfügung
be�timmt worden, daß die Lehrerwahlenbei den Schulen, die �tädti�chen
Patronats �ind, bei den Magi�träten bleiben, und nur das Gutachten
der �achver�tändigen Mitglieder der Schuldeputation eingezogen werden

mú��en. — 3) Bei den Stipendien wird es zuvörder�tauf die Diépo:
�ition der Stifter anfommen. Demnäch�t, wenn die�e �chweigen,�cheint
zwar die Schuldeputation mehr dazu geeignet, die Würdigkeit der zu
beneficirenden Subjecte zu prúfenz allein �ie muß �ich, aus dem bei vo-

riger Nummer angeführten, auch hierbei nah dem Conclu�odes Ma-

gi�trats verhalten, und kann �ie auch in die�er Beziehung nichts als cine

für �ich unabhängig da�tehende Behörde gedaht werden. Der Stadt-
verordneten: Ver�ammlung kann die Collation niht überla��en werden ;

auch i� die�e Angelegenheitnicht als Armen�ache anzu�ehen.— 4) Rük-

�ichtlich der Verwaltung der dortigen vereinigten Gymna�ial-und Raths-
bibliothek i�t endlich das Seutiment der Königl. Regierung*) überall
begründet.

Mini�terium des Juneru, den 25. Januar 1821.

*) Nach dem Sentiment der Könlgl. Regierung i�t dle Aufficht über dergleichen B(-
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No. 65. Re�cript desKönigl.Mini�teriums der Gei�tlichen, Unterrichts-
und Medizinal-Angelegenheitenan die Königl. Regierungzu Stet-
tin, betreffend die Be�ezung der Kü�ter- und Schullehrer�tellen.

Das Königl.Ju�tiz- Mini�terium i�t mit dem unterzeichneten Mini:
�terio darübereinver�tanden, daß, wenn in Beziehung auf die Be�ekung
der Kü�ter: und Schullehrer�tellen das Allg. Landr.ein Devolutionsrecht
nicht eintreten läßt, die�es niht, wie die Königl,Regierung in dem

Bericht vom 11. v. M. vermeint , fúr eine Lúke in der Ge�eßgebung
anzu�ehen i�t. Das Devolutionsrechti�t im Allg. Landr. nur als ein

Ausfluß der Kirchenregierung in Beziehungauf gei�tliche Pfrúnden bei:
behalten worden, und findet daher bei Kü�ter: und Schullehrer�tellen,
deren Be�ebkung nicht überall den Patronen gebührt (Stengels Bei:
träge zur Kenntniß der Ju�tiz-Verfa��ung in den Preußi�chenStaaten,
Band 13. S. 182) niht Statt. Es werden daher�äumige Gerichts:
Obrigkeitenzur Be�tellung der Schullehrer durch Strafbefehle und deren
Execution anzuhalten �ein, und zugleich i�t dahin zu �ehen, daß während
der Vacanz die Stelle admini�trirt und das Einkommen der�elben, �o
weit es zur Remuneration des Stellvertreters nicht erforderlichi�t, zur

Verbe��erung der Dotation der Stelle verwendet wird.
Berlin, den 22. Juli 1822.

No. 66. Circular: Ne�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts - und Medizinal : Angelegenheitenan die Königl. Regie-
rung zu Arnsberg, Breslau , Bromberg, Cöslin, Danzig, Erfurt,
Frankfurt, Gumbinnen , Königsberg, Liegnis, Magdeburg, Mer�e:
burg, Minden, Mün�ter, Oppeln, Po�en, Potsdam, Stettin und

Sr �utd die Wahl und Be�tellung der Schullehrer auf dem Lande
etref�end.

Das Mini�terium hat in Erfahrung gebracht, daß in einigen Re-

gierungsbezirken, woo �olches auf be�onderen provinzialrechtlichen Fe�t-
�ebungen nicht beruhet, den Landgemeindenbci der Wahl und Be�telluug
des Schullehrers ein Einfluß zuge�tanden i�t, welcher durch die dies:

fälligen allgemeinen ge�eßlichen Be�timmungen nicht gerechtfertigt wird.
Das Allg. Landr. Th. il. Tit. 12, $. 22. �chreibt vor: „Die Be-

�tellung der Schullehrer kommt in der Regel der Gerichts:
obrigkeit zu.“ Auf die Befolgung die�er Vor�chrift i�t hin�ichtlich
der Privat-Patronats�chul�tellen dadurch zu halten, daß, unbe�chadetder
Befugnißdes Gutsherrn, bei der An�tellung des Schullehrersdie Wüän-
�che der Gemeinde auf erlaubte Art zu erfor�chen und zu berück�ichtigen,
doch die Vocation nur von der Gutsobrigkeit ausge�tellc und der Königl.

egierung zur Be�tätigung eingereiht, in keinemFalle aber den Ge-
meinden ver�tattet werde, förmlicheContracte,in welchen wohl gar cin

Kündigungsrechtvorbehalten wird, mit dem Schullehrer abzu�chließen.
Hin�ichtlih der Schul�tellen landesherrlichenPatronats aber i� genau
nach der Dien�tin�truction vom 23. Oct. 1817 $. 18, a, zu verfahren,
wonach der Königl. Regierung die Be�cbung �ammtlicher dem landes:

herrlichenPatronate unterworfenen Schul�tellengebühret, und es darf
um �o mehr erwartet werden, daß keine (bweichungvon die�er Vor-
�chrift Statt haben werde, als die Königl.Regierung�ih dadurch einer
Befugniß, in welcher die�elbe zugleicheine Pflicht erkennen muß, bege:

bliothefen, wenn �olche niht auf die Communal:Ca��en , �ondern auf be�ondere Stif-
tungen gegründet �ind, dem Magl�irate aus�chließl< zu übertragen,
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ben würde, welche ihr den wohlthätig�ten Einfluß auf wahren Fort-
�chritt in gei�tiger und �ittlicher Bildung in ihrem Departement �lchert,
und zu deren Ausübung die�elbe auch die �icher�ten Mittel in Händen
hat, indem Jhr �owohl durch die Organe, die Gei�tlichen, Superinten-
denten, Landräthe und den Schulrath die Bedürfni��e aller einzelnen
Gemeinden genau und zuverlä��ig bekannt werden können, als auch eine

mannigfaltige Auswahl unter denjenigen Jndividuen zu Gebote üeht,
die dem Lehr�tande gewidmet �ind, und von denen �ie in jedem einzelnen
Falle dasjenige mit Sorgfalt auswählen kann, welches �ie den Local-
verhältni��en nach, für das am mei�ten Geeignete erkennt.

Berlin, den 3, November 1824.

No. 67. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unterrichts-
und Medizinal:Angelegenheitenan die Königl. Regierung zu N. N,
und Ab�chrift an die Königl. Regierung zu N. N., die willkührliche
Annahme und Entla��ung der von fatholi�chenPfarrern berufenen
Kirchendiener durch die er�teren betreffend.

Ohne das Recht der katholi�chen Pfarrer zur Berufung von Kirchen-
diener�tellen an �ih, da, wo ein �olches Recht erweislih Statt findet,
dadurch �tôren zu wollen, kann doh, wie das Mini�terium der Königl.
Regierung auf Deren Bericht vom 15. Sept. v. J., betreffend die

willkührlihe Annahme und Entla��ung �olcher Kirchendiener durch die

Pfarrer, erwiedert, wenn die Kü�ter- oder Organi�ten�telle mit der

Schullehrer�telle bisher combinirt war und, weil der Schullehrer �on�t
nicht �ub�i�tiren könnte, auh combinirt bleiben muß, fernerhin ein will-

führliches Verfahren der katholi�chen Pfarrer in die�er Bezichung nicht
mehr geduldet werden. Vielmehr i�t jedeAnnahme eines Kirchendicners,
der zugleich Schullehrer i�, nur unter den�elben Bedingungen gütig,
denen andere Schulpatrone Genúge zu lei�ten verbunden find, nament-

lich unterliegt die Be�tellung �olcher Kirchen: und Schuldiener der Ge-

nehmigung der Königl. Regierung, die keine andere Subjectezula��en
wird, als welche die erforderliche Qualification be�ißen; auf die Ent-

la��ung die�er Beamten �teht den Pfarrern , welche �ie vermôge ihres
Berufungsrechts ange�tellt haben, kein andererEinfluß zu, als den in

gleichemFalle andere Privatpatrone auszuübenberechtigt �ind, und der

�ich darauf be�chränkt, daß �ie Pflichtvernachlä��igungenund Ungebühr-
ni��e der�elben der Behörde anzuzeigen und von die�er zu erwarten ha-
ben, was darauf verfügt wird. Hiernach hat �ich dje Königl, Regie-
rung nicht nur �elb�t zu achten, �ondern auch den katholi�chen Pfarrern
JFhres Verwaltungsbezirks die vor�tehende Be�timmung zur Nachachcung
bekannt zu mahen. Berlin, den 17. Januar 1831.

VI. Verhälcni��e der Lehrer.
A. An�tellung der Lehrer in den Volks�chulen.

(Prúfung, Vocation.)
No. 68, Edikt über die An�tellungsfähigkeit von ‘Pro�elyten.

'

Demnach Se. Königl. Maje�tät gut finden und allergnädig�t wollen,
daß Niemand, �o ehedem rômi�ch- katholi�ch gewe�en, und zur evangeli-
�chen reformirten oder lutheri�chen Religion übergetreten, zu einem Pre-
digt: oder Schulamt befördert, und al�o dergleichenPro�elyten, ob ihnen
wohl �on�t auf andere Wei�e geholfen, �ie auh mit weltlichen Bedie-

nungen ver�orgt werden können, dennoch nfemalen zu öffentlichenLehr-
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ämtern,es �ei bei der Kirche oder bei der Schule, gebrauchtwerden �ollten,da
man niemals ver�ichert �ein kann, wie weit ihnen als Prediger bei einer!

Gemeinde, oder als Schulbediente bei Kindern zu trauenz als befehlen1c.

Berlin, den 15. November 1738.

No. 69, Circular- Re�cript des Königl.Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts - und Medizinal- Angelegenheitenan �ämmtlicheKönigl.
Regierungen(mit Aus�chluß derjenigen zu Stettin), die abermalige
Prüfung der von Privatpatronen aus andern Provinzen berufenen
und bereits dort geprúften Schullehrerbetreffend.

Der Königl. Regierung wird hieneben(sub Lit. a.) Auszug einer

Verfügungmitgetheilt, welche unter heutigemDato an die Königl. Re-
ierung zu Stettin, auf Veranla��ung einer von der�elben vorgelegten

Frage: „wie es hin�ichtlich der abermaligen Prüfung der von Privat-
patronen aus andern Provinzen berufenen und bereitsdort geprüften
Schullehrer gehalten werden �olle,“ erla��en worden i�t, und der�elben
aufgegeben, in vorkommenden Fällen nah dem Jnhalte der�elben zu
verfahren. Berlin, den 20. Mai 1824.

Auszug, Nach $. 18. a. der Allerhöch�ten In�truction vom 23. De-
zember 1817 �teht den Königl. Regierungen die Prüfung und Be�täti-
gung der von Privatpatronen vocirten Lehrer, in �ofern �olche niht den

Königl. Con�i�torien gebührt, ohne Ein�chränkung zu, und da durch ge-
�ebliche Vor�chriften nicht be�timmt i�, wie es hin�ichtlich einer aber:
maligen Prúfung der aus andern Regterungsbezirkenvocirten, bereits
ange�tellt gewe�enen Lehrergehalten werden �oll, �o muß es lediglich dem

Erme��en einer jeden Königl. Regierung überla��en bleiben, in welchen
Fallen �ie eine �olche für erforderlich, oder �ie zu erla��en für unbedenk-
lich halten will, Die Frage im allgemeinen anlangend, i�t es inde��en
rath�am, eine abermalige Prüfung jedesmal vorzunehmen: 1) wenn der
vocirte Lehrer für eine Schule be�timmt i�t, in welcher größere Auffor-
derungenan �eine Kenntni��e und Ge�chicklichkeit, oder Anforderungen
anderer Art, als in der bisher von ihm bekleideten Stelle gemacht wer-

den; und — 2) wenn die über ihn von �einer bisherigen Behörde ein-

gezogenenErkundigungen oder andere Um�tände einen Zweifel an �einer
hinlänglichenQualification begründen. — Dagegen aber bedarf es bei

den noch nicht ange�tellt gewe�enen, aber mit dem Zeugniß unbedingter
An�tellungsfähigkeitaus einem Königl. Seminar entla��enen, und in den

Amétsbláätternder betreffenden Negierungen als wahlfähigbezeichneten
Subjecten einer abermaligen Prüfung niht, wenn �elbige aus einer
Provinz in die andere �ih begeben, und dort Schul�tellender�elbenArt,
für welche �ie unbedingt an�tellungéfähigerklärt worden �ind, erhalten
�ollen. Berlin, den 20. Mai 1824.

No. 70. Re�cript des Königl. Mini�teriumsderGei�tlichen,Unterrichts-
und Medizinal:Angelegenheitenan �ämmtliche Königl. Regierungen,
die An�tellungen im Lehrfachebetreffend.

Es i� zur Kenntniß Seiner Maje�tät des Königsgekommen, daß

Fegenwärtighäufiger als �on�t zu Lehr�tellen an inländi�chen Schulen,
lusländer vorge�chlagen und ange�tellt worden, welche zum Theil nicht

einmal auf inländi�chen Univer�itätenund Bildungsan�talten �tudirt ha-
ben, Und deren Grund�äge und Ge�innungenmit Sicherheit niche
beurtheiltwerden können. Seine Maje�tät der König haben daher mit:
fel�t Allerhôch�terCabinetsordre vom 21. v. M, zu befehlen geruht,
dafi die�es Verfahren fortan abge�tellt werden �oll. Zu Folge einer wei:
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teren Allerhôch�ten Be�timmungi�t überhaupt bei An�tellungen im Lehr-
fache von dem unabänderlichen Grund�aße auszugehen , daß öffentliche
Lehran�talten weder dur< bloße wi��en�chaftliche Bildung der Zöglinge,
noch dadurch, daß auf ihnen nur keine �chädlichen und verderblichen
Ge�innungen und Richtungen erzeugt und befördert werden, ihren Zwe
erreichen, �ondern daß leßterer neben der wi��en�chaftlichen Bildung at:<
darin be�teht, in den Zöglingen Ge�innungen der Anhänglichkeit,der
Treue und des Gehor�ams am Landesherrn und am Staate zu erwecken

und zu befe�tigen, uud daß daher Lehr�tellen nur denjenigen, die auch in

die�er leßtgedahten Beziehung volles Vertrauen verdienen , Übertragen
werden �ollen. Das Mini�terium macht die�e Allerhöch�ten Be�timmun-
gen hierdur<h der Königl. Regierungzur gewi��enhafte�ten Nachachtung
bekannt, und erwartet, daß die�elbe bei Be�eßung erledigter Lehr�tellen
an Elementar- und Búürger�chulen, deren Auf�icht und Verwaltung in

Folge der Allerhöch�ten Dien�tin�truction vom 23. Oct. 1817 von der

Königl. Negierung re��ortirt, �o wie bei Be�tätigung der von Privat-
patronen und Gemeindendazu erwählten Sabjecte den obigen Vor-

�chriften gemäß, aufs pänktlich�te verfahren werde. Zugleich wird die

Königl. Regierung in Folge des Allerhöch�ten Befehls angewie�cn, auch
die bereits ange�tellten Lehrer an �ämmtlichen Elementar- und Búrger-
�chulen in die�er Rück�icht auf das �treng�te zu kontrolliren, und bci eig-
ner Verantwortlichkeit der Königl. Regierung und ihrer einzelnen Mit-

glieder, jede �ich ergebende Spur entgegenge�eßter Richtungen und Aeuße-
rungen unverzüglih dem Mini�terio anzuzeigen, und hierunter einer

unzeitigen und �chädlichen Nach�icht �ich nicht �chuldig zu machen.
Berlin, den 12. Juli 1824.

No. 71. Circular über die katholi�chen Bewerber.
Da Bedenken ent�tanden �ind und ferner ent�tehen möchten, ob der

Inhalt der beiden unterm 1. Juni v. J. resp. an die Königl. Pro-
vinzial-Schul-Collegien und an die Königl. Regierungen Über die Prú-
fung und An�tellung der Elementar-Schul:-Amts-Candidaten erla��enen
Verfügungen auch auf die katholi�chen Schullehrer in allen Punkten
anwendbar �eien; �o wird �olches, um allen Mißver�tändni��en vorzu-
beugen und unnöthigen Anfragen zuvor zu fommen, hierdur<h no< aus:

drú>lih angeordnet, zugleich aber fe�tge�eßt:. L) daß zu den in den fa-

tholi�hen Schullehrer-Seminarien �owohl mit den abgehenden Semina-

ri�ten, als den niht in Seminarien gebildetenBewerbern vorzuneh-
menden Prüfungen jedesmal auh ein Commi��arius der bi�chöfichen
Behörde hinzuzuziehen.i�t, von welchem die Prüfungs- und Wahlfähig-
keits-Zeugni��e zugleih mit den Commi��arien der Königl. Behörden
vollzogen werden mú��en. — 2) Eine gleicheZuziehung und Mitwirkung
des bi�chöflichen Commi��arii �oll auh Statt finden bei der Prúfung
katholi�cher Seminari�ten in denjenigen Seminarien, in welchen bis jeht
noh �owchl evangeli�che als katholi�che Zöglinge zu�ammen vorbereitet
werden. — 6) Da, wo den katholi�chen Bi�chöfen ob�ervanzmäßigdie

Be�tätigung der den Schullehrern zu ertheilendenVocation zu�tehet,
�oll darin zwar nichts geändert werden; die Bi�chöfe �ollen aber gehalten
�ein, dabei ganz nah den Grund�äßen zu verfahren, welche im Art. 9,
des an die Königl. Provinzial-Schul-Collegien und im Art. 8. des an

die Kênigl. Regierungen erla��enen Circulars vom 1. Juni pr. fe�tge�ebt
�ind und �ollen mithin die zu vocirenden Lehrer, �ofern �olche Semina-
ri�ten gewe�en �ind, nah Junhalt des Art. 9. des Circulars an die Kö-
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nigl. Provinzial-Schul-Collegien, �ofern �ie aber niht in Seminarien
vorbereitet �ind, in Gemäßheit des Art. 8. des Circulars an die Königl.
Regierungennur provi�ori�ch ins Amt zu �eßen, befugt �ein, wobei die

hin�ichtlichder letzteren nachgegebeneDispen�ation von einer abermaligen
Prüfung vor ihrer definitiven An�tellung jedenfalls nur von der be-
treffenden Königl. Regierung ertheilt werden kann. — 4) Von den

�olcherge�talt be�tätigten Vocationen der provi�ori�ch ange�telltenSchullehrer
�ollen die Bi�chöfe jedesmal den betreffendenKönigl.RegierungenAn-
zeige zu machen verbunden, auch die etwa nöôthigerachtete Wiederent:-
la��ung der noch nicht definitiv Ange�tellteninnerhalb der fe�tge�ezten
Fri�t von resp. 1. 2. und 3. Jahren eigenmächtigzu veranla��en nicht
ermächtigt, �ondern gehalten �ein, �olche Fälle zur Kenntniß der betref:
fenden Köntgl. Regierung zu bringen, von welcher�odann na< Be-

�chaffenheitder Um�tände verfahren werden wird. — 5) Die definitive
An�tellungder Schullehrer erfolgt nah Ablauf der be�timmtenFri�t
jedenfalls nur mit ausdrú>licher Genehmigung und unter Be�tätigung
der betreffenden Königl. Negierung. — 6) Da, wo eine An�tellungs-
Befugniß der bi�chöflichen Behörden bisher dur< Ob�ervanz oder auf
andere Wei�e nicht begründet gewe�en i�t, verbleibt es lediglih bei dem

bisher üblichen, namentli<h dur)h die Ju�truction für die Königl. Re-
gierung vom 23. Oct. 1817 angeordneten Verfahren. — 7) Jn Pro-
vinzen endlich, worin katholi�che Schullehrer-:Seminarien nicht befindlich
�ind, mü��en die anzu�tellenden katholi�chen Elementar-Schullehrer jeden-
falls ein Zeugniß der An�tellungsfähigkeit, welches von einer bi�<öf-
lichen Behörde des Julandes mitvollzogen i�, vorzuwei�en haben.

An die Bi�chôófe i�t Ab�chrift die�es Re�cripts mitgetheilt worden ;

j

aber wird überla��en, den Jnhalt de��elben zur öffent-
lichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 22. Marz 1827.

No, 72, Prüfung über mu�ikali�che Kenntni��e.
Die Verbe��erung des Kirchenge�anges und des Orgel�piels i�t eine

Angelegenheit,auf welche das Mini�terium aus mehrfachen Gründen
Jeine be�ondere Aufmerk�amkeit zu richten für nöthig hält. Die Ver-

be��erung des Kirchenge�anges i�t an �ich für den Gottesdien| von

großem Werth, no< wichtiger aber er�cheint �olche, wegen des bedeu-

tenden Einflu��es einer gehörigen Ge�angbildung auf den Zu�tand der

Schule und dadurch auf die ganze Bildung der Jugend und der Ge-

meinde �elb�t. Das Mini�terium erkennt den Werth desjenigen, was

für die�en Zwe> von mehreren Behörden bereits gelei�tet worden i�t.
Es i�t aber feinem Zweifel unterworfen, daß hierunternoh bedeutend

mehr ge�chehen fann und ge�chehen muß. Es i�t daherhöch�t wichtig,
Einleitungenzu treffen, um weitere Fort�chritte möglich�tzu befördern
Und vorhandenen Mängeln abzuhelfen. Es kommthierbei für jeßt
haupt�ächlichdarauf an, daß die An�tellung derjenigen, welche auf die

Beförderungdes Kirchenge�anges und den Unterrichtin der Mu�ik
vorzüglicheinwirken �ollen, nicht ohne vorgängige hinlänglichePrüfung
ge�chehe,und daß ihre Wirk�amkeit gehörigbeachtetund �o unter Auf:
�icht gehalten werde, daß den AusgezeichnetenAufmunterungzu Theil
werde, da aber, wo die Wirk�amkeit nur gering i�t, Hülfe ge�chafft
werde. Bei einigen Königl. Regierungen be�teht dem Vernehmen nach
die Einrichtung, daß die Cantoren und Organi�ten, imgleichen �ämmt:
liche Elementar-Schullehrer,welche Ge�ang : Unterricht zu ertheilen ha-
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ben, niht blos in An�ehungihrer Tüchtigkeit zum Lehramte, �ondern
auch noh be�onders überihre mu�ikali�chen Kenntni��e und Fertigkeiten,
von einem Kun�tver�kändigenvor der Confirmation geprüft werden. Ob
dies auch bet der Königl. Regierung beobachtet, und wer von der�elben
zu den mu�ikali�hen Prúfungen gebrauchtwerde, wün�cht das Mini-

�terium zu erfahren und erwartet darúber baldige Anzeige, Was hier-
näch�t die Auf�icht über die Amtsführung der Organi�ten und der Ge-
fanglehrer in Elementar�chulen anlangt, �o wird �olche am wirk�am�ten
von den Superintendenten ge�chehen, welche �elb�t mu�ikali�che Kennt-
ni��e be�ißen; auch ausgezeichnete Cantoren oder Organi�ten der Didces
werden mit Nußen dazu gebraucht werden können. Die Königl. Re-

gierung hat daher die zu die�em Ge�chäft tüchtigen Superintendenten,
oder die hierzu auëzuwählenden Cantoren oder Organi�ten wegen der

von Zeit zu Zeit erforderlichen Revi�ionen mit den nöthigen Aufträgen
zu ver�ehen, und was von der�elben die�erhalb verfügt worden, anzu-
zeigen. Die�e Maaßregeln betreffen übrigens nur die evangeli�chen Ge-

�anglehrer und Organi�ten, und wird in An�ehung der katholi�chen we-

gen der hier bei zunehmenderRück�icht auf die Concurrenz ihrer gei�t-
lichen Behörden weitere Ent�chließung vorbehalten. Wenn auch in die-

�er Art fúr die Auf�iht auf den Ge�ang und Mu�ikunterricht ge�orgt
i�tz �o wird es doch immer erforderlich �ein, daß Commi��aricn der

Königl. Regierung �ih von Zeit zu Zeit an Ort und Stelle úberzeugen,
voie die�e Auf�ichts- Behörden ihrer Schuldigkeit nachkommen und daß
durth �olche das Erforderliche zux Hebung allenfall�iger Mängel einges
leitet werde. Jn welcher Art die�es nah den dortigen Local: und Per-
�onal-Verhältni��en am Be�ten zu bewerk�telligen �ein durfte und was die

Königl. Negierung berhaupt in die�er Beziehung noch für erforderlich
hâ�t, darüber �ieht das Mini�terium dem weitern Berichte der Königl.

egierung entgegen Berlin, den 28. November 1827.

No. 73. Ueber den�elben Gegen�tand.
Nach �orgfältiger Erwägung desjenigen, was von �ämmtlichenKönigl.

Con�i�torien und Provinzial-Schul:Collegien, ingleichen von �ämmtlichen
Königl. Regierungen in den über die Verbe��erung des Kirchenge�anges
und Orgel�piels er�tatteten Berichten angezeigt und in Vor�chlag ge-
bracht worden i�t, findet das Mini�terium unter Vorbehalt künftiger
Verfügungen, welche anno<h durch einige Schwierigkeiten gehindert
werden, vorjeßt für nôthig, d aufzufordern, folgende
Maagagßregeln, in�oweit �olches nicht bereits ge�chehen, �ofort zur Aus-

führung zu bringen. Es �ind 1) feine Mu�iklehrer, Organi�ten und
Elementar: Schullehrer von Königl. Behörden anzu�tellen , welche nicht
bei einem Schullehrer-Seminario, oder einem hierzu beauftragten Sach-
ver�tändigen, auch in An�ehung ihrer Tüchtigkeit zum Ge�angunterricht
und resp. zum Orgel�piel geprüft worden �ind und darüber ein genü-
gendes Zeugnißbeigebracht haben , oder im Fall das vorgelegte Zeugniß
für das ihnen zu übertragende Amt nicht ausreicht, �ich zu einer zwei:
ten Prúfung nach einer zu be�timmenden Fri�t anhei�hig machen. Dem-

näch�t �ind — 2) die Superintendenten und Schul-Jn�pectoren zu einer

�orgfältigen Auf�icht über den Kirchenge�ang und das Orgel�piel be�on-
ders bei Kirchen- und Schul- Vi�itationen anzuwei�en und ihnen ins-

be�ondere aufzutragen, die Elementar- Schullehrer zu Einübung der

Kirchenge�ängeanzuhalten, auch �elbige zu Uebungen im Ge�ang und

Orgel�piel bei ihren Conferenzenzu veranla��en, ingleichen auf Ver-
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an�taltung �olcher Conferenzen, wo �ie niht bereits Statt finden, �o
wie auf Errichtungvon Sänger-Chören thunlih�t Bedacht zu nehmen.

Berlin, den 10. November 1830.

No. 74. Stempelfreiheit der Prúfungs:Verhandlungen.
Um die Zweifel zu erledigen, welche über den Verbrauch von Stem-

pelpapier bei den Zeugni��en , An�tellungs:-Ge�uchen, und Be�tallungen
und Be�tätigungen der Elementar: Schulamts : Candidaten obwalten,
wird der Königl. Regierung hierdur< Folgendeseröffnet: 1) Es bes
darf der be�onderen Anmeldungen und Ge�uche um Zula��ung zur
Prúfung nicht, �ondern es haben diejenigen, welche�ich der�elben �tel:
len wollen, �obald der Termin dazu durchdie Amtsblätter befannt
gemacht i�t, an den Schul-Jn�pector resp. die Schul:-Commi��ionabzu-
geben: a) einen von ihnen �elb�t verfaßten Lebenslauf;b) ein ärztliches
Zeugniß über ihren Ge�undheitszu�tand, worin auh der Kuhpo>ken-
Impfung zu erwähnen i�t; c) ein Zeugniß über die geno��ene Erzie:
hung und Bildung überhaupt und über die Vorbereitung zum Schul-
amte insbe�onderez d) ein Zeugniß der Ortsbehörde und des Pfarrers
Über den bisherigen unbe�choltenen Lebenswandel und über die religiö�e
und morali�che Qualification zum Schulamte, wobei auh das Lebens-
alter angegeben �ein muß. .

Die�e Zeugni��e, welche nur Behufs der Prúfung und zu dem

Zwecke des in Folge der�elben auszu�tellenden amtlichen Q ualifications-
Atte�tes ertheilt werden, �ind �tempelfrei; jedo<h i�t der Befreiungs-
grund auf dem Zeugni��e ausdrü>lich zu bemerken. Sämmtliche Pa:
piere �ind demnäch�t von den Schul - Jn�pectoren und Schul : Com-
mi��ionen mit ihrem Gutachten der Königl. Regierung einzu�enden,
welche, im Fall einer oder der andere noh niht zula��ungsfähig �ein
�ollte, die Schul - Jn�pectoren zur weiteren Veránla��ung be�cheiden
wird. Wenn de��en ungeachtet von den A�piranten Vor�tellungen zu
dem gedachten Zwe an die Königl. Regierung unmittelbar eingereicht
werden �ollten, �o �ind die�e dem Ge�uchs�tempel unterworfen.

2) Zu dem Prüfungs-Zeugni��e i�t ein 15 Sgr. Stempelbogen ; —

Y) zu dem Ge�uche um eine be�timmte Schul�telle ein 5 Sgr. Stem-

pelbogen und — 4) zu der Be�tallung oder dem Be�tätigungs-Dekrete
ein 15 Sgr. Stempelbogen zu verwenden.

Die Prúfungs-Zeugni��e und die Be�tallungen werden den Schul:
In�pectoren resp. Schul-Commi��ionen zur Ein�icht und Aushändigung
an die Betheiligten zugefertiget. Die Königl. Regierung hat die�e
Be�timmungen zur öffentlichen Kenntniß zu bringen und darauf zu
halten, daß úberall demgemáßverfahrenwerde.

Berlin, den. 30. Juli 1831.

No. 75. Wiederholte Prüfung. E ;

Nachdem die �ämmtlichen Königl.Provinzial-Schul-Collegienund

Regierungen �ich fa�t ein�timmig für die Abänderung der in Betreff
der abermaligen Prúfung der Elementar- Schulamts: Candidaten im
$ 6. der Verfügung vom 1. Juni 1826 ertheiltenVor�chrift erklärt
haben, verordnet das Mini�terium hin�ichtlichder definitiven An�tellung
Und abermaligen Prüfungen wahlfähig erklärterSchulamts: Candidaten
hiemit Folgendes: 1) Alle in den Seminarienund außer den Seméí-
narien ausgebildete Schulamts-Candidaten, welche in der Prüfung das

Wahlfähigkeits:ZeugnißNo. TL.erhalten, können �ofort definitiv ange-
�tellt werden und �ind nur dann einer zweiten Prüfung zu

unterwer-
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fen, wenn �ie innerhalbdrei Jahren nah dem Termin, in welchem
�ie fúr wahifähig anerkannt worden �ind, feine An�tellung als wirk-

liche Lehrer an einer öffentlichenoder Privat: Schul: An�talt erhalten

haben. — 2) Die mit dem Zeugniß No. IL ver�ehenen Schulamts-
Candidaten dürfen zuer�t immer nur provi�ori�h, und nachdem �ie
zwei Jahre lang an einer öffentlichen oder Privat-Schul:An�talt als

wirklicheLehrer fungirt haben, nur dann definitiv ange�tellt werden,
wenn �ich die betreffende Königl. Regierung durch die Atte�te der

Schulvor�tände, in�onderheit aber dur< die auf eigene per�önliche
Kenntniß und Erfahrung Bezug nehmenden Zeugni��e der Schul - Jn-
�pectoren „ Seminar - Directoren und Schulräthe die be�timmte Ueber-

„Zeugung ver�chaf�t hat, daß der Candidat in Hin�icht der �ittlichen
Aufführung, des auf �eine weitere Ausbildung verwendeten Fleißeë und
der treuen Erfüllung aller ihm als Lehrer obliegenden Pflichten �ich
zur definitiven An�tellung qualifizire. Wo die Königl. Regierung die�e
Ueberzeugung nicht gewonnen hat, i� �ie befugt und verpflichtet, den

provi�ori�ch ange�tellten Lehrer zu einer abermaligen Prüfung einzube-
rufen. Es bleibt auh denjenigen Candidaten und Lehrern, die �ich
ein be��eres Zeugniß und dadurch An�pruch auf Berük�ichtigung bei

Be�ekung be��erer Stellen zu erwerben wün�chen, unbenommen, �ich
der zweiten Prüfung zu unterwerfen. — 3) Die Candidaten, welche
in der er�ten Prüfung das Wahlfähigkeits- Zeugniß No. UII. erhatten,
dürfen er�t dann, wenn �ie zwei Jahre lang provi�ori�h als Lehrer
fungirt und eine zweite Prüfung genügend be�tanden haben, definitiv
ange�telle,werden.

Alle übrigen, die Prüfung, An�tellung, Fortbildung 2c. der Schul-
amts : Candidaten betreffenden Be�timmungen der Verfügung, welche
unter dem 1. Juni 1826 an die Königl. Provinzial: Schul : Collegien,
�o wie auch der, welche an dem�elben Tage an die Königl. Regierun-
gen erla��en i�t, bleiben nah wie vor in Kraft. Die Königl. Provin-
zial:Schul:Collegien haben von die�er Verfügung die Seminar-Directo-
ren in Kenntniß zu �eken und dafür Sorge zu tragen, daß die Prü-
fungen vor�chriftémäßig abgehalten und die Zeugni��e mit �trenger Be-

rú>�ichtigung des Re�ultatê der Prüfung ausge�tellt werden. Die

Königl. Regierungen werden bei der Prúfung der Urtheile, die úber
die provi�ori�ch ange�tellten Lehrer abgegeben werden, mit der fúr den

Zweck nothwendigen Strenge verfahren und wird ihnen überla��en,
für die von den Schulvor�tänden und Schul-Jn�pectoren auszu�tellen-
den Zeugni��e eine Form vorzu�chreiben, welche die Abgabe eines be-

�timmten , auf �orgfältige Beobachtung gegründeten gewi��enhaften Ur-

theils �ichert. Berlin, den 19. October 1832.

No. 76. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

richts: und Medizinal:Angelegenheitenan das Königl. Con�i�torium
hier�elb�t, das bei Ausfertigung von Be�tallungen zu beobachtende
Verfahren betreffend.

Einver�ianden mit der, von dem Königl. Con�i�torium in dem Be:
richte vom 11. v. M. geäußerten An�icht erwiedert das Mini�terium
dem Königl. Con�i�torium auf de��en Anfrage, daß die Be�timmungen
des Circular; Re�cripts vom 22. October d. J. in Betreff des, bei

Ausfertigungvon Be�tallungen hinführo zu beobachtenden gleichförmi-
gen Verfahrens allerdings auf niedere Kirchen : Offizianren, als Can-
toren, Organi�ten, Kü�ter 2c. niht Anwendung finden, �ondern deren
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Be�tallungen oder An�tellungs-Dekrete fernerhin ganz (u bisherigerArt
auszufertigen �ind. Berlín, den 4. December 1833,

No. 77. RNe�crípt des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unters
richts: und Medizinal - Angelegenheitenan die Königl. Regierung

zu
Cer

peter
die Ergänzung des Dien�teides der katholi�chenSchuls

eyrer betreffend.
Das Mini�terium genehmigt auf den Antrag der Königl. Reger

rung in deren Bericht vom 17. Oct. d. J- „. daß dem Dien�teide der

katholi�chenSchullehrer nah dem in Gemäßheit der Allerhôch�ten Ca-
binetsordre vom 5. v. M. [Ge�eß�ammlung S. 291] abzufa��enden
allgemeinen Theile vor der Schlußformel: „�o wahr mir Gott helfe
2c, zur Vermeidung einer doppelten Verpflichtäng als Religionslehrer
die Worte hinzugefügt werden: „insbe�ondere gelobe ih meinen welt-

lichen und gei�tlichen Obern willig Folge zu lei�ten, der mir anvertrau-
ten Jugend den Unterricht in der katholi�chen Religion treu und gez

wi��enhaft zu ertheilen , �ie zu gottesfürchtigenfatholi�chen Chri�ten zu
erziehen, ihr mit einem chri�tlichen erbaulichen Wandel voran zu gehen
und mich überall �o zu betragen, wie es einem recht�chaffenen fatholi-
�chen Schullehrer geziemt“/ 2c. Der Königl. Regierung wird hiernach
Überla��en, das Erforderliche anzuordnen. Berlin, den 12, Dec. 1833.

B, Per�önliche Rechte und Pflichten de

Volke� ullehrer,vten der

No. 78. Allerhöch�te Cabinetsordre, daß auch die im Amte �tehenden
Gei�tlihen und Schullehrer von der Verbindlichkeitder Landwehr
beizutreten, ausgenommen werden �ollen.

Jn Verfolg der neuerli<� publicirten Verordnung vom 31. v, M.,
�eße ih hierdur< fe�t, daß auch die im Amte �tehenden Gei�tlichen
Und Schullehrer von der Verbindlichkeit der Landwehr beizutreten ,

auêsgenommen �ein �ollen, und veranla��e Sie, darnah das Weitere
zu verfügen. Berlin, den 6. April 1813.

Friedri< Wilhelm.

No. 79, Jubelfeier. E

D Königl. wird hierdur< benachrichtigt, daß des

Königs Maje�tät mittel�t Allerhöch�tenCabinetsbefehlsvom 3. Aug. c.

zu be�timmen gerußt haben, daß bei Gelegenheit der Amts: Jubelfeier
von Gei�tlichen, Lehrern und Beamten ferner keine Vor�chläge zu

Gehaltszulagen gemacht werden �ollen; daß aber, wenn ein �olcher
Beamter 50 Jahre vorwurfsfrci �ein Amc verwaltet hat und auch
gegen �eine Sittlichkeit nichts zu ‘erinnern i�, auf eine ihm nach �ei
nen Amts- und �on�tigen Verhältni��en gebührendeAuszeichnung, als

dffentlichesAnerkenntniß �einer pflichtmäßigenAmtsführung während
die�er langen Dien�tzeit, nach den Um�tänden au< wohl auf andre

nadenbezeigungenneben die�er Auëzeihnung angetragen werden darf.
Die�es wird de Königlihen zur Nachachtung auch in
dem Verwaltungskrei�e des Mini�teri 2c. bekannt gemacht und ih
dabeieróffnet, daß es nach der Allerhöôch�tenBe�timmung einer dies-
fälligen öffentlichen Befanntmachung nicht bedarf.

Berlin, den 7. October 1822,
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No. $0. In�truktion für die Schullehrer.
Da in mehreren Fällen wahrgenommen worden i�t, daß Schulleh-

rer ihre amtlichenObliegenheiten und ihr ge�etzliches Verhältniß zu
den Predigern ihres Ortes nicht immer richtig erkennen und pünktlich
beobachten , #0 �ehen wir uns veranlaßt, nachfolgende Vor�chriften,
welche in den be�tehenden Ge�egzen begründet �ind, hierdur< in Er-

innerung zu bringen, und diejenigen, welche �ie betreffen, zu genauer

Befolgung und Aufrechthaltung der�elben anzuwei�en. LT Der Pres
diger i�t Überall als Lofkal-Jn�pector der näch�te Vorge�eßkte des Schul-
lehrers, �owohl în Schul: als auh in Kirchen�achen, �ofern mit dem

Schulamte ein Kirchendien�t verbunden i�t. — Il. Der Schullehrer i�t
daher dem ihm vorge�eßten Prediger in allen Amtsangelegenheiten
púnfktlichenGehor�am �{<uldig, und hat �ich in allem, was �eine Amtss

führung betrifft, zunäch�t an ihn zu wenden.
— UI. Sollte der Schul-

lehrer glauben, daß ihm von �einem Prediger etwas Ungebührliches
zugemuthet werde, �o hat er zwar de��en vorer�t Folge zu lei�ten, es

�teht ihm aber frei, demnäch�t Anzeige bei dem Superintendenten der

Diôces zu machen. — IV. Jn allen Angelegenheiteneines Schulleh-
rers, welche durch Hülfe oder Vermittelung des Ortspredigers nicht
be�eitigt werden können, i�t de��en näch�te Behörde die Kirchen: und

Schul-Jn�pection der Diôces, und er hat die�elbe, wo nicht be�ondere
Um�tände eintreten, bei �einem Anbringen niht zu Übergehen. —

V, Beim Kirchendien�te darf der Schullehrer �ih nie von einem An-
dern vertreten, oder einzelne Ge�chäfte de��elben durch Andere verrichten
la��en, woferne er niht die ausdrü>klihe Erlaubniß feines Predigers
dazu eingeholt hat. — VL Der Schullehrer, der zugleich Kirchendiener
i�t, �oll beim dffentlihen Gottesdien�te, �o wie bei andern kirchlichen
Amtsverrichtungen, nie anders als in �hwarzer Kleidung er�cheinen.
— VII, Beim Orgel�pielen �oll er alles vermeiden, was gegen die
Würde des Gottesdien�tes �treitet, namentli<h zum Ausgange, wie
Volkslieder , Mär�che, Tänze, oder ähnliche die Andacht zer�treuende
Mu�ik�tú>ke �pielen. — VIII Die Kirchenlieder �oll er von dem Pre-
diger, zu der von die�em be�timmtenZeit, �elb�t abholen, und, ohne
be�ondere Verhinderung und dießfalls anzubringende Ent�chuldigung,
�ie niht vón Andern abholen la��en. — IX. Während des Gottes-

dien�tes �oll der Schullehrer �ich nicht aus der Kirche entfernen, auch
úber die dort ver�ammelte Schuljugend�tets Auf�ichtführen. — X. Bei

Amtshandlungen des Predigers in der Gemeindehat der Schullehrer,
als Kirchendiener , den�elben in �{hwarzer Kleidungzu begleiten, und

die vasa sacra zu tragen. Der Prediger wird darauf �ehen, daß �olche
Amétshandlungen,wo irgend möglich, niht in die Schulzeit fallen. —

XL, Wo der Prediger verhindert wird, den öffentlichenGottesdien�t zu
halten, darf der Schullehrer �ich niht weigern, an de��en Statt und

nach de��en Anwei�ung eine gedru>te Predigt vorzule�en, oder mit
der Schuljugend zu katechi�iren. — XI[, Jn keinem Falle darf der

Schullehrer etwas Anderes in der Kirche vorle�en, als was ihm vom

Predigerdazu gegeben i�t; eigene Arbeiten nie, wenig�tens niht ohne
ausdrü>lihe Erlaubniß des Predigers in be�onderen Fällen. —

XII. Beim Vorle�en oder Katechi�iren in der Kirche darf der Schul-
lehrer die Kanzel oder den Altar nicht betreten. — XIV. Jn �einem
Schulametedarf �i< der Schullehrer, ohne Bewilligung des Predigers,
durcheinen Andern nicht vertreten, noh �ich von einem Andern Húlfe
lei�ten la��en. — XV, Die Anordnung des Lectionsplans �teht , unter
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Genehmigung des Superintendenten , dem Prediger zu. Die�er wird
den Schullehrer dabei hören; es darf aber Letterer den Plan weder

eigenmächtigabändern, noh willkürlih von ihm abweichen.— XVI. Die
jeden Orts fe�tge�eßten Schul�tunden �oll der Schullehrer pünktlich
halten; �ie weder abkürzen, noh willkürlich brechen; auh niht um

eines Nebenge�chäftes willen eine der�elben eigenmächtigaus�ezen. —

XVIL Beim Unterrichte �oll der Schullehrer jedesmal voll�tändig und

an�tändig bekleidet �ein, auh �i< während de��elben jeder Nebenarbeit,
Und noch vielmehr des E��ens, Tabakrauchensoder anderer Un�chik:
lichkeiten enthalten. — XVIII. Der Unterricht�oll täglich, Vor: und
Nachmittags, mit kurzem Ge�ange und Gebete anfangen, auch mit

Ge�ang be�chlo��en werden. — AIX. Jn allen Schul�achen hat der
Schullehrer den Anwei�ungen des Predigers, nah $. 2 und 3, Folge
zu lei�ten, und �eine Winke zu benußen. Neue Methoden und Lehr-
bücher drfen, er�tere niht ohne Genehmigungdes Superintendenten,
leßtere niht ohne Genehmigung der Provinzial: Schulbehörde eingeführt
werden, — XX, Näch�t dem Unterrichte hat der Schullehrerauh für
die �ittliche Erziehung der Schuljugend an feinem Theile zu forgen,
und zu dem Ende die Schuldisziplin mít wei�em Ern�te und ruhiger
Be�onnenheit zu handhaben. — XXI. Die Ordnung des Schulbe�uchs
anlangend, �oll der Schullehrer die halbjährlihen Schulli�ten und die

täglichen Ver�äumniß: Tabellen unausge�eßt und �orgfältig fortführen.
Leßtere �ind dem Prediger monatlih vorzulegen, und der Schullehrer
hat aus den�elben, bei eigener Verantwortlichkeit,denjenigen Auszug
monatlich anzufertigen , de��en �i<h der Prediger weiter bedienen wird,
um wegen der einer Rüge oder Ahndung bedürfenden Ver�äumni��e,
dem in jeder Ephorie vorge�chriebenen Ge�chäftsgange gemäß, das

Nôthige zu be�orgen. — XXIL Die Schul�tube �oll �tets reinlih und

ordentlich gehalten, und bloß für den Schulzwe> benußt werden.

Hiervon i�t, wo das Schulhaus außer der Schul�tube no< eine be-
�ondere heizbare Wohn�tube enthält, nicht die gering�te Ausnahme , zu
Gun�ten der Familie oder der Wirth�chaft, zu ge�tatten. Wo dies der
Fall noh nicht i�t, muß wenig�tens während der Schulzeit alles ver!

mieden werden, was die Ruhe und die Aufmerk�amkeit �tôrt oder dem

An�tande zuwider i�k. — XXIII, Alles, was zur Vorbereitung des Un-

terrichts gehört, als das Vor�chreiben, die Durch�icht und Correctur
�chriftlicher Arbeiten u. dgl., hat der Schullehrer außer der Schulzeit
zu be�orgen. — XXIV. Zujeder Rei�e, �o wie zu jeder Entfernung
von dem Schulorte während eines ganzen Tages oder über Nacht,
bedarf der Schullehrer die Genehmigung �eines Predigers. Soll die

Rei�e länger als drei Tage dauern, �o i�t auch die Genehmigungdes

Superintendenten nöôthig. Ueberhauptaber kann die�e nur dann er:

theilt werden, wenn nachgewie�en i�t, wie die Schule während der

Abwe�enheit des Lehrers verwaltet werden �oll, — XXV. Die Zeit
und Dauer der Schulferien wird von demPrediger mit Genehmigung
der Superintendenten be�timmt. Aucheinzelne Schul�tunden, �o wie
ein halber oder ganzer Schultag, dürfen nur mit Erlaubnißdes Pre-
digers freigegeben werden. — XXVI.Vonallen, in Obigen nicht aus-

drü>li<h benannten Obliegenheiten, welcheeinem Schullehreroder
. Kirchendienerdur Ge�e, Ob�ervanz oder in Folge �einer per�önlichen

Be�tallung zukommen, hat keiner �ich dadurch, daß der�elben hier feine

Erwähnungge�chehen, für entbundenzu halten.
Mer�eburg, deu 1. März 1822,
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Bet Zufertlgung vor�tehender Jn�truction werden die Regierungen
aufgefordert, ähnliche Jn�tructionen zu entwerfen.

Berlín, den 16. März 1826.

No. 81. Circular: Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheitenan �ämmtliche Regie-
rungen, die Befreiung unentbehrlicher Schullehrer von den Uebun-

gen der Landwehr er�ten Aufgebots betref�end.
:

Es i� neuerdings der Fall vorgekommen, daß im Amte �tehende
Schullehrer zu den Uebungen der Landwehr er�ten Aufgebots einge:

jogen
worden �ind. Dies hatzur nähern Rúckf�prache mit den Königl.

tini�terien des Jnnern und des Krieges Veranla��ung gegeben, in

deren Folge der Königl. Regierung hierdur<h Nach�tehendes eröfnec
wird. Eîne weitere Ausdehnung der Be�timmungenvom 26. Juni 1522

in der Art, daß als Bedingung der Ueberwei�ungvon Schullehrern
zum 2ten Aufgebot der Landwehr alle die Fälle ge�tellt werden, in de-

nen eine gänzlicheUnterbrechungdes Schulunterrichrs durch Einberu-

fung des Schullehrerszu den jährlichen Landwehr:Uebungenent�tehen
müßte, �oll zwar niht Statt finden, dagegen �ind aber die Königl.
General: Commandos . �hon unterm 27. Mai 1819 von Seiten des

Königl, Kriegs: Mini�terii in�truirt worden, alle Schullehrer, welche
in ihrem Amte auf eine Zett lang nicht vertreten, und al�o gar nicht
entbehrt werden können, von den Uebungen der Landwehr er�ten Auf:
gebots zu diêspen�iren, Die Königl. Regierung hat daher, �obald Jhr

angezeigtwird, daß ein Schullehrer zu den Uebungen der Landwehr
er�ten Aufgebotsaufgefordert worden, Sich eventualiter wegen �einer
Entbindung an den betreffenden Landwehr-Brigade-Commandeur und

in höherer In�tanz an das Königl. General- Commando unter Berus

fung auf die Be�timmungen vom 27. Mai 1819 zu wenden, worauf
alsdann ohne Zweifel �olche erfolgen wird.

Berlin, den 4. September 1826.

No, 82. Re�crípt des Königl. Mini�terii der Gei�tlichen, Unterrlcbts-
und Medizinal - Angelegenheitenan die Königl. Regierung zu A.
wegen Ertheilung des Cantor-Prädicatsan Kü�ter oder Schullehrer.

Die Befugniß, einem Kü�ter oder Schullehrerdas Prädicat eines

Cantors zu ertheilen, worüber die Königl.Negierung in ihrem Be-

richte vom 18. v. M. angefragt hat, i�t im $. 18 der Regierungs:
In�truction vom 23. October 1817 nicht mit aufgeführt, und folgt
auch keinesweges aus dem Rechte der An�tellungoder Be�tätigung der

Kü�ter und Schullehrer. Es i�t daher kein Grund vorhanden , von

der zeitherigen Verfa��ung abzugehen, nah welcher dergleichen Prä-
difate auf den Antrag der Regierung von dem unterzeichneten Mini-

terio ertheilt werden, als welches einem be�onders verdienten Schul-
lehrer eine �olche Auszeichnung niht verweigern wird, aber nicht für
rath�am erachtet, die Befriedigung einer bloßen Eitelkeit zu begün-

igen, und vielleiht manchem tüchtigen Schulmanne, der den höheren
itel entbehrt, in den Augen einer ungebildeten Menge, einen Theil

der ihm gebührendenAchtung zu entziehen. Auch �t bereits auf einen

gleihmäßigenAntrag der Regierung zu — unterm 11, Mai v. J.
eine ähnliche Be�cheidung ergangen.

Berlin, den 16, Februar 1827.
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No, 83, Circular: Re�cript des Kdnigl. Mini�teri der Gei�tlichen,
Unterrichts: und Medizinal-Angelegenheiten an das Königl. Con-
�i�toriuum und Provinzial-Schul-Collegium zu N. und ab�chriftlich
zur Nachriht und Nachachtung an �ämmtliche übrigeKönigl.
Eon�i�torien und Provinzial-Schul-Collegien,�o wie an �ämmtliche

menBl.Regierungen, wegen des den Gei�tlichen zu bewilligenden
rlaubs.

©

Durch den $. 18 lit, b, der Dien�t - In�truction für die Königl.
Regierungenwar die Urlaubs - Bewilligung an Gei�tliche den Kirchen;
und Schul-Commi��ionen ohne Re�triction ín Beziehungauf die Dauer
des Urlaubes beigelegt. Die Ge�chäfts:Anwei�ungvom 3X, Dez. 1825
hat in fine �olhes nur in �oweit geändert, daß an die Stelle der
Kirchen- und Schul : Commi��ion der Vorge�ebte der betreffendenAb:
theilung der Regierung getreten, die Dauer des von die�em mit Zu-
�timmung des Prä�identen zu ertheilenden Urlaubeszu Rei�en inner-

halb des Landes auf �ehs Wochen be�chränkt und die Be�timmung
hinzugefügti�t, daß, wenn �olcher Urlaub auf 8 Wochenerbetenwird,
der�elbe von dem Herrn Ober-Prä�identen der Provinz ertheilt werden
kann, bei längerer Dauer aber jedesmal die Genehmigung des Miné-
�ter nachge�uht werden muß. Es fehle al�o niht an be�timmten
Vor�chriften, welche die, von dem Königl. Con�i�torio und Provinzial:
Schul-Collegioin dem Berichte vom 12. v. M. vorgetragene, desfall�ige
Frage ent�cheiden. Die Urlaubs-Ge�uche evangeli�cher Gei�tlichen �ind
hiernah auch fernerhin �tets an die betreffende Königl. Regierung zu
bringen. Da es jedo< nothwendig i�t, daß für die Vertretung des
Amtes während der Abwe�enheit de��en Jnhabers in jeder Beziehung
gehörig ge�orgt werde, welches zu prüfen und nah Befinden näher zu
be�timmen, Niemand be��er als der Superintendent vermag, und da
es eben �o nothwendig i�t, daß auch das Königl. Provinzial-Con�i�torium
Kenntniß von der Ertheilung des Urlaubs an den Gei�tlichen erhalte,
�o �ollen hinführo die Urlaubs-Ge�uche evangeli�cher Gei�tlichen �tets
durh den betreffenden Superintendenten an die vorge�eßte Königl.
Regierunggebracht und durch �olche �odann demProvinzial. Con�i�torio
von der erfolgten Urlaubs:Bewilligung Kenntniß gegeben werden.

Dies wird dem (Tit.) auf den Bericht v. 12. v. M. hiedur< er-

öffnet. Berlin, den 18. September 1829.

No, 84. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,Unter-
rihts- und Medizinal: Angelegenheiten an die Königl. Regierung
zu Gumbinnen, die TheinederPrâäceptoren und Schullehrer
an Jagd-Vergnügungen betre�fend.

Auf dieAnfrageimBerichtevom 20. Oct. d. J., ob der Jnhalt
des Re�cripts vom 20, Aug. d. J. wegen Ausübung der Jagd von

Predigern,auch auf Prâceptoren und Schullehrerausgedehnt werden
dúrfe,wird der Königl. Regierung hiermit erdf�net, daß das Mini�te:
rium es nicht angewendet findet, das fraglicheVerbot auf alle Schul:
lehrer auszudehnen, jedoch ver�teht es �ih von �elb�t, daß denjenigen,
welchezugleih in kirchlichen Funftionen �tehen, die Theilnahmean

Jagd-:Vergnúgungenunter�agt werde, Und bei den übrigen darauf zu
halten i�t, daß �ih die�elbe niht als leiden�chaftliche Vorliebe dafür
dar�telle, und feine Vernachläßigung ihres Berufs zur Folge habe,
Und daß daher Schullehrer Jagden nicht pachten dürfen.

Berlin, den 4, Dezember 1829,
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No. 85. Re�cript des Königl. Mini�terii der Gei�tlich-n, Unterrichts-
und Medizinal- Angelegenheiten an die Königl. Regierung zu N.,
wegen Ertheilung des Cantor:Prädicats an Kü�ter und Schullehrer.

Unter den von der Königl. Negierung in Jhrem Bericht vom

28. Februar ec. angegebenen Um�tänden kann �ih das Mini�terium nicht
bewogen finden, dem Kü�ter und Schullehrer N. zu N. das Cantor-

Prádicat zu verleihen. Da der N. aber nach den Zeugni��en des

Superintendenten und des Schul- Jn�pectors einer Auszeichnung �o
vorzüglich würdig i�t, �o überläßt das Mini�terium der Königl. Regie-
rung, die�elbe dur< Belobung, Gratification, oder Antrag auf Erbit-

tung des Ehrenzeichens zu bewirken. Für künftige Anträge ähnlicher
Art i�t die Fe�t�tellung be�timmter Grund�äße allerdings angeme��en,
und be�timmt das Mini�terium hierdurch, daß der Cantor-Titel in der

Regel nicht als Belohnung fúr allgemeine Verdien�te um das Schule
amt verliehen werden darf. Nach der Ob�ervanz, fommt der�elbe dem

Lehrer und mu�ikali�chen Beamten an Stadt: und größern Landkirchen
und Schulen zu, wo außer dem gewöhnlichenGe�angwe�en noch be:

�ondere Kirchenmu�iken, größere Aufführungenan hohen Fe�ten 2c.

Statt finden. Soll die�er Titel jeßt eínem Lehrer, der ihn bisher noch
nicht geführt hat, beigelegt werden, �o i� dazu erforderlich, daß der:

�elbe in einer Stadt oder einem größern Dorfe, de��en Kirche eine

Orgel hat, ange�telle �ei, und �ich bei �on�tiger anerkannter Sittlichkeit
und Tüchtigkeit im Amte durch eine vorzüglichemu�ikali�che Qualifica:
tion, ungewöhnlicheLei�tungen im techni�chen oder theoreti�chen Theile
der Mu�ik, dur<h Verdien�te um das Ge�angwe�en in Kirchen und

Schulen, Verbreitung einer guten Ge�angmethode, mu�ikali�che Aus-

bildung von Lehrern in Conferenz:Ge�ell�chaften, Nachhilf: Cur�en und

dergleichenauszeichne. Berlin, den 2. April 1832.

No. 86, Circular : Re�cript des Königl. Mini�teri der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten an �ämmtliche Königl.
Regierungen, die Verheirathung provi�ori�ch ange�tellter Lehrer betr.

Es �ind mehrere Fälle vorgekommen, daß provi�ori�< ange�tellte
Lehrer ehelicheVerbindungeneingegangen�înd, wodurch ihr Schick�al,
wenn �ie nach demErgebniß der zweiten Prüfung nicht definitiv haben
be�tätigt werden können , und al�o habenentla��en werden mü��en, ein

hôch�t trauriges geworden i�t. Das Mini�terium nimmt Veranla��ung
die 1c. hierdur<h aufzufordern, die Superintendenten und Schul: Jn-
�pectoren zu beauftragen, provi�ori�change�tellte Lehrer in vorkommen-
den Fällen auf eine angeme��ene Wei�e zu warnen, vor ihrer definitiven
An�tellungehelicheVerbindungen einzugehen.

erlin, den 24. März 1833.

C. Das Schulgeld.
No. Se Re�criptdes Ju�tiz: Mini�terii, Úber die Beitreibung des

ulgeldes.
Friedrich Wilhelm, König 2c, 2c. Un�ern 2c. Aus Euerm aller-

unterthänig�ten Bericht vom 11. hu). i�t Uns vorgetragen worden, zu
was für einer Differenz die Contravention der Co��äthenwittwe Gur:

fen, jet verehligten Wolff zu Zieten, Amts Côpnick, gegen die Schul-
polizeiund deren von Seiten des Ju�tizbeamten Willmanns eigen-
mächtigerwei�e intendirte Einleitung zum Prozeß, zwi�chen Euch und

Un�erm Churmärk�chenObercon�i�torio die Veranla��ung gegeben. Wir
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können niht Umgang nehmen , Euch darauf hiemit bemerklih zu ma-

cen, daß, wenn niht �chon die Vor�chriften Un�erer Edicte vom 28.

September 1717 und 26. December 1736: daß an Orten, wo Schu-
len �ind, die Kinder gegen 6 Pfennige wöchentlichSchulgeld in die

Schule ge�chi>t, und �elb�t, falls �olches nichtge�chiehet, das Schul-
geld dennoch bezahlt werden mü��e, ganz natürlich von der Schule des

Orts, nicht aber von fremden Schulen zu ver�tehen wären, gleichwohl
die gute Ordnung bereits mit �ich bringe, daß die Kinder auf dem
Lande �ich zu derjenigen Schule halten mü��en, welche für die Gemeine
errichtet i�t, widrigenfalls weder die in dem $. 11. des Land-Schul-
reglements vom 12. Augu�t 1763 vorge�chriebenenCataloge in Ord-

nung zu halten �ein, noh díe Land�chulmei�ter bei ihrem �chlechten Ge-

halt würden be�tehen können. Aus “eben dem Grunde wird auch {n
dera $. 15. des leßtgedachten Schulreglements, wo wohlhabenden El-
tern für ihr Haus und Kinder Privatinformation zu halten nachge:
la��en bleibt, zugleich die Aufnahme der Kinder auf demLande in

eine dergleichen Privatinformation unter�agt, damit nämlichandrer

Leute Kinder nicht von der ordentlichen Schule, das i�t von der

Schule des Orts, wozu �ie gewidmet �ind, abgehalten werden. Nachs
dem Jhr Euch nun dur< Vor�tehendes überzeugt finden mú��et, was:

ge�talt dem gemeinen Manne auf dem Lande keine eigenmächtigeWahl
der Schule für �eine Kinder, weniger no< darüber zwi�chen Eltern
oder Gemeinde und dem Schullehrer ein Prozeß nachzula��en �tehe;
als werdet Jhr auch in Folge de��en nicht an�tehen, dem Ju�tiz: Be-
amten Willmanns herunter ad justa und dahin anzuwei�en, wie er

künftig bei dergleichen blos in die Schulenpolizei ein�<hlagenden Fäl-
len nicht eigenmächtigverfahren, �ondern Un�erm Churmärk�chen Obers

con�i�torio �eine Bedenklichkeiten vortragen und darüber Belehrung
einholen mü��en. Berlin, den 22, November 1790.

No. 88, Mini�terial: Re�cript, die Verpflichtung der Beamten zur
Bezahlung des Schulgeldes betreffend.

Der 2c. wird, auf den Bericht vom 27. d. M. das Verhältniß,
nah welchem Königl. Officianten zur allgemeinen Schulfa��e in Städe

ten beizutragen haben, betreffend, Folgendes zu erkennen gegeben:
Nach dem Aligemeinen Landrecht Th. Il Tit. 12. $. 29. i�t die

Unterhaltung der gemeinen Schulen (und es i�t zu vermuthen, daß
der Bericht von die�en redet, indem die auf �olche Bezug habenden
Stellen des allgemeinen Landrechts von der 2c. Deputation allegirt
werden) Communalla�t; denn es heißtda�elb�t: '

daß ihre Unterhaltung �ämmtlichenHausväternjeden Orts,
ohne Unter�chied, ob �ie Kinder haben,oder nicht, und ohne
Unter�chied des Glaubensbekenntni��esobliege.

Es i� daher die�e Verbindlichkeit nichtgleichlautendmit den aus dem
Parochialnexus ent�pringenden Verbindlichkeiten, bei denen, was ins:
be�ondere die Unterhaltung der Kirchen und Prediger- und Kü�ter:
häu�er betrifft, feinesweges die Communen, nach dem allgem.Land-
re<t Th. Il. Tit. 11. sd. $. 714. und 790 sqq., �ondern die Paro-
chien (und in einer und der�elben Commune �ind oft �ehr ver�chiedene
Parochien vorhanden) zur Unterhaltungverpflichtet �ind. Zwar �cheint
der $. 30. den 11. Tit. des IL Th. des allg. Landrechts zweifelhaft,
ob die Unterhaltung der gemeinen Schulen eine Communalla�t �ei;
indem es �agt:
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Sínd jedocd für die Einwohner ver�chiedenen Glaubens-Be-
kenntni��es an einem Orte mehrere gemeine Schulen errih-
tet; �o i�t jeder Einwohner nur zur Unterhaltung des Schul-
lehrers von �einer Religionspartheibeizutragen verpflichter.

Allein die�e Ausnahme ändert nicht die allgemeine Regel des $. 29.,
und namentlihcon�tirt niht, daß die�e Ausnahme in N. N. Sratt

finde. Die Regel bleibt vielmehr, daß die Unterhaltung gemeiner
Schulen Communalla�t �ei. — Wenn �ich aber die Königl. Officianren,
nach der Deklaration des $. 44. der Städteordnung vom 11. Decem-
ber 1809, rúE�ihtlih aller Communalla�ten durch die geordneten Pro-
cent: Abzügemit den Communen abfinden; �o muß dies auch auf die

Beiträge zur Unterhaltung der gemeinen Schullehrer Statt finden,
und �ie fônnen daher nicht angehalten werden, außer die�en Procen-
ten zu be�agtem Zwe>, etwas beizutragen. Wenn nun aber $. 32.

hiervon verordnet:
‘

daß gegen Erlegung der von den Mitgliedern einer Cem-

mune aufzubringenden Beträge die Kinder der Contribuenten
von Entrichtung eines Schulgeldes für immer frei �ein �ollen;

�o ent�teht die Frage, ob auch die hiernach zu die�em Zwecke nicht con-

tribuirenden Königl. Officianten die�e Befreiung vom Schulgelde zu
genießen haben. Allein es i�t iht zu Über�ehen, daß das Ge�eß nicht
alle Mitglieder der Communen von der Bezahlung des Schulgeldes
befreit, �ondern nur die zum Unterhalt des Schullehrers contribui-
renden. Auf die�e Befreiung, die offenbar nur ein particuláres ‘Pri-
vilegium i�t, haben al�o nicht alle in einer Gemeinde wohnenden Per-
�onen , die �on�t wohl auf andere Communalgenú��e, z. B. den Ge-

brauch der Brunnen, auf Verpflegung aus der Armenka��e An�pruch
haben, ein Recht. Es werden daher die Königl. Officianten eine

�olche Befreiung vom Schulgelde nicht prätendiren können.

Berlin, den 12. Juni 1815.

No. 89. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
rihts- und Medicinal - Angelegenheiten an die Königl. Regierung
zu Po�en, die Befreiung der Gendarmerie von den Beiträgen
zur Unterhaltung der Orts�chulen, niht aber von Entrichtung
des Schulgeldes betreffend.

'

Die Unterhaltung der gemeinen Orts�chulen i�t, wie $. 31. Tit.
12. Thl. IL des Allgem. Landrechts deutlichergiebt, eine Gemeinde:

La�t, zu welcher nur die wirklichen Mitgliederdex Gemeinde per�ôn-
lich, und zwar na< Verhältniß ihres Grundbe�ißkes und ihrer Ges

werbsnahrung herangezogen werden können. Von allen dergleichen
per�önlichen La�ten und Pflichten i�t der Militair�tand nach $. 17.

Tit, 10. ibid. ausdrüEli< befreit, und da die Gendarmeriezu den

mi�litairi�ch : organi�irten Jn�tituten gehört ,
die dabeiange�tellten Jn-

dividuen auch alle per�ónlihe Rechte des Militair�tandes theilen, �o
fônnen Gendarmen zur Unterhaltung der gemeinenOrts�chulen nicht
angezogen werden, wogegen ihnen aber, wenn �ie die Orts�chulen zum
Unterrichte für thre Kinder benußen, die Zahlung eines mäßigen
Schulgeldes anzu�innen i�t. Das nach einer Mittheilung des Herrn
Chefs der Gendarmerie, General-Lieutenants v. Brauchit�ch Excellenz,
gegen den Gendarmen N. N. zu N. N., wegen des von ihm verwei-

gerten Schul:Beitrages einge�chrittene executivi�he Verfahren, fann

�onach uicht als ge�ezmäßig gebilligt werden; vielmehr wird die Kö:
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niglicheRegierung hierdurch angewie�en, �olches �oforaufzuheben, und

auch dafúr zu �orgen, daß der 1c. N. MN. mit Bezahlungvon Erecu-
tions-Gebühren ver�chont werde.

Berlin, den 4. Augu�t 1826.

No, 90. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
richts: und Medicinal- Angelegenheitenan die Königl. Regierung
zu Mer�eburg, betreffend die Entrichtung des Schulgeldes in
Krankheitsfällen der Schulkinder. ' :

__

Das Mini�terium kann die Königl. Regierungmit Jhrer Anfrage
im Berichte vom 6. d. M. in Betreff der Entrichtungdes Schulgel-
des in Krankheitsfällen der Schulkinder, nur auf die Verfúgungen
vom 2. Februar 1824 und 17. Januar d. J- und auf die in den�el:
ben entwi>elten Grund�äße des Allgemeinen Landrechtsverwei�en,
durch de��en Be�timmungen die ihnen entgegen�tehendenälteren Ver-

ordnungen aufgehoben werden. Eine Zwangsgerechtigkeitder Schu-
len finder hierna<h, wie in den vorbezeichneten Verfügungen 1veiter

ausgeführt, und namentlih im $. 7. Th. IL Tit. 12. des Allg. Land-

rechts be�timmt ausge�prochen i�, ge�eßzlih nicht Statt, und es kann
mithin von denjenigen Eltern, deren Kinder Krankheits halber die

Schule nicht be�uchen können, das Schulgeld eben �o wenig gefordert
werden, als von �olchen, die für den Unterricht ihrer Kinder durch
deren Be�uch einer auswärtigen Schulan�talt, oder auf anderm Wege,
als dur< den Schulbe�uch überhaupt, Sorge tragen. Den be�orgten
Mißbräuchen unter dergleichen Vorwänden muß durch die Kontrolle
der Ortsbehörde und dur<h Be�trafung der hierbei wirklich �i< erge:
benden Ver�äumni��e begegnet werden. Wie aber der Verlegenheit
der Schullehrer bei �on�tigem Ausfalle am Schulgelde abzuhelfen �ei,
i�t in den vorbezeichneten Verfügungen, die �ich auf die bereits be�te-
henden Ge�eke gründen, und zu deren Befolgung es al�o keiner neuen

ge�eßzlichenVor�chrift weiter bedarf, ebenfalls genügendgezeigt worden.

Berlin, den 28. Juli 1827.

No. 91, Verhältni��e bei an�te>enden Krankheiten.
'

Es i� eine Verfügung der Königl. Regierung zur Kenntniß des

Mini�teriums gebracht worden, wonach die�elbe der An�icht i�t, als

fônne ein Schullehrer, im Fall wegen vorhandener an�te>enderKrank-

heit die Schule ge�chlo��en werden muß, für den ihm ent�tehenden
Ausfall am Schulgelde gar keine Ent�chädigungfordern. Das Miní-
�terium nimmt hiervon Veranla��ung, die Königl. Regierunghierauf
aufmerk�am zu machen, daß, wenn auch in �olchem Falledie Eltern

zur Erlegung des Schulgeldes nicht angehalten werden können,doch,
�obald der Lehrer einen �o bedeutenden Verlu�t an �einer Einnahme
erleidet, daß �eine Sub�i�tenz gefährdet wird, von der Gemeinde dem-
�elben eine na< dem Erme��en der Behörde zu be�timmende Ent�chä-
digunggewährt werden mü��e. Auf Ihre Anfragevom 18. v. M.,
0b den Elementar�chullehrern das Schulgeldauch für die Zeit zu�tehe,
während welcher die Kinder Krankheitshalber die Schulen nicht be:

�uchen föônnen,oder die�e polizeilichganz ge�chlo��en �ind, wird Jhnen,
bei Rúkgabe der Anlagen, hiemit erd�net , daß die�erhalbdas Erfor-
derlichean die Königl. Regierung zu Liegnis veranlaßt i�t.

Berlin, den 3. Augu�t 1831.
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D, Ueber Aemter und Neben-Erwerb der Volks:
Schullehrer.

No. 92. Verordnung wegen Separation der Kü�tereien.
Wir Friedri<h Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Die Verbindung der Kü�tereien an Filialkirhen mit den Kü�tereien
der Mutterkirchen hat einen niht zu verkennenden Nachtheil für die

gehörige Be�orgung des den Kö�tern in den Mutterdörfern mit oblie-

genden Schulunterrichts. Die Auflö�ung der�elben und Uebertragung
der Kü�terge�chäfte bei den Filialkirhen mit ihren Emolumenten an

die Schullehrer der Dörfer, worin die�e befindlich �ind, wird dagegen
niché allein jenen Nachtheil haben, �ondern auch die �chlechten Stellen
der Schullehrer in Filialdörfern zu verbe��ern, und die große Unver-

hä�tnifimäßigfeit der Einnahme, welche zwi�chen ihnen und den Schul-
lehrer�tellen in den Mutterdörfern Statt findet, �o weit es zutraglich
i�t, auszugleichen dienen. Jn Erwägung de��en verordnen Wir:

$. 1. Es �ollen úberall, wo die obgedachte Verbindung be�teht, die

Kü�tereien bei den Tochterkirchen in ihren Dien�tge�chäften und Emo-

lumenten von den Kü�tereien an den Mutterkirchen getrennt werden.
— $. 2. Alle Kü�terdien�tebei den Tochterkirhcn und in den zu die-

�en eingepfarrten Dörfern �ollen den Schullehrern der Dörfer, in

welchen die Tochterkirchen befindlich �ind, Übertragen, und die�en allen
mit dem übernommenen Kü�terge�chäft verbundenen fe�tge�eßten und

zufälligen Einkünften zuge�prochen werden. — $. 3. Da die Schul-
lehrer alsdann mit den übrigen Kü�terge�chäften auh das Vor�ingen
und Spielen der Orgel in den Filialkirchen übernehmen mú��en, �o
�oll, wenn bei einer vorzunehmenden Separation der Schullehrer in

dem Dorfe einer Tochterkirche zu die�en Ge�chäften nicht ge�chi>t i�t,
der�elbe, damit weder �eine Unge�chiéklichkeit der Trennung entgegen-
�tehen, noch die kirchliche Andacht dadurch leide, mit einem andern im

Singen und Orgel�pielen geübten Schullehrer dur<h Ver�ekung ver:

tau�cht werden, es müßte denn die Gemeine einen be�ondern Organi-
]�ten und Vor�änger neben ihm, jedoh unbe�chadet dem durch die Kú-

�ter: Emolumente verbe��erten Einkommen des Schullehrers unterhalten
wollen. — $. 4. Die Verbindlichkeitenmancher Tochtergemeinenzur
Unterhaltung der Schullehrer-und Kü�terwohnungenbei der Mutter-

kirche beizutragen, wird bei eintretender Separation durch die�e ganz:
lih und auf immer aufgehoben, wogegen dieSchullehrer: und Kü�ter-
wohnung bei der Tochterkirchedurch verhältnißmäßigeBeiträge aller

zu der�elben eingepfarrten Dörfer gemein�chaftli<muß - unterhalten
werden. — 6. 5. Die Sonderung der Kültereien �oll auf die angege-
bene Wei�e nicht blos in den Kirch�pielen, deren Patron Wir allein

�ind,�ondern auch in allen, wo das Patronatreht über Mutter : und

ochterfirchen entweder einer Privatper�on oder mehrernzu�teht, oder

auch zwi�chen Uns und Privatper�onen getheilt i�t, ohne Unter�chied
vorgenommen werden. — $. 6. Sie �oll nur allmählig und nicht an-

ders als bei eintretenden Vakanzen von Kü�terdien�ten an den Mut-

terfirhen in Ausführung gebracht werden. — $. 7. Jn Fällen, wo

durh die Separation eine �o große Ver�chlechterung der Kü�tercien
in den Mutterdörfern zu erwarten i�t, daß der Inhaber �ih von den

Einkünftender�elben zu nähren niht mehr im Stande �ein würde,
�oll die Trennung ganz unterbleiben , oder wenig�tens �o lange ausge:

�eßt werden, bis Mittel ausfindig gemacht �ind, der befürchteten Un-

zulanglichkeitgründlich vorzubeugen.
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Die�en Un�ern landesväterlihen Willen mahen Wir hierdurch
Un�ern Verwaltungsbehörden zu �einer Vollziehung und den Privat:
patronen in den Gegenden, wo das aufzuhebende Verhältniß Statt
findet, zur unweigerlichen Nachachtung bekannt.

Berlin, den 2. Mai 1811.

No. 93. Circular: Re�cript der Königl. Mini�terien der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheitenund der Finanzen an

die Königl. Regierungen zu Gumbinnen, Königsberg, Marien-
werder, Danzig, Bromberg, Po�en, Breslau, Oppeln, Reichen-
bach, Berlin, Stettin und Côslin, die Wiederher�tellungder Na-
tural: Deputate aus den Domaínen an dieGei�tlichkeit betreffend.

Des Königs Maje�tät haben mittel�t Allerhöch�terCabinetsordre vom

13, April d. J. zu be�timmen geruhet, daß die am 3, December 1803
an das General: Directorium und den Staats-Mini�ter von Ma��ow

wegen Wiederher�tellung der Natural -Deputate aus den Do-
mainen an die Gei�tlichkeit,

ergangene Cabinetsordre, dahin in Ausführung gebracht werden �oll,
daß in allen Fállen, wo es nicht thunlich i�t, die Naturalien, für welche
die Gei�tlichen jet eine ni<t angeme��ene Geld-Ent�chädigung empfan-
gen, wieder herzu�tellen, ihnen �olche nach den mittleren Marktprei�en
zu Martini jeden Jahres in Gelde vergütet werden �ollen. Von Ent-
�chädigung für die Vergangenheit �eit dem Erlaß der zuleßt gedachten
höch�ten Ordre aber, keinesweges die Rede �ein �oll, da �olche die
Wiederher�tellung der Naturalien nicht unbedingt vor�chreibt, die Nach:
wei�ung der einzelnen Fälle, wo �olche thunlih gewe�en wäre, nicht
möglich i�t, und wenn �ie es wäre, die nahzuzahlende Summe die

Kräfte der Staatsfa��e über�teigen würde. Die Vergütung nach dem
Martini: Mittel - Marktprei�e �oll daher er�t zu Martini die�es laufen-
den Jahres eintreten, und kein An�pruch darauf für die Vergangen-
heit gut gethan werden. Die Königl. Regierung wird von die�er Al-
lerhôch�ten Be�timmung hierdur< in Kenntniß ge�ekt, um danach in
vorkommenden Fällen zu verfahren.

Berlin, den 19, Augu�t 1819.

No, 94. Re�cript des Mini�teriums des Innern und der Gei�tlichen
Angelegenheiten, die Zählgelder für Schullehrer bei Be�ißverän-
derungen betreffend. ;

Wir �ind mit der Königl. Regierung auf Jhren Bericht vom 17.

September d. J. darúber einver�tanden, daß nach den vorhandenen
ver�chiedenen ge�etzlichen Be�timmungen, den Magi�träten und Schul-
zen im Allgemeinen die bisher übliche Erhebungvon Zählgeldern bei

Be�i6veränderungennicht ferner zu ge�tatten �ei. Nur in �ofern die

Zählgeldernicht als Gebühren anzu�ehen, �ondern aus einem andern
Fundamente in einzelnen Fällen abzuleiten�ind, wird man deren Fort:
erhebung aus dem in dem ab�chriftlih beiliegenden Schreiben des

Herrn Ju�tizmini�ters vom 23. April d, IJ. enthaltenen Gründen ge-
�tatten mü��en, und hat die 2c. Regierung demgemäß zu verfahren.
Was aber die Schullehrer betrifft, welchedur< die Ab�chaffung der

Zählgelderin ihrem Einkommen verlierenmöchten: �o kann allerdings
Uur denjenigen unter ihnen deshalbein An�pruch auf Evictionslei�tung
gegen die Communen eingeräumt werden, welche in ihren Vocationen
auf die Zählgelder angewie�en �ind; und habendiejenigen , denen �olche
nicht verheißen �ind, fein Recht auf Ent�chädigung durch die Commu-
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nen. Jnde��en hat die 2c. Regierungnáher auszumitteln, wie viel

die�e Schullehrer im Durch�chnitt jährlich an �olchen Gebühren einge:
nommen haben, und die darüber angefertigten Nachwei�ungen bei dem

ini�terio für die Gei�tlichen und Schulangekegenheiten einzureichen,
da es die Ab�icht i�t, wo möglich bei dem Königl. Ju�tiz- Mini�terio
für �ie ad dies officii einen Er�a auszuwirken.

Berlin, den 15. November 1819.

No. 95. RNe�cript der Königl. Mini�terien der Gei�tlichen, Unter-
rihts- und Medicinal: Angelegenheiten und der Finanzen an den
Ober : Prä�identen v. Vince, die Wiederher�tellung der Natural-

Deputate der Gei�tlichen betreffend.
Die von Ew. 2c. unterm 27. Juli d. J. in Vor�chlag gebrachte

Wiederher�tellung der Natural: Deputate der Gei�tlichen er�cheint al-

lerdings in mancher Hin�icht ganz zwe>mäßig. Die betreffenden Re:

gierungen �ind daher heute angewie�en, die Ausführbarkeit die�er

Maasregel in den concreten Fällen zu prufen, und wo �olche anwend:

bar i�t, eine Nachwei�ung, woraus der jeßige Betrag der Deputate
und der �tatt der�elben künftighin von den Gei�tlichen zu erhebenden
einzelnen Prä�tationen er�ichtlich i�t, Aemter- oder Recepturenwei�e
einzureichen und dabei die nöthigen Anträge auf Genehmigung der

dadurch ent�tehenden Etats- Veränderungen zu machen.
Berlin, den 23. Augu�t 1820,

No. 96. Circular: Verfügung der Königl. Mini�terien der Gei�tlichen,
Unterrichts: und Medicinal: Angelegenheiten und der Finanzen
an �ämmtliche Königl. Regierungen (excl. Berlin, Cdln, Trier,
Cleve, Aachen und Dú��eldorf), die an die Gei�tlichen zu verab-

reichenden Getreide-Deputate 2c. betreffend.
Es i�t für angeme��en befunden worden, den Gei�tlichen zur Be-

friedigung wegen der ihnen von den Domaínen:Aemtern oder aus

den Domainen - Recepturen zu verabreichenden Getreide :- Deputate und

�on�tigen Naturalien korre�pondirenden Prä�tationen der Abgabenpflich-
tigen zur eigenen unmittelbaren Erhebung zu überwei�en. Die Kd:

niglihe Regierung wird daherangewie�en, die Auëfúhrbarkeit die�er
Maaßregel in den concreten Fällen zu prüfen, und wo �olche anwend-
bar i�t, eine Nachwei�ung, woraus der jebíge Betrag der Deputate
und der �tatt der�elben künftighin von den Gei�tlichen zu erhebenden
einzelnen Prä�tationen er�ichtlich i�t, Aemter:oder Recepturenwei�e
einzureichen, und dabei die nôthigen Anträge auf Genehmigung der

dadurch ent�tehenden Etats - Veränderungen zu machen.
Berlin, den 23. Augu�t 1820.

No. 97. Circular - Verfügung der Königl. Mini�terien der Gei�tlichen,
Unterrichts - und Medicinal: Angelegenheiten und der Finanzen
an die Königl. Regierungen zu Liegnitz, Frankfurt, Potsdam,

dagdeburg, Mer�eburg, Erfurt, Minden, Mün�ter, Arnsberg
und Dü��eldorf, die Ausdehnung der Allerhöch�ten Cabinetsordre
vòóm 13. April 1819 ( wegen der Wiederher�tellung der Natural-
Deputate der Gei�tlichen) auh auf die Schullehrer betreffend.

Die Be�timmung der Allerhöch�ten Cabinetsordre vom 13. April 1819,
nah welcher den Gei�tlichen, denen die früher aus den Domainen be:

zogenen und in eine unverhältnißmäßige Geld: Ent�chädigung verwan-

delten Natural - Emolumente nicht in Natur wiedergegeben werden
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können, dafür die Vergütigung nah den mittlern Martini: Markt-
Prei�en von Martini des Jahres 1819 ab zu gewähren i�t, �oll, in

Gemäßheit einer Allerhöch�ten Fe�t�esung vom 12, Mai d. J. auch in Be-
ziehung auf die Schullehrer, von dem nämlichenZeitpunkte ab, in

Ausúbung gebracht werden. Die Königl. Regierung wird von die�er
Allerhdôch�tenCabinetsordre hierdurch benachrichtiget,um �ich danach in
vorkommenden Fällen zu achten. Uebrigenswird der 2c. Regierung
noch bemerklichgemacht,daß die�e Allerhöch�te Fe�t�ezung in ihrem Depar-
tement nur auf diejenigen Bezirke Anwendung finden darf, welche be:
reits im Jahre 1803 zur Preußi�chen Monarchie gehörten.

Berlin, den 5. Juni 1821.

No. 98. Allerhöch�te Cabinetsordre über Nusholz,
Auf Jhren Bericht vom 5. d. M. autori�ire Jh Sie den Finanz:

Mini�ter, fr die Prediger im Frankfurter Regierungs : Bezirk, welche
zur Raff- und Le�eholz-Nubung berechtigt �ind, nah den von ihnen
Ihnen concertirten Grund�äßen, die nah dem Maximoausgemit-
telte Quantität von überhaupt 495 Klaftern Kiefern-Knüppelholzun-

entgeldlih verabreichen und das Hauerlohn dafür überhaupt 131 Rel.
17 Sgr. 7 Pf. verausgaben zu la��en, auh die von Jhnen aufge-
�tellten Grund�äke nicht nur auf die Prediger, �ondern auh nach Be-
finden auf die Schullehrer anderer Regierungs: Bezirke, zu deren

Fixation gleiche Rück�ichten eintreten, anzuwenden und Mir in den
vorkommenden Fällen darüber Bericht zu er�tatten.

Berlin, den 11. April 1823.

Friedri<h Wilhelm.
An die Staats-Mini�ter Frhr. v. Alten�tein und v. Klewis.
No. 99. Seidenbau als Nebenerwerb.

In Erwägung, daß der inländi�che Seidenbau den Elementar-
Sqchullehrern Gelegenheit zu einem lohnenden Nebenerwerbe geben,
und zugleih als Bei�piel dur<h Anregung des Triebes zu nüblicher
Thätigkeit wohlthätig wirken kann, hat das Mini�terium angefangen,
dem�elben einige Unter�tüßung angedeihen zu la��en, dabei aber, wie

�ich Úbrigens auh von �elb�t ver�teht, vorausge�eßt, daß der eigents
lichen Be�timmung der Lehrer- darunter niemals Eintrag ge�chehe.
Die�e Unter�túßung �oll fortge�eßt und allmählig erweitert werden, je
fe�ter die Ueberzeugung �ich dur< Erfahrung begründet, daß der Vortheil,
welcher den Lehrern,díe �ich damit be�chäftigen, erwach�en �oll, erreicht wird,
ohne daß der Schulunterricht dur<h den Betrieb des Seidenbaueslei-
det. — Das Mini�terium beauftragt zu dem Ende die 2c. Regierung
hierdurch, die Schullehrer in Jhrem Departement, welche �i< mit
dem Seidenbau be�chäftigen, durch die betreffendenSchul: Jn�pectoren
in jener Beziehung be�onders beauf�ichtigenzu la��en und überhaupt
zu veranla��en, daß leßbtere in den jährlichenSchulberichten�ich aus-

drúflih darúber äußern, ob nachtheilige Colli�ionen aus die�er Thei-
lung der Thätigkeit der Schullehrer bemerkbar werden. Jnsbe�ondere
i�t nicht zu dulden, daß die Schul�tuben zur Auf�tellung der Gerü�te
gebraucht, die Kinder während der Zeit, wo �ie unterrichtet werden
follen, von den Lehrern mit irgend ciner Arbeit, welche den Seiden-
bau betrifft, be�chäftigt werden, und überdies auh den Schullehrern
das um�ichtig�te Benehmen zu empfehlen, damit nicht etwa dur< An-
forderungen an die Gemeinden wegen Ueberwei�ung von Land zur
Anlage von Baum-Plantagen, Einrichtungenzur Auf�tellung der Ge:
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rú�te u. �. w. zwi�chen den Gemeinden und Lehrern Mißhelligkeiten
ent�tehen, welche die �ichere Wirk�amkeit der Lehrer �chwächen kann.

Ohne der 2c. Regierung die Verpflichtung aufzulegen, hierüber regel:
máßig näher zu berichten, wird doh das Mini�terium es gern �ehen,
wenn Sie gelegentlichdem�elben Nachricht von Jhren Wahrnchmun-
gen mittheilt;wenig�tens erwartet das Mini�terium, daß die 2c. Re-

gierung Sich Selbft in den Stand �ce, wenn nah Verlauf einiger
Jahre darnach gefragt werden �ollte, die erforderte Ausfunft �chnell
und voll�tändig geben zu. können.

Berlin, den 18. Juni 1827.

No. 100. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen , Unter-

rihts- und Medicinal: Angelegenheiten an die Königl. Reaierung
zu Mer�eburg wegen der den Schullehrern zu verabreichenden
Neujahrs : Ge�chenke.

Der Königl. Regierung wird auf den Bericht vom 3. April d. J.,
betreffend die Be�chwerde des A>ermanns N. N. zu N. N., wegen
des dem Orts:-Schullehrer zu verabreichenden Neujahrs : Ge�chenks,
hierdurch eröffnet, daß das Mini�terium Jhrer An�icht und Ent�chei:
dung in die�er Sache, bei genauer Erwägung des Rechtsverhältni��es,
nicht beitreten fann. Durch die vokationémaäßigeBerechtigung zu ei:
nem Umgange erhält der Schullehrer an und für �i< nur eben das,
was die Wortbedeutung ergiebt, nämlih nur die Befugniß, �ch zu
den fe�tge�ebten Zeiten in der üblichen Form bei den Mitgliedern der

Gemeine der Reihe nah zum Empfange eines Ge�chenks melden zu
dúrfen, was ihm ohne �olche ausdrú>lihe Berechtigung �chon über-

haupt und an und für �ich gar nicht ge�tattet werden fönnte. Aus
der ihm ertheilten Erlaubniß einer �olchen Meldung folgt aber feines-

weges nothwendig auf Seiten der Gemeindeglieder die an �ich �hon
mit dem Begriffe eines Ge�chenks in Wider�pruch �tehende Verbind-
lichkeit, ihm die nahge�uhte Gabe nothwendig gewähren zu mú��en,
und es i� vielmehr in der Regel, �owohl die Verabreichung des Ge-

�chenkes überhaupt, als eventualiter de��en Höhe, als eine ledigli< in
dem freien Willen jedes Gemeingliedes beruhende Sache anzunehmen.
Ausnahmen hiervon treten nur da ein, wo durch ausdrü>liche Local:

be�timmung oder rechtsverbindlihfe�t�tehende Ob�ervanz eine bei dem

Umgange als Minimum zu gewährende Gabe derge�talt als wirkliche

Verpflichtung der Gemeinglieder fe�tge�eßt i�t, daß bis auf die�e Höhe
das �on�t freiwillige Ge�chenk den Charakter einer eigentlichen Abgabe
erhält. Ueber dergleichen be�ondere Verfa��ung muß aber im Streit-

falle von vem Schullehrer der Beweis voll�tändig na< den gewöhn-
lichen Rechtsregeln geführt, es kann keineöweges, wie im vorliegenden
Falle ge�chehen, von der Verwaltungs -: Behörde eine nicht wirklich be-
reits in der Localverfa��ung beruhende Verpflichtung der vorbemerkten
Art den Gemeingliedern ex arbitrio der Behörde auferlegt, vieimehr
der Streit bei ausbleibender gütlichen Einigung jederzeit nur im Rechts-
wege ent�chieden, und vor die�er Ent�cheidung nur dann von der Ad-

mini�tration: Behôrde zu Gun�ten des Schullehrers, mit executivi-
�chen Verfügungen einge�chritten werden, wenn er �ich, gegen die ge:
wöhnliche Regel eines anzunehmenden Precari, vermöge erweislicher
bisherigen Anerkennung �eines nunmehr in Streit gerathenen Rechtes
auf eine be�timmte Gabe, in dem �olchenfalls zunäch�t aufrecht zu er-

haltenden Be�is�tande die�es Rechtes befindet. Es liegt auch bei ge-

—
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nauerer Betrachtung der Sache keinesweges wirflih im Jutere��e des

Schulwe�ens,allgemein den Grund�aß einer in einem gewi��en Mi-

nîmo pflichtwei�e zu gewährenden Gabe bei den Umgängen zu verthei:
digen. Die Form, unter welcher die Schullehrer das hier in Rede
�tehende Einkommen erheben mü��en, gehört, nach der richtigen Be-

merfung der Königl. Regierung, in der jebigen Zeit zu den Uebeln
für das Schulwe�en, und verdient überall eher in Ab�tellung gebracht,
als durch neue förmliche Nechtsbe�timmungen in ihrer Fortdauer be-
fe�tigt zu werden. Zu dem er�teren läßt aber gerade die precaire Ei:
gen�chaft des Emolumenrts einen mei�tentheilsmit �ehr gutem Erfolge
einzu�chlagenden Weg ofen. Wenn nämli<h einSchullehrer über
Verkfümmerung�eines Emoluments durch Unwillfährigkeitder Gee
meine, bei niht erweisliher Verpflichtung zu einem Minimo, Be-
�hwerde führt, �o hat die Verwaltungs - Behörde zu unter�uchen , ob
�ein Einkommen �ich in der Ge�ammt- Berechnung durch die Ausfälle
an dem Ertrage der Umgänge �o be�chränkt �tellt, daß es entweder

Überhaupt nicht zu �einer Sub�i�ienz, mit Rük�icht auf die Local-Ver-
há�tni��e, fúr auéreihend anzunehmen i�, oder doh nicht mehr dieje-
nige Höhe erreicht, auf welche es dem Schullehrer bei �einer An�tel-
lung berechnet worden i�t. Ergiebt �ich einer von die�en beiden Fäl-
len, �o erhâ't dadurch. die Schulbehörde eine wohlgegrundete Veran-
la��ung, die überhaupt nicht eigentlich ge�eßliche, �ondern vielmehr, wo

�ie noh be�teht, nur aus Billigkeits: RÜk�ichten connivendo forterhal-
tene Dotation der Schul'ehrer�telle mittel�t unfixirter Emolumente, als
nah der nunmehrigen Erfahrung den Zweck verfehlend, ganz aufzu-
heben, hiermit in�onderheit auh die Umgänge des Schullehrers abzu:
�tellen, und �ein Gehalt, in einem nah billigem Erme��en zu �einer
Sub�i�tenz auskömmlichen, jedenfalls aber die bei �einer An�tellung ihm
berechnete Summe erreichenden Betrage, nah der ge�ebßlichenVor-
�chrift $. 29. seq. Th. IL Tit. 12, des allgemeinen Landrechts auf
fe�te Beiträge ailer Hausväter des Ortes nah Verhältniß ihres Nah-
rungs�tandes zu fundiren. Findet �ih hingegen, daß dem Schullehrer
auch na< Abrechnung jenes Ausfalles noh ein, den Zu�icherungen bei

�einer An�tellung in der Ge�ammt: Summe ent�prechendes, und an

und für �ih zugleich auch zu �einer Suö�i�tenz hinreichendes Einkom-
men verbleibt, was namentlich bei anderweitiger Erhöhung �einer Ein-
nahme dur< vermehrtes Schulgeld und dergleichen leiht der Fall �ein
fann, �o i�t fúr die Verwaltungs: Behördekein Grund vorhanden,
die Gemeine zwangswei�e zu Präá�tationen úber ihre auf jene Bedin-

gungen zu be�hränkende wirkliche Verpflichtung anhalten zu wollen.
Es bleibt vielmehr in �olchem Falle dem Schullehrerlediglichüber-

la��en, �i< entweder mit demjenigen Ertrage �einer Umgängezu be-

gnügen, welchen ihm die Gemeinglieder dur< ihre freiwilligenGaben

gewähren, oder, was bei ohnehin ausfömmlich dotirten Stellen gar
nicht fúr einen be�onders abzuwendenden Nachtheil zu achten i�, den

Umgängen�einer�eits ganz zu ent�agen, leßteresallenfalls nur no<
gegen eine billige Abfindung in derjenigenHöhe, wie �ie �ich auf dem

Wege gútlicher Uebereinkunft mit der Gemeine vermitteluläßt. Jn
dem gegenwärtig vorliegenden Falle wird der Königl. Regierunghier-
nach überla��en, entweder zu einer anderweitigen Regulirung des Ge-
halts des Schullehrers Einleitung zu treffen, oder, falls die Sache
�ich hierzu no< nicht geeignet finden �ollte, den Be�chwerdeführer
durch Ein�tellung der ihm angedrohten Execution, wobeies úbrigens
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einer be�onderrn Verfügung an ihn nicht nothwendig bedürfen wird,
flaglos zu �tellen.

Berlin, den 19, Juni 1828.

No. 101. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
rihts+ und Medicinal: Angelegenheitenan die Königl. Regierung
zu Gumbinnen, die Trennung der Kantor - und Organi�ten: Functio-
nen von den Rectoraten betre�fend. x

Auf den Bericht, welchen die Königl. Regierung wegen Trennung
der Kantor: und Organi�ten : Functionen von den Rectoraten, unterm

10, November v. J. er�tattet hat, wird der�elben hiermit eröffnet, daß
das Mini�terium bei dem Erla��e der Verfügung vom 11. September
pr. die Be�ekung der Rector-, Präcentor- und Organi�ten: Steile in
M. betreffend, vorausge�eßt hat, daß der zweite Lehrer (Elementar-
Lehrer) da�elb�t als ein, im Seminarium ausgebildeter, Lehrer im

Stande �ei, den Dien�t des Organi�ten und Vor�ängers zu ver�ehen.
Da��elbe hat dabei angenommen, die�er Dien�t kônne dem zweiten Leh-
rer fúglih Übertragen, und ihm dafür entweder eine angeme��ene Re-
muneration bewilligt, oder mehrere Unterrichts�tunden abgenommen
werden, die der Rector für die Verminderung �einer ihm früher als

Organi�ten obliegenden Arbeit, hätte übernehmen mü��en. Es kann

weniger darauf ankommen, wer die für die fir<lihen und bisher mit
dern Schuldien�te verbundenen Functionen vorhandenen Revenüen be-

zieht, als daß die von der Kirche und Schule in An�pruch genomme-
nen Lei�tungen am zwe>mäßig�ten und voll�tändig�ten erfüllt werden.

Die die��eits angedeutete Einrichtung würde, wenn man �ich nict ans

ders zu vergleichen gewußt hätte, zur Folge gehabt haben, daß künftig
die Wahl des Rectors dem Magi�trat allein, und die Wahl des zwei:
ten Lehrers, weil er �eine Be�oldung ganz aus dem Organi�ten: Ge-

halte bezogen hätte, von der Königl. Regierung vollzogen wäre. Die

Königl. Regierung hat nohmals în reiflihe Erwägung zu ziehen, ob

we�entliche Bedenken obwalten, das Verhältniß der Lehr�tellen zu N.
in der angedeuteten Wei�e zu ordnen. Jm Allgemeinen bemerkt das

Mini�terium no<h Folgendes: Die Trennung des Organi�ten : Dien�tes
von dem Rectorate, deren Verbindungaus den in der obgedachten
Verfügung angegebenen Gründen nicht aufrecht zu erhalten i�t, fann

in den Städten, wo neben dem Rector ein oder mehrere Elementar-

Lehrer fungiren, in folgender Wei�e eingeleitet werden: Die Verwal-

tung der zur Be�oldung der Lehrer dienenden �tädti�chen und kirchli:
hen Fonds bleibt, wie bisher, getrennt; der Betrag wird für die

Schule als ein Ganzes betrachtet, und jeder einzelnen Lehrerielle,
ohne darauf RúE�icht zu nehmen, ob mit ihr kirhliche Functionen
verbunden �ind, ein den Verhältni��en angeme��enes Gehalt be�timmt.
Wo das Patronat úÚber Kirche und Schule mehreren Behörden zu-
�teht, wird die Vertreterin der Kirche zunäch�t das Vocations: Recht
für die Lehrer�telle haben, mit der das Amt des Vor�ängers und Or-

gani�ten verbunden i�t; wo aber, wie in N., das Gehalt des Rectors,
welches er als Lehrer aus �tädti�chen Fonds bezieht, durch das Gehalt
des zweiten, künftig aus dem Organi�ten- Gehaltezu be�oldenden Leh-
rers niche zu der für die Stelle geeigneten Höhe gebracht werden

kann, �ondern noch aus dem kirchlichen Fonds Cdem Organi�ten : Ge-

halte) ergänzt werden muß, da behält die Vertreterin der Kirche das

Compatronat, úber welches man �ich am be�ten dahin vergleichen wird,
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daß die Wahl in Erledigungsfällen zwi�chen Magi�trat und Regie-
rung alternirt. Hiernach hat die Königl. Regierung mit den betre��en-
den Magi�traten das Erforderliche zu verhandeln, und zweifelt das

Mini�terium nicht, daß die leßteren in der Befürchtung, es möchten
die kirchlichen Functionen von den Schul�tellen ganz getrennt, und

daher den Schulen die bedeutend�ten Mittel zu ihrem Be�tehen ent-

zogen werden, �i<h zur Regulirung der Angelegenheitwerden bereit:

willig finden la��en. Was die Königl.Regierungferner Über die be�-
�ere Einrichtung der Kirh�chulen, die bisher nur einenLehrer gehabt
haben, im vorliegenden Berichte vorgetragen hat, nämlich, daß eine
zweite Lehrer�telle fundirt, die�e mit einem tüchtigenSeminari�ten be-

�et und mit der�elben zugleich das Amt des Organi�ten und Kantors
verbunden werde, i�t der Sache ganz angeme��en, und wird die Kö-

niglihe Regierung hierdur<h angewie�en, die�en Gegen�tand in der

vorge�chlagenen Wei�e weiter zu verfolgen.
Berlin, den 14. Februar 1833.

No, 102, Seidenbau.
E

Aus dem Berichte des Regierungs - Naths v. Túrk zu Klein:Glie-
nicke bei Potsdam, hat das Mini�terium er�ehen, wie der Seidenbau
in den ver�chieden�ten Provinzen des Staats glu>liche Fort�chritte ge:
macht hat, und haupt�ächlich von einzelnen Schullehrern mit Erfolg
betrieben wird. Da die Beförderung die�es Jndu�trie: Zweiges aber

we�entlih von der Vermehrung der Maulbeerpflanzungen abhängt,
indem alle Ver�uche, die Nahrung der Seidenwúrmer dur<h Surro-
gate zu er�eßen, �ich als unzulänglich erwie�en haben, �o nimmt das

Mini�terium Veranla��ung, der Königl. Regierung zu empfehlen, in:

�ofern �ich Schullehrer für den Betrieb des Seidenbaues be�onders
intere��iren, �ie nac Möglichkeit in Stand zu �ehen, Maulbeerbäume
anzupflanzen und zu dem Behuf zu vermitteln, daß, wo die Localität
es ge�tattet, ihnen in der Nahe des Schulhau�es 15 bis 2 Morgen
Gemeinde: Landes entweder um�on�t oder gegen angeme��ene Pacht
Überla��en werden. Berlin, den 29. October 1833,

No. 103. Re�eript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-
richts: und Medicinal-Angelegenheiîten,die Anwendungdes Edicts

vom 2. Mai 1811 wegen Abtrennung der Filial-Kü�ter�tellen
von den Mutterkirhen, auf den Regierungs - Bezirk Mer�eburg
betreffend. ‘ , «

Der Königl. Regierung wird auf den Bericht vom 8. Juli d. J.,
die Anwendung des Allerhöch�ten Edictes vom 2. Mai I8IL wegen

Abtrennung der Filial - Kü�ter�tellen betreffend, hierdurcheröffnet, daß
das Mini�terium um �o weniger etnen An�tand findet,zu der von der

Königl. Regierung befürworteten Anwendung des Edictsvom 2. Maí
1811 auf die Kü�ter�tellen Jhres Departements �eine Zu�timmung zu
erklären, als ohnehin die Gültigkeitdie�es Ge�eßes, welchesnur die
allgemeine Verordnung eitter , für die geeigheten Special- Falle <on
eigentlich immer in dem Rechte der Oberauf�icht über das Kirchen-

und Schulwe�en gelegenen Regulirung der betreffenden Dien�t�tellen,
als ge�ebliche Be�timmung zum allgemeinenLandrechtTh. IT, Tit. 11.

Ab�chnitt 7. enthält, auch für die dortige Provinz keinem gegründeten
Einwandeunterliegt. Berlin, den 16, December 1833,
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E. Entla��ung der provi�ori�ch ange�tellten und Pen�io-
nirung der wirkli<h ange�tellten Elementar-Lehrer.

No. 104. Re�cript der Königl. Mini�terien der Gei�tlichen, Unter-

richts: und Medicinal : Angelegenheiten und des Jnnern an die

Königl. Regierungzu Gumbinnen, die Pen�ionirung der Schul-
lehrer betreffend.

Auf das Ge�uch vom 17. Mai d. J. wegen Erla��ung aligemeiner
Be�timmungen über die Pen�ionirung der Lehrer an den �tädti�chen
Communal�chulen, wird der Königl. Regierung eröffnet, daß der $. 159.

der Städteordnung die Verpflichtung der Commune zur Pen�ionirung
die�er Lehrer nicht begründen kann, indem der�elbe nur von �o!<en
Beamten �pricht, denen, weil �ie nur auf unbe�timmte Jahre berufen
werden, ihre künftige Sub�i�tenz durch die Fe�t�ekung einer Verbind:

lichfeit der Commune zur Pen�ionszahlung ge�ichert roerden mußre.
Da jedoch $. 28. Tit. 12. Th. 2. des Aligem. Landrechts wegen Ent:

�ebung der Schullehrer von ihrem Amte überhaupt auf die Vor�chrif-
ten des 11. Titels des 2. Theils verwei�t, �o muß auch auf die

Schullehrer Anwendung finden, was $. 516. bis 522. Titel 11. und

be�onders in dem $. 522. von der Emeritirung der Gei�tlichen, bei
einer dur< Krankheit, Schwachheit oder Alter nothwendig gewcrde-
nen Amtsent�eßung, angeordnet i�t. Aus die�em Ge�ichtspunkte läßt
�ih al�o ein Zwang der Communen, ihre Schulbeamten im Alter zu
pen�ioniren, ge�eßlih vollkommen rechtfertigen. Nach $. 529. Ll c.

muß inde��en die Pen�ionirung aus den Revenúen des Amts, und

zwar derge�talt erfolgen, daß der Emeritus ein Drittheil, der Nach-
folger aber zwei Drittheile die�er Revenüen erhält, ein Grundjaß,
welcher auh bisher bei der Pen�ionirung der Schullehrer immer in

Anwendung ‘gekommen i�t, Daß die Communen angehalten werden

fönnen, wider ihren Willen no<h außer dem einmal für ein Schul-
amt regulirten Schulamt be�ondere Beiträge zur Pen�ionirung der

Lehrer herzugeben, kann dagegen nicht behauptet werden, da kein Ge-

�eß �ie dazu verpflichtet, Úberhaupt aber dermalen, �treng genommen,
im Allgemeinen die Pen�ionszahlung an die Staatsdiener nur auf
eine unvollkommene Pflicht gegründet i�t, und es der Begriff ciner

obligationis imperfectae mit �i< bringt, daß deëhalb fein Zwang
Statt finden kann. Berlin, den 9. Augu�t 1819.

No. 105. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter:

rihts- und Medicinal: Angelegenheitenan die Königl. Regierung
zu Königsberg, die den Elementarlehrern bei dem Amtöwech�el zu
�ebende Fri�t betreffend. .

Der Königl. Regierung wird auf den Bericht vom 20. v. Mts.,
betreffend die den Elementarlehrern bei dem Amtswech�el zu �etzende
Fri�t, hierdur< erôffnet, daß das Mini�terium den Vor�chlag, den Eie-

mentarlehrern an �tädti�chen Schulen eine �e<hswöchentliche, denen an

Dorf�chulen eine vierwöchentlicheKündigung zu be�timmen, angeme�en
findet. Die Königl. Negierung wird daher beauftragt, hierna<h das

Weitere anzuordnen, im Allgemeinen aber nah dem $. 97. Tit. X.

Th. IT. des Allgem. Landrechts zu verfahren. Jn Betreff der Semi-

nari�ten, welche auch die geringer dotirten Schullehrer�tellen anzuneh-
men verpflichtet �ind, i�t eine be�ondere Fe�t�ezung niht nothwendig,
da der Termin von vier Wochen auh fúr die�e kurz genug zu �ein
�cheint und es in einzelnen Fällen der Königl. Regierung frei�teht, nó-

thige Ausnahmen zu ge�tatten, Berlin, den 24, October 1828.
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No. 106. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Ünter-
rihts- und Medicinal: Angelegenheitenan die Königl. Regierung
zu Magdeburg, wegen der provi�ori�ch ange�tellten Lehrer.

Die von der Königl. Regierung in deren Bericht vom 2. Mai
d. J. entwickelte An�icht, daß ein provi�ori�ch ange�tellter Lehrer nur

nach vorhergegangenerförmlicher Unter�uchung entla��en werden dürfe,
fann von dem Mini�terio nur fúr den Fall als begrúndet ange�ehen
werden, wenn die für die Ent�cheidung fe�tge�tellte Fri�t nicht inne ge-
halten und der Lehrer auf unbe�timmte Zeit in �einer Scelle bela��en
worden i�t. Wenn dagegen ein nah be�tehenderVor�chrift vorläufig
auf zwei Jahre ange�tellter Schulamts- Candidat nah den Zeugni��en
der Schul - Vor�tände, der Schul - Jn�pectoren, resp. des Schulraths
des Regierungs: Collegié in prafti�cher Tüchtigkeitnicht fortge�chritten
i�t, au< dem�elben, nah dem Re�ultat der zweitenPrúfung, nicht
mehr, wie in der er�ten, das Zeugniß der Wahlfähigkeitertheilt wer-

den kann, �o unterliegt es, falls niht Um�tände dafür �prechen, ihm
einen neuen Prúfungs- Termin zu �tellen, keinem Bedenken, ihn ohne
Weiteres zu entla��en. Es kommt úberhaupt nur darauf an, daß die

nach der úber die Wahlfähigkeits- Prüfung der Schulamts-Candidaten
für deren provi�ori�he Function zu �tellenden Termine gehörig inne

gehalten werden, die Ent�cheidung Über die definitive An�tellung die�er
Candidaten nah Ablauf des er�ten und höch�tens zweiten Termins er-

folge und das provi�ori�che Verhältniß niht auf's unbe�timmte aus-

gedehnt werde. Die Königl. Regierung wird aufgefordert, hiernach
für die Folge zu verfahren. Berlin, den 31. Augu�t 1833.

F, Amts-Ent�ezung der Volks-Schullehrer.
No. 107. Re�cript des Ju�tiz: Mini�teri, die Unter�uchung gegen

Prediger und Schullehrer betreffend.
Friedrih Wilhelm 2c. Un�ern 2c. Wenn das Edict vom 16. Mai

1760 verordnet, daß bei Unrer�uchungen gegen Prediger und Schul-
lehrer, wegen ihrer Amtsführung, übler Lebensart und anderer gro:
ben Vergehungen, in gewi��en be�timmten Fällen die Acten zur Ab-

fa��ung des Erkenntni��es an das Ju�tiz: Collegium abgegeben werden

�ollen, �o �et da��elbe dabei voraus, daß bei der er�ten dur das

Con�i�torium mit Zuziehung eines Ju�tizbedienten veranlaßtenUnter-

quchung die Acten bereits derge�talt voll�tändig in�truirt worden, daß
darúber bei dem Ju�tiz : Collegium nur erkannt werden dürfe. Wenn
�ich al�o gleihwohl bei der In�truction noh etwas zu erinnern findet,
�o kann es doch nie auf eine ganz neue Ju�truction, �ondern nur auf
eine Ergänzung der vorigen ankommen. Dazu bedarf es nun in der

Regel keiner Zuziehung eines gei�tlichenCommi��arii, �ondern die�e i�t
nur dann erforderlih, wenn Überhaupt nach Vor�chriftder Gerichts-
ordnung artis peritus adhibirt werden muß. Und dies i�t es, was

Wir Euch auf Eure Anfrage vom 19. v. M. hiermit zur Re�olution
ertheilen wollen. VBerlin, den 12. März 1798,

No. 108, Re�cript des Ju�tiz- Mini�teriums an das Kammergericht,
wegen Be�trafung der Gei�tlichenund Schullehrer.

—

Friedri<h Wilhelm 2c. Die bei Be�trafung der Gei�tlichen und

Schullehrer aus den bisherigen Verordnungen �owohl in formalibus
als materialibus ent�tehendenColli�ionenerfordern eine voll�tändige
Dar�tellung die�er Materie in ihrem ganzen Umfange, an welcher jebt
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bei Un�erm gei�tlichen Departement gearbeitet wird. Jnde��en i� der

in Eurem Berícht vom 21. Januar c. in Unter�uchungs�achen wider

den Cantor St. von Euchangeführte Grund der unterla��enen Mit:

theilung des Erkenntni��es an das Churmärki�che Obercon�ijtorium,
weil nämlih das Re�cript vom 12. Januar 1771 nux in dem Falle
folches verlange, wenn der Denunciant in den Dien�ten des Staats

�teht, hier aber der 2c. Streich nur in einer Patrimonial: Jurisdiction
Cantor �ei, in facto unrichtig. Die Rubrik die�es in der Edicren-

*

�ammlung de 1771 &. 13 an alle Regierungen und Landes - Ju�tizs
collegien ergangenen abgedru>kten Re�cripts redet im Allgemeinen von

allen, in öffentlichen,�owohl gei�tlichen, als weltlichen Aemtern �tehzen-
den Per�onen, und eben �o auh der Jnhalt. Zu den öffentlichenBe-
amten gehöôren aber alle Gei�tlichen und Schulbediente, �ie mêgen
unter Königlichem oder andern Patronat, oder Gerichtsbarkeit �tehen.
Daher Jhr künftig in allen Fällen gedachte Verordnungen zu bcfol-
gen habt. Sind 2c. Berlin, den 26. April 1802.

No. 109, Allerhöch�te Cabinetsordre vom 17. December 1805.

Nach Meinen wiederholten Aeußerungen über die Entla��ung �ol-
cher Gei�tlichen, von denen man díe morali�che Ueberzeugung hat, daß

�ie ihrem wichtigen Berufe kein Genüge lei�ten können, hätte es der

nfrage in Eurem Berichte vom 13. d. M. über die Entla��ung der

Prediger N. N. nicht bedurfe. Es hat nicht das gering�te Bedenken,
daß, des ab�olutori�chen Erkenntni��es ungeachtet, die�e Frage vom

Obercon�i�torio unter Eurem Vor�iße bloß na< Gründen, die das

Be�te der Kirchenzucht bezwe>ken, ent�chieden werden kann und muß,
und i�t es nicht einmal nôthig, die Sache vor den ver�ammelten
Staatsrath zu bringen, da jedes Departement de��elben das, was das

Be�te �eines Theils des Dien�tes erfordert, am be�ten beurtheilen kann.

Wie Jch Úberhaupt úber die Dien�tentla��ung in �olchen Fällen denke,
wo die Unfähigkeit, einem Amte vorzuftehen, zur Sprache kömmt, i�t
ín der Halli�chen allgem. Literaturzeitung No. 302 bis Seite 343 und

344 �ehr gut entwi>kelt Y. Jch empfehle Euch die�e Recen�ion zur
nähern Beherzigung und verbleibe Euer wohlaffectionirterKönig.

Berlin, den 17. December 1805.

No. E Re�cript des Ju�tiz-Mini�teríüi, die Ver�ezung von Lehrern
betreffend.

Friedrih Wilhelm, König von Preußen 2c. Un�ern 2c. In meh-
reren zu Un�erer Kenntniß gekommenenFallen i�t in Unter�uchungs-

*) Hbige Stelle aus der Literaturzeltung, Jahrgang 1805, ?autet �v: Wenn die

Staatsdlener�chaft auf der einen Selte auf die be�ondere Für�orge des Negenten

An�pruch machen kann, �o i �ie auf der andern Seite auh elner be�ondern Aur

�icht in einem weit engern Sinne unterworfen , als andere Unterthanen , die mit

unter der allgemeinen Pollzetauf�icht �tehen. Die eigenmächtige Ge�ezgebung eixt:-

ger Schrift�teller und ein dur be�ondere Verhältni��e in einigen kleinen, willkührx-

lich und �{<le<t regierten Ländern veranlaßter Gerichtsgebrauch des R. Cammc-

gerichts hat in elnem großen Theile von Deut�chland das Vorurtheil erzeugt, als

0b jeder, der zu einem öffentlichen Amte gelangt |, de��elben niht ohne proze��uas

U�ches Verfahren und rl<terlihe Sentenz verlu�tig werden dürfe. Die Verwaltung
eines Thells dex öffentlllen Gewalt, und der Genuß der dafür be�timmten Ve

lohnung �ollen nah dle�en Grund(äßen behandelt werden als ein Eigenthum , die

Würde eines Staatsdien�tes als eine Pfründe, — In die�en Worten legt 1H
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�achen wider Gei�tlihe und Schulbedienten auf deren Ver�cbung von

einem Amte zum andern erkannt worden. Die�e Art von Be�trafung
i�t jedoch, in �ofern �ie zum Gegen�tande einer richterlichenEnt�chei:
dung gemacht wird, nirgends in den Ge�eßen vorge�chrieben, indem
der $. 531, Tic. 11. Th. IL des allgem. Landrechts die Ver�eßung ei:
nes Pfarrers, in dem da�elb�t bezeichneten Falle nur den gei�tlichen
Obern zur Pflicht gemacht. Es kann auh nur von der vorge�eßten
Behörde des Angeklagten beurtheilt werden, ob und in wiefern eine

�olche Ver�ebung zulä��ig �ei, und die Gerichtshöfe, welche die Trans-
location erfennen, und dadur< dem Jnculpaten ein Recht ertheilen,
greifen in die Befugni��e jener Behörde ein, Wir verordnen daher,
in Gemäßheit einer �hon vorläng�t ergangenen Allerhöch�tenJmme-
diatbe�timmung, daß tünftig in Unter�uchungs�achenwider Gei�tliche
und Schulbedienten niht mehr auf Translocation erkannt werden

�oll. Hiernach habt Jhr Euch gebührendzu achten. Sind 2c.

Berlin, den 10. November 1809.

No. 111. Circular des Mini�teri des Junern an �ämmtliche Res

gierungen.
Des Königs Maje�tät haben vermöge Allerhöch�ter Cabinetsordre vom

10. October d. J. an den Mini�ter des Jnnern, Herrn Grafen zu
Dohna Excellenz zu erklären geruhet, daß die dem ehemaligen Ober-

con�i�torium, nah Jnhalt der Allerhöôch�tenCabinetsordre vom 17, De:
cember 1805 ertheilte Befugniß, Gei�tliche und öffentlicheLehrer aus
Gränden der Kirchenzucht, oder �on�t wegen unan�tändigen Wandels
und nachlä��igen Benehmens in ihrem Amte, �ogar gegen ein ergan-
genes ab�olutori�ches Erkenntniß zu ent�eßen, auf die Section des

Culcus und ôffentlichenUnterrichts Übergegangen �ei, und von der�el-
ben in Zukunft unter nähern, in der Allerhöch�ten Cabinetsordre enthal-
tenen Be�timmungen ausgeubt werden �oll. Die gei�tlihe und Schul-
deputation E, Königl. Regierung wird beauftragt, die�es der Gei�t-
lichkeit aller Confe��ionen und dem Lehr�tande durch die betreffenden
Obern und Vor�teher bekannt zu machen und dabei zu erklären: „Wo
die Section von der ihr anvertrauten Befugniß in dazu geeigneten
Fällen mit gewi��enhafter Strenge unabbittlih Gebrau<h machen
werde; �o wün�che �ie, daß alle Diener der Religion und alle öffent-
liche Lehrer durch einen an�tändigen Wandel und treue Erfüllung ih-
rer Pflichten, �ie die�er traurigen Nothwendigkeitentheben mögen.
Was endlich die gei�tlichen und Schuldeputationen der Regierungen

�chon das Wider�prechende der Behauvtung an den Tag, Im Dien�te begangene

Verbrechen der Veruntreuung, dev Ve�ltehung 25, mü��en unter�ucht und be�traft

werden, wie andere gemeine Verdrechen, wenn nicht in der Verfa��ung des Landes

etwas Ve�onderes für einzelne Fälle fe�tgelegt i�t, Aber die Unfähigkeit, einem

Amte vorzu�tehen, die Vernachläßtlgung der wichtig�ten und nöthig�ten Ge�chäfte,

die in den mei�ten Stellen leiht ver�tecke und der Unter�uchung eines gewöhnlichen

Richters entzogen werden kann , die�es und manche andere Dinge, die den größten

Einfluß auf die Verwaltung der öfeutlichen Angelegenhciten haben , können nur

von Vorge�ezten im Dken�te beurtheilt werden. Es ij �ehr zu wün�chen , daß

die�e game Sache dur zweckmäßige Ge�eße regulirt werde, wodur<h auch die

Diener�cha(t auf der andern Seite gegen die nachthelligen Folgen leiden�chaftlicher
Willkühr ge�ichert werde. Für den preußi�chen Staat if der Hauptpunkt in einem

Ge�eybuche zweckmäßig ent�chieden.
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betriffe, �o líegt ihnen die Pflicht 0d, Gei�tlihe und Schullchrer,
welche �ih �olche zu Schulden kommen la��en, daß ihnen ihr Amt

nicht länger anvertraut werden kann, �olche ab olficio zu �uspendiren.
Vonder ge�chehenenSuspen�ion haben dic�elben unverzüglich der un-

terzeichneten Section Anzeige zu machen, und ihr auéführlicheë Gut-

achten úber den Fall hinzuzufügen, damit die Section das Weitere

wegen der wirklichen Ent�ezung zu verfügen im Stande �ei. Durch
die�e Anordnung erhält nunmehro der $. 44. der Ju�truction für die

Negierungen, �eine voll�tändige Erledigung.
Königsberg, den 24. November 18099.

No. 112. Mini�teríal : Re�cript über das Verfahren gegen Schulleh-
rer, wegen un�ittlichen Betragens.

Der gei�tlichen und Schuldeputation der Königl. Kurmärki�chen
Regierung gereicht auf den Bericht vom 2. Januar d. J., die Sus-

pen�ion unmorali�cher Gei�tlichen und Schullehrer und deren Entla�:
�ung vom Amte betreffend,hierdur<hzur Richt�chnur und Be�chei
dungz daß, wenn künftig ein Gei�tlicher oder Schulmann, wegen

Uebelverhaltens ihr angezeigt oder �on�t übel berüchtige wird, �ie de��en
Betragen entweder durch den gei�tlihen Vorge�egten de��elben, den

Superintendenten oder durch ein Mitglied der Deputation �ummari�ch
unter�uchen la��en mü��e. J� der Superintendent aber niht der

Mann, dem ein �olches Ge�chäft mit gutem Erfolg anvertraut werden

kann, �o fann ihm ein weltlicher Localbeante, wie etwa ein Ortérich:
ter 2c beigeordnet werden. Der Zweck die�er Unter�uchung muß lein :

�ich von der Wahrheit oder Fal�chheir der dem Gei�tlihen oder Schuí-
lehrer gemachten Be�chuldigungen, �oviel ohne Anwendung der dem

Richter allein zu Gebote �tehenden Erfor�chungsmicrtel ge�chehen kann,
zu úberzeugen, vorzúglich aber eine möglich�t voll�tändige und wohl
�ub�tanziirte Denunciationsacte hervorzubringen, worauf demnäch�t die

gerichtliche Unter�uchung, wenn es dazu fon.men �ollte, ba�irt werden

kann. Zeugen dürfen und mü��en hier abgehört, nach allem, wovon

ihr ge�eblicher und morali�cherGlaube abhangt , befragt, und daß �ie
ihre Aus�age ein�t dem Befinden nah eidlich zu wiederholen haben
wúrden, bekundet, nicht aber wirklich vereidet werden. J� die �um-
mari�che Unter�uchung beendigt, �o erwägt die Deputation, ob nach
Lage der Verhandlungen die Suspen�ion, und zwar �ofort zu verfü:
gen, oder ob mit die�er Maaßregel noh An�tand genommen werden

kann. J�� �ie darúber zweifelhaft, �o muß �ie unter Bei�chluß der

Acten den Fall der Section anzeigen, und auf Einleitung einer förm-
lichen gerichtlichen Unter�uchung, oder auf Entla��ung vom Amte an-

tragen. Denn in der�elben Sißung, worin über die Suspen�ion ent-

�chieden wird, muß auch die Frage vom ferneren Verfahren, und dem

die�erhalb an die Section zu machenden Vortrag in Berathung ge-

nommen werden. J�t die Schlechtigkeit des Jnculpaten offenkundig,
und durch die �ummari�che Unter�uchung bis zu dem Grade morali�cher
Gewißheit ans Licht gebracht, daß darüber fein vernünftiger Zweifel
Statt finden fannz �ind �cine Vergehungen von �olcher Be�chaffenheit,
daß �ie zu einer eigentlich gerichtlichen Unter�uchung �ich nicht fäglich
�hi>en, wie z. B. alles, was nicht geradezu Uebertretung eines Pô-
nalge�ebes, oder an fi<h do< �chlecht, und für einen Gei�tlichen höch�t
unan�tändigi�t, �o i�t der Antrag auf Entla��ung vom Am“e ohne
weitere Förmlichfeit, �on aber auf Einleitung eines gerichtlichen Ver-
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fahrens zu ri<ten. Die Section wird jedesmal ent�chelden,welche
von beiden Magaßregeln eintreten �oll. Jhr �ind aber die Acten mit
vorzulegen, und wenn der Ange�chuldigte beim Schlu��e der f�ummarti:
�chen Unter�uchung auf gerichtliches Gehör auêdrú>li<h provozirt hat,
�o i�t die�es in dem Berichte der Deputation be�onders zu bemerfen.
Der �uspendirte Prediger oder Schullehrer behält �eine Amtswohnung
und zum wenig�ten die Hälfte �eines Einkommens. Die andere Hälfte
wird �eque�trirt, um davon die Ausgabe für die Zwi�chenverwaltung
�eines Dien�tes und die Proceßko�ten zu be�treiten. J� ein Prediger
�uépendirt worden, �o muß der Superintendent den ernannten Stell-
vertreter der Gemeine vor�tellen, und die�e von der Verfügung der

gei�tlichen Obern, die den bisherigen Pfarrer ein�tweilen außer Wirk-
�amkeit ge�eßt, auf eine �chi>kliche Art unterrichten;�ollte gar ein Su-
Perintendent �uspendirt �ein, �o verrichtet die�e Handlung ein Mitglied
der gei�tlichen und Schuldeputation der Regierung.

Berlin, den 10. März 1810,

No. 113. Ne�cript úber Mittheilung der Erkenntni��e.
_

Zufolge der Allerhöch�ten Cabinetsordre vom 15. Jult 1809 werden
die Criminal-: Erkenntni��e gegen Staatsbeamte nicht mehr ihrem De-

partements-Chef zur Be�tätigung mitgetheilt, �ondern nur der Provin-
zial : Dien�tbehörde in Ab�chrift zugefertige, Damit das Mini�terium
auch bei die�em Verfahren die zur Führung einer allgemeinen Auf-
�icht Úber das Kirchen: und Unterrichtswe�en und den Stand der
Gei�tlichen und Schullehrer erforderlichen Nachrichten jederzeit voll-
�tändig be�iße, wird daher d Königl. hierdurch aufgetra-
gen: alle Criminal: Erkenntni��e wider Gei�tliche und Schullehrer,
welche ih von den Gerichtéhöfen mitgetheilt werden, �ofort dem

Mini�terio einzureihen. Es ver�teht �ich dabei von �elb�t, daß d

Königl. darauf dringen muß, daß ih nicht blos dée

Urtelsformel,�ondern die voll�tändigen Erkenntni��e beider In�tanzen
von den Gerichtshöfen mitgetheilt werden.

Berlin, den 6, Dezember 1819.

No. 114. Allerhöch�te Cabinetsordre , betreffend das Verfahren bei

Amtsent�eßung dex Gei�tlichen und Jugendlehrer, wie auh ande-

rer Staatsbeamten.
E

Es i�t mir angenehm gewe�en , daß das Staatsmini�terium indem
Berichtevom 22. December pr. Vor�chläge zu einem zwe>mäßigern
Verfahrenbei Amtsent�eßung der Gei�tlichen und Jugendlehrerge:
lnacht hat. Jm Allgemeinen �timme Ich den hierüberaufge�tellten
An�ichtenund darauf gegründetenAnträgenganz bei. Jch ertheile
daher Ihnen, dem Mini�ter der gei�tlichen und Unterrichts-Angelegen-

. heiten durch gegenwärtige Ordre, nah dem Vor�chlagedes Staats-

mini�teriums eine be�timmtere Einwirkungauf die Amtsent�ebung der

genannten Beamten um �o mehr, als Sie nur dadurch die Richtung
der Lehre zu leiten, �o wie die púnktlicheBefolgung der den Lehrern
gegebenen Anwei�ungen zu �ichern vermogen Und als �ich bei der bis:
)erigen Einrichtung oft ein gerihtlihes Verfahren zwi�chen die an-

fänglihe und endlich disciplinelleEnt�cheidung ge�tellt hat, wodurch
die bei Meiner Ordre vom 17. Dezember1805vor�hwebende Ab�icht :

ohne nachtheiligeWeitläuftigkeiten unwürdige Subjecte von dem
wichtigen Amte der Religionslehre und Jugendbildung �ofort zu enc-

fernen,“ vereitelt worden i�t. Um nun die�e Ab�ichc wirklich zu er-
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reichen, �eße ich folgendes fe�t: 1) Gegen die, nah $. 532 Th. Il.

Tit. 11. des allgemeinen Landrechts von den gei�tlichen Obern re�p.
von den Con�i�torien und Regierungen angedeutete, Ent�eßunag eines

Pfarrers wegen begangenerExce��e in �einem Amte, �oll der im $. 533

L ec, begründete Antrag auf förmliche gerichtliche Unter�uchung und

Ent�cheidung niht mehr Statt finden, �ondern nur ein Recurs an

den Mini�ter der Gei�tlichen und Unterrichts-Angelegenheiten.— 2) Jn
die�em, �o wie in allen Fállen, wo gegen Amtövergehen die Ver�ekung
oder Amtsent�ezung eines Gei�tlichen oder cines bei einer öffentlichen
Unterrichtsan�talt ange�tellten Lehrers in Antrag gebracht wird, �ind
die gehöôrígin�truirten Acten von der Provinzialbehörde, mittel eines

ausführlichen, das Re�ultat der Ausmittelung voll�tändig dar�tellenden
Berichts mit ihrem Gutachten dem Mini�ter der Gei�tlihen und Un-

terrichts- Angelegenheiten zur weitern Ent�cheidung einzu�enden. —

3) Ein gleiches muß ge�chehen, wenn die, wegen gemeiner Vergehen
gegen Gei�tliche und Jugendlehrer geführten gerichtlichen Unter�achun-
gen die Amtsent�ezung des Angeklagten zwar niht zur Folge gehabt
haben, die Provinzialbehörde aber, des vielleicht völlig abfolutori�chen
Erkenntni��es ungeachtet, die Ent�ekung oder Ver�eßzung aus Gründen
der Kirchenzucht und Dien�tdisziplin für nothwendig erachtet. — 4) Die

Ent�cheidung auf die�e Fälle �teht Jhnen, dem Mini�ter der Gei�tlichen
und Unterrichts: Angelegenheiten in dem�elben Maaße zu, wie �olche
in Meinen frúhern Ordres den damaligen höch�ten Behörden die�es
Verwaltungszwoeiges übertragen war. Jch Úberla��e Jhnen �olhe um

�o mehr, als nur Sie Mir für die Meinen Ab�ichten ent�prechende
Verwaltung Jhrer Departements verantwortlich �ind, und indem Jch
auf die�e Art die bisherige Einrichtung abändere, �telle Jh Jhrem
Pflichtgefühl anheim, in wieweit Sie die Gutachten der vortragenden
Râäthe in der betreffenden Abtheilung Jhres Mini�teriums, welche
aber in jedem Falle ihre Meinung viritim zu den Acten zu geben ha-
ben, beobachten wollen. Dem Beamten, welcher demnäch�t dur< Sie

entfernt oder ver�eßt wird, �teht der Recurs an den Staatskfanzler und
an Mich frei. — 5) Bei Beamten, deren Ernennung zum Amte nur

durch Mich erfolgen kann, muß vor der Entla��ung oder Ver�cbung
als Strafe, ein Vortrag im Staatsömini�terium Statt finden und leb:
teres demnäch�t Meine Ent�cheidung einholen.

Die von dem Staatsmini�terium ausge�prochene An�icht, daß die

jebige bewegte Zeit keine Motive an die Hand gebe, die Bande der

Disziplin zu lô�en und die Einwirkung der die Oberauf�icht führenden
Behörde auf diejenigen, welche dur<h Nede und Schrift cinen mäch-
tigen Einfluß auf das Volk üben, zu �{<wächen, daß es vielmehr rath-

�am �ei, jene Bande �chärfer anzuziehen, und die�e Oberauf�icht zu ver-

doppeln, i�t auh die Meinige. Jch habe darúber Meine An�ichten
dem Staatsmini�terium in Meiner Ordre vom 11. Januar 1819 aus-

führlich eröffnet. Von der Richtigkeit die�er Aeußerungen bin ih no<
mehr durch die Ermicttelungenüberzeugt worden, welche bei den Un-

ter�uchungen über die demagogi�chen Umtriebe gemacht �ind. Zu Meé-
nem Leidwe�en hat �ich hierbei ergeben, daß auh in Meinem Staate

mehrere öffentlicheLehrer den Verirrungen der Zeit huldigen, an�tatt
wahre Intelligenz, welche die Grundlage des Staats ausmacht, und

auf jede Wei�e befördert werden muß, zu verbreiten, die Ausartungen
der�elben begün�tigen, einen Oppo�itionsgei�t gegen Meine Anordnungen
zeigen, und �ich namentlih auf Angelegenheitender Staats-Verfa��ung



159

Und Verwaltung eine nähere oder entferntere Einwirkung anmaßen,
welche mic der pflichtmäßigen Führung eines Lehramts unverträglich
int. Jch kann und will die weitere Verbreitung �olcher Verirrungen
nicht dulden, da Jch den�elben vorzubeugen und abzuhelfen, den übri:
gen deut�chen Regierungen �chuldig bin; auch die Pflicht fähle, die

gegenwärtige und kommenden Generationen vor Verführung zu be-
wahren und nicht minder die Ehre des Lehr�tandesund der Lehrin�ti-
kute es erfordert, von den�elben unwürdige, Meinen landesväterlichen

b�ichten und ihrem hohen Berufe nicht ent�prechendeJndividuen aus:

Zu�chließen. Jch wei�e daher Sie, den Staatsmini�ter, Freiherrn von

Alten�tein an: gegen Gei�tliche und Lehrer die�er Art, ohne deshalb
einen Antrag von den zunäch�t vorge�eßtenBehördenabzuwarten, die
ihnen durch gegenwärtige Ordre ertheilte Befugniß rü�ichtélos in

lusúbung zu bringen und zuvörder�t gegen diejenigen, gegen welche
wegen vermutheter oder erwie�ener Theilnahme an demagogi�chen Um-
trieben, von Seiten des Staats Maaßregeln genommen worden�ind,
�ofort um �o mehr zu verfahren , als gegenwärtig alle die�erhalb�eit
demJahre 1819 eingeleitete Unter�uchungen beendet �ind. Sie haben
Jierúber mit dem Mini�ter des Jnnern und der Polizei Rück�prache
zU nehmen und Jch gebe Jhnen, dem Staatsmini�ter von Schucks
mann auf, dem Staatsmini�ter, Freiherrn von Alten�tein niht nur alle
die gegen Beamte �eines Re��orts bisher ermittelte oder vielleiht künfs
tig noh vorkommende Data, �ondern auch insbe�ondere diejenigen öf-
fentlichenLehrer anzugeben, welche Jhrer An�icht nach von ihren Po-
�ten zu entfernen �ind. Sie beide haben úber gänzliche Entfernung
oder Ver�ehung definitiv zu ent�cheiden, in �oweit die betreffenden
Beamten zu der oben. ad 5 bezeichneten Kathegorie ni<t gehören.

_ Die Mitglieder der betreffenden Abtheilung im Mini�terium der Gei�t-
lihen und Unterrichts-Angelegenheitenhaben in jedem Falle ihre Ane

�icht �chriftlich in den Acten zu geben. Sollten Sie beide �i< zu
einem gemein�chaftlihen Be�chlu��e nicht vereinigen können , �o haben

le die Sache beim Srcaatsmini�terium und zwar derge�talt zur

Sprache zu bringen, daß der betreffende Director in Jhrem „des
taatsmini�ters, Freiherrn von Alten�tein Mini�terium der Referent,

Und der Director der Polizeiabtheilung im Mini�terio des Innern der
JedesmaligeCorreferent i�t. Das Staatsmini�terium ent�cheidet in

die�emFalle. Die Ausführung des Be�chlu��es bleibt jedo<himmer
Ihnen, dem Staatsmini�ter, Freiherrn von Alten�tein und demStaats-

nini�ter von Schumann überla��en. Wenn dagegenvon einem Beams

ten der oben ad 5 angegebenen Kathegoriedie Rede i�t, �o haben
ie, die genannten zwei Staatsmini�ter, in �ofern Sie �ih zu einem

Zemein�chaftlihen Be�chlu��e vereinigen , ohne Dazwi�chenkunftdes
taatsmini�teriuums unmittelbar an Mich zu berichtenund Meine
nt�cheidung einzuholen. Können Sie �i<h nit vereinigen, �o i�t die
ache auf die eben bezeichneteArt im Staatömini�terium zu erörtern

Und legteres hat demnäch�t zur Ent�cheidungan Mich zu berichten.
Da Jhnen, dem Staatsmini�ter, Freiherrnvon Alten�tein, die nä:

hernData úber etwa verdächtige Individuen nicht bekannt �ein und
Hernach in Jhrem Departement ohneJhre Schuld, An�tellungen und

efôrderungen,die Meinen Ab�ichten nicht ent�prehen, vorkommen
nnen, �o beauftrage ih Sie, von jeßt ab 5 Jahre lang vor einer

neuenAn�tellung oder Beförderung eines öffentlichenLehrers, �o wie
Sie dies zu Meiner Zufriedenheitauch bisher �chon oft gethan haben,
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die Aeußerung des Minf�ters des Jnnern und der Polizei úber das

betreffende Jndividunm einzuholen. Jh überla��e Jhnen beiden, �ich
zu vereinigen, in welchen Fällen, die na<h dem Grade des Lehrers
und der individuellen Verhältni��e der Provinzen nicht allgemein be-

�timmt werden können , eine �olche vorgängige Communikation unter-

bleiben kann , doh muß �olche jedesmal dann Statt finden, wenn zu
der Dien�tveränderung oder neuen An�tellung Meine Genchmigung
erforderlichi�t. Wie dies ge�chehen, i�t in dem Berichte Mir anzu-

zeigen. Jch erwarte von Jhnen, dem Staatsmini�ter, Freiherrn von

Alten�tein gemein�chaftlih mit dem Staatsmini�ter von Schu>kmann
nach 3 Monaten Bericht úber das, was Sie bis dahin in Folge ge-

genwärtiger Ordre gethan haben. Sie, der Staatömini�ter, Freihexr
von Alten�tein, haben nah deren Jnhalte angeme��ene Verfügungen
an die betreffenden Behörden zu erla��en und eine zwe>mäßrge An-

deutung in jede neue Be�tallung aufzunehmen. Jch erkläre hierbei
Meinen ern�tlihen Willen, daß die Theilnehmer oder Beförderer der

demagogi�chen Umtriebe jeder Art in Meinen Staaten nicht ange�tellt
oder befördert werden, und auh aus öffentlichen Fonds, welche nur

für meine treuen Unterchanen eine Aufhülfe gewähren können, nicht
unter�tüßt werden �ollen. Nach die�em Grund�ake i�t bei allen De-

partements zu verfahren. Der Mini�ter des Jnnern und der Polizei
wird den betreffenden Chefs, auf deren Erfordern, die verdächtigen
Beamten ihrer re�p. Re��orts angeben. Bei die�er Gelegenheit will
Jh noch rük�ichtlih der Entla��ung der Beamten der Admini�tration
und der Ju�tiz — mit Ausnahme derer, welche richterliche Stellen
befleiíden — na< dem Gutachten der zur Unter�uchung des Ge�chäfts:
organismus hier ver�ammelt gewe�enen Commi��ionen, die bisherige

‘Einrichtung, nah welcher in jedem Falle, wo ein Vorge�eßter oder

Departementéchefauf Entla��ung des Beamten anträgt, der Staats-
rath concurrirte, dahin abändern, daß nur diejenigen Beamten, welche
ein Patent von Mir erhalten, nah vorgängiger von Mir genehmigter
Be�chließung im Staatsrathe, die úbrigen dagegen, der frühern Ver-
fa��ung gemäß, �chon nach einem Be�chlu��e im Staatsmini�terium von

ihren Aemtern ent�ekt werden können,
Berlin, am 12, April 1822. Friedri<h Wilhelm.

No. 115. Cabinetsordre, betreffend das Verfahren bei; auf admini-
�trativem Wege, erfolgenden Dien�tentla��ungen.

In der unterm 12. April v. J. an das Staatsmini�terium er-

la��enen Cabinetsordre habe ih am Schlu��e bereits fe�tge�elzt, daß die

auf admini�trativem Wege erfolgenden unfreiwilligen Dien�tentla��un-
gen der Civilbeamten niht mehr ohne Unter�chied dur<h den Staats-

rat)ausge�prochen werden �ollen. Jn Verfolg de��en will Jh nut

mehr über die Form, welche in Angelegenheiten die�er Art zu beob-

achten i�t, folgende Anträge des Staatsmini�terii genehmigen:

1) Wenn auf die Dien�tentla��ung eines Beamten der Civilver-
waltung oder der Ju�tiz, wovon Jch hier nur die richterlichen Beam-

ten, rúf�ichtlih deren es bei den Vor�chriften des allgem. Landrechts,
und die Gei�tlihen und Schullehrer, rü�ichtlih deren es bei der

Cabinetsordre vom 12. April v. J. �ein Bewenden behält, ausnehme,
angetragen werden �oll: �o mú��en die That�achen, worauf es anfommkt,
allemal zuvor zum Protocoll, wiewohl nicht nothwendig gerichtlich,
unter�ucht und in�truirt, es mú��en die frühern und �päteren per�ön
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lichen Verhältni��e des Angeklagtenund �ein ganzes bisherigesDien�t-
leben ausgemittelt, úber alles dieß muß der Angeklagte um�tändlich
gehört,und nach ge�chlo��ener Jn�truction dem�elben nach �einer Wahl
die endliche defen�ive Erklärung zu Protocoll, oder die Einreichung
einer Vertheidigungs�chrift, ge�tattet werden. — 2) Gehört der An-
geklagte zu denjenigen Beamten, deren Patente Jh Selb�t vollziehe-
�o �ind die al�o in�truirten Acten an das betreffendeMini�terium eín-

zU�enden, und von die�em mittel�t eines um�tändlichen gutachtlichen
otums dem ge�ammten Staatsmini�terium vorzulegen.— 3) Gehört

aber der Angeklagte zu den Subalternbeamteneiner Provinzialbehörde
oder doh zu denen, deren Patente nicht zu Meiner Vollziehung ge-
langen, �o mü��en die vor�chriftsmäßig in�truirten Acten zuvor bei der

betreffendenProvinzialregierung und zwar allemalin der ‘Plenar�ißung,
vder bei der etwa �on�t dem Angeklagten zunäch�t vorge�eßten Pro-
vinzialbehördezum Vortrag gebracht, und nach dem Be�chlu��e ein

utachten abgefaßt werden, welches nothwendig einen voll�tändigen
Vortrag über die That�achen enthalten muß, und hiemit begleitet,�ind
dieActen dem betreffenden Mini�terium einzureichen, welches �ie dann,
in �ofern es nämlich auf �einer Seits den Antrag auf Dien�tentla��ung
begründet achtet, dem ge�ammten Mini�terium vorzulegen hat. —

4) Eben �o i�t bei denjenigen Beamten der zweiten unter 3. gedachten
Kathegorienzu verfahren, welche nicht einer Provinzial - �ondern Cen-
tralbehórde angehóren, nur mit dem Unter�chiede, daß alsdann das

Gutachten in dem betreffenden Mini�terialdepartement, welches dem

Angeklagtenunmittelbar vorge�eßt ijt, abgefaßt werden muß. — 5) Jm
Staatsmini�terio wird eine jede Dien�tentla��ungs�ache zweien Staats-
mini�tern, wovon der eine allemal der Ju�tizmini�ter, der andere aber
niche der antragende Departementschef �ein �ell, vorgelegtz jeder von

die�en läßt durch einen �einer Mini�terialräthe eine Relation ausarbei-
ten, beide Relationen werden dann im ver�ammelten Staatsmini�teriuum
verle�en, und demnäch�t der Be�chluß nah Stimmenmehrheit gefaßt.
— 6) Der Be�chluß des Staatsmini�teriums wird dem betreffenden
Miní�teríuummitgetheilt und dur< da��elbe ohne Weiteres zur Aus-

Ührunggebracht, �obald der Beamte nicht zu der unter 2. gedachten
athegoriegehört. J�� aber lehteres der Fall, �o theilt das Staats

mini�terium �einen Be�chluß, falls námlih �olcher auf die Dien�tent-
la��ung ausgefallen , neb�t den Verhandlungen zuvörder�t dem Staats-

rath mit, welcher Mir darüber �ein Gutachten zu er�tatten hat, worauf
I< dann in der Sache �elb�t ent�cheiden werde. — 7) Wird die

Dien�tentla��ungnicht auf bloße Dien�tvergehungen,�ondern auf �olche
at�achen begründet,die auch als gemeine Verbrechenanzu�ehenund

folglichder gerichtlichen Unter�uchung unterworfen�ind, �o hangt es

zunäch�t von der dem Angeklagten zunäch�t vorge�eßten Behörde ab,
ob die�elbe lediglih der gerichtlichen Unter�uchung und Ent�cheidung

ên Lauf (la��en, oder die Dien�tentla��ung de��elben, �oweit es bloß auf
die�e anfommt, �chon vorher auf dem vorbezeichneten admini�trativen

ege in Antrag bringen wolle. Wird leßteres gewählte, �o �teht es
ann auh anderweitig bei dem ge�ammten Staatsmini�terium, nach

denUm�tänden über die Sache definitiv zu be�chließen, oder doh nochdie Ent�cheidunglediglich von dem Urtel des Richters abhängig zu
machen. Es muß aber der lebßtere jeden Falls von dem Be�chluß des

kaatsmini�teriums benachrichtiget werden. — $) Was Jch vor�tehend
von der unfreiwilligen Dien�tentla��ung angeordnet habe, gilt auh von
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der Degradation, wofür Jch jedoch bloße Ver�ekung oder Acnderung
in der Be�timmung und Dien�tlei�tung des Beamten , �ofern damit
feine Herab�egungin Rang oder Be�oldung verbunden , nicht geachtet
wi��en will.

JFch trage dem Staatsmini�terium auf, die�e Meine Ordre in die

Ge�eß�ammlung einrücken zu la��en, damit jede Behörde, die es an-

geht, �ich gebührend darnach achte.
Berlin, den 21. Februar 1823. Friedri<h Wilhelm.

An das Staatsmini�terium.

No. 116, Circular-Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts? und Mcedizinal-Angelegenheiten an �ämmtliche Königl.
Regierungen , das Disziplinarverfahren gegen Schullehrer betreff.

Der Königl. Regierung wird in Verfolg der Circular: Verfügung
vom 27. Augu�t d. J. hierdurch eröffnet, daß Alles, was in der�elben,
in Betreff des Disziplinarverfahrens wider die Prediger und gerin-
geren Kirchenbedienten, enthalten i�t, nach $. 28. Tit. 12. Thl. 11 des

allgem. Landrechts, auh auf die Schullehrer Anwendung findet.
Berlin, den 24. October 1824.

No. 117, Circular-Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts: und Medizinal-:Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Con�i�torien, das Disziplinarverfahren gegen Kirchen: und Schul-
beamte betreffend.

Das Königl. Con�i�torium erhält hierbei zur Nachricht und Nach-
achtung Ab�chrift einer an �ämmtliche Königl. Regierungen unter dem

27, Augu�t d. J. in Betreff des Disziplinarver�ahrens gegen Gei�t:
liche und Schullehrer, erla��enen Verfügung, �o wie auh der nach-
träglichen Verfügung vom heutigen Tage.

Berlin, den 24. October 1824.
Die hierin erwähnte Verfügung i�t folgendes :

*Circular:Re�cript des Gei�tlichen Mini�teri, das Disziplinarverfahren
gegen Kirchen: und Schulbeamten betreffend.

Dem Mini�terium werden vielfältig die gegen Kirchen: und Schul-
beamte in Disziplingrverfahren geführten Verhandlungen zur Ent-

�cheidung einge�andt, ohne daß die Nothwendigkeithiervon in den be-

�tehenden ge�eßlichen Vor�chriften beruht, al�o zur unnüken, bis zur
Unausfúhrbarkeit endlich �ich �teigernden Ge�chäftsvermehrunrg des Mi:

ni�terü gereicht. Um die�em Einhalt zu thun, wird die Königl. Re-

gierung darauf aufmerk�am gemacht, 1) daß, wenn vorer�t nur zur
Frage kommt, ob der Be�chuldigte bis zur definitiven Ent�cheidung vom

Amte zu �uspendiren �ei, bei allen denen es feiner Berichteritattung
an das Mini�terium bedarf, deren An�tellung von der König!. Regie!
rung �elb�t ausgeht ; — 2) daß wenn die An�chuldigungen zualeich gt/
meine in den Ge�ezen — außer der Amtsent�eßung oder Dearadation
— noh be�onders verpönte Vergehen in �ih fa��en, die Ent�cheidung
des Ganzen den ordentlichen Gerichten úberla��en werden muß, und
nur dann, wenn die Um�tände �o ganz be�onders dringend und erheb:
lih �ind, daß eine nur vorläufige Amtsent�ekung nicht ausreicbend be!

funden wird, �ondern �ogleich �hon und jedenfalls die definitive Ent:

la��ung und anderweitige Be�ezung der Stelle für nothwendig era!
tet wird, — unter näherer Ausführung �olcher Um�tände, und nah
vorgängiger zu die�em Zwe>ke zu bewirkender Vernehmung des zu ent



159

la��enden — die desfall�ige Disziplinarbe�timmung auszu�prechen i�t.
— 3) Die Allerhöch�te Cabinectsordre vom 12. April 1822 (pag. 105

Ge�ebß�amml.)verordnet sub 1. „daß gegen die nah $. 532. Th. IT,
Tit. 11. des allgem. Landrechts von den gei�tlichen Obern, re�p. von

den Con�i�torien und Regierungen angedeutete Ent�ezung eines Pfar-
rers wegen begangener Exce��e in �einen Amte der im $. 533. l. e.

begründete Antrag auf förmliche gerichtlihe Unter�uchung und Ent-
�cheidungnicht mehr Statc finden �oll, �ondern nur ein Recurs an

den Mini�ter der Gei�tlichen und Unterrichts-Angelegenheiten,‘’ Die
$$. 532. 533. 534. ibid. verordnen Folgendes:„Hat ein Pfarrer in
�einem Amte grobe Exce��e begangen, �o mü��en die gei�tlichen Obern
ihm die Führung �eines Amtes vorläufig unter�agen, wegen de��en

ahrnehmung die erforderlichen An�talten treffen, die nähere Unter:

�uchung verhängen, und nah dem Befunde der�elbenihm die Ent:

�egung andeuten. Will �ich der Pfarrer dabei nicht beruhigen,�o �teht
ihm frei, auf förmliche gerichtliche Unter�uhung und Ent�cheidung an-

dutragen; er muß �i< aber dazu binnen vier Wochen nah angedeuteter
Ent�ezung melden.“ — Mit die�cn $$. �teht in Beziehung auf die

niedern Kirchenbedienten in Verbindung $. 567. ibid., welcher Folgen-
des enthält: „Ucbrigens gilt von der Auf�icht der gei�tlichen Obern
Über �ie, von ihrer Be�irafung bei vorkommenden Amtsvergehungen,
ingleichen von ihrer Ent�e6ung, alles, was in An�eçung der Pfarrer
verordnet i�t.” — Alle die�e Be�timmungen find in Ab�icht des diszi-
plinari�chen Verfahrens gegen Prediger und Kirchenbeamten, mit Ein-
�chluß auch des zuleßt ad 2. die�er Verfügung gedachten Falles, genau
und derge�talt fernerhin zu beobachten, daß nur diejenigen folcher
Sachen hieher zur Ent�cheidung ge�andt werden, wo binnen der geord-
neten Fri�t gegen die von Seiten der Königl. Regierung angedeutete
Ent�ekung der Recurs an das Mini�terium eingelegt worden; und es

i�t auch in �ol<hen Sachen darnach zu verfahren, welche bereits dem

Mini�terio vorgelegt waren, und zur Ergänzung irgend eines andern
Punktes remittirt worden �ind. Uebrigens ver�teht es �ich von �elb�t,
daß bei einer beab�ichtigten Ent�e6ung eines in höhern Verhältni��en
�tehenden, und in die�er Beziehung nicht von der Königl.Regierung
aus eigner Berechtigung ange�tellten Pfarrers immer Bericht er�tattet
werden muß. Berlin, den 27. Augu�t 1824.

No. 118. Disziplinari�che Auf�icht.
E M

Bei mehreren zur Ent�cheidung des Mini�terii gelangtenDisziplinar-
nter�uhungen gegen Kirchen: und Schulbeamtehat �icheine Statt

gefundene, nicht zu rehtfertigende Vernachlä��igung der disziplinari�chen
uf�iht über die Amtéfáhrung und den Lebenswandelder Ange�chul-

digtendaraus ergeben, daß �ich die�elben �chon �eit geraumer Zeit man-

mgfacheUnordnungen und Pflichtwidrigkeiten in ihrer Amtsverwaltung,
oder der Ergebung in irgend cin grobesLa�ter �chuldig gemacht hatten,
dhne jemals von der competenten Behörde durch die geeignetenCor:

rectionsmittel an ihre Pflicht erinnert worden zu �ein, bis etwa irgend
ein be�onders grober Exceß den Ausbruch der Unter�uchung herbei-
führte, bei welcher nun zuer�t auch jene früheren Vergehungen des

venunciaten in nähere offizielleAnregung kamen. Mei�tentheils lag
die Schuld hiervon an den Superintendenten, Schul-Jn�pectoren oder

�on�tigennäch�ten Vorge�etzten des Ange�chuldigten, die ihm bei �einen
anfänglichen geringen Exce��en eine úbel angebrachte Nach�icht gegeben,
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und die rechtzeitige Anzeige der�elben bei der oberauf�ehenden Behörde
zur Erwirkung der gebührenden Zurechtwei�ungen verab�äumt hatten.

Das Verderbliche einer �olchen unzeitigen Milde, �owohl für die

gedeihlihe Verwaltung und allgemeine Würde des Kirchen- und Schul-
amtes überhaupt , als auch fúr das wahre Wohl des betheiligten Jn-
dividuï, i�t viel zu einleuchtend, als daß es hierüber irgend einer be-

�onderen Erörterung bedürfte. Je ausgedehntere Forderungen in jeki:
ger Zeit vornehmlih an Gei�tliche und Schulmänner hin�ihts der

Tadello�igkeit ihrer Amtsführung und ihres Lebenswandels gemacht
werden und gemacht werden mü��en, und je �trengerer Beurtheilung �ie
in die�er Beziehung nach den Grund�äßen der neue�ten Ge�ekgebung
unterworfen �ind, de�to weniger i�t das Mini�terium ge�onnen , Unord-

nungen der obigen Art, unter welchem Vorwande �ie au<h vorfommen

mögen, die minde�te Nach�icht zu gewähren und zu dulden, daß auf
die�em Wege Beamte, denen eine zeitige heil�ame Strenge bei dem

er�ten Hervortreten ihrer Neigung zu Exce��en einer oder der andern

Art leiht wieder auf den re<hten Weg geholfen hätte, durch eigene
Schuld ihrer Vorge�eßten zu Grunde gehen. Das Mini�terium em-

pfiehlt daher �ämmtlichen Con�i�torien und Regierungen hierdur< von

neuem auf das angelegentlich�te, niht nur �elb�t auf die amtliche und

�ictlihe Führung der hierher re��ortirenden Diener der Kirche und

Schule Jhres Departements ein be�onders wach�ames Auge zu haben,
und jeden, wenn auch an �i<h nur geringen Exceß der�elben, in dem

�ih das Auffeimen irgend einer bö�en Neigung kund giebt, �tufenweis,
aber jederzeit mit prompter Strenge durch die angeme��enen Verwar-

nungen und Ordnungs�trafen zu rügen, �ondern auh genau darauf zu

halten, daß diejenigen näch�ten Vorge�eßten, denen die disziplinari�che
Auf�icht in er�ter Jn�tanz úbertragen i�, die�em Theile ihrer Amts-

pflicht mit nichr minderer Sorgfalt Genüge lei�ten. Jn leßbterer Hin-
�icht mú��en namentlich die eingehenden Conduitenli�ten, Zeugni��e und

�on�tigen hierher ein�chlagenden Anzeigen �tets mit vorzüglicherAuf:
merk�amkeit geprüft, darin keine dergleichen unbe�timmte und doppel-
�innige Bemerkungen , mit denen die Berichter�tatter wohl zuweilen
die Anzeige vorgefallenerUngebührni��ezu umgehen pflegen , geduldet,
vielmehr muß, wo �i auf die�e oder irgend eine andere Art Spuren
�olcher unziemlichen Bemäntelungzeigen, der Sache �ofort genau nach-
gefor�cht, und nah Befinden, näch�t Anordnung der geeigneten Maaß-
regeln gegen das �traffällige Jndividuum �elb�t, auch dem von �einer
Pflicht abgewichenen Vorge�eßten die�elbe mit Nachdruck in Erinne-

rung gebracht werden. Damit �ich auh in�onderheit bei künftigen
Disziplinar Unter�uchungen, als der leßten und äußer�ten Maaßregel
gegen unwürdige und offenbar unverbe��erlihe Diener der Kirche und
der Schule die Ueberzeugung fe�t�telle, daß früher in obiger Hin�icht
nichts verab�äumt worden, �o muß künftig

1) das Verfahren nah Eingang der er�ten Denunciation jederzeit
mit der Einforderung eines gründlichen, dur< Vorlegung der ein�chla-
genden erheblichen That�achen motivirten gucachtlichen Berichtes von

dem näch�ten Vorge�eßten des Denunciaten über de��en bisherige Füh-
rung eróffnet werden, der ohnehin den be�ten Leitfaden fúr den Gang
der Unter�uchung �elb�t und die tauglich�te Ba�is für die nabmalige
Beurtheilung ihres Re�ultates abgeben wird, und worauf denn auch
die protocollari�he Vernehmung des Ange�chuldigten mit gerichtet �ein
muß. — Es muß ferner 2) jeder Bericht, mit welchem künftig nah
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Anleitungder Circular-:Verfügungenvom 27. Aug. und 24. Oct. d. J.
tine �olche Unter�uchung zur Ent�cheidung des Mini�terii eingereiht
wird, näch�t �ummari�cher Vorlegung der �on�tigen Per�onalien, auch

eine zwar ebenfalls �ummari�che, jedo< voll�tändige Nachwei�ung der

früher von dem Denunciaten bekannt gewordenenUngebührni��e und
der darauf gegen ihn angewendeten Disziplinar-und Correctionésmittel
enthalten. — Sind aber 3) dergleiccen früher von dem Denunciaten
begangeneVergehungen bisher unbemerktund ungerügt geblieben, �o
muß in eben die�em Berichte �ogleich angezeigt werden, worin der

rund hiervon liege, und wem etwa dabei ein Ver�chulden zur La�t
falle, — und wird das Mini�terium bei jeder wiederum vorkommenden
Vernachlä��igungdie�er Art, be�onders wenn dadur< das Ueberhand-
nehmen �olcher eigentlihen Gewohnheits�ünden befördertworden i�t,
die nah ihrer Natur den Vorge�ekten des Denunciatenbei p�flicht-
tnäßiger Aufmerk�amkeit niht füglich verborgen bleiben konnten, wie
è. B. fortge�ester Unordnung im Dien�te, der Trunk�uchr, oder eines

�on�t an�tößigen Lebenswandels, den Schuldigen unfehlbar zur �treng-
�ten Verantwortung ziehen, und ihm die nahdrú>lich�te Ahndung�ei:
ner Pflichtoerge��enheit zu Theil werden la��en. Es ver�teht �ich_Ubri-
gens von �elb�t, daß in �olchen Fällen bei der Begutachtung der Straf:
fälligkfeitdes zur Unter�uchung gezogenen , aber în der Correction frú-
her vernachlä��igten Beamten, darauf die gebührende Rü>k�icht zu neh:
men i�t. Bern, den 19. Dezember 1824.

No. 119. Ein�endung der Erkenntni��e.
Wenn gleich die Unter�uchung und das. er�te Erkenntniß wider die

geringern Kirchen: und Schulbeamte in weiter Nachwei�ung der Cir-
cular:Verordnungen vom 27, Aug. und 24. Oct. v. J. den betreffen:
den Provinzial : Behörden zu�teht, �o haben doch lebtere in denjenigen
Fällen, in welchen auf Dien�tent�ekung oder auf Ver�eßung erkannt
worden, unerwartet des, vom Denunciaten dagegen einzulegenden Re-
cur�es, Ab�chrift des Erkenntni��es dem Mini�terium einzu�enden.

D Königl. wird angewie�en, hiernach zu verfahren.
Berlin, den 4. Juli 1825. :

No. 120. Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen, Unter-

rihts: und Medizinai- Angelegenheiten an �ämmtliche Königl.Re-

gierungen und Con�i�torien, wegen der durch rechtsfräftigesUr-

theil ca��irten, und zum Schuldien�te für immer unfähig erklärten

Schullehrer. = ‘

“

Veranlaßt durch einen vorgekommenenFall, wo es einem, wegen

wiederholterExce��e dur< rechtskräftigesUrtheil ca��irten, und zum
Schuldien�tefür immer unfähig erklärten, Schullehrergelungeni�t,
�ich dennoch mit Húlfe �einer aus frúhererZeit herrührendenZeug-
ni��e wieder in ein Schulamc einzu�chleichen und bis zur Entde>kung
lenes Sachverhältni��es, bei Gelegenheit neuer Exce��e, darin zu erhal:
ten, wei�et das Mini�terium (die und das Ut.) hierdurch an, in allen

Sâllen,wo Kirchen. oder Schulbeamte disziplinari�h oder im gericht:
lichenWege ihres Amtes ent�eßt werden, ihnen die Atte�te, auf deren

rund �ie da��elbe fruher erhalten, und dieirgend zu einem Miß-
braucheder obigen Art dienen können, �orgfältig abzunehmen.

Berlin, den 25. October 1825.
11
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No. 121. Circular:Re�cript des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts: und Medizinal-Angelegenheiten an �ämmtliche Königl.
Con�i�torien und Regierungen, mit Ausnahme der Regierung zu
Dú��eldorf, die jedesmalige vorherige Anfrage Úber die gegen einen
Beamten etwa einzuleitende fiskali�che Unter�uchung betreffend.

Der 2. (dem 2c.) wird hierdur< bekannt gemacht, daß die Aller-

hôch�te Cabinetsordre vom 3. Aug. 1824, nah welcher über die Frage :

ob gegen einen Beamten fiskali�che Unter�uchung einzuleiten �ei, jedes-
mal die Ent�cheidung des vorge�eßten Mini�terii eingeholt werden �oll,
auch auf Kirchen: und Schulbeamte ohne AusnahmeAnwendung fin-
det, in den ge�eßlihen Be�timmungen über Criminal-und Disziplinar-
Unter�uchungen aber hierdurch nichts geändert i�t.

Berlin, den 19. Mai 1826.

No. 122. Gehälter der ent�eßten Lehrer.
Der Königl. Regierung wird hierneben eine Ab�chrift des an die

Königl. Regierung zu Magdeburg erla��enen Re�cripts mit der Auf:
forderung zugefertigt, anzuzeigen, welches Verfahren von ihr, in den

Fällen, wo Gei�tliche und Schullehrer ihres Amts ent�egt worden

�ind, von der re�ervirten Halfte ihres Gehalts, nah Abzug der Ver-

tretungs- und Unter�uchungéko�ten, noch eine disponible Summe úbrig
geblieben, bisher beobachtetworden und welchen Grund�ätßen die Königl.
Regierung dabei gefolgt i�t. Berlín, den 29, Januar 1827.

Ab�chrift. Wenn auh das Mini�terium mit der Königl. Regie-
rung darin überein�timmt, daß die in der Criminalordnung $. 221. und
222, wegen der Staatsdiener, die einer Criminal -Unter�uchung ver-

fallen, ausge�prochenen ge�eßlichen Be�timmungen , analogi�ch dei der

Suspen�ion der zur Disziplinar- Unter�uchung gezogenen Gei�tlichen und

Schullehrer angewendet werden können: �o theilt es doh die An�icht
niht, daß ein jeder der in Folge einer �olcben Unter�uchung �eines
Amtes fúr verlu�tig erklärt worden, grund�äßlich �hon vom Anfange
der Unter�uchung an, und mit der eingetreteuen Suspen�ion den An-
�pruch auf �einen Gehalt verloren hat. Da��elbe glaubt vielmehr den

gerade entgegenge�eßten Grund�ab fe�thalten zu mü��en, daß ein jeder
Beamte des Staats, mithinauchein Gei�tlicherund Schullehrer, in
der Regel auf �ein Dien�teinkbommen ein Rechthabe, bis er �ein
Amtniedergelegt hat, oder de��elben rehtsfkräftigent�ezt worden i�t,
und daß eine Ausnahme davon, wie ¿. B. die Be�timmung, daß einem

Suspendirten , de��en Amtsent�ezung �ih voraus�eken läßt, nur der

nothdürftig�te Unterhalt gereicht werden �olle, nur auf den Grund einer

ausdrú>lichen ge�eßzlichenVor�chrift anzunehmenfei. Hiernah wúrde
in lhesi dem �eines Amts ent�eßten Predigerdasjenige, was von der

re�ervirten Hälfte �eines vormaligen Dien�teinfkommens,nah Abzug
der Vertretungs- und Unter�uchungsfo�ten noh Übrig i�, ausgezahlt
werden mü��en. Da es jedoch in dem vorliegendenFalle hier niht
über�ehen werden kann, ob niht von Seiten des Pfarrlehns, des

Patrons oder der Gemeine ein Wider�pruch gegen die�e Maaßregel
erhoben wird, �o hat die Königl. Regierung die Auszahlung der ge:
dachten Summe nur dann erfolgen zu la��en, wenn �ie die Ueberzeu-
gung hat, daß ein �olcher Wider�pruch niht gemacht werde, weil auf
den Fall der Einwendung der Prediger in den Rechtswegzu verweis

�en �ein würde, wobei das Mini�terium vorläufig bemerkt, daß die im

$. 852. Th. Ul. Tit. 11. des allgem. Landrechts, gegebene Be�timmung
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hier feine Anwendung leídet, weil die wirkliche Vacanz nichtmit der

uspen�ion des Beamten, �ondern mit �einer Entla��ung eintritt. „Das
Mini�terium erwartet über den weitern Erfolg den Bericht der Königl.
Regierung. Berlin, den 29. Januar 1827.

No. 123. Competenz der Con�i�torien.
‘ _

Das Mini�terium erôf�net dem Königl. Con�i�torio auf de��en An-
frage vom 28. Juni d. J. über die Competenz der Königl,Con�i�torien
und Regierungen zur Unter�uchung und Ent�cheidung über die Verge-
hungender Gei�tlichen, daß nach $. 2. No. 7., 8. und 9. �einer Dien�t:
In�truction, die Auf�icht auf die Amts- und morali�che Führung
der Gei�tlichen; die Einleitung des Strafverfahrensgegen Gei�tliche,
welche gegen die liturgi�hen und rein kirhlihen Anord-
nungen fehlenz endlich die Suspen�ion der�elben (nah der Allerhöch-
�ten Cabinetsordre vom 12. April 1822) auch deren Remotionwegen
aller vor�hriftswidrigen Handlungen, welche nicht als ge-
meine Verbrechen zu betrachten, ganz allgemein den Con�i�torienÜber:
wie�en �ind. Der $. 18. lit. b. der Dien�t- In�truction für die Negie-
rungen, thei�t zwar auch die�en die Auf�icht auf die Amts- und mora-
li�che Führung der Gei�tlichen zuz beide Vor�chriften heben �ih indeß
nicht auf, vielmehr �ind �ie �ehr wohl dadurch mit einander zu vereini-
gen, daß die Au��icht Über die Amtsführungder Gei�tlichen, welche den

egierungen zu�teht, nur auf diejenigen Ge�chäftszweige, mit denen die
Gei�tlichen den Regierungen ge�eßklich untergeordnet �ind; al�o die Ver-
waltung der Vermögens - und der äußern Angelegenheitender Kirche
im Allgemeinen; ferner das Revi�orat der Schulen, �ich be�chränkt, auf
das morali�che Betragen der Gei�tlichen hingegen die Regierungen zwar
ebenfalls zur Auf�icht verpflichtet �ind, �ie aber von ihren diesfälligen
Wahrnehmungenjederzeit den Con�i�torien, denen dann die weitere Ein-
leitung und Ent�cheidung zu�teht , Mittheilung machen mü��en; �o wie
leßtere auf eigene Kenntniß de��en, was die zu ihrem be�ondern Ge-
�chäftsfrei�e untergeordnete amtliche Thätigkeit und das außeramtliche
Leben der Gei�tlichen betrifft, in �o weit nur nicht von gemeinen Ver-
brechen der�elben die Rede i� (welchenfalls die Erörterung nicht der

Disziplinar: Behörde, �ondern dem ordentlichen Richter zu�teht), �ofort
einzu�chreiten haben. Hiernach be�chränkt �ich das Disziplinar - Re��ort
der Regierungen über die Gei�tlichen lediglich auf Fälle, wo Gei�tliche
als Verwalter der äußern Angelegenheiten der Kircheund als Schul:
Auf�eher in An�pruh zu nehmen �ind, in allen übrigen Beziehungen
�ind aber die Gei�tlichen der Disziplinar-Gewalt der Con�i�torien gänz-
lich untergeordnet, Berlin, den 29. Sept. 1827.

An das Königl. Con�i�toriuum zu Coblenz-
No. 124. Allerhöch�te Cabinetsordre wegen unfreiwilligerEmeritirung

oderPen�ionirung in Unter�uchung gewe�ener Gei�tlicher und Schul:
lehrer. '

AufJFhren Bericht vom 31. März c, be�timme Jch, daß gegen
Gei�tlicheund Schullehrer , deren Vergehennah dem Re�ultate einer,
in GemäßheitMeiner Ördre vom 12. April 1822 geführtenDisziplinar-

nter�uchung nicht mit der Amtsentla��ung, �ondern nur mit einer

Strafver�ezung zu ahnden �ein würde, wenn leßtere wegen höheren
[ters, oder wegen �on�t verminderter Dien�tfähigkeitdes zu Ver�ezenden

nach Jhrem pflichtmäßigen Erme��en für niht anwendbar zu erachten
i�t, �tatt der Strafver�eßung, deren unfreiwilligeEmeritirung oder Pen-
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�ionirung mit einem nah dem Grade ihrer Ver�chuldung abzume��enden
geringeren Emeritengehalte oder Pen�ionsbetrage, als den�elben außerdem
gebühren würde, von Jhnen fe�tge�eßt werden �oll. Sie haben die�e
“Anordnung durch die Ge�eßs�ammlungzur öffentlichenKenntniß zu bringen.

Berlin, den 27. April 1830. Friedrich Wilhelm.
An den Staatsmini�ter Freiherrn von Alten�tein.
No. 125. Straf : Ver�etzung. O

Die Königl. Regierung hat na<h Jhrem, die Disziplinar -Unter-
�uchung wider den Kü�ter und Schullehrer N. zu N. betreffendenBe-

riht vom 23. Januar c. aus der Allerhöch�ten Cabinetsordre vom

27. April v. J. richtig entnommen, daß die Fe�t�ezung der in der�elben
gegen Gei�tliche und Schulbeamtege�tatteten Straf: Emeritirungnicht
von der Provinzial-Behörde erfolgen kann , �ondern bei dem Mini�terio
nachge�ucht werden muß. Es kann aber ferner die Straf: Emeritirung
auch nur im Wege ihrer Sub�titution für eine eigentlich zu vollziehen
gewe�ene Straf-Ver�eßung, und nur unter Beobachtungdes ord-

nungsmáäßigenIn�tanz: Verfahrens rü�ichtlich der etwa gegen die dis-

ziplinari�che Straf-Ent�cheidung überhaupterfolgendenRecurs- Einlegung
eintreten. Hiernach �tellt �ih al�o in denjenigen Fällen, wo nicht �chon
die er�te Disziplinar-Ent�cheidung vor das Mini�terium, wegen der ver-

fa��ungsmäßig von dem�elben ausgegangenen An�tellung des Angeklagten
gehört, das Verfahren der Provinzial-Behörde dahin fe�t, daß die�elbe
auch in den nah ihrer An�icht zur Straf-Emeritirung geeigneten Fällen
ihren Disziplinar :- Be�chluß zunäch�t auf Straf-Ver�eßung des An-

getlagten , nah Befinden des Falles mit Aus�chließung eines An�pruches
de��elben auf Erhaltung in �einem bisherigen Dien�teinkommen , oder

re�p. mit be�timmter Fe�t�ezung �einer Translocation in eine geringere
Stelle zu richten, und die�er Ent�cheidungnur den Vorbehalt des beab-

�ichtigten eventuellen Antrages der Sub�titution einer Straf-Emeritirung
beizufügen hat. Das �o gefaßte Re�olut wird alsdann dem Denunciaten
mit der vor�chriftsmäßigen Belehrung über die binnen vierwöchentlicher
Fri�t ihm frei �tehende Recurs- Einleitung publicirt; falls �odann die

lebtere erfolgt, bei Ein�endung der Aften der gutachtliche Antrag auf
Straf: Emeritirung unter gehörigerAnzeige Über das Einkommen der

Stelle und die �on�t zur Sache ein�chlagendenVerhaltni��e mit in den

Bericht aufgenommen, und eben �o in dem Falle, wo die Recurs - Ein-

leitung unterbleibt, die Sache nach eingetretenerRechtskraft des Re�o-
luts dem Mini�terio zur Fe�t�ebung der Emeritirungvorgelegt. Das
in der vorliegenden Unter�uchungs�achegefaßte,hierbeizurü> erfolgende
Re�olut hat die Königl. Regierung die�em gemäßmittei�t anderweitiger
Be�chlußnahme zu berichtigen. Berlin, den 21. März 1831,

An die Königl. Regierung zu“Coblenz-

No. 126. Cabinetsordre úber die Dien�teinkünfteder Ent�eßten.
Mit dem in dem Berichte des Staatsmini�teriuumsvom 28. Febr.

d. FJ. motivirten Antrage einver�tanden, genchmigeIch, daß die Dien�t-
einkünfte eines zur gerichtlichen oder Disziplinar-Unter�uchunggezogenen
und mit Ent�eßung oder Entla��ung be�traften Beamten, welche wäh-
rend �einer Amts: Suspen�ion ge�ammelt und nicht zu den Ko�ten der

Stellvertretungund Unter�uchung, �o wie zum Er�ak des etwa ver-

Ur�achten Schadens verwendet worden �ind, zur Verfügungder vorge-
�ebten obern Dien�tbehörde ge�tellt werden, um �ie nah ihrem pflicht-
mäßigen Erme��en zum Be�ten und für das dringende Bedürfniß des
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Beamten �elb�t zu verwenden , �o daß �olche er�parte Dien�teinkünfte
‘nur dann der Ca��e anheimfallen, wenn die obere Behörde eine Verfü-
gung im Intere��e des Beamten der Lage der Sache nicht gemäßfindet.

Berlin, den 20. April 1821, Friedrich Wilhelm,
An das Staatsmini�terium.

No. 127. Re�cript úber den�elben Gegen�tand.
Die 2c. erhält hierneben Ab�chrift der Allerhöch�tenCabinetsordre

vom 20. April d. J., betreffend die Dispo�ition ber die Dien�teinkünfte
eines, zur gerichtlichen oder Disziplinar- Unter�uchung gezogenen , und
mit Ent�ezung oder Entla��ung be�traften Beamten, welche während
�einer Amts-Suspen�ion ge�ammelt, und niht zu den Ko�ten der Stell:
vertretung und Unter�uchung, �o wie zum Er�aß des etwa verur�achten
Schadens verwendet worden �ind, zur Nachachtung in vorkommenden
Fällen. Berlin, den 3, Sept. 1831.

No. 128, Circular-Re�cript über das Unter�uchungs-Verfahren.
Bei dem an das Mini�terium zur Ent�cheidung in der Recurs-

In�tanz gelangten Disziplinar-Unter�uchungen gegen Kirchen- und Schul-
beamte,i�t ver�chiedentlih der Mangel an einer gehörigenSchluß-Ver-
handlungmit dem Angeklagten und Berichtigung des Defen�ionspunktes
bemerkt worden. Beides kann, zur Voll�tändigkeit des Unter�uchungs-
Verfahrens, auh in Disziplinar�achen niht für Úberflú��ig erachtet wer:

den. Es i� daher in Zukunft bei den�elben mit Aufmerk�amkeit darauf
zu halten, daß, nah Beendigung der Verhandlungen über die Litis-
conte�tation und Beweisaufnalhme, die�e dem Angeklagten in einem

Schlußtermine, unter �ummari�cher Ver�tändigung über ihre Re�ultate,
zu �einer Erklärung vorgelegt werden, ob und was er noch etwa zu
einer Vervoll�tändigung der Verhandlungen beizubringenhabe, nach de-
ren anerkannter Voll�tändigkeit und Spruchreife ihm eventuell die Be-
lehrung der ihm frei�tehenden Abgabe einer Schluß-Defen�ions-Ausfüh-
rung zu Protocoll, oder Einbringung der�elben în einer be�ondern Ver-

theidigungs�chriftbinnen angeme��ener präclu�ivi�cher Fri�t zu ertheilen,
Und �einer darüber erfolgenden Erklärung gemäß zu verfahren i�t. „Jn
gleicherArt i�t es auch wiederum nach erfolgter Einlegung des Recur�es
an das Mini�terium gegen den ergangenen Disziplinar-Be�chluß,in den-
jenigen Fällen zu halten, wo, dur< die Anbringung erheblichernova in

facto, no< fernerweite Jn�tructions-Verhandlungen herbei geführt wor-

den �ind. Jn den andern Fällen kann, nah eingebrachterRecurs-
be�chwerde,mit �ofortiger Ein�endung der Aften an das Mini�terium
verfahren werden, wenn der Recurrent entweder ausdrücklich�eine ledig:
liche Submi��ion auf den Jnhalt der AftenerÉlärt , oder �ogleich eine

derge�talt voll�tändige und deutliche Auseinander�ebung�einerBe�chwerde:
gründe beigefügt hat, daß �ich die�elben daraus mit genügenderKlarheit
entnehmen la��en: wo hingegen auf undeutlich ausgeführte, oder Über-

haupt unmotivirt ge�tellte Recurs-Eingaben,den Recurrenten durchpro:

tocollari�cheVernehmung die Gelegenheitund Anleitungzu einer ge-
hügenden Ausfuhrung ihrer Be�chwerdezu geben i�t.

Berlin, den 30, Juli 1830.
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G. Sorge für die Hinterbliebenen der Volks-
�hullehrer. (LWittwen-Ca��en.)

No. 129. Re�cript der Königl. Mini�terien der Finanzen und des Jn-
nern an die Königl. Regierung zu Cleve, das Sterbequartal der

Schullehrer betreffend.
Auf den Bericht der Königl. Regierung vom 4. v. M. genehmigen

wir, daß die Be�timmung des Allgem. Landr. im $. 833. Tit. [IL

Th. 2., wegen des Sterbequartals in An�ehung der im Amte ver�tor-
benen Pfarrer, auh auf die Schullehrer, welche aus einer öffentlichen
oder Communal- Ca��e Gehalt beziehen, und zwoar für die linke �owohl
als die rechte Rhein�eite Anwendung finde; auch daß díe Sterbequartale
nach dem Etatsjahr vom 1. Januar an berechnet werden.

Berlin, den 12. September 1817.

No. 130. Circular-Re�cripet des Königl. Mini�teriums der Gei�tlichen,
Unterrichts- und Medizinal - Angelegenheitenan �ämmtliche Königl.
Regierungen, den Schullehrerwittwen: und Wai�ey-Unter�cúßungs-
verein betreffend. |

Das Mini�terium genehmigthierdur< auf den, von der Königl.
Regierung in Betreff des für den dortigen Regierungsbezirkerrichteten
Schullehrerwittwen: und Wai�en-Unter�tüßungsvereinsunterm 3. d. M.

er�tatteten fernern Bericht, daß 1) von nun an keiner der bereits ange-

�telltenLehrer, welcher das 60�te Lebensjahrvollendet hat, weiter in den
erein aufgenommenwerde, und daß — 2) aus dem Haupt: Aemter-

kirhen-Revenüenfondsin der Rück�icht, daß die mei�ten Schullehrer zu-

gleichKü�ter �ind, und eine Unter�tüßung jener An�talt aus die�em Fonds
�ich al�o woh! rechtfertigen läßt, úberhaupt Sechs Hundert und Vier-

zig Thaler jährlich vom 1. Januar 1822 ab, an die Ca��e der An�talt
gezahlt, und neb�t den aus Privatpatronats : Kirchenca��en vorer�t auf
20 Jahre unterzeichneten, un�treitig ohne Wider�pruch der Kirchengemeins
den erfolgenden jährlihen Beiträgen der Drei Hundert und Sechözig
Thaler, und dem Ertrage der von dem Königl. Mini�terio des Jnnern
bewilligten Hauecollecte fapitali�irt, und die hiervon zu erhaltenden
Zin�en gleichfallszu Capital, und zwar zunäch�t für die er�ten 10 Jahre
ge�chlagen, hiervon al�o nichts vertheiltwerde. Nach Ablauf die�er
10 Jahre wird �ich näher beurtheilen la��en, ob na<h Maaßgabe der

Zahl der nach und nach eingetretenenund der bereits wieder ver�tor-
benen Wittwen es nothwendig �ein wird, die Zin�en ganz oder theil:
wei�e noh fernerhin zum Capital zu �chlagen oder niht. Endlich wird

genehmigt, daß — 3) ejn Be�chluß des Vereins dahin extrahirt werde,
daß a) das Maximum der zu bewilligenden Wittwerpen�ionvorer�t von

Funfzig Thalern auf jährlih Zehn Thaler ermäßigt, und b) das An-

tritcsgeld von Zwei Thalernauf Vier Thaler und der jährlicheBeitrag
von Einem Thaler Zehn Sgr. auf Zwei Thaler erhöhtwerde. Wo es

thunlich, i�t nichts dagegen zu erinnern, daß die�e Beitragserhöhung
aus der Orts�chulca��e berichtigt werde.

Berlin, den 24. Februar 1823.

No. 131. Reglement fúr die in dem FrankfurterRegierungs- Bezirke
errihteteten Kreis - Elementar�chullehrer-Wittwen- und Wai�en-

ocietäten.
In jedem Krei�e des Frankfurter Regierungs - Bezirkesbe�tehet eine

be�ondere Elementar-:Schullehrer:Wittwen-und Wai�en-Societät in Ver-
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bindungmit einer Sterbege�ell�chaft, jedo<hmit Ausnahme des Sprem-
bergerKrei�es, de��en Schullehrer-Wittwen-Soctetät �h �cit dem Jahre
1826mit der des Cottbu��er Krei�es vereinigt hat. Für die�e Societäten
wird, mit Aufhebungdes den�elben unterm 12. Januar 1817 ertheilten
Reglementsund der die�em nachgefolgten Be�timmungen, allgemein hier-
dur<hNach�tehendes fe�tge�eßt.

I, Mitglieder der Societät. — $. 1. Alle �eit dem Jahre
1818 in dem hie�igen Departement ange�telltenund confirmirten Schul:
lehrer auf dem Lande, �o wie diejenigen �tädti�chen Schullehrer, welchen
der Beitritt zu der allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-An�taltnicht zur
Pflicht gemacht worden i�t, �ind vermôgeihrer Stelle, es mag ín ihrer
Vocation �olches bedungen, und �ie mögen verheirathet�ein oder nicht,
Mitgliederder erwähnten Ge�ell�chaft ihres Krei�es,und es wird grund-
�äblih angenommen, daß die jährlichen Beiträge von den Einkünften
der Stellen, folglich auch während der etwanigen Gnadenzeit, oder, �o
lange eine �olche blos interimi�ti�ch verwaltet wird, von deren Verwe�er
entrichtet werden mü��en. — $. 2. Schullehrer, welche vor dem Jahre
1818 ange�tellt, und bisher der Ge�ell�chaft nicht beigetreten fd dúr-
fen, wenn �ie den Beitritt jekt noch verlangen, das 60�te Lebensjahr
nicht erreicht haben und mit chroni�chen Krankheiten nicht behaftet �ein,
auch �ind �ie verbunden, na< dem Erme��en der Ge�ell�chaft, die fixirten
jahrlichen Beiträge von 1818 an ganz oder theilwei�e zur Ca��e nach:
zuzahlen. — $. 3. Förmlich be�tallten Cantoren, Organi�ten, Stadt-
mu�ikern und Kü�tern, denen zwar kirchliche, aber keine Schullehrer-
Ge�chäfte obliegen, �ind zum Beitritte nicht berechtiget. Es �tehet aber
der Ge�ell�chaft frei , unter nachge�uchter und erhaltener Genehmigung
der unterzeichneten Regierung, �olchen Jndividuen den Beitritt zu ge-
�tatten, und die Antritts: oder Einfaufé�umme der�elben, nah Be�chaf-
fenheit ihrer zeitherigen Dien�tzeit oder ihres Alters durch einen ge-
mein�chaftlichen Be�chluß fe�tzu�ezen. — $. 4. Der bloßeVerwe�er einer

Schul�tellehat als �olcher, wenn auh aus den Einkünften der�elben
die Beiträge, wie �ie �ein Vorfahrer gelei�tet hat, entrichtet werden

mü��en, demnach er�t ein Arreht an den Vortheilen der Ge�ell�chaft,
wenn er zu die�er Stelle wirklih berufen und dazu be�tätigt worden

i�t, in welchem Falle er auch er�t das Antrittsgeld zu zahlen hat. —

9. Ein confirmirter Schullehrer-Adjunct i�t zum Beitritte nicht ver-
Pflichtet, �o lange der, dem er adjungirt i|t, Mitglied der Societät
bleibt. Jedoch i�t er zum Beitritt berechtigt, wenn er �ich hierzugleich
bei �einem Dien�tantritt erklärt, und gleiche Lei�tungen, wie �ie der

Emeritus gegen die Societät hat, auf �ich nehmenwill. — $. 6. Kei-

nem, der einmal Mitglied i�, �tehet der Austritt aus der Ge�ell�chaft
deshalb frei, daß er �eine Ehefrau dur den Tod, oder dur<h Schei
dung verloren hat, oder �i anhei�chig macht,nicht wieder heirathen zu
wollen. — $. 7. Wer die Stelle, vermöge welcher er zeither Mitglied
der Societät gewe�en, ohne in eine andere, zur Societät gehörige, zu
treten, freiwillig aufgiebt oder der�elbenent�eßt wird, hôrt auf, Mitglied
der Ge�ell�chaft zu �ein. Nur emeritirten Schullehrernverbleibt die

Mitglied�chaft,aber damit auch unverändertihre frühere Verpflichtung
gegen die Societät. Jnde��en �oll ihnen der Austrict in dem Fall frei
�tehen, wenn ein confirmirter Adjunct vorhanden i�t, der dann nach
$. 5. die Verpflichtung hat, in ihre Stelle zu treten. — $. 8, Wird
ein Schullehrer aus einem Krei�e des Departements in den andern ver-

�et, �o hôrt ex zwar auf, Mitglied in dem Krei�e zu �ein, welchen er
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verla��en hat; er wird es aber �ogleich in demjenigen, in welchen er

ver�eßt worden i�t, ohne außer dem, was $. 15. be�timmt wird, ein

be�onderes Antrittsgeld erlegen zu dürfen. Wer dagegen in ein anderes

Regierungs-Departementver�ebt wird, hört gänzlih auf, Mitglied zu
�ein. — $. 9. Mit jedem Austritt aus der Societät i�t niht nur der

Verlu�t der derein�tigen Vortheile von der�elben für Wittwen und Wai-

�en verbunden, �ondern es fann auch durchaus feine Schadloshaltung
wegen der gelei�teten Beiträge etwa in An�pruch genommen werden. —

$. 10, Die Herren Superintendenten oder Kreis�hul-Auf�eher �ind ver-

bunden , von jeder erfolgten Be�ezung einer Elementar - Schullehrer�telle
der diesfall�igenWittwen-Societät ihres Krei�es �ofort Anzeigezu thun,
auch �olche davon in Kenntniß zu �een, wenn und wie viel Zulage
ein Lehrer erhalten hat, und wie hoch �ich, Alles in Allem, der Ertrag
der Stelle de��elben belaufe.

IL, Einkünfte der Ge�ell�hafts:-Ca��e. — $. 11. Die Ein-

fünfte der Ge�ell�chaft be�tehen:1) in den Zin�en des bereits im Jahre
1817 dur< das Königl. Mini�terium des Jnnern den ge�ammten
18 Kreis: Sccietäten Überwie�enen Stamm

-

Capitals von 900 Thalern,
wozu der Herr Regierungsrath von Türk noch aus eignen Mitteln
ein Ge�chenk von 180 Thalern hat flie��en la��en, �o daß jede einzelne
Societát einen ei�ernen Fonds von 60 Thalern be�fißt, de��en Zin�en von

der Ent�tehung der An�talt an bis zu Ende des Jahres 1836 zur Ver-

mehrung des Capitals benußt werden �ollen. — $. 12. 2) Zur Ca��e
fließt ferner der Ertrag einer, unter Genehmigung der höhern Behörde,
entweder an demGedächtnißtageder Ver�torbenen oder �on�t an einem

Sonntage zwi�chen Michaelis und Weihnachten jeden Jahres, von den

Herren Gei�tlichen zu �ammelnden, acht Tage zuver abzukündigenund
der Wohlthätigkeitder Gemeine zu empfehlenden Kirchen : Collecte. —

$. 13. 3) Auch ver�tärkt �ich der Fonds bis zu und mit dem Jahre 1836
a. durch die aus den Privat -Patronats-: Kirchen : Ca��en, welche einen

jährlichen Ueber�huß gewähren, bis zu die�em Zeitpunkte von den

Herren Patronen und von den Gemeinen bewilligten Beiträge; b. durch
gleiche Beiträge bis 1836aus den Kirchen : Ca��en der Lau�iß Königl.
Patronatsz c. durch einen, er�t am Ende des Jahres 1836 zu be�tim-
menden Beitrag aus dem Kirchen : Revenúen- Fonds der Neumark und

aus dem Neuzelle�chenSchulfonds,wenn und in �o fern es der Zu�tand
die�er Ca��e alsdann ge�tatten wird. — $. 14. 4) Außerdem zahlet jedes
Mitglied ein Antrittsgeld von 2 Thalern in den er�ten vier Wochen
nah �einer Amtseinweihung, oder nah der Erklärung, daß es der

Ge�ell�chaft beitreten wolle, demnäch�t aber, von dem darauf folgenden
Quartale an, auch einen jährlichenBeitrag, welchenjedeSocietät nach
threm Erme��en und zwar entweder in gleicherHöhe für alle Stellen,
nach einem, unter Berück�ichtigung der Be�chaffenheit des Ertrages der

Schul�telle in jedem Krei�e fe�tzu�tellenden Sake, zu be�timmen, oder

auh nach einer Cla��ifikation der Schul�tellen in „gut“ oder „mittel:
mäßig

“/
oder „„�chle<t“/ dotirten Stellen zu 2 Thlr. für die Er�te, zu

L Thlr. 10 Sgr. für die Zweite, und zu 20 Sgr. für die dritte Cla��e
oder nach anderen, dur< Uebereinkunft zu be�timmendenSäben, anzu-

�eßen befugt �ein �oll. Auch bleibt ihr zu be�timmen überla��en, ob �ie
die Beiträge vierteljählih oder auf einmal fürs ganze Jahr, ob prae-
oder postnumerando , erheben will. — $. 15. 5) Miéitglieder,welche
eine Gehaltszulaggeerhalten, zahlen davon, �o wie, wenn �ie auf be��ere
Stellen ver�ekt worden �ind, von dem Mehrertrage der�elben gegen die
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vorige Stelle, eine monatlicheRate, oder den zwölftenTheil ein für
allemal zur Ca��e. — $. 16, Den Admini�tratoren der Ca��e liegt ob,
auf die rechtmäßige Vermehrung der Fonds der Ge�ell�chaft jederzeit
Bedacht zu nehmen, vorzüglich aber, �obald ein disponibler Be�tand
von 50 Thlr. vorhanden i�t, auf eine pupillari�h �ichere Wei�e, jederzeit
aber nur unter Genehmigung der unterzeichneten Regierung, für die

zinsbare Belegung die�es Be�tandes Sorge zu tragen. — $. 17. Zu
der mit der Wittwen-Societät verbundenen Sterbeca��e, über welche
be�ondere Rechnung zu führen i�t, zahlt der Eintretende 10 Sgr., und

außerdem beim Ableben jeden Mitgliedes ebenfalls 10 Sgr. Zu die�er
Sterbe-: Ge�ell�chaft kann Niemand beitreten, der niht Mitglied der
Wittwen-: Societät i�t, �o wie jeder, der aus der lebtern �cheidet, auch
damit aus der Sterbe-Ge�ell�chaft austritt. — $, 18. Wer das Antritts-
geld nicht prompt berichtigt, und damit bis zu einem halben Jahre
rück�tändig verbleibt , hat dann den Betrag de��elbendoppelt zu entrich:
ten. Wer �eine fortlaufenden Beiträge bis zum näch�ten Terminunbe-
richtigt läßt, muß die Hälfte des Betrages bei dem zweiten Termin,
wenn er auch bis dahin noh niht Zahlung gelei�tet hat, den ganzen
Betrag doppelt einzahlen. Damit allen Rück�tänden möglich�t vorge-
beugt werde, �oll es inde��en zur Einziehung der Antrittsgelder, der
Beiträge, und nöthigenfalls der vorgedachten Strafen, gar keiner Fôrm-
lichkeiten bedürfen, die Einziehung vielmehr ohne alles weitere Ver-
fahren, dur< Be�chlagnahme der Einkünfte des �äumigen Mitgliedes
oder dur< Polizei-Executionbewirkt werden können. Lektere �ind die
Landräthe auf Requi�ition der den Vereinen vor�tehenden Superinten-
denten oder Schul-Jn�pectoren zu verfügen verbunden. Freiwillig ein-
getretene Mitglieder (d. 3.) und �olche, die freiwillig die Mitglied�chaft
fort�eßen, oder die Obliegenheitender�elben gegen den künftigen Genuß
ihrer Rechte erfüllen zu wollen, ver�prochen haben ($. 22.), verlieren
ihre An�prüche und werden excludirt, wenn �ie, mehrmals erinnert,
dennoch mit einem zweijährigenBeitrage in Re�t verblieben �ind. Aus

der Sterbe- Ge�ell�chaft wird ein �olches Mitglied ausge�chlo��en, das

für zwei Sterbefälle hintereinander in Re�t verblieben und fruchtlos ge-
mahnt worden i�t,

aeIII, Ausgabe der Ge�ell�chafts:Ca��e. — $. 19, Jn jähr-
lichen, halb- oder vierteljährlichen Raten, wie es jede Societät zu be-
�timmen für zwedienlich erachtet hat, werden die Pen�ionen an Witt-
wen oder Wai�en der Ge�ell�chaft gegen Quittungen, auf welchen das
Leben des Berechtigten, und bei Wittwen auh der Um�tand, daß �olche
nicht wieder verheirathet �ind und ein �ittliches Leben führen , von den

Magi�träten oder Dorfgerichten be�cheinigt �ein muß, postnumerando
richtig verabreicht , den Wittwen al�o nur �o lange �te �ih niht wieder

verheirathet oder dur< einen offenkundigen,�chlehten und ärgerlichen
Lebenswandel,�i jeder Unter�túßung unwürdigbezeigt haben, den hin-
terla��enen Wai�en aber nur, �o fern �ie leiblicheund ehelicheKinder
des Ver�torbenen �ind. Ob und wie vieleKindereine Wittwe hat,
macht feinen Unter�chied. Hinterläßt ein Mitglied nur Wai�en und

keineWittwe, �o bekommen �olche eine ganze Wittwen-Portion,bis das

jüng�te Kind das 14te Jahr vollendet hat. Hinterläßt ein Mitglied
außer feiner Wittwe noh Kinder unter 15 Jahren aus einer frühern

he, �o wird die Pen�ion unter die�e und die Wittwe getheilt. Eine
ge�chiedene Ehefrau i�t nicht pen�ionsfähig, wohl aber deren, mit dem

ver�torbenen Mitgliede ehelicherzeugten, unmündigen Kinder, die, wenn
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noch Kinder unter 15 Jahren aus einer frühern Ehe vorhanden wären,
die Portion nach Köpfen mit �olchen zu theilen haben. Stirbt eine

Wittwe, oder verheirathet �ie �ih und �ind noch Kinder des ver�torbenen
Mitgliedes unter 15 Jahren vorhanden, �o treten die�e, bis das jüng�te
die�es Alter erreicht hat, an ihre Stelle. Kinder, welche �hon ihren
Unterhalt verdienen können, mü��en den jüngern Ge�chwi�tern ihren An-

theil überla��en, welcher jedesmal den Vormündern gereicht wird. Die

Pen�tonsberechtigungtritt mit dem er�ten des Monats ein, der auf die
etwa bewilligte Gnadenzeit folgt. — $. 29. Bis zum Schlu��e des

Jahres 1836 dürfen nur die jährlichen Beiträge der Mitglieder an die

Percipienten vertheilt, alle ÚbrigenEinkünfte der Societät aber mú��en
zur Vermehrung des Fonds angewendet werden. Vom Jahre 1837 an

fômmt dagegen die ganze jährliche Einnahme zur Vertheilung in vor-

be�chriebenerArt unter die jedesmal vorhandenen Wittwen und Wai�en ;

jedoch ge�chieht die Vertheilung in den er�tern und �pätern Jahren �o,
daß jederzeit Ein Wittwen-Antheil für die Ca��e zurü>behalten,
und, wenn 3, B. �ehs Wittwen vorhanden �ein �ollten, die zu zahlende
Summe in �ieben Theile getheilt wird, damit theils die Unko�ten der

Verwaltung be�tritten, theils in außerordentlichen Fällen an Wittwen
oder Wai�en Gratificationengereicht werden fônnen. Hieraus folgt,
daß wenn nur eine einzige Wittwe vorhanden wäre, die Einkünfte der
Societäts : Ca��e eines ganzen Jahres unter die�e und die Wittwe ge-
theilt werden mü��en, welches, um großen Mißverhältni��en vorzubeugen,
die Fe�t�ekung nothwendig macht, daß unter keinerlei Um�tänden eine
Wittwen- oder Wai�en -Portion die Summe von 25 Thlr. über�teigen
dúrfe. — $. 21. Societäten, welche nach $.14. einen dreifachen An�a
der jährlichen Beiträge zu be�timmen für rarh�am erachtet haben , �ind
gleichfalls verbunden, über die Zahl der vorhandenen Percipienten Einen
Antheil mehr, und zwar zu dem höch�ten Sate, zum Vorthefle der

Ca��e in An�ah zu bringen, die übrige Berechnung werden �ie �ih aber
dadurch erleichtern, wenn �ie die jedesmalige Dividende in Drittheile
zerfällen. DiejenigeWittwe, deren Ehemann jährli<h 2 Thlr. beige-
tragen, erhielte 3z diejenige, für welche 1 Thlr. 10 Sgr. bezahlt wor-

den, 33 diejenige endlich, deren Ehemann nur mit 20 Sgr. beigetreten
wäre, nur + der zu vertheilenden Summe. Wären z. B. 72 Thlr.
unter 6 Percipienten incl. der Ca��e zu vertheilen, von denen

2 Percipienten
#

al�o Ÿe ;

2 ;
2: 3

. 3. 3/

C. 2 : ¿3
empfangen �ollten, �o ergábedie�es Überhaupt“°. Die Dividendewürde
demnach in 12 gleiche Theile zu theilen �ein, und folglihdas Dritthetl
in dem angenommenen Falle 6 Thlr. betragen, hievon würden zu Theil:

A.jedem der 2 Percipienten 3,
al�o 18 Thlr. und zu�ammen « + + + + + 36 Thlr.

B. jedem der 2 Percipienten 2,
al�o 12 Thlr. und zu�ammen «+ + +-+ 24

C, jedem der 2 Percipienten +,
al�o 6 Thlr. und zu�ammen «+ + + 12 -

Summa 72 Thlr.
$. 22. Obgleichden ihres Amtes ent�ezten, oder entlaufenen Mitgliedern
�o wenig, als den Erben eines Mitgliedes, das �ich �elb�t entleibt haben
�ollte, ein Recht auf Pen�ionsgewährung oder auf die Zurückzahlung
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der gelei�teten Beiträge zu�tehen kann, �o bleibe es doh dem Billigkeirs-
gefühl der Societäten überla��en, nah Um�tänden der Gattin eines

�olchen ent�eßten oder entlaufenen Mitgliedes zu ge�tatten, an Stelle

de��elben die Beiträge fortzuzahlen, um beim Ableben ihres Ehemannes
zur Wittwen-Portion zu gelangen, ingleichen, ob �ie, nach gemein�chaft-
lichem Be�chlu��e durch Stimmenmehrheit, die anerkannt recht�cha��ene
Wictrtwe und die Kinder eines Mitgliedes, das durch Selb�tmord geendet
haben �ollte, zur Perception gelangen la��en will. Jn beiden Fällen i�t
die Genehmigung der Regierung einzuholen. — $. 23, Was nach $. 17.
als Beitrag zur Sterbeca��e gezahlt wird, �oll ohneAbzug bei einem
eintretenden Todesfalle den �ich legitimirenden, näch�ten Erben des Ver-

forbenen,oder dem Ortsprediger zur Auszahlung an �elbige, �obald der

odeófall gehôrig beglaubiget i�, ausgezahlt werden, um wo möglich
noh zur Beerdigung verwandt werden zu können, indem durch die

Eintrittsgelder immer �o viel zur Ausgabe bereit liegt und liegenmuß,
als fúr den näch�ten Todesfall gehört. Treten mehrere Sterbefälle ein,
�o mú��en die Sterbebeiträge möglich�t bald ausge�chrieben werden,auch
wird in �olchem Falle die Wittwen Ca��e einigen Vor�chuß lei�ten kôn-
nen. Das Sterbegeld gehört niht zu dem Vermögen des Ver�torbenen,
es kann al�o darüber zu feinem andern Zwecke disponirt, no< durch
die etwanigen Gläubiger daran An�pruch gemacht werden, �ondern es

bleibt zur Bezahlung der Ko�ten der le6ten Krankheir und des Begräb-
ni��es des Ver�torbenen, und wenn dazu nicht Alles gebrauchr wird, zu
einiger Unter�tüßung der Näch�ten �einer Angehörigen be�timmt.

IV, Vor�teher und Verwalter der Ca��e. — $. M, Vor-
�teher der Societät i� in jedem Krei�e der Kreis: Superintendent, wenn

er zugleih Schulin�pector i� , �on�t die�er, von mehreren Superinten-
denten oder Schulin�pectoren in einem Krei�e, derjenige, der hierzu von

der Regierung be�timmt wird. Die unmittelbare Verwaltung der An-
gelegenheiten des Vereins führen drei Admini�tratoren, die von den

Mitgliedern des Vereins aus ihrer Mitte, durch die Stimmenmehrheit,
gewählt werden. Die�e Wahl bedarf der Be�tätigung des Vor�tehers,
Und i�t dabei �o viel als möglich darauf Bedacht zu nehmen , daß zur
Erleichterungder Ge�chäfts: Verbindung, nur Mitglieder, die in der

Nähe des Vor�tehers wohnen, gewählt werden. — $. 25. Von den

Admini�tratoren führt Einer den Vortrag und die Leitung der Ge-

�chäfte, der Andere das Ca��enwe�en, der Dritte die Controlle, Dem

Er�tern muß jeder Todesfall bekannt gemacht werden. Sämmtliche
Admini�tratoren �chreiben die Beiträge aus, zu deren Zu�ammenbringung
jeder Kreis noch in kleinere Di�tricte eingetheilt werden fann , deren
von den Schulin�pectoren zu erwählendeVor�teher die Gelder ein�am-
meln und an die Admini�tration ein�hi>en. Die Vertheilungder Gel:
der wird aber mit Zu�timmung Aller gemacht, und Einnahme und

Ausgabewird �owohl von dem Nendantenals von dem Controlleur zu

Buche gebracht. — $. 26. Die Admini�tratoren führen ihr Ge�chäft
Unentgeldlich,daher auh Niemand gezwungen werden kann, da��elbe
länger, als drei Jahre zu verwalten, auf �o lange aber i�t jedes Mit-
glied es zu übernehmen verpflichtet,welchesdazu erwählt wird. —

$. 27. Jährlich im Februar mü��en die Admini�tratoren , die von dem

Rendantenangefertigte und von den Andern durchge�eheneRechnung in

einem Convenre der Societät unter dem Vor�iße des Vor�tehers, der

die�e Zu�ammenkunft aus�chreibt, vorlegen. Die Mitglieder werden auf-
gefordert, die�en Convent nicht ohne Noth zu ver�äumen. Wer dabei
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zu er�cheinen verhindert wird, muß �ein Stimmrecht durch einen An-

we�enden vertreten la��en. Hierbei werden alle etwa zweifelhafteSa-

chen berathen und nach Mehrheit der Stimmen ent�chieden, die Rech-
nungen durchgegangen und dechargirt, Vor�chlägeangehört, die Admi-

ni�tratoren an die Stelle der Abgehendenerwählt und �on�tige Be�chlü��e
innerhalb der Grenzen die�er Statuten gefaßt. — $. 28. Die Docu-
mente oder diejenigenbaaren Gelder der Ca��e, welchenicht �ofort aus-

gegebenoder belegtwerden können , verwahret derjenige Superintendent
oder Schulin�pector , welcher das Prä�idium der Societät übernommen

hat, auf diejenigelegale Wei�e, welche ihn bei etwanigen Unfällen ver-

antwortungslos machen kann. Um die�es dem�elben zu erleichtern, ge-
�tattet die Regierung, daß wenig�tens die Documente jeder die�er So-
cietäten gegen Empfangs�cheine bei der Jn�tituten- undCommunal-Ca��e
zu Frankfurt ad Depositum genommen werden fönnen. Jedenfalls
muß ein Verzeichniß der Documente und Be�tände, welches dem in der

Jahres: Rechnung befindlichengleich i�t, gefertigetund bei dem Prä�es
verwahrlich niedergelegt werden, — $. 29. Die Admini�tratoren �ind
verpflichtet, �ofort nach gehaltenemConventedem zum Prä�es erwähl-
ten Superintendenten oder Schulin�pector einen Extract der abgenom-
menen Jahres - Rechnungvorzulegen, worin die Einnahme und Aus-

gabe nah den ver�chiedenenTiteln der Rechnung �ummari�ch nachge-
wie�en i�t, und die�er Extract wird von dem gedachten Prä�es als mit
der Rechnung überein�timmend atte�tirt, und �päte�tens im Monat Mai

jeden Jahres bei der Regierung eingereicht, — $. 30, Da die Capita-
lien der La��e nie ohne Zu�timmung der Regierung und nichr anders
als gegen pupillari�che Sicherheit verliehen werden dürfen, �o muß auch
von jeder dabei vorfallenden Veränderung der Provinzial: Behörde
Nachricht gegebenwerden.

Frankfurt a. O., den 28. Augu�t 1826.

Königl. Preuß. Regierung.
Vor�tehendes Reglement für die im Regierungs - Bezirk Frankfurt

a. O. be�tehende Schullehrer-Wittwoen- und Wai�en - An�talt wird auf
den Grund der Allerhôch�ten Cabinetsordre vom 12, d. M. hiermit
úberall genehmigtund zugleichder An�talt die Rechte einer morali�chen
Per�on noh ausdrü>lich beigelegt.

Berlin, den 20, October 1826. v. Alten�tein.

No. 132. Reglement einer Pen�ions- An�talt für die Wittwen und

Wai�en der Elementar: Schullehrerin den Regierungs- Bezirken
Coblenz, Trier, Côln und Dü��eldorf.

IL Zweck der An�talt. — $. 1. Die�e An�talt hat die Unter-

�tú6ung der hinterbliebenen Wittwen und Kinder ver�torbener Elemen-

tarlehrer zum Zweck.
E

IT. Umfang der An�talt. — $. 2. Sie i�t ein gemein�chaftlicher
Verein für alle Elementar-Schullehrer der Regierungs-BezirkeCoblenz,
Trier, Cólln und Dü��eldorf ohne Unter�chied der Religion.

IIL Beginn der An�talt, — $. 3. Sie tritt mic dem 1. Ja-
nuar 1832 in Kraft, �o daß von die�em Zeitpunktean die Beitrags-
zahlungender Mitglieder nah ihrer Pen�ions - Fähigkeit zu einer Pen-
�ion in be�timmten Terminen gelangen.
._ IV. Mitglieder des Vereins. — $. 4. Alle ordentliche Lehrer
öffentlicher Elementar Schulen, welche nah dem 1. Januar 1832 mit

landesherrlicherGenehmigung definitiv ange�tellt werden, mü��en dem
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Vereinebeitreten, �ie mögen verheirathet �ein oder nicht. Ausgenommen
�ind: a) diejenigenSchullehrer,welche bereits der allgemeinenWittwen-
Ca��e beigetreten �ind; b) diejenigen, welche dur< ihre Vocation zu die-

�em Beitritt verpflichtet werden; c) die katholi�chen Gei�tlichen , wenn

�ie zu einer Schullehrer: Stelle berufen werden. — $. 5, Da��elbe gilt
auch von denjenigen Schullehrern, deren An�tellungzwar nur provi�o-
ri�ch be�tätigt -wird, die aber ihrem Prúfungs - Zeugni��e zufolge zu einer

An�tellung befähigt �ind und für ihre Stellen zur Vereidungzugela��en
werden. — $, 6. Jeßt �chon ange�tellte Schullehrer können dem Ver-
eine bis zum 31. December 1833 beitreten, �ofern �ie zur Zeit ihres
Beitritts das 50�te Lebensjahr noch nichtüber�chrittenhaben, mit kei-
ner chroni�chen lebensgefährlichenKrankheitbehaftet �ind, und der Mann
nicht volle 15 Jahre älter i�t als �eine Ehefrau. Nach Ablaufdie�es
Termins aber werden �olche Schullehrer dänn nur zum Beitrittezuge-
la��en, wenn �ie zur Zeit ihrer Erklärung, dem Vereinebeitreten zu

wollen, ‘das 45�te Jahr noch nicht zurückgelegthaben. Läßt ein Schul:
lehrer den er�ten Termin ver�treichen, �o muß er außer dem Ancritts-
gelde und den rück�tändigen Beiträgen noh eine Zubuße von zwei Tha-
lern entrihten, und eben �o zwei Thaler fúr jeden fernern ver�äumten

eceptions- Termin.
V, Aufnahme der freiwilligen Mitglieder. — $. 7. Wer

als freiwilliges Mitglied aufgenommen werden will, meldet �ich deshalb,
unter Ueberreichung eines Geburts�cheins , eines von einem approbirten
ausúbenden Arzte ausge�tellten Atte�tes Über �einen Ge�undheitszu�tand,
und �ofern er verheirathet i�t, eines Geburts�cheins �einer Ehefrau, vor
dem 1. Februar und dem 1. Augu�t jeden Jahres, bei dem Landrathe
�eines Krei�es. Sofern �i< hin�ichtlich �eines Ge�undheitszu�tandes, �ei-
nes Alters, des Alters �einer Ehefrau, kein Bedenken ergiebt, trägt der

Landrath �ofort bei der KöniglichenRegierung auf �eine Zula��ung an,
�o wie er im entgegenge�eßten Falle der�elben das Bedenken zur Ent-
�cheidungvorzulegen hat.

VI, Verbindlichkeit der Mitglieder. — $. 8. Der Austritt
aus dem Vereine �teht feinem Mitgliede frei, auh dann nicht, wenn

de��en Ehefrau ge�torben, oder eine Trennung der Ehe eingetreten wäre.
— $, 9. Schullehrer, welche ihres Amts ent�eßt werden , �cheiden aus

der An�talt, jedoch �teht es ihren Ehefrauen frei, die Beiträge fort zu

entrichten, und dadurch ihren An�pruch auf eine Pen�ion nah dem
Tode ihres Mannes aufrecht zu erhalten. — $. 10, Die Ver�ezung
eines Mitgliedes an eine andere Schule innerhalb des Regierungs- Be-
girks ändert in den Rechten und Pflichten gegen den Verein nichts.
Wenn ein Mitglied in einen andern Regierungs- Bezirk übergeht, �o
�teht es ihm nur dann frei, Mitglied der An�talt zu bleiben, wenn in
die�em Bezirke noch keine ähnlicheAn�talt exi�tirt, und wenn er �ich
verpflichtet, �eine Beiträge regelmäßig fortzuzahlenund zu dem Ende in
dem Regierungs - Bezirk N. N. einen Bevollmächtigten�tellt, an wel:
hen die An�talt �ih zu halten hat. Wird im Regierungs- Bezirke ein

Lehrerange�tellt, der �hon in einem andernRegierungs- Bezirk ange-
�tellt war, �o i�t die�er dem Verein beizutreten verpflichtet. — $. 11.

EmeritirteLehrer behalten für ihre Frauenund Kinder, für welche�ie
eigetragen haben, unter Fortdauerdie�er Beiträge, auch die An�prüche

auf Pen�ion. Sind �ie unverheirathet, oder �tirbt die Frau vor ihnen,
od �cheiden �ie mit dem Zeitpunkte ihrer Emeritirung, oder des Ab�ter-

bens der Frau, aus dem Verein aus, — $. 12. Schullehrer, welche ihr
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Amtaus andern Gränden niederlegen, können unter gleicher Verpflich-
tung in der An�talt bleiben. — $. 13. Da��elbe gilt auc) von provi�o
ri�h ange�tellten Schullehrern, wenn �ie der definitiven Be�tätigung ent-

weder ent�agen, oder �ie nicht erhalten. Jn beiden Fällen ihrer Entla�-
�ung vom Schulamte, erhalten �ie zwar das Anctrittsgeld, nicht aber
die bis dahin gezahlten Beiträge zurück. — $. 14. Die in den s. $. 9.

bis ein�chließlich 12, gedachten Schullehrer erhalten , wenn �ie im Ver-
eine nichtverbleiben wollen, weder das Antrittsgeld noch die entrichte-
ten Beiträge zurü>. — 6. 15. Bleiben die in den $. $. 9. bis ein�chließ:
li 13. genannten Schullehrer re�p. deren Frauen mit einer Beitrags-
Zahlung länger als drei Monate nah dem Zahlungs - Termine im Rück-
�tande, �o hôren �ie dadur< auf, Mitglieder des Vereins zu �ein. —

$. 16, Sämmtliche Schullehrer, die aus dem Vereine�cheiden, verlie:
ren ihren An�pruch auf eine Pen�ion fúr ihre Wittwen und Wai�en.
— $. 17. Jeder Schullehrer , der dem Vereine freiwillig beitritt, wird

er�t dann ein Mitglied des Vereins, wenn er das Antrittsgeldgezahlt
hat. Jeder Schullehrer , der zum Beitritt verpflichtet i�t, muß das

Antrittsgeld gleih nah Empfang �einer An�tellungs: Urkunde �päte�tens
binnen 10 Tagen entrichten. Nachdem das Antrictsgeld entrichtet wor-

den i�t, wird der betre��ende Schullehrer in das Verzeichniß der Mit-

glieder des Vereinseingetragen , und dem�elben ein Aufnahme�chein der

Königlichen Regierung nach beiliegendem Schema dur< den Kreis-
Landrath eingehändigt. — $. 18. Jedes Mitglied zahlt ein Ancrittsgeld
von 4 Thalern, an den Gemeinde: Empfänger �eines Wohnorts. QDie-
�es Antrittsgeld wird von neuem entrichtet, wenn das Mitglied in eine

zweite, dritte u. �. w. folgende Ehe �chreitet. — $. 19, Jedes Mitglied
i�t außerdem verpflichtet, jährlich einen Beitrag von Drei Thalern in

zwei halbjährigenRaten, nämli<h am 1. Januar und 1. Juli prae-
numerando an den Gemeinde -Empfänger gegen Quittung zu zahlen. —

$. 20. Wenn einer der in den $. $. 9., 11, 12. bezeichneten Schul:
lehrer oder Frauen mit den Beiträgen im Rück�tand geblieben i�t, die
Verbindung zwi�chen ihnen und der An�talt aber noch nicht aufgelö�et
i�t; �o mü��en die�e Rück�tände beim Tode des Beitragpflichtigenaus

�einem Nachla��e berichtigt werden. — $. 21. Der Nachfolgerim Schul-
amte eines auf jede andere Art aus�cheidendenMitgliedes zahlt den

Beitrag vom näch�ten Receptions- Termineab. Da��elbe gilt, wenn

�ein Vorgänger aufgehörthätte, Mitglied des Vereinszu �ein. ($. 9.

bis eir.�chließlih 13.) — $. 22. Wer das Antrittsgeldoder die Bei:

träge nicht pünktlich abführt, wird nach 10 Tagenín 5 Sgr., nah 20

Tagen in 10 Sgr. und nah einem Monat in einen Thaler Strafe
genommen. Die�e Strafen werden mit dem rü>�tändigen Antrittsgeld
oder Beitrage, ohne daß ein Necurs zulä��ig i�k, durchPolizei:Execution
oder Be�chlagnahme der amtlichen Be�oldung des �äumigenMitgliedes
auf Ko�ten de��elben zum Vortheile der Ca��e des Vereins eingezogen.

VII. Von den Rechten der An�talt.
— $. 23, Der Verein

kann Ge�chenke, Erb�chaften und Vermächtni��e, unter Beobachtungder
in die�er Beziehung den wohlthätigen An�talten und Vereinen vorge-
�chriebenen ge�eßlichen Be�timmungen, annehmen. Es ver�teht �ih von

�elb�t, daß �pezielle Vermächtni��e 1c. zu Gun�ten einer be�timmten ein-

zelnen Confe��ion ex mente testaiorum behandelt werden mü��en. —

$. 24. Die An�talt genießt Po�ifreiheit für die Corre�pondenz und Geld-

ver�endungenzwi�chen der Königl. Regierung und den Kreis- und Ge-
meinde: Behörden, �o wie den Kreisund Gemeinde: Ca��en.
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VIIL Einnahme des Vereins. — $. 25. Die Einnahmen des
Vrreins be�tehen: a) in gewöhnlichen,b) in außergewöhnlichen.A. Die
gewöhnlichen be�tehen in den Zin�en des Capital: Vermögens, welches
leßtere aus 1) dem von des Königs Maje�tät zu erwartenden Gnadene
Ge�chenk, 2) aus dem Ertrag einer jährli<h zu Anfang December abzu-
haltenden und am vorherigenSonntag von der Kanzel anzukündigenden
Kirchen : Collecte, und 3) den nicht verausgabtenBe�tänden überhaupt,
gebildet wird; B. den von den Mitgliedern alljährlichzu entrichtenden
Beiträgen. Die außergewöhnlichenbe�tehen: H) in den Antrittsgeldern,
2) den Strafgeldern, 3) den Ge�chenken, Erb�chaften und Vermächt-
ni��en; doh �ind leßkterezu kapitali�iren, wenn von den Schenkern oder

Te�tatoren nicht ausdrú>lich ein Anderes verfügt worden.
IX. Ausgabe des Vereins. — $. 26. Die Ausgaben des Ver-

eins be�tehen a) in den Pen�ionen, b) in unbe�timmten Ausgaben für
Druckko�ten, Schreibmaterialien 1c. — $ 27. Zu denAusgaben können
verwendet werden: a) die Zin�en des Capital - Vermögens,b) die jähr-
lichen Beiträge der Mitglieder, c) die außergewöhnlichenEinnahmen,
in �ofern �ie nicht zum Capital - Vermögen ge�chlagen werden mü��en.
($. 25. 3.) Die Ausgaben werden wie die Einnahmen bei dem In�ti-
tucen: Fonds der Königlichen Regierung verrehnet. — $. 28. Die Höhe
einer Pen�ions -Rate wird für die er�te zehnjährigePeriode, nämlich
bis 1. Januar 1842, auf den Betrag von 15 Thalern fe�tge�est. Mit
dem Ablaufe die�er Periode kannvon dem Vor�tande des Vereins dar:

ber, ob und wiefern eine Abänderung der Pen�ions -Rate zulä��ig i�t,
berathen und von dem Landrath gutachtlih an die Königl. Regierung
zur weiteren Veranla��ung berichtet werden.

X. Berechtigung zur Pen�ion. — $. 29. Zur fe�tge�eßten
Pen�ion �ind berechtigt: a) die Wittwe jedes einzelnen Mitgliedes, �o
lange �ie unverheirathet bleibt; b) die ehelichenKinder jedes einzelnen
Mitgliedes bis zum Schlu��e des 15ten Lebensjahres. — $. 30. Jt
nach dem Tode eines Mitgliedes bloß dée Wittrve vorhanden, �o erhält
�ie die ganze Pen�ions -Rate. Sind aber außer der Wittwe auh noch
ehelicheKinder unter dem 15ten Lebensjahre vorhanden, �o wird die

Pen�ions: Rate zwi�chen dar Wittwe und den Kindern zur Hälfte ge-
theilt. Die den Kindern gebührendenTheile der Pen�ions-Nate wer-

den an den Vormund der Kinder gezahlt, in �ofern lebtere niht bei
der Mutter erzogen wcrden. Hat das jüng�te Kind das 15te Jahr
vollendet, �o fällt die den Kindern be�timmte Hälfte wieder der Wittwe
zu, �ofern die�elbe noch unverheirathet i�t. Kinder eines Mitgliedes,
de��en Wittwe �ich wieder verheirathet, behalten die ihnen zu�tehende
Hälfte der Pen�ions-Rate bis nah vollendetem I5ten Jahre. J�t
keine Wittwe, �ind aber Kinder des Ver�torbenenunter dem15ten Jahre
vorhanden, �o fällt die ganze Pen�ions-Rate den Kindern nach den

Köpfen in der Art zu, daß der Antheil desjenigen Kindes, welches das
I5te Jahr über�chritten hat, oder welches vor dem 15ten Jahre �tirbt,
den übrigen Kindern ausgezahlt wird. Da��elbe gilt mit dem Antheile
der Wittwe, wenn die Wittwe �tirbt, ehe die Kinder das 15te Lebens-
jahr zurú>gelegthaben. — $. 31. Die von ihren Männern ge�chiede-
nen Ehefrauenerhalten nah dem Tode der Er�tern nur in dem Falle
die Pen�ion, wenn �ie das Gericht für den un�chuldigen Theil erklärt
hat. Kinder einer ge�chiedenenFrau haben Antheil an der Pen�ion
Und zwar: a) wenn �ie mit Kindern einer zweiten, dritten und folgen-
den Ehe, und einer Ehefrau, welche mit ihrem Vater bis zu de��en
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Tode în der Ehe lebte, concurriren , oder wenn �ie mit einer �olchen
Ehefrau und nicht auh mit Kindern, welche der Ver�torbene noch außer
ihnen hinterla��en hat, zu�ammentreffen, �o erhält die Wittwe die eine

Hälfte der Pen�ion, und �ämmtliche Kinder aus den ver�chiedenen Ehen
oder re�p. die Kinder von der ge�chiedenenFrau allein, welche das 15te

Jahr noh nicht vollendet haben, theilen die andere Hälfte nah den

Köpfen. b) Wenn �ie niht mit einer Wittwe in dem Sinne ad a.

zu�ammentreffen, �o erhalten �ämmtliche Kinder aus den ver�chiedenen
Ehen ihres Vaters, welche noh nicht das 15te Jahr zurú>gelegtha-
ben, die ganze Pen�ion und theilen �olche nah den Köpfen. c) Wenn
�ie niht mit Kindern einer zweiten, dritten oder folgendenEhe, noch
mit e¿ner Ehefrau concurriren, welche mit ihrem Vater bis za de��en
Tode in der Ehelebte, �o erhalten �ie: A. �o lange ihre rechte Mucter
am Leben i�t, die eine Hälfte der Pen�ion und die andere Hälfte ver:

bleibt der Ca��e des Vereins, und B. vom Tode ihrer re<hten Mutter

ab, erhalten �ie die ganze Pen�ion. Jn beiden Fällenbeziehen �ie die

ihnen hiernach gebührendePenfion �o lange, als keines unter ihnen das

L5te Lebensjahr noh nicht zurückgelegthat, und mehrere theilen �olche
nach den Köpfen. — $. 32. Die Wittwe und die Wai�en, welche ein

Sterbe-Quartal genießen, gelangen zu dem Genuß der Pen�ion mit

dem 1�ten desjenigenMonats, welcher auf denjenigen folgt, in welchem
das vocationsmäßige Gehalt des Ver�torbenen aufhört.

X1. Zahlung der Pen�ion. — $. 33. Die Pen�ionen werden

praenumerando in halbjährigenRaten am U�ten der Monate Januar
und Juli, gegen Quittung von dem Empfänger ausgezahlt. Unter der

Quittung muß von dem betreffenden Bürgermei�ter be�cheinigt werden,
daß der Pen�ionsberechtigte am Leben, und hin�ichtlih der Wittwe, daß
die�e noch unverheirathet �ei. Ohne Quittung und ohne die�e Be�chei-
nigung darf der Empfänger keine Pen�ionszahlung lei�ten. Dagegen
darf er jedem die Pen�ionszahlung lei�ten, der ihm die be�cheinigteQuit-
tung vorlegt.

XIL Verwaltung der An�talt. — $. 34. Das Vermögen der

An�talt wird bei dem Jn�tituten-Fonds der Königl. Regierung verwal-

tet, und zwar, zum Be�ten der An�talt, ganz ko�tenfrei. — $. 35. Das

Vermögen �oll ge�ichert werden, dur<h Ausleihungen auf Hypotheken,
gemäß der für öffentlicheAn�talten be�tehendenVerordnungen,oder durch
Anlegung in Staatspapieren, deren Erwerbung�olchen An�talten ge�tat-
tet i�i. — 6. 836. Jun jedem landräthlichen Krei�e �oll ein Vor�tand be-

�tehen , de��en Mitglieder �ind: a) der Landrath als Vor�iber, b) der,
oder die Schul: Jn�pectoren des Krei�es, c) der Communal : Empfänger
des Kreiëhauptortes, als Ehrenmitglied. — $. 37. Die Ge�chäfte des

Vor�tandes be�tehen : a) in der Führung des Verzeichni��es der Mit-

glieder; b} in der Prüfung und Bearbeitung der Aufnahme: Ge�uche
neuer Mitglieder; c) in der Erhebung der Einnahmen und Be�orgung
der Ausgabenz d) in der Anfertigung und Fe�t�tellung der halbjährigen
Ab�chlú��e, welche die Einnahmen und Ausgaben voll�tändigdar�tellen,
und den Ca��en- Be�tand oder Vor�chuß nachwei�enmü��en; e) in der

Einreichungdie�er Ab�chlú��e und aller dazu gehörigenQuittungen, �o
wie des Ca��en: Be�tandes an die Verwaltung des In�tituten: Fonds der

KöniglichenRegierung; €) in der Abgabe zwedienlicher, dem Jutere��e
der An�talt ent�prechender Vor�chläge. — $. 38. Zur Be�orgung die�er
Ge�chäftever�ammelt �ih der Vor�tand auf Einladung des Kreis : Land-
raths im Januar und Juli jedes Jahres, und zwar �o zeitig, daß
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�ämmtliche Verhandlungen,Ab�chlü��e, Ca��en- Be�tände bis zum L Fes
bruar und re�p. 1. Augu�t in N. eintreffen. Die Ver�äumung der Ter-
mine wird von der Königl. Negierung ohne Nach�icht mit Ordnungs-
Strafen, welche der Vor�tand ex propriis zu zahlen hat, gerügt werden.
— $. 39. Der Vor�tand verrichtet �eine Ge�chäfte unentgeltlich. —

$. 40. Die nähere Dien�tanwei�ung für den Vor�tand, �o wie die nähe-
ren Be�timmungen über das Rechnungswe�en werden von der Königl.
Regierung ertheilt werden.

: ;

XI1IL, Oeffentliche Mittheilung über die Verwaltung der

An�talt. — $. 41. Jm Monat Mai jedes Jahres wird über die Ver-
wa:tung der An�talt im abgewichenenJahre nachallen Zweigen der

Einnahmeund Ausgabe eine voll�tändige Ueber�icht im Amtsblatt geges
en werden.

XV. Abänderung des Reglements. — $. 42. WennAbän-

derungen in den Be�timmungen die�es Reglements künftigfür nothwen-
dig erachtet werden �ollten, �o behält �ich das KöniglicheMini�terium
der Gei�tlichen, Unterrichts- und Medicinal: Angelegenheiten,nachdem
darúber die Kreis - Schul: Behörden und die Verwaltungs - Commi��ion
gurachtlich �ih geäußert haben, auf den diesfälligenAntrag der Königl.
Regierung die Ent�cheidung vor.

N. N., den ten 183

Königl. Preuß. Regierung.
Vor�tehendes Reglement für die in den vier Regierungs : Bezirken

Coblenz, Trier, Côln und Dü��eldorf zu errichtenden Elementar: Schul:
lehrer - Wittwen- und Wai�en :- Unter�iúßungs- An�talten, wird auf den
Grund der Allerhôchten Cabinetsordre vom 14. November d. J., durch
welche des Königs Maje�tät die Zwangsverpflichtung der vom 1. Ja-
nuar 1832 ab anzu�tellenden Lehrer zum Beitritt begründet, den gedach-
ten An�talten die Rechte privilegirter Ge�ell�chaften beigelegt und �olche
für befugt erflärt hat, die Theilnahme im Wege der Execution zur Er-
füllung ihrer Verpflichtungen gegen die An�talt anzuhalten, hiermit be-
�tarigt. Berlín, den 10, December 1831.

v. Alten�tein.
Schema. Aufnahme-Schein.

Daß der Schullehrer N. vom Monat N. ab, der Pen�ions-An�talt
für Schullehrer - Wittwen und Wai�en des Regierungs - Bezirks N. bei-

getreten i�, undam tren 18 das Antrittsgeld von4 Thalern zur
Ca��e des Vereins gezahlt hat, darüber wird ihmdie�er Aufnahme-Schein
mir der Erklärung ertheilt, daß er in das Verzeichnißdie�erAn�talt ein-

getragen wordeu i�t, und an allen denjenigenVerbindlichkeiten,Rechten
und Vortheilen Theil haben �oll, welche in dem Reglement für die

Mitglieder die�er An�talt de dato N, am ten 18

fe�tge�telit worden �ind. N. N,„ am ten
'

18
Der KöniglicheLandrath.

VII. Leitung des öffentlichenUnterrichts durch die ver-

�chiedenen Behörden.
No. 133. Auszug aus der Verordnung über die Verfa��ung der ober-

�ten Staats: Behörden.
Die Abtheilung für den Cultus und den öffentlichen Unterricht,hat

zum Wirkungskrei�e alles, was als Religionsúbung,Erziehungund Bil-
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dung für Wi��en�chaft und Kun�t ein Gegen�tand der Für�orge des

Staats i�t. Namentlichgehören dahin: H) Alle Rechte der ober�ten
Auf�icht und Für�orge des Staats in Beziehungauf Religionsübung
(jus circa sacra) wie die�e Rechte das AllgemeineLandrecht be�timmt,
ohne Unter�chied der Glaubensverwandten. 2) Nach Maaßgabe der,
den ver�chiedenen Religionspartheien zuge�tandenen Verfa��ung auch die

Con�i�torialrechte ( jus sacrorum), namentlih in Ab�icht der Prote�tan-
ten nach Anleitung des Allgemeinen Landrehts. 3) Der Vortrag im

Staatsrath wegen Tolerirung einzelner Secten und die Ausúbung der

die�erhalb be�timmten Grund�äke. 4) Die Auf�icht auf die Juden in

Ab�icht ihres Gottesdien�tes. 5) Der Religionsunterrichtbei der Er-

ziehung. ®©)Alle höhere wi��en�chaftliche und Kun�tvereine,welche vom

Staat unter�túßt werden, die Akademie der Wi��en�chaften und Kün�te,
imgleichen die Bauakademie zu Berlin, ‘in�oweit der Staat ih eine

Einwirkung auf �olche vorbehalten hat, oder �ie dur neue Con�titutio-
nen fe�t�ekt, in jedem Fall aber ihre Fonds und deren Verwendung.
7) Alle Lehran�talten, Univer�itäten, Gymna�ien, gelehrte, Elementar-,
Bürger-, Indu�trie: und Kun�t�chulen, ohne Unter�chied der Religion.
S) ÄÂlle An�talten, welche Einfluß auf die allgemeine Bildung haben.
Hat die Abtheilung in die�er Hin�icht Bemerkungen,in Ab�icht auf die

Theater, zu machen; �o theilt �ie �olche dem Staatskanzler, oder dem

Chef der Abtheilung für die allgemeinePolizei, nach Be�chaffenheit der

Sache mit. Un�ere Genehmigung muß der Chef der Abtheilung des

Cultus und öffentlichenUnterrichts namentlih einholen: 1) über jede
Annahme und jede Veränderung von Stiftungen für religió�e und

Schulzwecke, auch jede �tiftungswidrige Verwendung. 2) Zur Be�eßung
der ÎIn�pectoren prote�tanti�cher Kirchen, der er�ten Gei�tlichen in den

Re�idenzen, der Akademieen, �oweit wir die Be�e6ung oder Be�tätigung
Uns vorbehalten haben , der ordentlichen Profe��orate auf den Univer-

�itäten und der Schuldirectorate bei den Gymna�ien. Die Be�etzung
der katholi�chen, bi�chöflichen und weihbi�chöflihen Stellen, re��ortirt
vom Staatskanzler. 3) Zur An�tellung der Mitglieder bei der wi��en-
�chaftlichen Deputation für den Unterricht. 4) Zu jeder Be�timmung
wegen der Toleranz. Unter dem Departement des Cultus und öffent-
lichen Unterrichts �tehen unmittelbar: 1) Von den Regierungen, na-

mentlich die Gei�tlichen und Schuldeputationen; 2) Die wi��en�chaft-
liche Deputation für den öffentlichenUnterricht in Berlin, welche das

aufgehobeneOber: Schulcollegium vertritt, und zugleich Prüfungsbehörde
für höhere Schulbediente i�t, eben �o die ähnlihen Deputationen in

Königsberg und Breslau; 3) Die Afademie der Wi��en�chaften und bi�l:
denden Kün�te, und die Bauakademie; 4) Die Univer�itäten; 5) Die

Gymna�ien in Berlin. Der Abtheilung für denCultus und den öôffent-
lichen Unterricht, wird übrigens be�onders für das Spezielle ein Di-
rector ge�eßt u. �. w.

Gegeben Berlin, den 27. October 1810.
Friedri< Wilhelm.

No. 134. Verordnung wegen verbe��erter Einrichtung der Provinzial-*
Behörden vom 30. April 1815.

Wir Friedrich Wilhelm u. �. w.

(Die betreffende Stelle.)
$.15. Für die Kirchen: und Schul�achen be�teht im Hauptort jeder

Provinz ein Con�i�torium, de��en Prä�ident der Oberprä�ident i�. Die-
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�es úbt in Ruck�icht auf die Prote�tanten die Con�i�torialrehte aus; in
Rück�icht auf die Römi�ch - Katholi�chen hat es die landesherrlichenRechte
circa sacra zu verwalten. Jn Rük�iht auf alle brigen Religions-
partheien übt es diejenige Auf�icht aus, die der Staatszweck erfordert,
und die Gewi��ensfreiheit ge�tattet.

$. 16. Alle Unterrichts- und Bildungsan�talten �tehen gleichfalls
unter die�en Con�i�torien, mit Ausnahme der Univer�itäten, welche un-

mittelbar dem Mini�terium des Jnnern untergeordnet bleiben. Jeder
Oberprä�ident i�t jedoch als be�tändiger Commi��arius die�es Mini�teriums
Curator der Univer�ität, die �ich in der ihm anvertrauten Provinz befindet.

$. 17. Jn jedem Regierungsbezirk,worin kein Con�i�torium i�t, be-
�tcht eine Kirchen- und Schulcommi��ion von Gei�tlichen und Schul-
männern, die unter Leitung und nah Anwei�ungdes Con�i�toriumsdie-

jenigen Ge�chäfte de��elben be�orgt, die einer nähern per�önlichen Einwir-
fung bedürfen. : ‘

$. 18. Die Direction die�er Commi��ion führt ein Mitglied der

Regierung, welches im Regierungscollegiuum den Vortrag derjenigen
Con�i�torial : Angelegenheitenhat, die eine Mitwirkung der Regierungen
erfordern. Die�e Directoren mü��en wenig�tens jährlich einmal im Con-
�utorium er�chcinen, worin �ie als Râthe Sis und Stimme haben, und
einen allgemeinen Vortrag über die bc�ondern Verhältni��e der Con�i�to-
rial: Angelegenheiten ihres Regierungsbezirks machen.

$. 19, Die Regierungs- Jn�truction enthält die nähern Be�tim-
mungen über die Einwirkung der Regierung in die Schulen�achen und
deren Verhältniß gegen das Con�i�torium der Ober-Prä�identen, im $. 15.

No. 135. Dien�t- In�truction für die ‘Provinzial: Con�i�torien.
Wir Friedri<h Wilhelm u. |. w.

(Die betreffendeStelle.)
$. 6. Sammtliche Elementar- und Bürger�chulen,�o wie die Pri-

vaterziehungs- und Unterrichtsan�talten bleiben der Auf�icht und Ver-
waltung der Regierungen und der mit ihnen verbundenen Kirchen- und

Schulcommi��ionen unterworfen. Jn Rück�icht der�elben �teht den Con-
�iïorien die obere Lettung in wi��en�chaftlicher Hin�icht und in Bezie-
hung auf die innere Verfa��ung, imgleichen die Sorge für die Ausbil-

dung der Elementar: Schullehrer zu, nah näherer Be�timmung des fol-
genden $., �o weit er hierauf Anwendung findet. Alle gelehrte Schulen
der Provinz, worunter hier diejenigen ver�tanden werden, welchezur
Univer�ität entla��en, �tehen hingegen unter unmittelbarerAuf�icht und

Verwaltung des Con�i�toriums. Die Univer�itätenund Akademien ver-

b:ciben unmittelbar von dem Mini�terium der gei�tlichen Angelegenheiten
und des öffentlichenUnterrichts abhangig. :

|

$. 7. Hiernach er�tre>t �ich die Wirf�amkeit der Con�i�torien in

�icht des Unterrichts- und Erziehungs - We�ens auf folgende Gegen-
�tände: 1) alle �ich auf den pädagogi�chenZwe> der Unterrichtsan�talten
im Allgemeinen beziehendeAngelegenheiten.— 2) Die Prüfung der

Grundplane oder Statuten der Schulen und Erziehungsan�talten,in�o-
fern �ie deren innere Einrichtung betreffen. — 3) Die Prüfung neuer,
die Revi�ion und Berichtigung �chon vorhandener �pezieller Schulord-
nungen und Reglements; imgieichender Disziplinarge�ebe, niht minder
die Abgabe zweckmäßigerVor�chläge, Behufs Ab�tellung der bei dem

Erziehungs- und Unterrichtswe�en einge�chlichenenMißbräuche und an-

zutreffenden Mängel. — 4H Prüfung der im Gebrauch befindlichen
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Schulbücher; Be�timmung derjenigen, welche abzu�chaffen oder neu ein:

zuführen, und Regulirungder Anwendung nach voriger Genehmigung
des vorge�ebten Mini�terit. — 5) Abfa��ung neuer für nöthig erachteter
Schulbücher, welche jedo<h niht ohne Genehmigung des vorge�ekten

dini�terii zum Gebrauch für inländi�che Schulen gedru>t werden dür-

fen. — 6) Abfa��ung und Revi�ion der Plâne zur Gründung und in-

neren Einrichtung von Schullehrer: Seminarien , �o wie der An�talten

zumBehuf weiterer Ausbildung �chon ange�tellter Lehrer; ferner die

uf�icht und Leitungder gedachten Seminarienz; die An�tellung und

Disciplin der Lehrer bei den�elben. Es �teht dem Con�i�torium frei, die

Seminarien außerordentlich revidiren zu la��en. — 7) Die Prüfung
pro facultate docendi bei den gelehrten Schulen, der �ih alle Candî-

daten, welche unterrichten wollen, nach der Verordnungvom 12. Juli
1810 unterziehenmú��enz imgleichen die Prüfung der Lehrer bei den-

�elben pro loco und pro ascensione. — $) Anordnung von Abiturien-
ten: Prúfungscommi��arien und Beurtheilung der Verhandlungen der

Abiturienten: Prüfung bei den gelehrten Schulen nach der darüber er-

la��enen Verordnung und Vor�chläge zur Vervolllommnung die�er Maaß-
regel. — Y Die Auf�icht,Leitung und Revi�ion der gelehrtenSchulen,
welche zur Univer�ität entla��en, — 10) Die An�tellung, Beförderung,
Disciplín, Suspen�ion und Entla��ung der Lehrerbei den gedachten ge-
lehrten Schulen. — Jn Rüek�icht der Rectoren und oberen Lehrer bei

den�elben, imgleichenwegen der Directoren bei den Schullehrer: Semi-
narien mü��en �ie jedo<h die Genehmigung des vorge�eßten Mini�teri
einholen, und was die Entla��ung betrifft , �ich in Rück�icht �ämmtlicher
Lehrer nach den diesfälligen Vor�chriften der Regierungsin�truction we-

gen der Regierungsbeamten richten. Damit aber die Con�i�torien �o:
wohk als die Regierungen in Hin�icht ihrer Leitung und Einwirkung
auf das Unterrichts- und Erziehungswe�en eine angeme��ene Richt�chnur
erhalten, und die allgemeine Jugendbildung der Nation eine fe�te ge-
mein�chaftliche Grundlage mit nôthiger Berück�ichtigungder Eigenthúm-
lichfeiten aller einzelnen Be�tandtheile des Staats bekommen, �oll eine

allgemeineSchulordnung, welche die bei jener Leitung und Auf�icht, �o-
wohl in Ab�icht der inneren als äußeren Verhältni��e des Schul: und

Erziehungswe�ens, zu befolgenden Grund�äße und Vor�chriften umfaßt,
entworfen und auf den Grund der�elben demnäch�t be�ondere Schulord-
nungen für die einzelnen Provinzen erla��en werden, wozu Wir bereits
die nôthigen Befehle ertheilt haben.

"

6. $. Die Be�timmungen der vor�tehenden beiden $$. finden auch
auf das rômi�ch- katholi�che Erziehungs- und Unterrichtörve�en Anwen-

dung, jedoch bleibt den katholi�chen Bi�chöfen ihr Einfluß, �oweit er

verfa��ungs - und ge�ekmäßig i�t, auf den Religionsunterricht der öffent-
lichen Schulen, und auf die An�tellung der be�onderen Religionslehrer,
wo dergleichenvorhanden �ind, vorbehalten. Es �oll zu dic�em Ende
Seitens der Oberprä�identen mit den Bi�chöfen Nück�prache genommen
werden, daß Lebtere zur Abkürzung des Ge�chäftsganges bei den Prú-
fungender Lehrer, die mit für den katholi�chen Religionsunterrichtbe-

�timmt �ind, Commi��arien für die�en Zweig der Prufung den von Sei-
ten der Con�i�torien zu be�tellenden Eraminatoren zuordnen, �o daß feine

zwiefachePrüfung, eine bei dem Con�i�torium, und eine bei dem bi�chöôf-
lichen Examinator, �ondern nur eine einfache von den Bevollmächtiaten
des Con�i�toriuumsund Bi�chofes zu�ammen Statt findet. Jn �ofern
�ich die Nothwendigkeitdar�tellen möchte, Über das gegen�eitige Ver-
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häâltnißder Con�i�torien und Bi�chöfe in der angegebenenBeziehung
noh nähere Be�timmungenzu tre�en, werden �olche vorbehalten.

F. 9. Die Verwaltung der äußern Angelegenheitender Kirchen
und Schulen aller Confe��ionen , insbe�ondere die Auf�icht auf die Ver-

waltung des Kirchen: und Schulvermögens, gehört den Regierungen,
mit Ausnahmeder im 6. 2. unter No. 6., und im $. 7. unter No. 9.

gedachten Schul - und Unterrichtsan�talten, imgleichen �olcher Kirchen-
und Schulfonds, deren Be�timmung: �ich niht auf den einzelnen Regie:
rungsbezirk, �ondern auf mehrere der Provinzen er�tre>t. Jn An�e:
hung die�er An�talten und Fonds �teht auh die Verwaltungder äußeren
“ngelegenheiten und des Vermögens dem Con�i�torium zu. Doch �oll
d. eigentliche Ca��en: und Rechnungsverwaltung von die�en An�talten
und Fonds, �ofern �elbige Überhaupt bei einer Staatsbehördegeführt
wird, �o wie die Oeconomiíe der den�elben angehörigenGrund�túcke, bei

derjenigen Regierung, in deren Bezirk die An�talten, Fonds oder Grund-
�túke, belegen �ind, nah Maaßgabe der be�tätigten Etats und Nußungs-
pläne geführt werden. Die Etats werden bei den Regierungenentwor-
fen, von welcher auh die nôthigen Pläne und Vor�chläge Über die Be-

nußung der Grund�tücke ausgehen, und dem Con�i�torium zur Prüfung
eingereicht, welches entweder die Be�tätigung ertheilt, oder wenn es nd-

thig i�t, �elbige bei dem vorge�eßten Mini�terio nah�uht. Jn �oweit
der Etat die Summe �owohl, als den Empfänger be�timmt ausdrükt,
fann die Regierungnah Maaßgabe de��elben, die Zahlung zur gehöri-
gen Zeit ohne weitere Anfrage lei�ten la��en; im entgegenge�ebßtenFall
i�t dazu die Genehmigung des Con�i�toriums erforderlih. Die Ober:
prá�identen werden in die�er Hin�icht inde��en die Regierungen in dem

Gei�te der ihnen ertheilten Jn�truction mit den nôthigen allgemeinen
Anwei�ungen ver�ehen, damit auf der einen Seite nicht wegen unbe-

deutender, oder an �ich unbedenklicherZahlungen berichtet werden darf,
auf der andern Seite aber auch das Con�i�torium in fortwaährender
Ueber�icht von dem Zu�tande der zu �einer Auf�iht und Verwaltung
gehörigen Fonds verbleibt, und �elbige niht dur<h Zahlungen der Regie-
rungen für die von dem Con�i�torium beab�ichtigten Dispo�itionen ge:
�chwächt werden. Wegen Abnahme und Decharge der Rechnungen von

dergleichen Fonds wird es eben �o gehalten, als wenn der Etat vor-

�tehend vorge�chrieben worden.

$. 10. Es ver�teht �ih von �elb�t, daß die Con�i�torien bei Aus-

úbung ihres Amtes �ich überall nah den be�tehenden Ge�ehen und Vor-

�chriften zu rihten haben. Außer denjenigen Fällen,wo �ie nach den

vor�tehenden Be�timmungen an das vorge�ekte Mini�terium berichten
mü��en, dient ihnen darüber theils die AnalogiederRegierungsin�truction,
theils der allgemeine Grund�aß, daß fie nur innerhalb �chon gegebener
Vor�chriften und Be�timmungen handeln dürfen, zur Norm , derge�talt,
daß �ie in allen Fällen, wo es auf Fe�t�tellung von allgemeinen Grund-

�äâben, auf neue Anordnungen und Einrichtungen, oder Veränderungen
und Abweichungen von bereits be�tehenden, ankommt, und außerdem in
allen Fällen, wo es nach der Analogieder Regierungsin�tructionnôthig
�ein würde, die Genehmigungdes ihnen vorge�eßten Mini�teriums ein-

holenmú��en. Jn allen Fällen aber, wo es blos auf Anwendung und

Ausführung�chon be�tehender Vor�chriftenund Grund�äbe ankommt,
konnen �ie ohne weitere Anfrage verfügen.Die Erfahrung wird es er:

ebenob und in wie weit es angänglich�ei, die Grenzlinie in obiger
eziehunganno näher zu be�timmen ; imgleichenob und in wie weit
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das über die gei�tlichen und Schul- Angelegenheiten zwi�chen den Con:

�i�torien und Regierungenfe�tge�eßte Re��ort - Verhältni��e einiger Modi-

fikationen und näherenBe�timmungen bedürfe, und Wir behalten Uns

vor, alsdann das Nôthige darüber zu ent�cheiden.
6. 11. Jn �oweit dem Con�i�torium nah der gegenwärtigen Jn-

�truction eine Einwirkung auf die den Regierungen übertragene Ver-

waltung der gei�tlichen und Schul: Angelegenheitenzu�teht, kann daf:
�elbe auh an die Kirchen- und Schul- Commi��ion der Regierungen in
der Provinz verfügen; und die�e i�t gehalten, die Verfügungen de��elben
zur Ausführungbringen zu la��en. Än die Regierung �elb�t �chreibt das

Con�i�torium nur in dem Erziehungs�tyl, �o wie darin von jener an die-

�es ge�chrieben wird. Diejenigen Angelegenheiten des Con�i�toriums,
welche auf das den Regierungen und ihren Kirhen- und Schul: Com-

mi��ionen beigelegteRe��ort von Einfluß, oder ihnen �on�t zu wi��en nd-

thig �ind, hat das Con�i�torium durch die betre��ende Regierung zur

Ausführung bringen la��en. Jn allen übrigenFällenmacht da��elbe aber
die nôthigen Aufträge den bei gedachtenCommi��ionenange�tellten gei�t:
lihen und Schulräthen, oder den Superintendenten, welches überhaupt
die Organe �ind, deren �ich das Con�i�torium ín Hin�icht �eines Ref:
�orts, der Regel nach, bedient, �ofern es dabei auf eine nähere per�ôn-
liche Einwirkung auf die Gei�tlichen anfommt. Da die Berichte, welche
die- Regierungen an die Mini�terien er�tatten, ohnehin durch die Ober-

prä�identen gehen, �o wird es die�en überla��en, wenn �elbige Gegen�tände
betreffen, die in das Re��ort des Con�i�toriums mit eingreifen, die Be-
richte bei dem Con�i�torium, �ofern �ie an da��elbe nicht �chon directe ge-
�chi>t �ind, zur Kenntnißnahme, und nôthigenfa�ls zur Beobachtung
vorzulegen, welches inde��en jedesmal ganz be�onders zu be�chleunigen i�,
damit die Sache dadurch nicht zu lange aufgehalten wird. Der Ober-

prä�ident �orgt ferner dafür, daß das Con�i�toriuum von den auf die ge-
dachten Berichte eingehenden Verfügungen des Mini�teriums Kenntniß
erhalte, und da��elbe überhaupt in möglich�tem Zu�ammenhangeüber das

Kirchen- und Schulwe�en verbleibe.

$. 12. Bei der dur< Un�ere Cabinetsordre vom 19, Decbr. v. JF.
an�tatt der ehemaligen wi��en�chaftlichen Prüfungs - Commi��ionen in

Berlin, Breslau, Königsberg,Halle, Mün�ter und am Sibßeder zu
�tiftenden Rheini�chen Univer�ität, welche be�timmt �ind , einige der, den

Con�i�torien im $. 7. gegenwärtigerJn�truction beigelegten,in�onderheit
die da�elb�t unter No. 2., 3., 4., 7. und 8. erwähnten Ge�chäfte, je-
doch die er�tern drei nur in wiefern �ie auf das gelehrteSchulwe�en Be-

8 haben, Namens und in Auftrag der�elbenzu verrichten,hat es �ein
erbleiben. Die Prúfungs-Commi��ion in Berlin �oll den Con�i�torien

in Berlin und Stettin, die in Breslau den Con�i�torienin Breslau
und Po�en, die in Königsberg den Con�i�torien in Königsbergund Dan-

zig, die in Halle dem Con�i�torium in Magdeburg, die in Mún�ter dem

Con�i�torium da�elb�t, die am Sike der Rheini�chen Univer�ität den Con-

�i�torien in Côln und Coblenz zu dem bezeichneten Ge�chäft dienen.

Jede von ihnen�oll jedoch in ein �olches Verhältnißzu den Con�i�torien,
mit denen �ie verbunden �ind, ge�eßt werden, wie es das An�ehen und
die Wirk�amkeit der leßteren erfordert, und, �ofern �ie zu zweien gehört,
immer unter der nähern Auf�icht des Con�i�toriums, an de��en Spike
�ie befindlichi�, �tehen. Nach die�en Be�timmungen �oll eine nähere

n�truction fúr die�e wi��en�chaftlichen Prüfungs - Commi��ionen durch
das vorgeordnete Mini�terium entwoorfen werden.
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$. 13. Die ínnere Verfa��ung des Con�i�toriums i� collegiali�ch,
und alle Gegen�tände de��elben roerden , �ofern darin nicht nah $. 3.
und 4, dem Oberprä�identen die alleinige Ent�cheidungbeigelegt i�t, nach
Mehrheit der Stimmen ent�chieden, bei deren Gleichheit inde��en die
des Vor�ißenden den Aus�chlag giebt. Die bei den Kirchen: und Schul-
Commi��ionen ange�tellten Gei�tlichen und Schulräthe, �ind ebenfalls
Mitglieder des Con�i�toriums, und haben bei ihrer Anwe�enheit Siß
und Stimme in dem�elben. Sie werden von dem Oberprä�identen alle

Jahre wenig�tens cinmal in das Con�i�torium berufen, um über die Lage
und be�onderen Verhältni��e der Kirchen und Schul - Angelegenheiten
des Regierungsbezirks Ausfkunft zu geben und Vortrag zu machen.

$. 14, Wir finden es angeme��en, auchbei denjenigenRegierungen,
an deren Sib �ich das Con�i�torium befindet, eine Kirchen:und Schul:
Commi��ion einzurichten, damit in die�er Hin�icht die Verfa��ung Überall
gleich �ei. Es �ollen inde��en zu den gei�tlichen und Schulräthen bei

die�en Commi��ionen Mitglieder des Con�i�toriums genommen werden,
und Wir überla��en es dem Oberprä�identen , �elbige zu wählen und zu
ernennen.

$. 15. So viel endlih das Verhältniß des Oberprä�identen, als

Prä�identen des Con�i�toriums, zu den Mitgliedern de��elben, das Ver-

hâltniß der Lebteren unter �ich und zu den Subalternen, die Dien�t:
disciplin und Verantwortlichkeit der bei dem Con�i�torium ange�tellten
Mitglieder und Beamten und den Ge�chäftsgang anbetrifft, �o findet
darüber analegi�ch alles dasjenige Anwendung, was in die�er Hin�icht
in der Regierungs : Jn�truction vorge�chrieben i�t.

Wir machen es Un�erm Staats-Mini�terium, den Oberprä�identen
und Con�i�torien, �o wie allen ÚbrigenBehörden, welche dadurch betrof:
fen werden, zur Pflicht, �ich nah vor�tehender Jun�truction gebührend
zu achten, und haben zu den Con�i�torien das Vertrauen, daß �ie mit

regem Eifer und treuer Liebe die Pflicht ihres wichtig�ten Berufs zu
erfüllen �ich be�treben werden.

Gegeben Berlin, den 23. October 1817.

Friedrich Wilhelm.

No. 136. FJn�truction für die Regierungen vom 23. October 1817.

(Die betre��ende Stelle.)
Verhältniß der Kirchen- und Schul-Commi��ion.

$. 18, Die «Kirchen- und Schul- Commi��ion ($. 2. No. 7.) i,
ais �olche, feine be�ondere Behörde, �ondern ein integrirenderTheil der

er�ten Abtheilung der Regierung. Alles, was für lebtere und die Re-

gierungen überhaupt in der gegenwärtigen In�truction vorge�chrieben
worden, findet daher auf �ie ebenfalls Anwendung.Jhr gebührt die

Verwaltung aller gei�tlichen und Schul - Angelegenheiten,welche nicht
dem Con�i�toriuum in der dem�elben heuteertheiltenJn�truction aus-

drúflich Úbertragen worden. Unter die�er Ein�chränkung gebührt ihr
daher: a) Die Be�ezung �ämmtlicher, dem landesherrlichenPatronat:
rechte unterworfenen , gei�tlichen und Schullehrer: Stellen, �o wie die

Be�tätigung der von Privatpatronen und Gemeinden dazu erwählten
Subjecte, �ofern �ie nicht außerhalb Landesvocirt werden z imgleichen
die Prüfung und Einführung der�elben, im Fall �olche nicht dem Con-

�i�torium übertragen i�t. b) Die Aufichtüber deren Amts: und mo-

rali�che Führung; die Urlaubsertheilungfär �elbige. ©) Die Aufrecht-
haltung der äußern Kirchenzuchtund Ordnung. d) Die Direction und
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Auf�iche úber �ämmtliche Kirchen, dffentlicheund Privat:- Schulen und

Erziehungsan�talten, milde und fromme Stifcungen und Jnîtitute,
e) Die Auf�icht und Verwaltung des ge�ammten Elementar :-Schulwe-
�ens. f) Die Auffiht und Verwaltung �ämmtlicher äußern Kirchen-
und Schul - Angelegenheiten,mithin die Regulirung des Stolwe�ens und

Schulgeldes. g) Die ge�ammte. Verwaltung des Kirchen, Schul: und

Stiftungsvermögens,im Fall �elbige niht verfa��ungsmäßig andern Be-

hörden oder Gemeinden, Corporationen und Privaten gebührt, und im

leßtern Fall, die landesherrliche Oberauf�icht Über die Vermögensver-
waltung. Jhr �teht hiernach auch die Entwerfung, Prúfung und Be-

�tätigung der hieher gehörigenEtats, �o wie die Abnahme und Decharge
der Kirchen:, Schul: und Jun�tituts- Rechnungenzu.

— Sie hat fer-
ner: h) Die Dispen�ation in den, in der Con�i�torial: In�truction ihr
nachgela��enen Fällen, und i) Die polizeiliche Oberauf�icht Über alle

Úbrigelitterari�che Jn�titute, Ge�ell�chaften und Unternehmungen,in �o
weit die�e Auf�icht nicht �hon andern BehördenÜbertrageni�t. Auch
�teht ihr ohne höhere Genehmigungfrei: k) Schul�ocietäteneinzurich-
ten und zu vertheilen, wo die Ort�chaften es wün�chen, oder Localum-

�tände es nôthig machen;�o wie D) Parochienzu�ammenzuziehen und

zu vertheilen, wenn die Gemeindenund Patrone darein willigen; im-

gleichen, unter dée�er Bedingung, einzelne Dorf�chaften umzupfarren. —

Anallen die�en Angelegenheitenkommt es, Behufs der Competenz der

Kirchen: und Schul -Commi��ion auf die Ver�chiedenheit der Religion
und des Cultus nicht an. Sie wird inde��en bei Ausübung ihrer Com-
petenz den Einfluß �tets gehörigberück�ichtigen, welcher bei den rômi�ch-
katholi�chen Kirchen: und Schul�achen dem Bi�chofe ge�e - und verfa�-
�ungsmáäßigzu�teht, und in zweifelhaften Fällen darüber von dem Ober-

prä�identen In�truction einholen. Jhr �ind in obiger Beziehung �ämmt-
liche Gei�tliche, Schullehrer, die Superintendenten und mit ihnen in

gleicher Kathegorie �tehende höhere Gei�tliche anderer Confe��ionen nicht
ausgenommen, untergeordnet, und die Commi��ion kann wider �ie nô-

thigenfalls die ge�eßlichen Zwangs- und Strafverfügungenerla��en und

zur Ausführung bringen. Wie es wegen ihrer Suspen�ion und Ent-
la��ung vom Amte zu halten, i�t in der Con�i�torial : Jn�truction be-

�timmt. Jn �o weit dem Con�i�toriumeine Mitwirkung bei dem, der

Kirchen- und Schul- Commi��ion angewie�enenGe�chäftsfkrei�e zu�teht,
berichtet lektere an jenes, es müßte denn bei der Sache außerdem noch
die Genehmigung des vorge�ekten Mini�teriinôthig �ein. Jn dem lehßz-
teren Fall, berichtet �ie an da��elbe, �chi>t aber den Bericht, mittel�t
Um�chlags, dem Con�i�torium zu weiterer Beförderungzu. Jn �o weit
die Sache aber das Con�i�torium nicht angeht,berichtetdie Kirchen-
und Schul: Commi��ion auf dem allgemeinvorge�chriebenenWege an

das Mini�terium. Jn welchen Fällen �ie, die Commi��ion, �ofern ihr
vor�tehend nicht eine �elb�t�tändige Wirk�amkeit beigelegti�t , die Geneh-
migung des vorge�eßten Mini�terii nôthig hat, i�t nah den allgemeinen
Grund�äßen der gegenwärtigen In�truction zu beurtheilen.Aus der

Be�timmung des $. 8. folgt es al�o, daß �ie bei Einführungneuer oder

Veränderung be�tehender Lehr- und Schulpläne berichtenmuß. Um der

allgemeinen Jugendbildung der Nation eine fe�te Richt�chnur zu geben,
beab�ichtigenWir eine allgemeine Schulordnung entwerfen zu la��en,
und auf den Grund der�elben �ollen demnäch�t be�ondere Schulordnun-
gen für die einzelnen Provinzen entworfen, und dabei die Eigenthüm-
lichkeiten der�elben möglich�t berú>�ichtigt werden. Bis dahin , daß �ol:










































































































































































































































































































































